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Biotoptypen (Obergruppen)*

Laubwalder Trockene bis feuchte
Stauden- und Ruderalfluren

Nadelwalder A_cker- und Gartenbau-
biotope

Mischwalder 7//// Acker- und Gartenbaubiotope/

4 Heiden und Magerrasen

Gebische und Hoch- und

Geholzbestande - Uggrg:r?gsmoore

Griunland Gebéu_de-',_ Verkehrs- und
Industrieflachen

Grunanlagen der

Binnengewasser
g Siedlungsbereiche

Biotoptypen und Altersklassen bei Gehodlzbestanden nach DRACHENFELS, O v. (2021):
Kartierschlussel fur Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berlicksichtigung der
gesetzlich geschitzten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang | der FFH-
Richtlinie, Stand Marz 2021, Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Heft A/4, S. 1-336,
Hannover.

Sonstige Informationen
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; Grenze des Untersuchungsgebietes

Absenkungsreichweite bei Enthahme SOLL (4,5 Mio.m®%/a) bezogen

- = auf Entnahme "IST"(3,42 Mio m®/a; Mittelwert der Jahre 2008-2017,

HMM 2023)
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Foérderbrunnen Fassung Ramlingen B1 - B6
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* Quellen: - Biotoptypen Bereich Region Hannover - FLU Planungsgemeinschaft GbR (2017)

- Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans Landkreis Celle (Stand 2017)

4

Wasserrechtsantrag Wasserwerk Ramlingen

Umweltvertraglichkeitsstudie

Schutzgut Biotologische Vielfalt - Biotoptypen Bestand

Antragstellerin: HARZ
<0 'aSser

' Harzwasserwerke GmbH
WERKE Hildesheim - Bérdestr. 23

Wasser weiter denken

Gutachter UVS: Gutachter Geohydrologie:
riedl  von dressler L
Landschafts-, Regional- und Ortsentwicklung GbR rl ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ
Gutachter Boden: ]l N G U S Gutachter Hydrologie:
Ingenieurdienst UmweltSteuerung MATHEJACONSULT
Gutachter Limnologie: Gutachter Artenschutz )
BAL Biro fur angewandte Limnologie und FI_“ . . .ﬂ%’
Landschaft - Nachfolge PLANUNGSGEMEINSCHAFT
Bearbeitung Dipl.-Ing.: D. von Dressler Stand 12.09.2025
MafRstab 1:10.000 Format DIN A1
0 250 500 750 1.000
Meter




HARZ
WASSER
WERKE

Wasser weiter denken

Wasserwerk RAMLINGEN

Antrag auf Neubewilligung zur Grundwasserentnahme

727
Vi
&
///
///
[
)
A\
W
N\
\
\\
I\
A\
W
[\
I\
W
\g\
L/ N
u Moy
o~ -
Ve sz -
L]
S Wvz2 WPB1 Ry
] A =
Y wvs 2. wysMY Ay
" WVS/WVZ:2 oy,
" Y WVS 2 N WKS 3 WVP/WVS 2 Xy,
U [ N vy
. R " ] s S
& n
" ", il WVP 1 WVS/ Xy Ovyy,
SN WZK 2 WVP 2 WVS 3 B“VFG
n & AN WVP 2 WVP 1WVS/ WVS/ Ty ~ HF,
" Mpr. wvz 2 g F My,
. WVP'2 WVS 2 S
n GEM 5 WVP.3 | \WvP2 ~
n g WPB 1 ng Wl(‘sij ’;} WVS 1 HBA S A R EEEEEEEEE BN 3
N & R WV e mm mm »
Xy, WZK 2 WPB 1 A Ve
o N - - WVS 2 owy, 3 9
. WPB 1 WS 2 V/Mp . WVS 2 WVS/WVP/WVZ 2 >4
\GN Qg- "
L
WKz 2 “VA/G, RS <
" W IR Wy GEFm @ < S y
" VP2 WKZ 2 P2 s~ éb § Ao‘,\ l----...
: 3§ . T8 % Landkrei
'
» WVS 2 s 3 OVW/HBA T ¥ clGMm  AE an rets
. — S
¥ HFM y& etie Pt S =
i ﬁh~-_ < § /4////
;2 = ~——— S (7O p Y Z7.
i TTeeeg & & y 4
f IJ HBA X T () Iy 7
OVW/BRK/HFM/UHF Q S~a GE D ___—======= S5 //// -
| $ e .../ /Region
] P $$ 2=ssER T NN { [ =
I =T ~ N e ~,
f = _—= oy
- N z oo, Hannover
/ = I \ Tl UR 3
; HF, ‘ \ YWR Ly
‘ | LNV wWzK2 o ey
) 8 GEM = i WRARCy
~ WZK 2- s S0Z o
Wi WKZPRYIRE P e "wks2 *'/ ] SSao WUS 2 -
s = o T~ JSET T WKS 2075 GUWIURTBSG - Nws’ — OVWIURT —OVWIURTHCTW g s P L =1 y
T wkzwarz N IS S wvz o WzKk)1oWPBT wys 1 WKSTT wys I Wk Wi, o \wzK 2/ “Wzkao  wzkz W ~——— A
. o < OWVIWKZ — | Eowv. _ XHEy WZK2 N\ OVW__. ) it e e ~— [/
catze = < Y W2ZK 2 MPT/ MPT/MDB N [[fowv. - WZKi2 N/ OV] 0 74 A
L e, IS m WPS1 MPT/ MDB MPT ﬂ“*—bl — GET)\"O\\ 7 -
RAS T W N < MDB ) % ) Ry aw. - oz / S v
" L. 3 GEM 2 M WS 1 e | BEY ¥ WZK 2~ I > S o,
o FBsy, H H = WVS 2 wzpMPA 2/ ,, ~—~HFBUH—Zll . " GETIUH/BE ‘WZK 2 , . A
: e £ 1% HN © ( wer S Wzk2// N T A | wkz 3 ~ 4
. T | x FeRunp ‘ « o WweBMWVS T i b, A
I e { |£
Ty < ® L% 3 wzK2 Q,\\“Q MDB/ [l QN %
s oo T WU 2 “°, weN; MPT wvs  WZKI ) y
HBA/BRKIUHFIL T %y T & WzK1 wpB1  WzZF2© [ A
e\ 2 ) /" MDBI,~ - — A
o X \ 4 HBA MDB/ MPT y
T O e O gGRIUHF/ -
B L SXF/\ FGR/up= 29 MPT [
O X GR N —ZHF A )
LT N A e, \ /7
N B g/
N, st 7
~ = WZK 2-
g WPB >
’wg;. wys
< 2 = WU 2 ,
:‘l? \N\\'\ap' N o~ G
S N N\, ' -
e © wRE U |
o (FGRIVAFTEENS yy o WEF 2 )
@FGA aWVS - o
SUWF N~ WU2

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten
der Niedersachsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung (C)2018

Q LGLN

/} ‘ WZE 71\‘LWU 2
| WzF2 S~

WZK-2

\ 4
H E B B B S S S S S S S S S S S SN EEEEEEEEESN

wKz3 A
e

L/
L/

WKZ'3
/

{ ;
B B B B E S B S S E S S S SN NN NN E N E N BN EEEEESEHNS

<uw1§“/
‘\(VKS “

Wasserrechtsverfahren
TRINKWASSERGEWINNUNG
HANNOVER - NORD
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Naturschutzfachliche Bewertung der Biotoptypen*

V = von besonderer Bedeutung

IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

[Il = von allgemeiner Bedeutung

(* Quelle: Drachenfels, O. v. (2024): Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen)

O Wertvolle Einzelbaume (Kartierung Region Hannover)

Grundwasserabhdngigkeit und Empfindlichkeit der Biotoptypen
gegeniiber Wasserstandsabsenkungen*

D sehr hohe Empfindlichkeit

hohe Empfindlichkeit
mittlere Empfindlichkeit

(* Quelle: Drachenfels, O. v. (2024): Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen)

Biotoptypen und Altersklassen bei Gehdlzbestanden nach DRACHENFELS, O v. (2021):
Kartierschlussel fur Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Bericksichtigung der
gesetzlich geschutzten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang | der FFH-Richtlinie,
Stand Marz 2021, Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Heft A/4, S. 1-336, Hannover.

Sonstige Informationen

Wasserwerk Ramlingen

; Grenze des Untersuchungsgebietes

Absenkungsreichweite bei Enthahme SOLL (4,5 Mio.m®%/a) bezogen
auf Entnahme "IST"(3,42 Mio m®/a; Mittelwert der Jahre 2008-2017,
HMM 2023)

Landkreis- und Regionsgrenze

Foérderbrunnen Fassung Ramlingen B1 - B6

FlieRgewasser

* Quellen: - Biotoptypen Bereich Region Hannover - FLU Planungsgemeinschaft GbR (2017)
- Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans Landkreis Celle (Biotopkartierung
Stand 2017)
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Wertvolle Bereiche Brutvégel*
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1 Anlass, Vorgehen und Aufgabe

1.1 Anlass und behordliche Vorgaben

Die Harzwasserwerke GmbH beantragt die Fortsetzung der Grundwasserentnahme durch das
Wasserwerk Ramlingen im Umfang einer Gesamtentnahme von 4,5 Mio. m®/a gemaf aktualisier-
ter Prognose. Damit wird eine Grundwasserentnahme in Hohe der urspriinglich bestehenden Be-
willigung beantragt, die im Jahr 1996 auslief.

Vor Ablauf der Bewilligung wurde am 27.05.1995 (727.12.1995) ein Antrag auf Neubewilligung zur
Fortsetzung der Grundwasserentnahme gestellt, der aufgrund der damaligen Bedarfsprognose
eine Erhdéhung der Entnahmemenge auf einen Umfang von 4,9 Mio. m3/a vorsah. Es wurde eine
Zulassung des vorzeitigen Beginns durch die damalige Bezirksregierung Hannover (Obere Was-
serbehdrde) als Bewilligungsbehérde am 17.12.1996 in Hohe des ehemaligen Rechts von 4,5 Mio.
m?3/a erteilt. Da parallel zum Antrag der Harzwasserwerke GmbH auch fir das Wasserwerk Wett-
mar ein neuer Antrag auf Neubewilligung vorgelegt wurde, verlangte die Bezirksregierung Hanno-
ver (obere Wasserbehdrde) eine gemeinsame Beurteilung der Auswirkungen einer Grundwasser-
entnahme auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild sowie die Land- und Forstwirtschaft.

Fir den erneut vorzulegenden Wasserrechtsantrag fiir die Wasserwerke Ramlingen und Wettmar
wurden 2001 ein Bodenkundlich-Okologisches Gutachten’ sowie parallel dazu, ein Geohydrologi-
sches Gutachten? erstellt, die die Auswirkungen beider Grundwasserentnahmen beurteilten und
die die im Rahmen der Vorabbeteiligung der Ursprungsantrage abgegebenen Stellungnahmen be-
ricksichtigten.

Die Harzwasserwerke GmbH reichte am 13.02.2008 einen Uberarbeiteten Bewilligungsantrag ein,
der nochmals hinsichtlich der geohydrologischen Untersuchungen aktualisiert worden war® und der
als Neuantrag vom 31.03.2009 den letzten Stand der Beantragung darstellt. Gegenliber dem ur-
sprunglichen Antrag wurde die Entnahmemenge insbesondere auch aus Erwagungen der Umwelt-
vorsorge um 0,4 Mio. m%a auf eine Jahresmenge von 4,5 Mio. m? reduziert*. Eine endgliltige Be-
willigung des Antrags erfolgte bis heute nicht.

1 PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT (2001): Bodenkundlich-Okologisches Gutachten zur Neufassung
der wasserrechtlichen Genehmigung durch das Wasserwerk Ramlingen der Harzwasserwerke GmbH und durch
das Wasserwerk Ramlingen des Wasserverband Nordhannover, unverdff. Gutachten im Auftrag der Harzwasser-
werke GmbH und des Wasserverbands Nordhannover.

2 HMM (2001): Geohydrologisches Gutachten zur Neufassung der wasserrechtlichen Bewilligung der
Grundwasserentnahme durch das Wasserwerk Ramlingen der Harzwasserwerke GmbH und durch das Wasser-
werk des Wasserverbandes Nordhannover, unveroff. Gutachten.

8 HMM (2007): Geohydrologisches Gutachten zu den Wasserrechtsantragen WW Ramlingen und Wasser-
werk Wettmar auf Bewilligung der Grundwasserentnahmen gema § 13 NWG, Hildesheim, Wettmar, unveroff.
Gutachten.

4 HARZWASSERWERKE GMBH (2017): Scoping-Unterlage nach § 5 UVPG im Rahmen der Umweltvertraglich-
keitsprifung zur Fortsetzung der Grundwasserentnahmedurch das Wasserwerk Ramlingen der Harzwasserwerke
GmbH, Hildesheim.
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Um nach diesem Verfahrensvorlauf eine langfristige Bewilligung zu erlangen, hatte die Harzwas-
serwerke GmbH vorgeschlagen, zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmte Wasserrechtsan-
trage mit benachbarten Wasserversorgern abzugeben, deren Entnahmerechte ebenfalls neu be-
antragt werden missen. Dies sind au3er dem Wasserrechtsverfahren fiir das Wasserwerk Ram-
lingen, das Neubewilligungsverfahren ,Fuhrberger Feld“ durch die enercity AG, deren Bewilligung
Ende Dezember 2020 auslief, fir das aber am 28.12.2020 eine Zulassung eines vorzeitigen Be-
ginns durch die Region Hannover ausgesprochen wurde und das ebenfalls noch laufende Bewilli-
gungsverfahren fir das Wasserwerk Wettmar (Wasserverband Nordhannover). Da diese Wasser-
versorgungsunternehmen denselben Grundwasserkorper nutzen und im Nachbarraum der Harz-
wasserwerke GmbH ihre Wasserwerke betreiben, werden Untersuchungen zu den Verfahren in
Abstimmung mit der Region Hannover mit einem gemeinsamen Grundwassermodell durchgefuhrt,
das alle drei Einzugsgebiete Uberspannt. So wird der UVP-Anforderung einer kumulativen Betrach-
tung entsprochen.

Die jeweiligen Verfahren werden nach Feststellung der Region Hannover formal eigenstandig
durchgefiihrt.> Das Bewilligungsverfahren wird, nach Abstimmung mit dem MU®, federfiihrend von
der Region Hannover Gbernommen.

Im Zuge der Vorbereitung der neuen Wasserrechtsantrage wurden von den drei Wasserversorgern
2016 zahlreiche informelle Vorgesprache mit den zustdndigen Genehmigungsbehoérden bei der
Region Hannover (Fachbereich Umwelt - Team Gewasserschutz - Zentrale Aufgaben), dem Land-
kreis Celle (Untere Wasserbehdrde) und dem Landkreis Heidekreis (Untere Wasserbehdrde) sowie
zahlreichen Fachbehérden (kommunale Fachamter/Landeamter) gefiihrt, um die besondere Ge-
bietsproblematik zu erértern und die einzureichenden Antragsunterlagen zu klaren. Dies ist aus-
fahrlich in der nach § 5 UVPG (a. F.)’ erstellten Scoping-Unterlage dokumentiert.

Um den Anforderungen der Umweltvorsorge friihzeitig Rechnung zu tragen, hat die Region Han-
nover als verfahrensfiihrende Behorde? festgestellt, dass von einer UVP-Pflicht fiir das Neubewil-
ligungsverfahren auszugehen sei®. Entsprechend der Entnahmemenge < 10 Mio. m3/Jahr wére flr
».das Entnehmen, Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwasser” nach dem Niedersachsischen
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeit (NUVPG) 0 lediglich eine ,allgemeine Vorpriifung des Ein-
zelfalls* erforderlich gewesen.

5 Protokoll v. 20.10.2016, 2. Statusgesprach bei der enercity AG

6 FUr die drei Wasserrechtsverfahren wurde der gemeinsame Titel , Trinkwassergewinnung Hannover-Nord*
gewahlt. Der Projektname bildet damit das gemeinsame strategische Vorgehen ab. Protokoll v. 03.02.2017 bei der
Region Hannover.

7 Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar
2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBI. | S. 2490) geandert
worden ist. Fir das Wasserrechtsverfahren Trinkwassergewinnung Hannover-Nord findet gemaR § 74 Abs. 2 Nr. 1
UVPG n. F. das neue UVPG v. 08.09.2017 (BGBI. | S.3370) keine Anwendung, weil das Verfahren bereits vor dem
16.05.2017 eingeleitet wurde. Das o. g. Wasserrechtsverfahren ist nach der vor dem 16.05.2017 geltenden Rechts-
lage fortzufiihren.

8 Nach Abstimmung mit dem MU wird das Bewilligungsverfahren federfihrend von der Region Hannover
ubernommen.

9 Abstimmungsgesprach am 03.02.2017 bei der Region Hannover, gemaf Protokoll v. 09.02.2017

0 Niedersachsisches Gesetz tber die Umweltvertraglichkeitsprifung (NUVPG) in der Fassung vom 30. April

2007 (Nds. GVBI. Nr.13/2007 S.179), zuletzt gedndert durch Art. 7 des Gesetzes v. 22. September 2022 GVBI. S.
578).
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Bei Vorhaben derselben Art, die in einem engen raumlichen Zusammenhang stehen und gemein-
sam den mafgeblichen GroRen- oder Leistungswert erreichen, ist nach § 3 Niedersachsisches
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeit (NUVPG) eine Umweltvertraglichkeitspriifung erforderlich
(UVP-pflichtiges Verfahren, UVPG a. F., Anlage 1). Das Niedersachsische Gesetz liber die Um-
weltvertraglichkeitspriifung (§ 1 NUVPG) entspricht dem Zweck des § 2 UVPG (a. F.)'!, nach dem
die in Anlage 1 aufgefiihrten Vorhaben UVP-pflichtig sind (§ 1 Abs. 1 Nr.1. NUVPG), und bestatigt
die Erforderlichkeit einer Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP). Fir das Wasserrechtsverfahren
Trinkwassergewinnung Hannover-Nord findet gemaR § 74 Abs. 2 Nr. 1 UVPG n. F. das neue UVPG
vom 08.09.2017 (BGBI. | S.3370) keine Anwendung, weil das Verfahren bereits vor dem
16.05.2017 eingeleitet wurde. Das o. g. Wasserrechtsverfahren ist nach der vor dem 16.05.2017
geltenden Rechtslage fortzufiihren.

Vor diesem Hintergrund fand am 20.04.2017 die Verfahrenserdffnung gemaf § 5 UVPG (a. F.)
(Scoping-Termin) bei der Region Hannover statt. Auf Basis der ,Unterlage flr den Termin nach §
5 UVPG*“ wurden das Untersuchungsgebiet, sowie die vertieft bzw. die nicht ndher zu untersuchen-
den Schutzgliter durch das behdrdliche Protokoll verbindlich festgelegt.?

Die im Folgenden erlauterten Ergebnisse dieser Umweltfolgenabschatzung basieren auf

= dem Geohydrologischen Gutachten (HMM 2025, Teil B 1 des Antrags auf Bewilligung)

= dem Hydrologischen Gutachten (MATHEJA CONSULT 2025, Teil B 2 des Antrags auf Bewil-
ligung)

= dem Bodenkundlichen Gutachten (INGUS 2025, Teil B 3 des Antrags auf Bewilligung)

= dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (FLU 2025, Teil B 5 des Antrags auf Bewilligung)

= dem Gewasserkundlichen Fachbeitrag nach WRRL (RIEDL/VON DRESSLER et al. 2020, Teil
B 6 des Antrags auf Bewilligung)

= dem Bodenkundlich-6kologischen Gutachten (PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT
2001)

= dem Geohydrologischen Gutachten (HMM 2007)

" Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) vom 12. Februar 1990 (BGBI. | S. 205) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI. | S. 94).

12 Protokoll vom 20.04.2017 zum Scoping-Termin, Region Hannover - Antragskonferenz und Scoping-Ter-
min fur den Neubewilligungsantrag zur Grundwasserentnahme fir die Wasserwerke Fuhrberg und Elze-Berkhof,
WW Wettmar und WW Ramlingen®.
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1.2 Vorgehen

Die UVS-Untersuchungsinhalte, sowie -standards fur den Vorhabentyp einer Grundwasserent-
nahme ergeben sich neben den fachrechtlichen Zielen und Bestimmungen (WHG'3, BNatSchG'4,
BBodSchG' etc.) v.a. aus den naturschutzfachlichen Empfehlungen von DRACHENFELS (2024 )
geman RASPER (2004; verandert)'” sowie den generellen Anforderungen an hydrogeologische und
bodenkundliche Fachgutachten bei Wasserrechtsverfahren in Niedersachsen (EcKL, H. & RAISSI,
F. 2009)@.

Laut § 6 Abs. 3 Nr. 3 UVPG a. F. sollen die beizubringenden Unterlagen eine ,Beschreibung der
zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens® enthalten. Die
Frage der Umweltvertraglichkeit entscheidet sich insbesondere an den ,,erheblichen nachteili-
gen“ Auswirkungen, daher liegt dieser Erheblichkeits-Malstab auch der Bewertung der prognos-
tizierten Auswirkungen zu Grunde.

Die Umweltvertraglichkeitsprifung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der un-
mittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgiiter des UVPG. Die im
vorliegenden Fall untersuchungsrelevanten Schutzglter sind in Kap. 2 aufgefuhrt und durch die
Beschllisse des Scoping-Termins begriindet.

Der Beurteilungsmalistab fiir eine Betroffenheit der genannten Schutzgiter sind die schutzgutbe-
zogenen Ziele, die sich aus fachgesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen (wie z.B. die Trink-
wasserVO), administrativen Verfahrensablaufen und Fachkonventionen nach dem Stand der guten
wissenschaftlichen Praxis ergeben. Die schutzgutbezogenen Mal3stdbe werden einleitend zu den
jeweiligen Schutzgutbeurteilungen angegeben (s. jeweils Schutzziele und Untersuchungsgegen-
stand).

Zur Durchfihrung der Auswirkungsprognosen werden die eigens flir den Bewilligungsantrag er-
stellten Fachgutachten aus der Geohydrologie, der Hydrologie und Limnologie, der Bodenkunde
und des Naturschutzes herangezogen. Sie liefern die Sachdaten sowie die fachspezifischen Aus-
und Bewertungen fir die Darlegung der Umweltrelevanz und Schutzgutbetroffenheit im Sinne der

13 Wasserhaushaltsgesetz (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts), Artikel 1 des Gesetzes vom
31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), in Kraft getreten am 07.08.2009 bzw. 01.03.2010, zuletzt gedndert durch Gesetz vom
22.12.2023 (BGBI. | S. 409) m.W.v. 29.12.2023.

14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2240).

15 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) geandert worden ist.

16 DRACHENFELS, O V. (2024): Rote Liste der Biotoptypen in Niedersachsen mit Einstufung der Regenerati-
onsfahigkeit, Biotopwerte, Grundwasserabhangigkeit, Nahrstoffempfindlichkeit und Gefahrdung. Inform.d. Natur-
schutz Niedersachs. 43. Jg., Nr. 2 (2/24), Hildesheim.

17 BIERHALS, E., DRACHENFELS, O. v. & M. RASPER (2004): Wertstufen und Regenerationsfahigkeit der Biotopty-
pen in Niedersachsen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 24. Jg., Nr. 4/2004, S. 231-240. Hildesheim.
18 EckL, H. & Raliss|, F. (2009): Leitfaden fir hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei Was-

serrechtsverfahren in Niedersachsen. - GeoBerichte 15: 99 S., 39 Abb., 10 Tab., Anh.; Hannover. S. auch: (voraus-
gehende) Inforeihe ,GeoFakten® des NLfB (Niedersachsisches Landesamt fir Bodenforschung; heute LBEG: Lan-
desamt fiir Bergbau, Energie und Geologie) Nr. 2, Nr.5, Nr. 6, Nr. 15 und Nr. 16.

riedl  von dressler Seite 4 von 138

Landschafts-, Regional- und Ortsentwicklung GbR


https://dejure.org/BGBl/2009/BGBl._I_S._2585
https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_S._409

Trinkwassergewinnung Hannover-Nord
Wasserrechtsantrag - Wasserwerk Ramlingen - UVS TeilB7

Umweltvertraglichkeit. Durch Querverweise wird auf diese Grundlagen Bezug genommen und da-
mit die Ruckverfolgbarkeit sichergestellt, so dass Textdoppelungen, wo kontextuell mdglich, redu-
ziert werden.

Die 2001 von der (PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT) durchgefiihrte naturschutzfachliche Be-
wertung wurde auRerdem vergleichend berticksichtigt, auch wenn die Jahresentnahmen seit den
neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis 2017 zuriickgegangen waren und sich auch
auf einem etwa gleichbleibenden Niveau leicht unter 3,5 Mio. */a eingependelt hatten (s. Abb. 1).
Nach 2017 stieg die Entnahme auf etwas Uber 3,5 Mio. m3/a an, blieb aber unter den héheren
Entnahmen der neunzehnhundertachtziger und -neunziger Jahre'®.

1 RamB1
[] ramez _
[ ] RemES M
ClRemBs| m -
41| [ RemES —HHH =1 HhT HHH H =T
[ remes 1 - i i -

L
T
I
T
I
I
I
I
I
i
T
I
I
T
I
I
T
I
I
I
T
I
I
T
I
I
T
I
I
I
I
I
I
T
I
T
T
I
T
T
I
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
T
I
T

Mig. w3 Jahr
1
I
I
T
T
I
T
I
I
I
I
I
I
T
I

(%]
I
[
I

S B5 & AT B3 80 PO TH TR TA T4 TS TE 7T TA TO &0 &1 & A3 B4 85 PR BT 85 B0 OO U1 02 O 04 05 08 07 OB (0 OO 04 02 % 04 05 08 OF 08 80 90 19 12 1% 14 95 18 17 18 10 30 B

Abb. 1: Jahresentnahmen aus den Brunnen B1 bis B6 des WW Ramlingen (HMM 2024, unveroff.)

Mit der UVPG-Anforderung, auch die ,Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgu-
tern“ zu beurteilen (s. § 2 Abs. 1 Nr.5), werden in der vorliegenden UVS die vorgenannten Einzel-
gutachten in einen prognostisch nutzbaren Wirkzusammenhang gebracht. So kommen insbeson-
dere indirekte Auswirkungen in den Blick. Diese ,Kaskade“ wird mit Abbildung 7 prinzipiell veran-
schaulicht. Primarausloser ist demnach die fortgesetzte Grundwasserentnahme, die sich in zusatz-
licher Grundwasserabsenkung zeigen wird (Schutzgut Wasser, Teilaspekt Grundwasser). Der vom
Grundwasser bzw. Kapillarwasser abhangige Bodenwasserhaushalt kdnnte in der Folge betroffen
sein (Schutzgut Boden). Da es grund- bzw. kapillarwasserabhangige Vegetation gibt — allerdings

19 Im Geohydrologischen Gutachten aus 2007 wurde fiir die Modelleichung das Jahr 1998 ausgewahlt. In
diesem Jahr herrschten in etwa langfristig mittlere geohydrologische Verhaltnisse vor. Die im Jahr 1998 geforderte
Wassermenge in Héhe von rd. 3,94 m®a reprasentierte in etwa die langjahrige Entnahmesituation. Deshalb wurde
dieses Jahr auch zur Bestimmung der Auswirkungen der geplanten Entnahme als Vergleichszustand zu Grunde
gelegt (HMM 2007).
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nicht Uberall im Gebiet — flihrt die Wirkungskette zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische
Vielfalt. Derartige Wirkungszusammenhange bleiben bei der Auswirkungsprognose fir das ein-
zelne UVP-Schutzgut im Blick.

Die Auswirkungsprognose ist eingebunden in folgende Arbeitsschritte:

= Nach der Darlegung der schutzgutspezifischen Ziele erfolgt

= eine Beschreibung der Schutzgutauspragungen im derzeitigen Zustand, inklusive ggf. be-
stehender Vorbelastungen.

= Es folgt die (unbewertete) Prognose der direkten und indirekten Auswirkungen der Grund-
wasserentnahme auf das jeweilige Schutzgut mit Hilfe der Okologischen Risikoanalyse (s.
Kap. 3.4) und schlieBlich eine

= bewertende Beurteilung der Schutzgutbetroffenheit, gemessen an den dargelegten Schutz-
gutzielen.

Die aktuell ermittelte Schutzgutbetroffenheit wird — soweit moglich — vergleichend den Ergebnissen
des bodenkundlich-dkologischen Gutachtens (PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT 2001) ge-
genibergestellt. So werden die Entwicklungen der Schutzguter, die sich seit 2001 durch die lang-
jahrige Grundwasserentnahme (Genehmigungszustand: Zulassung des vorzeitigen Beginns) er-
gebenden haben, in die Beurteilung miteinbezogen. Bei alleiniger Betrachtung des IST-Zustands
waren diese mdglicherweise unbericksichtigt geblieben.

In der ,Okologischen Risikoanalyse“ werden:

» die klassifizierten Empfindlichkeiten der Biotoptypen der Wertstufen Ill, IV und V (natur-
schutzfachlich bedeutsame Biotoptypen) nach DRACHENFELS (2024 gem. RASPER 2004,
verandert) ermittelt,

= der ebenfalls klassifizierten Intensitat der Vorhabeneinwirkung (Absenkungsklassen laut
HMM 2025, Teil B 1) interpretierend gegentibergestellt.

Die Verknlpfung der klassifizierten Empfindlichkeiten und Vorhabeneinwirkungen — unter Bertick-
sichtigung der Wirkungsweisen — ergibt das graduell unterscheidbare 6kologische Risiko.

1.3  Aufgabe

Die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) ist nach § 2 (1) UVPG (a.F.) integraler Bestandteil des-
wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens nach dem Niedersachsischen Wassergesetz (NWG)2°.
Zentrale Entscheidungsgrundlage im behdrdlichen UVP-Verfahren ist die gutachterliche Umwelt-
vertraglichkeitsstudie (UVS).

20 Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. Nr.5/2010 S.64), zuletzt ge-
andert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289) und Verordnung vom 6. Dezember
2023 (Nds. GVBI. S. 339).
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Zweck der UVS ist nach § 2 Abs. 1 UVPG (a.F.)?": ,die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung
der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

3. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

4. Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

5. die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgutern.
Zu den entscheidungserheblichen Unterlagen, welche die Antragstellerin der verfahrensfiihrenden
Behorde vorzulegen hat, gehdren nach § 6 Abs. 3, Nr. 1-5 UVPG (a. F) insbesondere?®?

= eine Vorhabensbeschreibung (mit Angaben zum Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an
Grund und Boden) (s. Kap. 4 und Antrag auf Neubewilligung),
= der Nachweis einer Prifung anderweitiger Lésungsmadglichkeiten (s. Kap. 3.2).

Die UVS fuldt auf den Vorgaben und Ergebnissen des Scoping-Termins (Antragskonferenz) vom
20.04.2017. Aus dem Scoping-Protokoll (s. Tab. 1) resultieren in Verbindung mit der Scoping-Un-
terlage fur den Termin nach § 5 UVPG (a. F.) (HARZWASSERWERKE GMBH 2017) die in Tabelle 1
aufgelisteten Untersuchungserfordernisse:

2 Als neu zu betrachtendes Schutzgut ist das Schutzgut Flache in das aktuelle UVPG aufgenommen wor-
den. Da fir das Wasserrechtsverfahren Trinkwassergewinnung Hannover-Nord gemaR § 74 Abs. 2 Nr. 1 UVPG n.
F. das UVPG in seiner neuen Fassung keine Anwendung findet, ist dieses Schutzgut nicht zu behandeln.

22 Die Reihenfolge der Nennungen im hier vorliegenden Gutachten unterscheidet sich von der Reihenfolge
der Nummern 1-5in § 6 Abs. 3 UVPG (a. F.), um die methodische Logik der Auswirkungsprognose zu wahren.
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Tab. 1: Untersuchungsumfang der UVS nach dem Protokoll vom 20.04.2017 — Scoping-Termin

Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgiiter
des Gesetzes zur Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG, § 2) im Wasserrechtsverfahren WW Ramlingen
Schutzgut Untersuchung
erforderlich erforderlich nicht erforderlich
in Abhangigkeit vom
Grundwasserflurstand
<3/<5m
Bevdlkerung und menschlichen Gesundheit
- Trinkwasserqualitat | X
Biologische Vielfalt
- Tiere X
- Pflanzen X
- Schutzgebiete und -objekte X
Boden (Grundlage Bodenkundlichem Gutachten)
- Archiv der Landschaftsgeschichte X
- Lebensraumfunktion X
Wasser (Grundlage Geohydrologisches Gutachten)
- Oberflachengewésser X
- Grundwasser X
Klima, Luft (Grundlage Bodenkundliches Gutachten)
- Makroklima X
- THG-Emissionen von Moorbdden X
Kulturgiiter und sonstige Sachguter
- kulturhistorisch wertvolle Bodendenkmale, Fundstellen X
Landschaft nur bei landschaftsbildrelevanten Anderung der Biotopstrukturen
Wechselwirkungen Betrachtung in den jeweiligen Schutzgitern

Die Prognose und Bewertung der Auswirkungen beschrankt sich demnach auf folgende Schutzgi-
ter, wobei im Folgenden auch die zugehdrigen, nutzbaren Informationsgrundlagen, insbesondere
aus den anderen Fachgutachten aufgefihrt sind:

Schutzgut Biologische Vielfalt: Ubernahme und umweltfachliche Bewertung der Ergebnisse der
Biotoptypenkartierung der Landschaftsrahmenplane (Region Hannover, Fortschreibung Landkreis
Celle), der Ergebnisse der Biotoptypenkartierung 2018 nebst Uberpriifung in 2024 (FLU) sowie
Ubernahme der Ergebnisse aus dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (FLU 2022, Teil B 5 des
Wasserrechtsantrags).

Hinsichtlich der Schutzgebiete und -objekte des Naturschutzes erfolgt eine Ubernahme und um-
weltfachliche Bewertung der Betroffenheit der jeweiligen Schutzziele.

Schutzgut Boden: Ubernahme und umweltfachliche Bewertung der Ergebnisse des Bodenkundli-
chen Gutachtens (INGUS 2025, Teil B 3 des Wasserrechtsantrags).

Schutzgut Wasser: Ubernahme und umweltfachliche Bewertung der Ergebnisse des Geohydrolo-
gischen (HMM 2025, Teil B 1 des Wasserrechtsantrags), des Hydrologischen (MATHEJA CONSULT
2020, Teil B 2 des Wasserrechtsantrags) einschlie3lich der dort dargestellten Auswirkungen auf
Abfluss und Morphologie in den oberirdischen FlieRgewassern sowie Auswertung des Gewasser-
kundlichen Fachbeitrags nach WRRL (RIEDL/VON DRESSLER et al. 2020, Teil B 6 des Wasserrechts-
antrags).
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Schutzgut Klima: Analogieschlisse zur Betroffenheit des Kleinklimas und der THG-Speicherfahig-
keit aus der bodenkundlichen Beurteilung.

Kulturgiiter und sonstige Sachqiiter: Ubernahme und umweltfachliche Bewertung der Betroffenheit

Folgende Aspekte kdnnen Uberblickshaft abgehandelt werden:

Schutzgut Landschaft: Fur die Ermittlung landschaftsbildrelevanter Biotopveranderungen werden
die Beurteilungen zur Biologischen Vielfalt (dort: Biotopveranderungen) herangezogen, des Weite-
ren; die im bodenkundlichen Gutachten dokumentierten Nutzungsveranderungen zu den Umwelt-
nutzungen Land- und Forstwirtschaft.

Wechselwirkungen: Diese in Abbildung 7 skizzierten Abhangigkeiten, werden in den jeweiligen
Einzelbetrachtungen der Schutzgiter und Umweltnutzungen mitbehandelt, d. h. die jeweiligen Be-
ziehungen werden dort thematisiert.

Nicht untersucht werden brauchen die Schutzguter ,,Bevdlkerung” und ,menschliche Gesundheit®,
weil die Trinkwasserqualitat auch kinftig die Anforderungen der Trinkwasserversorgung erfiillen
wird. Die aktuellen Analyseergebnisse (Mittel-, Minimum-, Maximumwerte der Monatanalysen aus
202223%) belegen, dass die erforderlichen Grenzwerte aktuell deutlich bis sehr deutlich unterschrit-
ten werden.

Auch der Schutzgutaspekt ,Makroklima*“ ist insofern hier nicht relevant, als er nicht unmittelbar von
einer Grundwasserabsenkung betroffen sein kann. Allerdings werden mdgliche mittelbare Veran-
derungen der Treibhausgas-Emissionen (s. Wechselwirkungen beim Schutzgut Klima) benannt (s.
Kap. 5.3.2.1). Die nicht weiter zu behandelnden Schutzgtiter gelten mit den Ausflihrungen und
Nachweisen in der Scoping-Unterlage sowie dem Scoping-Protokoll als abschlieiend behandelt.

23 https://www.harzwasserwerke.de/fileadmin/user_upload/downloads/files/pdf/Trinkwasseranaly-
sen/ww_ram_rein.pdf
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2 Landschaftsraum mit Vorbelastungen

2.1 Landschaftsraum

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Naturraumlichen Region ,Weser-Aller-Flachland“?*. Dieser
lasst sich nach MEISEL (1960)2° weiter differenzieren in die Grokeinheiten ,Aller-Talsandebene” mit
der Untereinheit ,,Celler Moor- und Bruchland® und die ,Hannoversche Moorgeest” mit der Unterein-
heit der ,Burgwedeler Geest“. Der Ubergang dieser beiden Landschaftsraume ist im Gelande klar
zu erkennen. Im Suden die ,Burgwedeler Geest* mit lhren sandigen, grundwasserfernen Béden,
die im Ubergang zur Talsandebene héhenmaRig abféllt, im ndrdlichen Teil das deutlich tiefer gele-
genen ,Celler Moor- und Bruchland“ mit einer von MEISEL (1960) beschriebenen Vorherrschaft
feuchter und nasser Standorte mit ehemals ausgedehnten Flach- und Hochmooren wie das ,,Grolke
Moor bei Ehlershausen” im Norden des Untersuchungsgebietes und das ,Alte Moor® im Osten.
Weite Teile der Landschaft sind heute von Kiefernforsten und ackerbaulicher Nutzung Uberpragt,
die Hochmoore wurden entwassert und sind heute Standorte von Birken- und Kiefern-Moorwal-
dern. Am stdwestlichen Rand durchfliet der Oberlauf der Wulbeck das Untersuchungsgebiet. Im
Ubergangsbereich zur Moorniederung ist die Wulbeck in den Geestrand markant eingetieft. Auf-
grund dieser Zweiteilung des Gebiets (s. Abb. 2), die sich sowohl in der Verbreitung grundwasser-
beeinflusster Boden (s. Karte 3 und Abb. 14), als auch der Wald-Offenland-Verteilung (s. Karte 4)
widerspiegelt, zeichnet sich bereits ab, dass die gegeniiber Grundwasserabsenkungen sensiblen
Teilgebiete in der Moorniederung und am Ful} der Geestkante zu finden sind. Die hdher gelegenen
Geestbereiche weisen Grundwasserflurabstande von mehr als 5 m unter Gelande auf. Auf den
sandigen Geestbdden ist daher selbst flir Waldbestande kein Grundwassereinfluss wirksam.

Aulerhalb der Forste ist der Teil des Untersuchungsgebiets in der ,Aller-Talsandebene” reich an
Gehdlzstrukturen mit alten Eichen, Birken und Zitterpappeln.

24 DRACHENFELS. O. V. (2010): Uberarbeitung der naturrdumlichen Regionen Niedersachsens, Inform.d. Na-
turschutz Nieders. 4/2010.
25 MEISEL, S. (1960): Die naturraumlichen Einheiten auf Blatt 73, Celle, Bundesanstalt fiir Landeskunde und

Raumforschung, Bad Godesberg.
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Abb. 2: Naturraumliche Gliederung (MEeISEL 1960)

2.2 Vorbelastungen
2.21 Landwirtschaft

Ausgehend von einer zunehmend intensiven Nutzung der Landschaft, die schon in vorangegange-
nen Jahrhunderten begonnen hat, hat sich der Wasserhaushalt hier grundlegend verandert. So
wurden nicht nur die FlieRgewasser zum Schutz vor Hochwasser und zum Zweck der landwirt-
schaftlichen Entwasserung ausgebaut und begradigt. Auch die Moore wurden entwassert, um Torf
als Brennmaterial abzubauen und die Umwandlung von Grinland in Acker zu ermdglichen. Die
Woulbeck sollte dabei eine Vorfluterfunktion ibernehmen und Dréanwasser aus den umliegenden
landwirtschaftlichen Nutzflachen aufnehmen. Auch das Quellgebiet im ,Oldhorster Moor® wurde im
Rahmen von Meliorationen entwassert und teilweise abgetorft, was zu einer nachhaltigen Ande-
rung der hydrologischen Gegebenheiten mit der gewiinschten Absenkung des Grundwasserspie-
gels und der Entwésserung der Flachen gefiihrt hat (PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT 2001).

2.2.2 Grundwasser

Von 1973 bis 2006 bewegten sich die Jahresentnahmen durch das Wasserwerk Ramlingen mit
durchschnittlich 3,95 Mio. m3/a auf etwa konstantem, aber auch einem um ca. 500.000 m® héheren
Niveau als im heutigen Durchschnitt von 3,42 Mio. m?®/a (2008 bis 2017) bzw. 3,5 Mio. m3/a (2001
bis 2024). Nur in den Jahren 1991 bis 1993 wurde die damals bewilligte maximale Enthahmemenge
fur das Wasserwerk Ramlingen in H6he von 4,5 Mio. m®/a nahezu ausgeschépft (HMM 2007).

riedl ) von dressler Seite 11 von 138

Landschafts-, Regional- und Ortsentwicklung GbR



Trinkwassergewinnung Hannover-Nord
Wasserrechtsantrag - Wasserwerk Ramlingen - UVS TeilB7

2.2.3 FlieRgewasser

Im Zuge landwirtschaftlicher Meliorationen wurde die Wulbeck in der Vergangenheit umgebaut, ein
trapezférmiges Regelprofil wurde erstellt. Um Uberschwemmungen angrenzender Bereiche weit-
gehend auszuschlieRen, wurde das neue Gewasserbett relativ grol3 dimensioniert. Zur Verminde-
rung der Sandfrachten und zur Uberbriickung groRer Gefalleunterschiede wurden zahlreiche Sohl-
schwellen in die Wulbeck und einige Stichgraben eingebaut. 1962 wurde im Ramlinger Gebiet ein
Schopfwerk gebaut, welches durch den Stichgraben 1 die Entwasserung dieses Teilgebiets sicher-
stellen sollte (PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT 2001). Die damit verbundenen Nutzungsan-
derungen wirkten sich nachfolgend ebenfalls auf den Wasserhaushalt aus (verandertes Retenti-
onsvermogen der Boden, nutzungsspezifische Grundwasserneubildung), ebenso wie die bisherige
Grundwasserentnahme zur Trinkwassergewinnung seit Mitte der sechziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts.

Einige der MaRnahmen an den Flieligewassern im Einzugsbereich des Vorhabens sind dokumen-
tiert (s. Tab. 2 und Teil B 6 RIEDL/VON DRESSLER et al. 2020). Aktuell und auch schon in den voran-
gegangenen Jahren (LSG H 14 ,Wulbecktal — Entwurf 04.01.20122%) fallt die Wulbeck abschnitts-
weise trocken. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde durch die damaligen Stadtwerke
Hannover, heute enercity AG, eine gezielte Versickerung von Wasser aus der Wulbeck — begin-
nend im Jahr 2009 in abflussstarken Zeiten — mit dem Ziel durchgefihrt, die Grundwasserneubil-
dung zu erhéhen und damit die Trockenfallzeiten der Wulbeck zu verringern (HMM/MATHEJA CON-
SULT 2009%7). Diese Maltnahme wurde abschnittsweise erganzt um Renaturierungsmafinahmen
(AQuA 2015%8), die 2018 ebenfalls von der enercity AG umgesetzt wurden.

Tab. 2: Ausbaumaflnahmen an FlieRgewassern

WULBECK Ausgehendes Begradigung, Aufweitung Aufbrechen der Matheja Consult,
19. Jahrhundert bis Mitte und Vertiefung der Sohle, Raseneisenerzschichten im 2007
des vorherigen Einfiihrung eines Landschaftsraum,
Jahrhunderts Regelprofils Trockenlegung der Bereiche
mit Staunasse
1948/1949 Ausbau und Vertiefung Allerhopwiesen/Im Brand 10 Vertiefung um 0,5 bis 0,9 m bis [Ausbauplane
bis Pegel Fuhrberg Pegel Klintgraben, ab Pegel

Klintgraben bis Pegel Fuhrberg
Vertiefung um bis zu 0,3 m

1973/1974 Vertiefung 5 Vertiefung um 0,55 m Interner Vermerk
enercity AG 1987
2017 Bestandsaufnahme Hohe Pegel Klintgraben 3,5 weitere Vertiefung um bis zu Matheja Consult
bis Pegel Fuhrberg 0,8 m seit 1948 2007
ADAMSGRABEN 1535 - 1592 Bau Gesamte Lange ca.9,3 Gebaut zur Entwasserung des |Cellesche
damaligen Wietzen- Zeitung v.
bruchs 20.02.2020
26 Entwurf der Verordnung liber das Landschaftsschutzgebiet ,Wulbecktal* (LSG-H 14) in den Stadten Burg-

dorf und Burgwedel, Landschaftsschutzgebietsverordnung der Region Hannover, Stand: 04.01.2012. Fundstelle:
Gemeinsames Amtsblatt der Region Hannover und der Landeshauptstand Hannover Az. 36.05 1205/ H 14.

27 HMM/MATHEJA CONSULT (2009): Operatives Monitoring und Integrative Mengenbewirtschaftung fiir den
Grundwasserkoérper Fuhse-Wietze — Teilprojekt Wulbeck — Phase 3, Gutachten i. A. des Wasserverbands Peine,
Wettmar.

28 INGENIEURGEMEINSCHAFT AQUA GMBH (2015): Naturnahe Umgestaltung der Wulbeck und Ausleitung in den
Wulbeckgraben— Erlauterungsbericht zum Genehmigungsantrag Gutachten i. A. der Stadtwerke Hannover.
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2.2.4 Landschaftsgestalt

Die Entwicklung der Landschaftsgestalt Uber die Jahrhunderte wurde im Landschaftspflegerischen
Begleitplan zum Flachennutzungsplan der Stadt Burgdorf (PLANUNGSGRUPPE LANDESPFLEGE
20132%) dokumentiert und ist in Ausziigen in Tabelle 3 zusammengestellt.

Tab. 3: Veranderung der Landschaftsgestalt Uber die Jahrhunderte — Auszug PLANUNGSGRUPPE LANDESPFLEGE
2013, Primare Quellenangaben (s. linke Spalte) ebd.

Kurhannoversche
Landesaufnahme von
1780/1781 (LGLN
2003)

Das ,Grof3e Moor“ (nérdlich Ehlershausen) ist allenfalls partiell durch randliche Stichwege
erschlossen und wirkt ansonsten unberihrt. Es finden sich ausgedehnte Heideflachen (z.
B. Ramlinger und Otzer Heide auf den sandigen Podsolbdden im Ubergang zur Aller-
Talsandebene). Nadelwald wachst bereits beidseits der Wulbeck und nérdlich von Ram-
lingen (,Ramlinger Tannen®, ,Imkergehege”).

Die FlieRgewasser maandrieren stark, neben ,Burgdorfer Aue®, ,Seebeck” und ,Wulbeck*
auch der ,Hechtgraben® (unterhalb Schillerslage). Die ,Burgdorfer Aue“ spaltet sich un-
terhalb von Obershagen in ,Alte und Neue Aue* auf.

Koniglich preuBische
Landesaufnahme von
1896/1899 (Nieder-

sachsisches Landes-
verwaltungsamt, Lan-

Die Hochmoore sind durch Wege und Graben erschlossen, in deren Nahe sich Felder
von bauerlichen Handtorfstichen befinden.

~Burgdorfer Aue“ und ,Wulbeck” sind in weiten Abschnitten begradigt. Die durchstoche-
nen Maander sind in den topografischen Karten von 1896 /1899 teilweise noch darge-
stellt.

desvermessung Die systematische Forstwirtschaft hat — v.a. durch Anbau von Kiefern — Einzug gehalten.
(0. J.) Die entwasserten Hochmoorflachen beginnen zu verbuschen.

Topographische Karte | Die Heideflachen wurden weiter zurlickgedrangt, durch Aufforstung oder durch Kultivie-
von 1971 rung und landwirtschaftliche Innutzungnahme. Die groRen Ackerschlage werden durch

angepflanzte Baumreihen und Hecken gegliedert.

Die entwasserten Hochmoorflachen beginnen zu verbuschen. Die gleichstarke Verwen-
dung von Nadel- und Laubholzsymbolen lasst vermuten, dass hier Birken-Kiefern-Moor-
walder entstehen.

Die Hochmoore sind vollstandig verwaldet. Der Restbestand des ,,Groflen Moores* nord-
lich Ehlershausen zeigt heute weder offene Moor- noch Heideaspekte. Die Waldflachen
werden nach wie vor ganz Uberwiegend durch Nadelholzkulturen dominiert. Im Unter-
wuchs fassen allerdings zunehmend die standortentsprechenden Laubholzarten (Eiche,
Buche, Birke etc.) FuB, so dass teilweise Mischwaldcharakter entsteht.

Veranderungen bis
2013 und heute

Die von der PLANUNGSGRUPPE LANDESPFLEGE im Jahr 2013 festgestellten Veranderungen im ,Gro-
Ren Moor“ kdnnen so auch aktuell bestatigt werden.

Insgesamt ging mit den Grundwasserentnahmen und den Meliorationsmafinahmen der Landwirt-
schaft ein sichtbarer Landschaftswandel einher. Ein Vergleich der Kartierung aus 2000 (PLANUNGS-
GRUPPE OKOLOGIE + UMWELT 2001)% mit der aktuellen Kartierung von 2018 zeigt einen Nutzungs-
wechsel auf ca. 48 % der landwirtschaftlich genutzten Flachen. Demnach fand eine Abnahme der
Grinlandflachen zugunsten von Ackerflachen im Untersuchungsgebiet auf rd. 37%, aber auch eine
Zunahme der Grinlandflachen auf ehemals ackerbaulich genutzten Flachen von ca.11 % statt (s.
Abb. 3). Durch die heute flachendominante ackerbauliche Nutzung, die mit Feldberegung in den
Sommermonaten einhergeht, wird der Grundwasserkorper zusatzlich beansprucht.

29 PLANUNGSGRUPPE LANDESPFLEGE (2013): Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Flachennutzungsplan
der Stadt Burgdorf — Bestandsanalyse, Hannover.
30 PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT (2001): Bodenkundlich-dkologisches Gutachten zur Neufassung der

wasserrechtlichen Bewilligung der Grundwasserentnahmen durch das Wasserwerk Ramlingen der Harzwasser-
werke GmbH und durch das Wasserwerk Wettmar des Wasserverbands Nordhannover, unverofft. Gutachten i. A.
der Harzwasserwerke Hildesheim und des Wasserverbands Nordhannover, Hannover.
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Abb. 3: Umnutzung landwirtschaftlicher Nutzflachen im Zeitvergleich von 2000 — 2018)

2.2.5 Klimatische Verhaltnisse

In den letzten Jahren waren deutliche Witterungs- und Klimaveranderungen wahrzunehmen. Fir
das Jahr 2018, in dem die Untersuchungen zum Wasserrechtlichen Fachbeitrag durchgefiihrt wur-
den, wurden fiir Niedersachsen extreme Witterungsverhaltnisse dokumentiert (WRIEDT, 2020)3".
Zwar verbesserten erhohte Niederschlage zum Jahresbeginn 2019 die Situation der Bodenwas-
servorrate, es folgte aber wieder ein trockener und heifler Sommer, der zu einer extremen Dirresi-
tuation fuihrte. Da der Grundwasserstand mit der jahreszeitlichen Verteilung von Niederschlag und
Verdunstung korreliert, ergaben sich am Ende des hydrologischen Jahres im Oktober landesweit
extrem niedrige Grundwasserstande. Wahrend das Jahr 2021 allenfalls durchschnittliche Verhalt-
nisse in Bezug auf Niederschlage und klimatische Wasserbilanz aufwies, war das Jahr 2022 in
Bezug auf die Wasserbilanz das dritttrockenste Jahr seit 1950 in Niedersachsen (WRIEDT 2023).32
Nachdem sich der April noch recht niederschlagsreich zeigte, setzte sich im Mai wieder eine tro-
ckene Witterung durch. ,Aufgrund der Trockenheit sanken die Grundwasserstdande zum Herbst
vielerorts (niedersachsenweit, Anm. des Verf.) auf Niveaus vergleichbar der Tiefstande von 2019
oder 2020 (z. T. auch tiefer) ab.” (WRIEDT 2023). Die klimatische Wasserbilanz war fir den Sommer

31 WRIEDT, G. (2020): Grundwasserbericht Niedersachsen — Sonderausgabe zur Grundwassersituation in
den Trockenjahren 2018 und 2019 des NLWKN, Band 41, Norden.
82 WRIEDT, G. (2023): Grundwasserbericht Niedersachsen — Sonderausgabe zur Grundwasserstandentwick-

lung im Jahr 2022, NLWKN Band 58, Herausgeber Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kiisten
und Naturschutz (NLWKN), Norden.
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nahezu flachendeckend in Deutschland deutlich negativ (DWD 202233). Im September endete dann
aber die Trockenperiode durch hohe Niederschlagen, die sich tGber den Winter fortsetzten. Im Jahr
2023 dominierten dann eher feucht-warme Bedingungen mit hohen Niederschlagsmengen und un-
gewohnlich hohen Niederschlagen im Oktober, November und Dezember in Niedersachsen. Im
Ergebnis brachte das Jahr 2023 mit 1070 I/m? (langjahriger Durchschnitt 746 1/m?) fast 45 Prozent
mehr Niederschlag (DWD 202334).

Im Abschlussbericht ,Globaler Klimawandel* (JOHANNES, PETRY, WRIEDT 2023%%) werden die zu-
kunftigen klimatischen Verhaltnisse aufgezeigt. Danach werden die Temperaturen in Niedersach-
sen weiter deutlich zunehmen, ebenso wie die Niederschlagsmengen, insbesondere im Norden
und Westen und saisonal in den Wintermonaten. Fir die Sommermonate sind keine eindeutigen
Entwicklungen zu erkennen. Da allerdings durch die ganzjahrig héheren Temperaturen von einer
héheren Verdunstung auszugehen ist, verringert sich die klimatische Wasserbilanz insbesondere
in den Sommermonaten, in den Wintermonaten wird eine leichte Zunahme erwartet.

33 Deutscher Wetterdienst DWD (2022): Die agrarmeteorologische Situation im Sommer (Stand 06.09.2022)
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/landwirtschaft/berichte/pdfs/2022_bericht_sommer_barrierefrei.pdf;jsessio-
nid=41638CAADAOFAF5941F7BOEBDABBB91B.live31092?__ blob=publicationFile&v=3.

34 Deutscher Wetterdienst DWD (2023): Deutschlandwetter im Jahr 2023 Wetter und Klima - Deutscher Wet-
terdienst - Presse - Deutschlandwetter im Jahr 2023 (dwd.de).
35 JOHANNES, F., PETRA, U., WRIEDT, G. (2023): Globaler Klimawandel — Wasserwirtschaftliche Folgenab-

schatzung fir die Grundwasserstande in Niedersachsen — KliBiW Phase 7 — Abschlussbericht, NLWKN Band 60,
Herausgeber Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kiisten und Naturschutz (NLWKN), Norden.
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3 Untersuchungskonzept

3.1 Interdisziplinare Arbeitsweise

Alle Arbeitsschritte der UVS wurden in dem interdisziplindren Team, das die Antragsunterlagen
erstellte, wechselseitig abgestimmt. In enger Absprache und Kooperation wurden nicht nur die Da-
tenerhebungen, Geldndeuntersuchungen und -kartierungen gemafR den oben genannten Vorga-
ben durchgefiihrt, sondern auch die Zwischenergebnisse ausgetauscht und diskutiert.

Die ganzheitlich angelegte UVS konnte dabei die Ergebnisse der flir den Bewilligungsantrag erfor-
derlichen und inhaltlich aufeinander abgestimmten fachspezifischen Einzelgutachten nutzen. Die
Ermittlung und insbesondere Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens erfolgte somit koordi-
niert, kooperativ und zielgerichtet. Zur Vermeidung umfangreicher Doppelnennungen sowie zur
detaillierten Nachvollziehbarkeit einzelner Aussagen wird in der UVS auf diese Gutachten mit ent-
sprechenden Querverweisen Bezug genommen. Die einzelnen Fachgutachten lieferten zudem
auch Elemente zur ,Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens” (s. Nr. 4 in § 6 Abs. 3 UVPG a. F.) sowie Grundlagenkenntnisse zu Wirkungsweisen
und -pfaden fur die ,Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen“(s.Nr.3in § 6 Abs. 3 UVPG a. F.).

3.2 Fruhzeitige Priufung von Alternativen und Vermeidungsmaglichkeiten

Die UVP soll als ein Instrument der Umweltvorsorge mégliche Beeintrachtigungen der Schutzguiter
sowie auftretende Nutzungskonflikte friihzeitig erkennen und MalRnahmen zu ihrer Vermeidung
sollen geprift werden. Dazu gehdrt insbesondere die frihzeitige Priifung “anderweitiger LOsungs-
maoglichkeiten und Angaben der wesentlichen Auswahlgriinde im Hinblick auf die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens”. (vgl. § 6 Abs. 3, Nr. 5 UVPG a. F.).

Wie in der Scoping-Unterlage nach § 5 UVPG a. F. (HARZWASSEREWERKE, 2017, Kap. 2.3) aus-
fuhrlich dargelegt, bestehen zur Weiterférderung im Wasserwerk Ramlingen weder dauerhafte Ver-
sorgungsalternativen durch andere Wasserwerke der Antragstellerin, noch sind ausreichende Va-
riationsmoglichkeiten im Rahmen der fassungsspezifisch bewilligten Entnahmemenge mdglich.
Aus Grinden der Umweltvorsorge wurde im Vorfeld aber von der Antragstellerin gepriift, ob eine
Gleichverteilung der Antragsmenge auf die 6 Brunnen der Fassung Ramlingen oder eine spezifisch
differenzierte Mengenverteilung umweltglinstiger zu beurteilen ist. Alternativen mit veranderter Ent-
nahmeverteilung wurden von der Antragstellerin geprift, aber entweder als technisch nicht reali-
sierbar oder wegen fehlender Umweltentlastung verworfen. Im Rahmen des Projektes ,Operatives
Monitoring und Integrative Mengenbewirtschaftung fir den Grundwasserkdrper Fuhse/Wietze —
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Teilprojekt Wulbeck® wurden Bewirtschaftungsmaflinahmen zur Verbesserung der Niedrigwasser-
fihrung in der Wulbeck untersucht (MATHEJA/MEYER 2006/07)%¢. Die dabei durchgeflhrte Simula-
tion einer Verlagerung von jeweils 50 % der Entnahmen aus den der Wulbeck am nachsten gele-
genen Forderbrunnen 5 und 6 des Wasserwerks Ramlingen (rd. 0,75 Mio. m?/a) auf die restlichen
Brunnen ergab keine signifikante Erhdhung des grundwasserbirtigen Abflusses in der Wulbeck.

In raumlicher Nahe, nérdlich der Brunnenfassungen, befindet sich das ,,Grolte Moor bei Ehlershau-
sen®, das in der Region Hannover als Gebiet, das die Voraussetzungen fur Naturschutzgebiet er-
flllt, bewertet wurde (REGION HANNOVER 2013%7). Auch im Landschaftsrahmenplan des Landkrei-
ses Celle3® (1991) ist das ,GroRe Moor* als ein Gebiet dargestellt, das die Voraussetzungen als
Landschaftsschutzgebiet erfiillt. Das im Osten liegende ,Alte Moor bei Ehlershausen® ist in der
Region Hannover ebenfalls als Gebiet, das die Voraussetzungen als Naturschutzgebiet erfiillt, dar-
gestellt (Fn. 37). Das Landschaftsschutzgebiet H14 ,Wulbecktal® liegt bei jeder Entnahmekonstel-
lation zu unterschiedlichen Teilen im Gebiet der zusatzlichen Absenkung. Somit ergibt sich durch
die Lage zwischen den randlich gelegenen, bestehenden oder moglichen Schutzgebieten keine
vorteilhaftere Entnahmevariante.

Die dem Antrag zugrunde liegenden Entnahmekonstellation ist zwar unter den rdumlichen Gege-
benheiten die relativ umweltglnstigste Variante, nachteilige Umweltauswirkungen kénnen aber
nicht ganzlich vermieden werden.

An dieser Stelle sei daher darauf hingewiesen, dass die ErschlieBung eines neuen Forderfeldes
mit Bau eines neuen Wasserwerkes an einem anderen Ort ausscheidet. Zum einen spricht die
betriebswirtschaftliche VerhaltnismaRigkeit gegen einen Neubau anstelle der Weiternutzung funk-
tionierender, vorhandener Anlagen. Zum anderen resultiert aus 6kologischen und wasserwirtschaf-
tlichen Vorsorge-Uberlegungen eine grundsatzliche Préferenz der Weiternutzung von Grundwas-
serkorpern bzw. Landschaftsraumen mit einem seit Jahrzehnten auf die Entnahmebedingungen
eingependelten Wasserhaushalt, um demgegenuber diesbezlglich weniger belastete oder unbe-
lastete Gebiete zu schonen.

Fir die beantragten 4,5 Mio. m3/a bestehen flr die Antragstellerin aufgrund einzuhaltender Liefer-
vertrage keine Substitutionsmdglichkeiten innerhalb des Uberregionalen Trinkwasserverbundsy-
stems der Harzwasserwerke aus Talsperrenwasser (Harz) und Grundwasser, so dass auch aus
diesem Grund keine Alternative zur beantragten Weiterférderung von Grundwasser aus der Fas-
sung Ramlingen besteht.

36 MATHEJA, A. & MEYER, H. H. (2006/07): Operatives Monitoring und Integrative Mengenbewirtschaftung fur
den Grundwasserkorper Fuhse/Wietze — Teilprojekt Wulbeck (Phasen 1 und 2). Im Auftrag des Wasserverbands
Peine, Burgwedel/Hemmingen.

37 REGION HANNOVER (2013): Landschaftsrahmenplan der Region Hannover, Hannover.
38 LANDKREIS CELLE (1991): Landschaftsrahmenplan des LK Celle 1991 in Text und Karte, Celle.
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Abb. 4: Trinkwasserverbundsystem der Harzwasserwerke GmbH

Mit der dargestellten, frihzeitigen Variantenprifung wurde dem Vorsorge-Prinzip des Wasser- und
Umweltrechts weitestmdglich entsprochen.

Zieht man zudem in Betracht, dass der Bewilligungsantrag entgegen der vormaligen Bedarfsprog-
nose von 4,9 Mio. m%¥a (s. Kap. 1.1) auf 4,5 Mio. m®a reduziert wurde, ist dies als konkrete Ver-
meidungsmafinahme zu bewerten.

3.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

Mafgeblich zur Bewertung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen ist die prognostizierte Ab-
senkung des Grundwasserspiegels um mehr als 0,25 m (s. auch RASPER 2004%°). Dieser Schwel-
lenwert bertcksichtigt die 6kosystem- und modellbedingten Prognoseunsicherheiten (vgl. dazu

39 RASPER, M. (2004): Hinweise zur Berlcksichtigung von Naturschutz und Landespflege bei Grundwasser-

entnahmen, Inform.d. Naturschutz Nieders. 24. Jg. Nr. 4, S. 199-223), Niedersachsisches Landesamt fiir Okologie,
Hildesheim.
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ROSE & LENKHOFF 2003%°). Die raumliche Reichweite dieses Schwellenwertes wurde im geohydro-
logischen Gutachten fiir den (Maximal-)Fall einer permanenten Entnahme der beantragten Menge
von 4,5 Mio. m®/a (Vergleich IST zu PROGNOSE)*! berechnet. Das von diesem kritischen Absen-
kungsbetrag umfasste prognostizierte Absenkungsgebiet steht im Fokus der UVS.

Allerdings wurde eine Modifikation des im Scoping-Verfahren dargestellten Absenkungsgebiets er-
forderlich. Im Zuge der parallel laufenden Antragstellung durch die enercity AG — Teilprojekt der
Trinkwassergewinnung Hannover Nord — wurde fiir das Férderregime der dort bestehenden Ent-
nahmebrunnen ein Variantenvergleich vorgenommen, mit dem Ziel, eine Vorzugsvariante mit den
potentiell geringsten Beeintrachtigungen der naturschutzrelevanten Belange zu finden, die dann
Gegenstand des Wasserrechtsantrags der enercity AG wurde. Da sich die drei Wasserwerke Fuhr-
berg, Ramlingen und Wettmar in einem ,Hauptgrundwasserleiter-Kkomplex* befinden, der dem geo-
hydrologischen Modellgebiet zugrunde liegt, hatte die Auswahl der Variante V fur den Wasser-
rechtsantrag der enercity AG auch Einfluss auf das Absenkungsgebiet des Wasserwerkes Ramlin-
gen. Insbesondere wird damit auch eine Betroffenheit des ,GroRen Moores bei Ehlershausen® ver-
mieden (s. Abb. 5).

Um dariiber hinausreichende mdgliche Auswirkungen der Entnahme nicht zu vernachlassigen,
wird vorsorglich ein Pufferbereich um die 0,25 m Absenkungslinie einbezogen, der durch eindeutig
im Gelande auffindbare Grenzlinien (Topografie, Nutzungsgrenzen, Stral’en) abgegrenzt wird. Da-
bei handelt es sich Uberwiegend um Distanzen von mehr als 300 m.

Der Bearbeitungsmalstab wurde auf 1:25.000 festgelegt. Die Darstellungsmafistabe kdnnen aller-
dings in Abhangigkeit der Karteninhalte variieren. Fir die Darstellung kleinteiliger, besser lesbarer
Inhalte hat sich der MaRstab 1:10.000 bei den Karten als zweckmafig erwiesen. Fir die Darstel-
lung von Naturschutzgesichtspunkten, im Kontext des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, werden die vorwiegend kleinflachigen, schutzwiirdigen Bereiche in einem gréReren Mal3-
stab (als Ausschnittkarten) bearbeitet bzw. dargestellt.

40 Rosk, U. & P. LENKENHOFF (2003): Erfassung und Gefahrdungsanalyse grundwasserabhangiger Okosys-
teme hinsichtlich vom Grundwasser ausgehender Schadigungen. Ergebnisse des LAWA-Projektes ,Grundwasser-
abhangige Okosysteme*. In: KA — Abwasser, Abfall 2003 (50), Nr. 11, S. 1416-1418.

Auch wenn computergestiitzte geohydrologische Modellberechnungen auch geringere Absenkungsbetrage als
0,25 m errechnen und darstellen kénnen, so ist deren Ermittlung aus Messdaten wegen einerseits iberlagernder
Einflisse wie Witterung, Landnutzung oder andere Wasserentnahmen sowie andererseits aufgrund ortlich stark
variierender geologischer und geohydrologischer Gegebenheiten — z.B. stratigrafischer Untergrundaufbau, Flurab-
stédnde — i.d.R. nicht mit ausreichender Sicherheit méglich. Daher ist die 0,25 m-Absenkungslinie, die prognostisch
noch sichere Aullengrenze.

41 Niedersachsisches Umweltministerium (2004 ): Protokoll der Dienstbesprechung Uber wasser- und deich-
rechtliche Fragen am 10.05.2004 in Hannover mit Erlasscharakter vom 04.06.2004 und

Ministerium fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2017): Vermerk einer Besprechung vom
25.04.2017 zum Bewilligungsantrag WW Thiilsfelde, Az.: Ref23-62401/0005-0012 sowie

EckL, H. & F. RaissI (2009): Leitfaden fur hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei Was-
serrechtsverfahren in Niedersachsen, GeoBerichte 15, Hrsg.: Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie s.
dazu auch:

DVGW Landesgruppe Nord (2011): Wasserrechtsverfahren fir Grundwasserentnahmen, Praxisempfeh-
lungen fur niedersachsische Wasserversorgungsunternehmen, Teil 1, Hrsg.: Wasserverbandstag e.V. Bremen |
Niedersachsen | Sachsen-Anhalt.
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K L Z 1 zusatzabsenkungegebiet UVS (Mitelwert 2008-2017)
—— = Zusatzabsenkungegebiet Scoping (Mittelwert 2006-2015)
‘ Forderbrunnen
[ ] walder (Quelle: BN CORINE Landcover 2020)

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten
der Niedersachsischen Vermessungs- §
" | und Katasterverwaltung © 2018 LGLN

Abb. 5: Untersuchungsgebiet der UVS Ramlingen

3.4 Auswirkungsprognose mittels der Okologischen Risikoanalyse
3.4.1 Grundsatzliche Prognosebedingungen

In der Umweltvorsorge ist die Okologische Risikoanalyse die anerkannte Prognosemethode zur
Abschatzung der Eintretenswahrscheinlichkeit von vorhabenbedingten Auswirkungen auf die nach
dem UVPG zu bericksichtigenden Schutzgiter. Sie basiert auf dem Grundzusammenhang von
Ursache — Wirkung — Betroffenheit. Der Risiko-Begriff reflektiert, dass eine zeitpunkt-, intensitats-
und ortsgenaue Aussage zu mdoglichen Auswirkungen eines Vorhabens nur in Grenzen mdglich
ist. Dies liegt zum einen an der unvermeidbaren Unscharfe der Prognose-Eingangsdaten, zum
anderen insbesondere auch an der dkosystemaren Komplexitat des konkreten Landschaftsrau-
mes.

Wenngleich die Erfassung, Auswertung und Interpretation der Eingangsdaten in guter wissen-
schaftlicher Praxis sorgfaltig und nach anerkannten Standards erfolgt, verbleiben ,von Natur aus®
letzte Unscharfen. Wenn beispielsweise ein Biotop- oder ein Bodentyp nach den jeweils anerkann-
ten fachlichen Regeln als Flache abgegrenzt wird, kann dennoch nicht ganzlich ausgeschlossen
werden, dass erstens die Grenzziehung — gerade wenn es sich um kontinuierliche Ubergange bzw.
Faktorengradienten handelt — relativ bleibt und dass zweitens innerhalb der abgegrenzten Typ-
Flache eine tatsachliche Feindifferenzierung besteht, die aufgrund z.B. des Kartierzeitpunkts, der
aktuellen Witterungsbedingungen oder des Arbeits- bzw. Darstellungsmalstabes nicht erfasst und
abgebildet werden kann. Analog kénnen auch die Ergebnisse von Modellberechnungen, wie z.B.
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die Prognose der entnahmebedingten Grundwasserabsenkung, notgedrungen Unscharfen enthal-
ten, wenn beispielsweise Durchlassigkeitsbeiwerte, die aus Punktbohrungen ermittelt, flr eine
ganze Flacheneinheit unterstellt werden, stratigraphiebedingt tatsachlich mehr oder weniger vari-
ieren kénnen. Des Weiteren ist zu bericksichtigen, dass zwar die generellen Wirkungsweisen von
vorhabenbedingten Wirkungen bekannt sind — z.B. fihren dauerhafte Absenkungen des Grund-
wasserspiegels zur Minderung des Bodenwasservorrates, wodurch die Wasserversorgung von
Pflanzen minimiert wird —, deren konkreter ortlich-zeitlicher Verlauf kann aber ebenfalls nur in Gren-
zen vorhergesagt werden.

All diese unvermeidbaren Unscharfen kommen im Begriff des 0kologischen ,Risikos“ zum Aus-
druck. Er grenzt die Eintretenswahrscheinlichkeiten bestimmter Auswirkungen ein. Dies ist hinrei-
chend konkret und differenziert, um eine Entscheidungsfindung (hier: die Weiterférderung von
Grundwasser am selben Standort) im Vorfeld, also umwelt-vorsorgend und nachvollziehbar be-
grundet, treffen zu kdnnen. Gewissheit Uber die Prognosegenauigkeit kann in den komplexen Na-
tur- bzw. Landschaftszusammenhangen letztendlich nur durch eine vorhabenbegleitende Beweis-
sicherung (also im Nachhinein) erreicht werden, weshalb sich bereits vor diesem Hintergrund ein
integriertes Hydrogeologisch-Okologisches Beweissicherungsverfahren empfiehlt (s. Kap. 7 und
Teil B 9).

3.4.2 Fallspezifische Risikoermittiung

Die Risikoprognose ergibt sich grundsatzlich aus der fachlich argumentierenden Gegentiberstel-
lung der Intensitat der Einwirkungen des Vorhabens (Effektoren) mit den jeweiligen Empfindlich-
keiten der Schutzgiter bzw. einzelner Schutzgutaspekte (Rezeptoren) unter Berticksichtigung der
Wirkungsweisen im Landschafts-Okosystem. Die jeweils mafRgeblichen Effektoren und Rezepto-
ren sowie deren Auspragung unterscheiden sich von Fall zu Fall; insofern ist eine fallspezifische
Risikoermittlung vorzunehmen und nachvollziehbar zu begriinden.

3.4.2.1 Einwirkungsintensitat

Ausgehend von der Beschreibung des Vorhabens (Teil A bzw. Kap. 4) sind dessen ausldsende
Wirkungen (Effektoren) zu identifizieren und hinsichtlich ihrer Intensitat zu klassifizieren. Im vorlie-
genden Fall sind nur betriebsbedingte Wirkungen relevant, da die Weiterférderung am bestehen-
den Standort mit den vorhandenen Anlagen erfolgt (Forderbrunnen, Wasserwerk, Leitungen), so-
mit weder bau- noch anlagebedingte Wirkungen neu entstehen. Durch das zu Tage férdern von
Grundwasser wird sich der Grundwasserspiegel im Umfeld der Entnahmebrunnen absenken; mit
dem beantragten Vorhaben sind also (nur) betriebsbedingte Wirkungen verbunden

Im Geohydrologischen Gutachten wurden die mit dem Vorhaben verbundenen Absenkungsbetrage
und -reichweiten prognostiziert (HMM 2025, Teil B 1 der Antragsunterlagen). Relevant fir diese
UVS (vgl. Scoping-Protokoll der Region vom 20.04.2017) ist die zusatzliche Neuabsenkung. Diese
ergibt sich (hinsichtlich Absenkungsbetrag und -reichweite) aus der Differenz zwischen der bisher
reprasentativen durchschnittlichen Entnahme von (3,42 Mio. m3a; Mittelwert der Jahre 2008-2017)
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und der erneut beantragten Maximalentnahme von 4,5 Mio. m*a. Das Geohydrologische Gutach-
ten weist Absenkungsbetrdge von brunnenfernen Bereichen in Hohe von > 0,25 cm aus, Absen-
kungsbetrage von >0,5 m liegen im Brunnennahbereich der Brunnen B2 bis B6. (s. Karte 1).

Fir die Einstufung der Intensitat der Absenkung hat sich in anderen Bewilligungsantragen, die
ebenfalls eine Fortsetzung bereits langjahrig laufender Grundwasserentnahmen beinhalteten, eine
dreistufige Klassifikation bewahrt (s. Tab. 4). (Bei Erstbeantragung neuer Grundwasserentnahmen
sind indes grofere Absenkungsspannen und damit auch weitere Intensitatsstufen differenzierbar.

Tab. 4: Klassifizierung der Einwirkungsintensitat bei fortgesetzter Grundwasserentnahme

hoch mittel gering
Einwirkungsintensitat GW-Absenkung: GW-Absenkung: GW-Absenkung
>0,75 m >0,50 - 0,75 m >0,25-0,5m

3.4.2.2 Empfindlichkeit

Empfindlichkeit ist die Fahigkeit eines Rezeptors, gegenlber bestimmten Einwirkungen mit Veran-
derung zu reagieren. Mit der jeweils schutzgutspezifischen Empfindlichkeit wird das ,Reaktions-
vermogen® eines Rezeptors auf bestimmte vorhabenbedingte Einwirkungen klassifiziert. Im vorlie-
genden Fall sind nur betriebsbedingte (Ein-)Wirkungen, also Intensitat und Reichweite der Grund-
wasserspiegelabsenkung relevant. Zur Bestimmung der Empfindlichkeit bzw. Empfindlichkeits-
klasse ist abzuschatzen, in welcher Weise und wie schnell eine Reaktion (Veranderung) des jewei-
ligen Rezeptors auf bestimmte Effektoren (hier: Grundwasserabsenkung) erfolgt bzw. erfolgen
kann und ob die jeweils resultierende Reaktion temporar oder dauerhaft ist. Inwiefern solche Ver-
anderungen ggf. als Beeintrachtigung zu bewerten sind, ergibt sich in einem spateren Schritt aus
der jeweiligen Wertigkeit der betroffenen Schutzgutaspekte (s.u.).

Um eine logische und nachvollziehbare Risikoprognose vornehmen zu kénnen, wird die Empfind-
lichkeit ebenfalls graduell klassifiziert. Die Begriindungslogik fir die Festlegung dieser Klassen ori-
entiert sich z.B. bei den Biotoptypen am Verhaltnis biotoptypischer Schwankungsamplituden des
Grundwassers im Vergleich zu den prognostizierten Absenkungsbetragen. Zeichnet sich ein Bio-
toptyp generell durch eine hohe Grundwasserstandsamplitude aus — Beispiel: der Biotoptyp Ei-
chen-Mischwald feuchter Sandbdden (WQF) weist nach RASPER (2004) einen mittleren Schwan-
kungsbereich des Grundwasserflurabstandes zwischen 50 und 140 cm auf — und liegt der mittlere
Grundwasserflurabstand vor Ort mindestens in der Mitte dieser Spanne, kann der Biotoptyp min-
destens eine geringe (0,25 — 0,50 m) zusatzliche Absenkung vermutlich schadlos kompensieren,
d.h. dieser Biotoptyp ist allenfalls gering empfindlich gegenliber Grundwasserabsenkungen. Im
Gegensatz dazu ist ein Biotoptyp hoch empfindlich, wenn seine typische Grundwasserstan-
damplitude kleiner oder gleich grof als der prognostizierte Absenkungsbetrag ist. Fiir die Biotopty-
pen in Niedersachsen wurden durch RASPER (2004) funf Empfindlichkeitsklassen definiert, wie sie
auch — leicht verandert — von v. DRACHENFELS (2024), tbernommen wurden. Diese Einstufungen
werden auch hier zu Grunde gelegt (Tab. 5).
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Tab. 5: Definition der Empfindlichkeit von Biotoptypen gegeniiber Grundwasserstandabsenkungen nach v. DRA-
CHENFELS (2024 gemal RASPER, 2004), verandert

+++ sehr hohe Empfindlichkeit, i.d.R. grundwasserabhangig (ganzjahrig hoher GW-
Stand erforderlich)

++h sehr hohe Empfindlichkeit; Hochmoore mit eigenem ombrogenen Wasserkorper

++ hohe Empfindlichkeit; Gberwiegend grundwasserabhangig, teilweise aber auch
Uberflutungs- oder stauwasserabhangig; GW-Stand vielfach mit etwas héheren
Schwankungen

+ mittlere Empfindlichkeit, grundwasser- oder stauwasserabhangig (gréRerer na-

turlicher Schwankungsbereich, auch Biotoptypen teilentwasserter Standorte)

(+) Uberwiegend geringe oder keine Empfindlichkeit, mittlere Empfindlichkeit bei
feuchteren, grundwasser- oder stauwasserabhangigen Auspragungen. Alte
Baumbestande kénnen empfindlicher reagieren als die Krautschicht (s. RASPER
2004: 224)

- geringe oder keine Empfindlichkeit

/ Unterschiedliche Empfindlichkeit je nach Auspragung (angegeben sindMinimum
und Maximum)

G Binnengewasser: sehr hohe Empfindlichkeit gegen Trockenlegung; bei Quellen,
Bachoberlaufen und flachen Stillgewassern vielfach auch sehr hohe Empfind-
lichkeit gegen Grundwasserabsenkung

Stehende Gewasser sind insbesondere dann als sehr hoch empfindlich einzustufen, wenn sie in
direktem Kontakt mit dem Grundwasser stehen und keinen abgedichteten bzw. schwer durchlas-
sigen Gewasserboden aufweisen. Fir FlieRgewasser hangt die Empfindlichkeit vom Verhaltnis der
natirlichen Abflussmenge und -amplitude im Vergleich zum ggf. reduzierten grundwasserburtigen
Abfluss ab. Dies wurde fiir die berichtspflichtigen FlieRgewasser im Geohydrologischen Gutachten
(HMM 2025, Teil B 1) ermittelt.

Fir die anderen Rezeptoren bzw. Schutzgiter wird gedanklich analog verfahren. Fir das Schutz-
gut Boden bzw. die verschiedenen Schutzgutaspekte (Bodenfunktionen) werden die Empfindlich-
keitseinstufungen aus dem Bodenkundlichen Gutachten (INGUS 2025, Teil B 3) Gtbernommen.

3.4.2.3 Risikoklassifikation

Die Verknipfung der klassifizierten Einwirkungsintensitat der Effektoren mit der jeweiligen, eben-
falls klassifizierten Empfindlichkeit der Rezeptoren ergibt — unter Berlicksichtigung der Wirkungs-
weisen — das ebenfalls graduell unterscheidbare 6kologische Risiko. Aus schon genannten ver-
gleichbaren Fallen hat sich das nachfolgend in Tabelle 6 dargestellte Grundschema fiir die Risiko-
ermittlung bewahrt. Es folgt der Argumentationslogik, dass, wenn hohe Einwirkungsintensitaten auf
hoch empfindliche Rezeptoren treffen, das Risiko entsprechend hoch sein muss. Analog ergeben
geringe Einwirkungsintensitaten, die auf gering empfindliche Rezeptoren einwirken ein allenfalls
geringes Risiko. Zwischen diesen Polen sind die weiteren Risikostufen sinngemaf’ eingeordnet.
Diese relative Risikounterscheidung unterstiitzt hinreichend die Entscheidungsfindung fiir die Neu-
bewilligung des Vorhabens.
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Tab. 6: Grundschema der Bewertungslogik zur Ermittlung des Beeintrachtigungsrisikos fiir Biotoptypen
Einwirkungs- hoch mittel gering
Intensitat
o ) GW-Absenkung: GW-Absenkung: GW-Absenkung
i e e ) >0,75m >0,50 — 0,75 m >0,25-0,5m
der Biotoptypen -
hoch hohes Risiko hohes Risiko mittleres Risiko
mittel hohes Risiko mittleres Risiko geringes Risiko
gering bis keine mittleres Risiko geringes Risiko geringes Risiko

Im vorliegenden Fall wurde das Grundschema aus Tabelle 6 allerdings weiter differenziert (s. Abb.
6). Insbesondere bei alten Baumbestanden ist das Anpassungsvermogen des Wurzelsystems an
eine weitere Absenkung des Grundwassers begrenzt. So kann bei vormals stark grundwasserbe-
einflussten Standorten eine dauerhafte Unterbrechung des Kapillaranschlusses der Baumwurzeln
bei einer zusatzlichen Grundwasserabsenkung nicht ausgeschlossen werden. Die jeweiligen
Durchwurzelungstiefen der zahlreichen Baum- bzw. Waldbestande hatten allenfalls anhand von
lokalen Horizontauspragungen der Boden abgeschatzt werden kénnen. Derart fein auflésende Bo-
dendaten standen aber nicht zur Verfiigung und deren Ermittlung ware mit unverhaltnismafig ho-
hem Aufwand verbunden gewesen. Da Altersbestimmungen der Baumbestande vorlagen, konnte
bei der Risikoermittlung hierauf durch die Differenzierung der Vegetation in ,Offenlandbiotope”
(Wurzelsystem in geringerer Tiefe als bei Baumen) und ,Alte Baume* (mit tiefer reichendem Wur-
zelsystem) Bezug genommen. Dementsprechend erfolgte eine Hoherstufung des Risikos vorsorg-
lich immer dann, wenn alte Baume im Absenkungsbereich vorkommen und das Baumalter bekannt
ist, unabhangig davon, ob das Beeintrachtigungsrisiko der Béden bzw. deren Bodenwasserhaus-
halt hoch, mittel oder gering eingestuft worden ist. Wenn flr den Bodenwasserhaushalt einzelner
Bodeneinheiten kein Risiko prognostiziert wurde, wurden Vegetationsbestéande als nicht betroffen
konstatiert.
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ERMITTLUNG DES BEEINTRACHTIGUNGSRISIKOS

Empfindlichkeit der Biotoptypen gering
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Abb. 6: Bewertungslogik zur fallspezifischen Ermittlung des Beeintrachtigungsrisikos
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Die Relevanz der Risikoklassifizierung fiir die weiteren Verfahrensschritte (Beweissicherung, Ein-
griffsregelung) sei abschlieltend aufgezeigt.

Besteht ein hohes Beeintrachtigungsrisiko, d. h. sind erheblich nachteilige Auswirkungen be-
grindet zu erwarten, so sind (im Hinblick auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) Kom-
pensationsmaBnahmen flr die eingeschrankten Funktionen des Naturhaushalts bzw. flr Biotop-
beeintrachtigungen umsetzungsreif nachzuweisen. Diese sind durchzuflihren, wenn die Beweis-
sicherung (s. Teil B 9) eine Betroffenheit wegen der hohen Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit
nicht ausschlieflen kann. Da die UVS-Prognosen stets den schlechtesten Fall abbilden, d. h. sie
setzen eine dauerhafte, mindestens zwei bis drei Jahre andauernde Forderung der gesamten An-
tragsmenge voraus, ist es ein Gebot der Angemessenheit, die tatsachlichen Verhaltnisse (s. u.)
abzubilden und den Kompensationsumfang entsprechend anzupassen.

Besteht ein mittleres Beeintrachtigungsrisiko, so wird eine systematische Beweissicherung
empfohlen, um das Uberschreiten von Beeintrachtigungsschwellen nachzuweisen. Dieser Umset-
zungsvorbehalt begrindet sich damit, dass die der UVS und folglich der Eingriffsregelung zugrunde
liegenden geohydrologischen, hydrologischen Prognosen ihrerseits eines Monitorings (s. Teil B 9)
bedurfen. Erst dann wird eine Kompensation im Einzelfall ggf. erforderlich. Es ist derzeit davon
auszugehen, dass nicht permanent, sondern nur in einzelnen ,Trockenjahren®, wenn der akute
Trinkwasserbedarf sehr hoch ist, annéhernd die beantragte Maximalmenge geférdert werden wird.
In ,Normaljahren“ wird die Entnahme, entsprechend des tatsdchlichen Bedarfs der versorgten
Haushalte sowie Industrie- und Gewerbebetriebe, voraussichtlich auf einem etwas niedrigeren Ni-
veau, zwischen dem angenommenen IST-Zustand (d.h. Mittelwert der Jahre 2008-2017) und der
beantragten Menge liegen (s. Kap. 4.1). Auch weil die Kompensationsbemessung zunachst, wie
oben beschrieben, vom ,worst case” ausgeht, sollten die tatsachlichen Verhaltnisse abgebildet und
der Kompensationsumfang entsprechend angepasst werden.

Besteht allenfalls ein geringes Beeintrachtigungsrisiko, liegt keine Eingriffstatbestand nach § 14
BNatSchG vor, so dass hier keine Kompensationspflicht besteht.

Unabhangig davon ist die Vorhabenstragerin angehalten, alle zumutbaren Mdglichkeiten der Ver-
meidung zu prifen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG), um einzelne Beeintrachtigungen zu unterbin-
den, d.h. Kompensationserfordernisse moéglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Um vorbeu-
gend fiir den Naturschutz besonders sensible Bereiche vor Beeintrachtigung zu schiitzen, sind
Vermeidungs- bzw. Minimierungsmalinahmen umzusetzen. Dies betrifft vornehmlich Biotoptypen,
die auf nassen oder feuchten Standorten anzutreffen sind. Diese Standortbedingungen kdnnten
durch Vermeidungsmafinahmen wie z. B. Grabenverschluss/Grabensteuerung in der Regel weit-
gehend erhalten bleiben. Es wird empfohlen, die Vermeidungsmalinahmen vorsorglich direkt nach
Erteilung der Genehmigung durchzufiihren, so dass bei einem tatsachlichen Eintreten der Beein-
trachtigungen, die Funktionen und Werte des betroffenen Schutzguts wirksam gestitzt sind. Auch
diese Bereiche bedirfen daher einer regelmaRigen Uberprifung im Verlauf der Weiterférderung
von Grundwasser und sind in eine generelle Beweissicherung zu integrieren.
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3.4.2.4 Bedeutung der Schutzgiiter, hier: Biotoptypen

Wie bereits erwahnt (s. 1.2) sind firr die UVP die ,erheblichen nachteiligen” Auswirkungen entschei-
dungsrelevant. Dies bemisst sich an der Bedeutung der jeweiligen Schutzgiter, wie z. B. an der
Bedeutung der Boden zur Gewahrleistung der unterschiedlichen Bodenfunktionen (s. BBodSchG).

Bezogen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt kennzeichnen die Biotopty-
pen mit mindestens allgemeiner Wertigkeit diese Schwelle (Schutzwirdigkeitsbewertung).

Die Bewertung ihrer Bedeutung als Lebensraum (insbesondere flr schutzwiirdige Tier- und Pflan-
zenarten) erfolgt nach DRACHENFELS (2024). Dieser differenziert finf verschiedene Wertstufen, die
folgendermalen definiert sind:

Tab. 7: Klassifizierung der naturschutzfachlichen Bedeutung der Biotoptypen (nach DRACHENFELS, 2024)

Wertstufe V sehr hohe bis herausragende Bedeutung
Wertstufe |V hohe Bedeutung
Wertstufe llI mittlere Bedeutung
Wertstufe Il geringe Bedeutung
Wertstufe | geringe bis sehr geringe Bedeutung
Wertstufe 0 sehr geringe oder keine Bedeutung
42 vgl. BIERHALS, E., DRACHENFELS, O. V. & RASPER, M. (2004) in DRACHENFELS, O. V. (2024) Wertstufen (Kate-

gorien neu bezeichnet) und Regenerationsfahigkeit der Biotoptypen in Niedersachsen. Inform.d. Naturschutz Nie-
dersachsen, 34. Jg., Nr. 2/2024. Hildesheim.

riedl  von dressler Seite 27 von 138

Landschafts-, Regional- und Ortsentwicklung GbR



Trinkwassergewinnung Hannover-Nord
Wasserrechtsantrag - Wasserwerk Ramlingen - UVS TeilB7

4 Das Vorhaben und seine Wirkungen

41 Fortsetzung der Grundwasserentnahme

Die Harzwasserwerke GmbH beantragt die Fortsetzung der Grundwasserentnahme durch das
Wasserwerk Ramlingen mit einem Gesamtumfang von 4,5 Mio. m3a. Fir die vorzunehmenden
Beurteilungen der UVS wurde dem Vorschlag in ECKL & RAISSI (2009)* folgend, das Mittel der
tatsachlichen Entnahmemengen der letzten zehn Jahre als IST-Zustand zugrunde gelegt. Der Mit-
telwert der Jahre 2008-2017 betragt hier 3,42 Mio. m3/a (Scoping-Unterlage 2017); Die UVS hat
somit die méglichen Umweltauswirkungen durch eine potentielle Enthahmesteigerung um ca. 1,08
Mio. m3a, verteilt auf 6 Brunnen (s. Kap. 1 und Teil A der Antragsunterlagen), gegentiber dem
Status Quo zu beurteilen*t. Seit dem Jahr 2001 bis 2024 bewegt sich die jahrliche Grundwasser-
entnahme auf einem relativ stabilen Niveau von insgesamt durchschnittlich 3,5 Mio. m3/a. Somit
wird bei Berlicksichtigung der potentiellen Entnahmesteigerung von 1,08 Mio. m3¥*/a (2008.bis 2017)
eine grofRere von der zusatzlichen Absenkung betroffene Flache (Differenz zwischen IST und
PROGNOSE) zugrunde gelegt als bei einer Betrachtung der Entnahme bis 2024 (Umweltvor-
sorge).

Eine etwaige Uberlagerung mit der ebenfalls neu beantragten Entnahme des Wasserwerks Wett-
mar ist nicht méglich, da dort keine Steigerung des lber Jahrzehnte geférderte jahrliche Volumen
von rd.0,86 Mio. m3/a vorgesehen ist (Teil B 1, HMM 2025).

Die Lage des Wasserwerks Ramlingen sowie der zugehoérigen Entnahmebrunnen sind in Karte 1
dargestellt. Die Forderverteilung innerhalb der einzelnen Brunnen ist in Teil A des Antrags aufge-
fuhrt.

Generell ist, wie in 3.4.2.3 erwdhnt, im Hinblick auf die spatere Risiko-Bewertung vorauszuschi-
cken, dass die Absenkungsprognose aufgrund des Umweltvorsorge-Prinzips den fir die Umwelt
schlechtesten Fall (worst case) einer dauerhaften Forderung der Maximalmenge zu Grunde legt.
In der Praxis ist dies aber die Ausnahme, denn z.B. sind die in der Bedarfsbegrindung nachzuwei-
senden Rohrnetzverluste oder Notfallreserven nicht permanent wirksam bzw. erforderlich. Die mit-
tels Grundwassermodell prognostizierten Betrage und Reichweiten der Grundwasserabsenkung
wurden erst dann erreicht, wenn das Maximalvolumen lang andauernd geférdert wird. Wenn also
beispielsweise formal ein hohes Risiko flr bestimmte Flachen im Randbereich der prognostizierten
Absenkung (vorsorglich) konstatiert werden muss, heif3t das nicht unbedingt, dass eine Beeintrach-

43 EckL, H. & F. RaissI (2009): Leitfaden fur hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei Was-
serrechtsverfahren in Niedersachsen, GeoBerichte 15, Hrsg.: Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie s.
dazu auch:

DVGW LANDESGRUPPE NORD (2011): Wasserrechtsverfahren fir Grundwasserentnahmen, Praxisempfeh-
lungen fir niedersachsische Wasserversorgungsunternehmen, Teil 1, Hrsg.: Wasserverbandstag e.V. Bremen |
Niedersachsen | Sachsen-Anhalt.

44 Erlass des NIEDERSACHSISCHEN UMWELTMINISTERIUMS vom 04.06.2004, Ergebnisprotokoll der Dienstbe-
sprechung liber wasser- und deichrechtliche Fragen am 10.05.2004 in Hannover und

NIEDERSACHSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ: Vermerk v. 25.04.2017: AZ.: Ref.
23.62401 0005-0012.
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tigung auch konkret stattfindet. Fir die Folgenbewaltigung (s. Teil B 8) heil}t dies, dass das Ein-
griffsmal} nicht definitiv, sondern nur — als schlechteste Mdglichkeit — relativ angegeben werden
kann. Um anstelle einer mdglichen ,Uberkompensation“ eine angemessene Kompensationsldsung
zu finden, wird ein spezifiziertes Beweissicherungsverfahren vorgeschlagen, das die Art der Fol-
genbewaltigung (KompensationsmalRnahmen) an die tatsachliche hydro-6kologische Entwicklung
koppelt (s. Teil B 9).

4.2 Wirkungen des Vorhabens

Fir das zu Tage férdern des Grundwassers wird die bereits vorhandene Infrastruktur weiter ge-
nutzt. Gebaude oder Versorgungsanlagen (Enthahmebrunnen oder Wasserleitungen) missen der-
zeit nicht neu gebaut oder verlegt werden. Somit sind weder baubedingte Wirkungen (temporar
aufgrund von Bauarbeiten) noch (dauerhafte) anlagebedingte Wirkungen, sondern lediglich die
durch die Grundwasserférderung auftretenden betriebsbedingten Wirkungen fur die Untersuchun-
gen relevant.

4.2.1 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen treten als Absenkung des Grundwasserspiegels auf. Im Geohy-
drologischen Gutachten (HMM 2025, Teil B 1) sind die Betrage sowie die Reichweite der Absen-
kung des Grundwasserspiegels im oberen Bereich des Grundwasserleiters bei dauerhafter Ent-
nahme der beantragen Jahresmenge von 4,5 Mio. m*/a ermittelt worden. Folgende Beeintrachti-
gungen koénnen insbesondere auf grundwasserbeeinflussten Standorten eintreten:

= Veranderungen des Bodenwasserhaushalts und ggf. in der Folge Veranderung der Boden-
eigenschaften und damit Veranderung der Lebensraumbedingungen von Flora und Fauna,

= kleinklimatische Veranderungen als Folge ggf. verringerter Bodenwassergehalte,

= verringerte Wasserflihrung in FlieRgewassern und dadurch Einfluss auf die Lebensbedin-
gungen der limnischen Flora und Fauna,

= Verringerung der Grundwasserneubildung.

Diese Wirkungsweisen und Zusammenhange werden nachfolgend allgemein beschrieben (s. Kap.
4.3) und im Rahmen der Schutzgutbeschreibung und der Bewertung der Auswirkungen (s. Kap. 5)
fachspezifisch dargelegt.

4.2.2 Uberlagernde Wirkungen (Vorbelastungen)

Nicht allein die Grundwasserentnahme durch die Trinkwasserversorgung hat in den vergangenen
Jahrzehnten zu einer erheblichen Veranderung des Bodenwasserhaushalts mit einem starken
Rickgang der Bodenfeuchte gefiihrt. Die Giberwiegend ackerbauliche Nutzung und die damit ver-
bundene zeitweise Bewasserung der Kulturen flihren im Hinblick auf das Grundwasserdargebot zu
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einer weiteren mengenmaRigen Beanspruchung. Da die Entnahmen fiir die Bewasserung der land-
wirtschaftlichen Nutzflachen in den schon jetzt zunehmend warmeren und niederschlagsarmeren
Sommermonaten®® erfolgen, werden die Grundwasserkorper zusétzlich beansprucht.

Diese Vorbelastungen bzw. die genehmigten Wasserrechte Dritter sind in den Modellsimulationen
(NULL, IST und PROGNOSE) enthalten (HMM 2025, Teil B 1). Bei der Abgrenzung des Untersu-
chungsgebietes ist somit diese Uberlagerung miterfasst und in den Bewertungen der Prognoseer-
gebnisse folglich mitberlcksichtigt.

Eine weitere Vorbelastung des Gebietswasserhaushalts besteht durch die Landbewirtschaftung
insofern, als das schnelle AbflieRen des Wassers (Niederschlag, Bodenwasser, Grundwasser)
durch ein gut ausgebautes Entwasserungssystem zu einem ganzjahriger Wasserentzug aus dem
System fiihrt (s. auch PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT 2001). Eine Erhdhung der Grund-
wasserneubildung durch einen vermehrten Rickhalt des Wassers im Raum, gerade in den regen-
reicheren Wintermonaten, ist so kaum mdglich. Daher beziehen vorgesehene MalRnahmen zur
Vermeidung und Verminderung von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen (s. dazu Teil B
8 Eingriffsregelung) vorzugsweise die Flieligewasser mit ein, um im Umfeld der FlieRgewasser
eine Aufhéhung des Grundwasserspiegels zu bewirken.

Nutzungsanderungen tragen ebenfalls zu einer Veranderung in der Wasserbilanz bei. So fuhrt bei-
spielsweise ein Umbau von Nadelforsten zu Mischwaldbestédnden zu einer Erh6hung der versi-
ckernden Niederschlage. Dies fordert die Grundwasserneubildung. Verringernd wirkt dagegen,
dass bei Griinlandumbruch und nachfolgender Ackernutzung Uberschissiges Wasser aus der Fla-
che abgefihrt und der Grundwasserneubildung entzogen wird. Kinftige Nutzungséanderungen kén-
nen allerdings nicht in der UVS vorhergesehen und somit auch nicht bei der Bewertung der prog-
nostiziertenAuswirkungen bericksichtigt werden. Da Biotoptypenkartierungen aus mehreren Jah-
ren vorliegen, ist ein riickblickender Vergleich der Veranderungen fir die Jahre 2000 bis 2017 (s.
Abb. 3) madglich.

Uberlagernde Wirkungen kénnen auch in qualitativer Hinsicht relevant sein. Die stoffliche Belas-
tung durch den haufig zu hohen Stickstoffeinsatz bei der landwirtschaftlichen Diingung ist aus was-
serwirtschaftlicher Sicht fur die Lieferung qualitativ hochwertigen Trinkwassers bedenklich. Auch
Nutzungsanderungen wirken durch Freisetzung von Stickstoff nachteilig auf die Grundwasserqua-
litat.

Neben den bestehenden Vorbelastungen sind die in den letzten Jahren deutlich wahrnehmbaren
Witterungs- bzw. Klimaveranderungen als klinftig relevante zusatzliche Belastung des Wasser-
haushaltes im Fuhrberger Feld zu beriicksichtigen (s. Kap. 6.3 Koordiniertes Landschaftsentwick-
lungskonzept und auch RIEDL/VON DRESSLER et al., 2020 Teil B 6, Kap. 2.3 und 6.2.2).

45 BMBF: Klimafolgenmanagement. Das Projekt "Wasser wachst auf Feldern" ist eingebunden in das BMBF-

Projekt "Klimafolgenmanagement", das sich mit den Folgen des Klimawandels fiir die Metropolregion Hannover -
Braunschweig - Géttingen - Wolfsburg auseinandersetzt.
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4.3 Prognoserelevante Wirkungsweisen und Wirkungszusammenhange

Fir die Auswirkungsprognose ist neben der Einwirkungsintensitat (Ausmal der Absenkung) und
der Empfindlichkeit der Rezeptoren die Kenntnis der Wirkungsweise bzw. der Wirkungspfade im
Gebietswasserhaushalt relevant. Analog ist die Kenntnis der Bodenprozesse vor allem im Hinblick
auf den Bodenwasserhaushalt prognoserelevant. Daher dienen die folgenden Ausfiihrungen der
Nachvollziehbarkeit der 6kologischen Wirkungsanalyse bzw. Auswirkungsprognose.

4.3.1 Wirkungszusammenhang Grundwasser — Bodenwasser

Die Absenkung des Grundwasserspiegels kann sich bei grundwasserabhangigen Boden (Gleye,
Hoch-/Niedermoorbdden und Ubergangstypen) unmittelbar auf den Bodenwasserhaushalt auswir-
ken, insbesondere wenn keine gering durchlassigen Schichten zwischen beiden Kompartimenten
eingeschaltet sind. Daher sind insbesondere folgende unmittelbare Reaktionen im Bodenwasser-
haushalt nicht ausgeschlossen:

= die Bodenfeuchte, u.a. fir die Vegetationsentwicklung relevant, kann abnehmen,

= die Grundwasserabhangigkeit kann verloren gehen (Verlust des Kapillarwasseranschlusses
der Vegetation) und

= die erhéhte Sauerstoffzufuhr in entwasserten Hoch- oder Niederbdden kann zur Mineralisation
und Stickstofffreisetzung fuhren, wodurch der Stoffhaushalt des Bodens verandert und ggf. in-
folge Nitrat- und auch Phosphatauswaschung die Grundwasserqualitat verschlechtert werden
kann; auch die Belastung der Luft mit Auswirkungen auf das Klima kann steigen (THG-Emissi-
onen).

Im Bodenkundlichen Gutachten (INGUS 2025, Teil B 3 des Antrags auf Bewilligung) sind

= die grundwasserabhangigen Boden identifiziert,
= die o0.g. Wirkungsweisen erlautert,

= und die méglichen Folgen der prognostizierten Grundwasserabsenkung fir die schutzwiirdigen
Bodenfunktionen (Lebensraum-, Archivfunktion etc.) ermittelt, beschrieben und bewertet wor-
den.

Da der Boden sowohl Lebensgrundlage fir wildwachsende Pflanzen und wildlebende Tiere ist
(Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Biotopfunktion), als auch Nutzungsgrundlage
der Land- und Forstwirtschaft (Produktionsfunktion), kdnnen sich Veranderungen des Bodenwas-
serhaushaltes mittelbar auf den Naturschutz (s.u.) und die Nutzungen auswirken. Die Auswirkun-
gen auf Ertrage land- und forstwirtschaftlicher Kulturen werden nichtin der UVS behandelt (s. dazu
INGUS 2025, Teil B 3).

Der Wirkungszusammenhang Grundwasser — Bodenwasser ist vor dem Hintergrund des Bun-
desnaturschutzgesetzes von besonderer Bedeutung. In der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung (§§ 13 ff. BNatSchG) werden auch ,Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kdnnen* als Eingriff in Natur und
Landschaft definiert.
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4.3.2 Wirkungszusammenhang Grundwasser — FlieBgewasser

Grundwasserentnahmen kénnen den grundwasserburtigen Anteil des Abflusses in einem Fliel3ge-
wasser reduzieren und sich somit auf die Abflussmenge, den Geschiebetransport und den Was-
serstand in FlieRgewassern auswirken. Dabei darf der prognostizierte Betrag der Grundwasserab-
senkung in der FlielRgewasserniederung nicht in derselben Dimension als Wasserspiegelabsen-
kung im FlieRgewasser gedacht werden, da dieses durch den Oberflachenabfluss des Einzugsge-
bietes stdndigen Wassernachschub erhalt.

Zu unterscheiden ist zudem, ob das FlieRgewasser derzeit Vorfluterfunktion flr das Grundwasser
hat, d. h. ob Grundwasser in den Vorfluter sickert und abgefihrt wird (exfiltrierende Verhaltnisse),
oder ob Wasser aus dem FlieRgewasser in einen tiefer liegenden Grundwasserkorper absickert
(infiltrierende Verhaltnisse).

Fur die Beurteilungen von Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wurde im Geohydrologischen
Gutachten mit Hilfe eines Grundwassermodells und im Hydrologischen Gutachten mit Hilfe eines
instationaren Modells der Oberflachengewasser*® prognostiziert, ob bzw. inwieweit der grundwas-
serblrtige Abflussanteil in den im Wasserrechtlichen Fachbeitrag untersuchten Gewassern veran-
dert wird und ob sich eine Strémungsumkehr von Ex- zu Infiltration ergeben wiirde (HMM 2024,
Teil B 1). Als Folgeeffekt kdnnte das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt (UVPG
a. F.) betroffen werden, wenn dadurch die speziellen Habitatbedingungen von an Fliekgewassern
gebundenen, besonders oder streng geschutzten Arten verandert wirden.

Inwieweit die Vorgaben der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) eingehalten werden —
Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot — wird im Gewasserkundlichen Fachbeitrag
nach WRRL geprtft (Teil B 6). Dessen Ergebnisse werden ebenfalls in der Beurteilung der Aus-
wirkungen durch die Grundwasserentnahme im Weiteren berlcksichtigt.

4.3.3 Wirkungszusammenhang Grundwasser — Stillgewasser

Stehende Gewasser mit Grundwasserkontakt kbnnen durch Grundwasserabsenkungen direkt be-
troffen sein, d.h. der Wasserspiegel kann abgesenkt werden. Bei alteren Gewassern kann die Ge-
wassersohle z. B. durch sedimentierte Sinkstoffe starker gedichtet sein, so dass sich Schwankun-
gen des Grundwasserstandes nur geringfligig oder gar nicht als Wasserspiegelschwankung im
Gewasser bemerkbar machen. Hinzu kommt, dass der Wasserstand in Stillgewassern stark durch
die Verdunstung (Gewasser-Evaporation) beeinflusst wird. Die verdunstungsbedingten Wasser-
spiegelschwankungen kénnen (in Abhangigkeit von der Gewassergrof3e) z. T. erheblich grolier

46 Die Datengrundlage dieses Modells (Gewasserquerschnitte, Lage und Ausgestaltung der Bauwerke, Be-
legung mit Sohlrauhigkeiten entsprechend der jahreszeitlichen Auspragung der Verkrautung, etc.) wird im Bereich
der prognostizierten Grundwasserabsenkung aktualisiert. Danach wird das Modell erneut fir einen Mittelwasser-
zustand und ein Hochwasserereignis mit aktuellen Messwerten kalibriert. Das Modell ist von seiner Ausgestaltung
so angelegt, dass es in der Lage ist, instationare FlieRvorgange (z.B. Hochwasserereignisse und mittlere Jahres-
gange) zu simulieren.

Hierbei werden entsprechend der jahreszeitlichen Verteilung Abfliisse in das Modell eingegeben und die sich erge-
benden Wasserstande an jedem Gewasserquerschnitt berechnet. Diese Wasserstande werden an das Grundwas-
sermodell Gibergeben und bilden dort eine Randbedingung flr die Berlicksichtigung der Oberflachengewasser.
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sein als die Wasserspiegelabsenkung infolge Grundwasserstandsabsenkung. Eine Verursacher-
zuweisung ist dadurch erschwert.

Die ausfiihrlichen Untersuchungsergebnisse sind in den Teilen B1 und B3 dieses Antrages auf
Bewilligung dokumentiert. Sie machen deutlich, dass es fallweise unterschiedliche geologische,
pedologische und hydraulische Bedingungen in der Auswirkungsprognose zu bertcksichtigen gilt.
Bei der Auswirkungsprognose wird hierauf entsprechend Bezug genommen.

Hinsichtlich der Folgenbewertung méglicher Wasserspiegelabsenkungen sind die értlichen Schutz-
Ziele relevant:

= Sollte zum Beispiel ein vormals dauerhaft bestehender Grundwasserkontakt verloren gehen
und das Gewasser dadurch (zeitweilig) austrocknen, wovon ggf. schutzwtrdige Populationen
gewassertypischer Organismen betroffen waren, so sind erhebliche Beeintrachtigungen zu
konstatieren.

= Sollte hingegen der bestehende Phasenwechsel von Uberflutung und Trockenfallen die
Schlisselbiotopbedingung fiir spezialisierte Pionier-Arten sein und wirde er prinzipiell nicht
unterbunden, sondern nur lagemafig verschoben stattfinden, so sind die Folgen als unerheb-
lich einzustufen.

4.3.4. Folgewirkungen (Boden-)Wasserhaushalt — Biotope/Schutzgebiete

Veranderungen des Bodenwasserhaushaltes bedeuten eine Veranderung der Standort- bzw. Bio-
topbedingungen fir Tier- und Pflanzenarten. Dadurch kénnen die Lebensbedingungen flr (schutz-
wirdige) Arten, die an bestimmte Feuchtigkeitsverhaltnisse gebunden sind, suboptimal werden.
Populationen werden dann dezimiert oder erléschen im Extremfall. Sofern diese Populationen
Grund und Gegenstand bestimmter Schutzgebietsausweisungen sind, wiirden folglich die Schutz-
ziele eingeschrankt bzw. kénnten ggf. nicht mehr erreicht werden.

Fur die Abschatzung, welche Biotope in dieser Weise verandert werden kénnten, werden die Aus-
wirkungsprognosen zu den Schutzgitern Wasser sowie Boden herangezogen. Darauf basierend
kann im Weiteren beurteilt werden, wo mit Veranderungen der Feuchtigkeitsverhaltnisse zu rech-
nen ist. Dabei sind die bodenkundlichen Berechnungen zur Kapillarwasserversorgung nach der
prognostizierten Grundwasserabsenkung maRgeblich; sie geben an, ob bzw. in welchem Male
Grundwasser in den Bodenkapillaren noch in fir Pflanzen nutzbarem Umfang den Wurzelraum
erreichen konnte. Je nach Empfindlichkeit der Biotope bzw. Populationen sind die entsprechenden
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt zu konstatieren. In-
wieweit es sich dabei um erheblich nachteilige Auswirkungen handelt, ergibt sich aus der Schutz-
wurdigkeit (Naturschutzbedeutung) der jeweiligen Biotope bzw. Arten mit allgemeiner Bedeutung
(Wertstufe 1ll), mit besonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 1V) und mit besonderer Be-
deutung (Wertstufe V).
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4.3.5. Folgewirkungen (Boden-)Wasserhaushalt/Kohlenstoff-Speicherung (Klimaschutz),
THG-Emissionen

Um die Nieder- und Hochmoore fir die menschliche Nutzung urbar zu machen, wurden diese in
der Vergangenheit sehr haufig entwassert. Die Drainage intakter Moore bzw. Niedermoore und
Nassboden fur eine landwirtschaftliche Nutzung oder den Torfabbau fihrt in den ersten Jahren
wegen des Verlustes des Auftriebes zu Gelandeabsackungen, die bis zu 30 % des Moorkérpers
umfassen kdnnen. Die Eigenschaften des eigentlich wasserhaltigen Bodens werden dabei oft irre-
versibel verandert. Als Folge hiervon wird (aus Nutzungsperspektive) eine Vertiefung der Entwas-
serungsgraben notig, die fortlaufend ausgebaut werden miissen, da der zusatzlich durch die Mine-
ralisierung eintretende Hohenverlust in Abhangigkeit von Moortyp, Nutzungsweise und Standort-
bedingungen bis zu 3 cm pro Jahr betragen kann (STRACK 2008).4” Durch die Mineralisation wer-
den die im Torf gebundenen Nahrstoffe und Kohlendioxid freigesetzt. Der Moorboden, urspriinglich
eine Kohlenstoffsenke wird dadurch zu einer Kohlenstoffquelle.

Es ist daher zu klaren, wie sich die beantragte Grundwasserentnahme auf die Freisetzung von
THG-Emissionen*® auswirken kann. Dabei wurden Treibhausgasemissionen nach Boden-/Moortyp
und derzeitiger Nutzungs-/Bewuchskategorie (Biotoptypen) unterschieden. Als Vergleichsdimen-
sion wurden Tonnen CO»-Aquivalente pro Hektar und Jahr benutzt*®. Da die kiinftige Entwicklung
kaum abzusehen ist, ware diese Frage in der Beweissicherung zu klaren (s. Teil B 9). Im Untersu-
chungsgebiet betrifft dies Flachen am sldlichen Rand des “Grofien Moores bei Ehlershausen® so-
wie Flachen des ,Alten Moores*.

47 STRACK, M. (Hrsg.) (2008): Peatlands and Climate Change. Jyvaskyla: International Peat Society, in: SRU
(2012): Sachverstandigenrat fir Umweltfragen, Umweltgutachten 2012 — Verantwortung in einer begrenzten Welt.
48 Ca. 97 % der Treibhausgase bestehen aus Kohlendioxid (COz2), Methan (CH4) und Lachgas N20). Quelle:

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-
emissionen/die-treibhausgase. Um die Klimawirkungen der Treibhausgase zu vergleichen, wird deren Klimawir-
kung innerhalb eines festgelegten Zeithorizonts auf Kohlenstoff bezogen und als Kohlendioxid-Aquivalent ausge-
wiesen.

49 Anlage 2 der Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung des Klimaschutzes durch

Verringerung der Freisetzung von Treibhausgasen aus kohlenstoffreichen Boden (Richtlinie ,Klimaschutz durch
Moorentwicklung®) vom 16.07.2015.
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5 Beschreibung der Schutzgiter und Bewertung der Auswirkun-
gen des Vorhabens

Die Umweltvertraglichkeitsprifung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der un-
mittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgiiter des UVPG (s. Kap.
2). Von diesen Schutzgltern sind hier, wie unter 2 (in Verbindung mit der Scoping-Unterlage) be-
grundet, die Schutzglter Boden, Wasser sowie die biologische Vielfalt primar untersuchungsrele-
vant. Des Weiteren wird das Schutzgut Luft im Hinblick auf die Speicherung von CO, in den derzeit
vorhandenen Hochmoor-/ Niedermoorbdden sowie das Schutzgut Kulturgiter und sonstige Sach-
guter untersucht (s. Kap. 5.3).

Auf die nicht zu untersuchenden Schutzgiter wird in Kap. 1.3, welches die Ergebnisse der Scoping-
Unterlage zusammenfasst, eingegangen.

Aufgrund der dargelegten Wirkungszusammenhange (s. Kap. 4) werden die hier relevanten
Schutzgiter entlang der in Abbildung 7 dargestellten Wirkungspfade beurteilt. Dies erleichtert die
Argumentation und Nachvollziehbarkeit der folgenden Untersuchungsergebnisse.
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Vorhaben

Fortsetzung der Grundwasserentnahme durch das Wasserwerk Ramlingen

Betriebsbedingte Wirkung

Absenkung des Grundwasserspiegels

Schutzgut Wasser

- Nutzung der Grundwasserneubildung
- VergroRerung der GW-Flurabstande
- Abflussminderung in Flieigewassern

- Wasserspiegelsenkung in Stillgewassern
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Schutzgut Boden
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- Abnahme der Bodenfeuchte
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Abb. 7: Wirkungspfade und im Rahmen der UVS zu prifende mégliche Auswirkungen (Beeintrachtigungen)
der Grundwasserentnahme WW Ramlingen); graue Flachen = Grundwasserflurabstand <3 m (s. Teil B 1);
orange Fladchen = Beeintrachtigungsrisiko Boden (Kap. 5.2.3), Grine Fldchen = Naturschutzbedeutung
und Empfindlichkeit der Biotoptypen gegeniber Grundwasserstandabsenkungen (Kap. 5.4.1).
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Die Untersuchungsinhalte, sowie -standards fir den Vorhabentyp Grundwasserentnahme ergeben
sich u.a. aus den naturschutzfachlichen Empfehlungen von DRACHENFELS (2024) und der Einschat-
zung der Grundwasserabhangigkeit und Empfindlichkeit gegenliber Wasserstandabsenkungen ge-
maR RASPER (2004; verandert in DRACHENFELS 2024)%° sowie den generellen Anforderungen an
hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei Wasserrechtsverfahren in Niedersach-
sen (EcKL, H. & RAIssI, F. 2009)°". Letztere lagen auch den Fachgutachten — Teile B 1 und B 3 des
Antrags auf Bewilligung (als Beurteilungsbasis der UVS) zu Grunde.

Laut § 6 Abs. 3 Nr. 3 UVPG a. F. sollen die beizubringenden Unterlagen eine ,Beschreibung der
zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens® enthalten. Die
Frage der Umweltvertraglichkeit entscheidet sich, wie bereits erwahnt, insbesondere an den ,,er-
heblichen nachteiligen“ Auswirkungen. Daher liegt dieser Erheblichkeits-Malistab auch der Be-
wertung der prognostizierten Auswirkungen zu Grunde.

5.1 Schutzgut Wasser
5.1.1 Grundwasser

Im Jahr 1964, also vor 60 Jahre begann die Grundwasserférderung durch das Wasserwerk Ram-
lingen. Seitdem sind ,dauerhaft deutliche Unterschiede zwischen den Grundwasserspiegel-Mess-
werten von einigen Dezimetern bis zu tber einem Meter erkennbar. Dies ist offensichtlich im We-
sentlichen auf die 1964 einsetzende Grundwasserférderung des Wasserwerkes Ramlingen zuriick-
zufiihren (die Messstelle liegt rd. 320 m sidlich des Brunnens 6“ HMM 2025, Kap. 4.5 und auch
Kap. 5.3.3.1). Weitere Grundwasserentnahmen, insbesondere fiir die Feldberegnung landwirt-
schaftlicher Kulturen, Nutzungsanderungen und andere Grundwasserentnahmen wirken sich auf
den Gang des Grundwasserspiegels aus. (Veranderungen an den oberirdischen Entwasserungs-
systemen s. Teil B 6, Tab. 7).

Hinzu kommen seit dem Jahr 2009 meist nur unterdurchschnittlichen Winterniederschlage, gepaart
mit stark negativen klimatischen Wasserbilanzen fur die Sommer- und die Jahresperioden (2018
und 2022 mit extrem niedrigen Werten) in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2022. ,Infolgedessen
befanden sich die Grundwasserspiegel — insbesondere in der Geest und im Ubergangsbereich
Niederung-Geest — bis in das Jahr 2023 hinein witterungsbedingt auf einem sehr (z. T. sogar ext-
rem) niedrigen Niveau ..... Mit den extrem hohen Niederschlagen im Wasserwirtschaftsjahr 2024
stiegen die Grundwasserspiegel dann flachendeckend in aulRergewdhnlich starker Weise an. In
Bereichen mit geringen bis mittleren Grundwasserflurabstanden wurden damit i.d.R. sogar neue
Maximalwerte erreicht.“ (HMM 2025, Teil B 1, Kap. 4.6.3).

50 DRACHENFELS, O. v. (2024): Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen — Regenerationsfahigkeit, Wert-
stufen, Grundwasserabhangigkeit, Nahrstoffempfindlichkeit, Gefahrdung, Informationsdienst Naturschutz Nieder-
sachsen, 32. Jg., Nr. 1/2012, 2. korrigierte Druckauflage, Hildesheim.

51 EckL, H. & Raliss|, F. (2009): Leitfaden fir hydrogeologische und bodenkundliche Fachgutachten bei Was-
serrechtsverfahren in Niedersachsen. - GeoBerichte 15: 99 S., 39 Abb., 10 Tab., Anh.; Hannover. S. auch: (voraus-
gehende) Inforeihe ,GeoFakten® des NLfB (Niedersachsisches Landesamt fir Bodenforschung; heute LBEG: Lan-
desamt fiir Bergbau, Energie und Geologie) Nr. 2, Nr.5, Nr. 6, Nr. 15 und Nr. 16.
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5.1.1.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand
Im Sinne der Naturschutz- und Wassergesetze ist das Schutzgut Grundwasser

= als Bestandteil des Naturhaushaltes vor Verunreinigungen zu schiitzen,

= die Grundwasserneubildungsrate ist zu fordern,

= der fur Feuchtgebiete erforderliche biotopspezifische Grundwasserstand zu gewahrleisten,
= und generell das Wasser sorgsam und nachhaltig zu behandeln.

Als Malistab der Umweltvertraglichkeit gilt neben den Anforderungen der Trinkwasserverordnung®?
auch das Verhaltnis der Entnahmemenge zur Grundwasserneubildungsrate, bezogen auf den je-
weiligen Bilanzraum, d.h. den aufgrund der europaischen Wasserrahmenrichtlinie abgegrenzten
,Grundwasserkorper“. Ubersteigt die jahrliche Entnahme die Regeneration durch Grundwasser-
neubildung, kann nicht von einer nachhaltigen Ressourcennutzung gesprochen werden.

Im Geohydrologischen Gutachten (HMM 2025, Teil B 1) sind alle fur die UVS-relevanten und flr
die Bewilligungsentscheidung relevanten Daten und Prognosen dokumentiert. Auf diese wird hier
im Folgenden Bezug genommen.

Der wesentliche Entnahmehorizont besteht aus hoch bis mittel wasserdurchlassigen Sanden und
Kiesen des Quartars. Nur ortlich begrenzt finden sich oberflachennahe Grundwasserhemmer aus
drenthe- und/oder elsterzeitlichem Geschiebelehm, so dass der Grundwasserspiegel i.d.R. frei
ausgebildet ist. Im Geohydrologischen Gutachten wird dementsprechend darauf hingewiesen,
dass sich unabhangig von moglichen értlichen Stockwerksgliederungen die Aussagen immer auf
den ,,Hauptgrundwasserleiter-Komplex“ beziehen, der alle Grundwasserleiter bis auf ggf.
schwebend vorhandene umfasst (HMM 2025, Teil B 1, Kap. 1).

Sidlich des Untersuchungsgebietes werden die geologischen Verhaltnisse zunehmend vielgestal-
tiger (s. Abb. 8). Dort sind Grundwasserhemmer z.T. schuppenartig in den Grundwasserleiter ein-
gelagert. Die Hemmer bzw. Grundwassergeringleiter (GGL) kdnnen 6rtlich zu einer Stockwerks-
gliederung fuhren. Entsprechend komplex sind die geohydrologischen Verhaltnisse, die zu klein-
raumig groRen Variationen der Grundwasserspiegeloberflache flihren kénnen (HMM 2025, Teil B
1, Kap. 1), was bei der Interpretation von Flurabstdanden und entnahmebedingten Absenkungen
besonders zu berlicksichtigen ist.

52 Trinkwasserverordnung — Verordnung Uber die Qualitdt von Wasser fiur den menschlichen Gebrauch —
Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (BGBI. | Nr. 159, S. 1328).
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Abb. 8: Betroffener Grundwasserkdrper und Bereich der komplexen hydrogeologischen Verhaltnisse im Siiden des
Untersuchungsgebietes (schraffiert)

Die beurteilungsrelevanten Zustande des Grundwasserkorpers (IST, PROGNOSE, NULL) werden
im Geohydrologischen Gutachten unter langfristig mittleren Bedingungen betrachtet. Erfahrungs-
gemal ist dies ausreichend, weil die innerjahrliche Verteilung der Entnahmen nur relativ geringen
Schwankungen unterworfen ist (z.B. im Gegensatz zu Entnahmen fiir die Feldberegnung). Dies
bedeutet, dass die natirliche, saisonale Bandbreite der Grundwasserspiegelschwankung durch die
entnahmebedingte Absenkung nicht relevant verstarkt wird (Simulationsbeispiele als Nachweis
siehe HMM 2025, Teil B 1, Kap. 5.3.4.1). Zur Abschatzung bzw. Darstellung von Auswirkungen in
definierten Stressphasen (beispielsweise Grundwasserspiegel in einer Trockenphase mit hoher
Entnahme oder extrem tiefer Grundwasserspiegel in einer bestimmten Zeitspanne), kdnnen laut
HMM (2025) bei Bedarf somit die aus Messdaten erzeugten Grundwasserspiegel-Ganglinien um
das mit dem stationaren Modell ermittelte Mal3 der entnahmebedingten Absenkung (nach unten)
verschoben werden (s. Abb. 9). Diese Erkenntnis kann verallgemeinert werden®3.

53, In Abb. 9 ist die Differenz zwischen den simulierten Grundwasserspiegeln fir Ist- und Prognosezustand

fur die Messstelle 8 im zusatzlichen Absenkungsgebiet des Wasserwerks Ramlingen dargestellt. Die fiir Mess-
stelle 8 festgestellte Konstanz der Absenkungsbetrage Uber die Zeit zeigt sich eindeutig auch flr die anderen
Messstellen (HMM 2025, Teil B 1, Kap. 5.3.4.1).
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Abb. 9: Berechneter Grundwasserspiegelgang im jahreszeitlichen Verlauf am Beispiel der Messstelle 8 (stidwest-
lich des Brunnens B 2) fiir IST und PROGNOSE-Zustand (Quelle: HMM 2025, Teil B 1, dort Abb. 10).

5.1.1.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung
5.1.1.21 Grundwasserqualitat

Durch die Fortsetzung der Grundwasserentnahme ergeben sich, wie in der Scoping-Unterlage
(HARZWASSERWERKE, 2017) bereits ausgefilhrt und aktuell nochmals verifiziert (HWW 20245%),
keine qualitativen Verschlechterungen der Ressource. Die Grenzwerte gemal der Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) fiir das ins Netz eingespeiste Trinkwasser sind eingehalten. Wassergefahr-
denden Emissionen durch den Forderbetrieb wird durch kontinuierliche Betriebsiberwachung nach
dem aktuellen Stand der Technik wirksam vorgebeugt.

Um das Grundwasser im Gewinnungs- und Einzugsgebiet vor nachteiligen Einwirkungen zu schit-
zen, ist im Untersuchungsgebiet das Trinkwasserschutzgebiet ,Ramlingen® (nach § 51 WHG) fest-
gesetzt (s. Abb. 10).

54 HARZWASSERWERKE GMBH (2024): Mittel-, Minimum-, Maximumwerte der Monatsanalyse aus 2023 fur WW
Ramlingen / Reinwasser, https://www.harzwasserwerke.de/wp-content/uploads/2024/02/ww_ram_rein.pdf.
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Abb. 10: Wasserschutzgebiet Ramlingen (nach Verordnung vom 10.08.20125%)

Da die Grundwasserentnahme, die Wasseraufbereitung in den Wasserwerken und die Verteilung
ins Versorgungsnetz unter Beachtung aller UmweltvorsorgemaflRnahmen nach dem Stand der gu-
ten fachlichen Praxis erfolgt, ist davon auszugehen, dass durch das Vorhaben keine Grundwas-
serqualitatsgefahrdung verursacht wird. Mit diesen Vorkehrungen, die zwar primar auf die Trink-
wasserqualitdt bzw. menschliche Gesundheit zielen, wird auch der Anforderung des BNatSchG
entsprochen, einen Beitrag zur Sicherung der ,Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes“ sowie zur
Jlangfristigen Nutzungsfahigkeit* des Naturgutes Wasser (vgl. BNatSchG § 1 Abs.1 Nr. 2) zu leis-
ten. Die sinnparallele Bestimmung im Wasserhaushaltsgesetz § 6 Abs. 1 Nr. 1 prazisiert den
Grundsatz der nachhaltigen Gewasserbewirtschaftung mit der Zielsetzung, ihre (der Gewasser)
~Funktions- und Leistungsfahigkeit als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum fir
Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz von nachteiligen
Veranderungen der Gewassereigenschaften®. Bezugnehmend auf die aktuellen Daten und die
Ausfiihrungen in der Scoping-Unterlage (HARZWASSERWERKE 2017) darf konstatiert werden, dass
mit dem Vorhaben keine nachteiligen Veranderungen der Grundwassergite verbunden sind.

5.1.1.2.2 Grundwassermenge

Nach § 1 Abs. 3 BNatSchG durfen ,sich erneuernde Naturgiiter (...) nur so genutzt werden, dass
sie auf Dauer zur Verfiigung stehen.” Dieser ressourcenschonende Nachhaltigkeitsgrundsatz ist

55 VO RP Hannover v. 01.09.1977, in Kraft 01.10.1977; 1. Anderungs-VO Region Hannover v. 17.07.2012,
in Kraft 08.10.2012.
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auch im Wasserrecht verankert. So fihrt § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG aus, dass ,zu einem guten men-
genmaligen Zustand (...) insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung gehort.

Die flachendeckende Ermittlung der entnahmebedingten Auswirkungen der derzeitigen Entnahme-
menge von 3,42 Mio. m3a und der beantragten Grundwasserentnahme von 4,5 Mio. m3/a erfolgte
unter Einsatz eines kalibrierten Grundwasserstromungsmodells. Um die potentiell ungiinstigsten
Belastungszustande zu bertcksichtigen, wurden die genehmigten Enthahmemengen aus For-
derbrunnen der benachbarten Wasserwerke und weiterer Nutzer (z.B. Feldberegnung) bei der Be-
rechnung einbezogen. Damit ist der aus Umweltvorsorgegriinden zu betrachtende ,worst case”
bertcksichtigt.

Einen positiven Einfluss auf die Mengenbilanz hat zeitweise folgendes Projekt: Zur Férderung des
natlrlichen Wasserrtickhalts wurde von der enercity AG Flachen im Nahbereich der Wulbeck Fla-
chen fir eine gezielte Versickerung von Wasser in abflussstarken Zeiten zur Verfiigung gestellt.
Von 2009 bis 2017 wurden im Durchschnitt 1,13 Mio. m? infiltriert, 2018 bis 2022 konnte aufgrund
der Witterung keine nennenswerte Ableitung erfolgen, mit deutlicher Steigerung in 2023%.

Beurteilung bezogen auf den Grundwasserkérper

Angewendet wurde in Teil B 1 — Geohydrologisches Gutachten (HMM 2025), das vom LBEG emp-
fohlene Verfahren GROWAQ6 V2 (LEMKE & ELBRACHT, 2008) zur Bestimmung der Grundwasser-
neubildung (LBEG 2016a). Das Flachenmittel der Grundwasserneubildungsrate (s. dazu auch
HMM 2025, Teil B 1 Modelldokumentation) betragt fir das aktive Modellgebiet (s. Teil B 1 Anlage
2) mit einer Grof3e von rd. 687,2 km? etwa 181 mm/a. Dies entspricht rd. 28 % des mittleren Nie-
derschlags. Danach werden — unter Annahme mittlerer Witterungsverhaltnisse, langfristig andau-
ernd (stationare Verhaltnisse) — in diesem Gebiet jahrlich etwa 124,2 Mio. m*® Grundwasser durch
versickernden Niederschlag neu gebildet®’.

Der mengenmafige Zustand nach § 4, Abs. 2 Nr. 1 GrwV58 ist gut®®. Flir den Grundwasserkorper
~Wietze / Fuhse Lockergestein“ sind noch nutzbare Grundwasserdargebots-Reserven in Héhe von
0,68 Mio. m?*/a ausgewiesen. Die bisher genehmigten fassungsbezogenen Entnahmen in Hohe von
4,5 Mio. m3¥a sind darin berlcksichtigt worden. Da die Vorhabenstragerin keine Steigerung der

56 Seit 2009 bis heute wird entsprechend des Projektes ,operatives Monitoring und integrative Mengenbe-
wirtschaftung fiir den Grundwasserkdrper Fuhse/Wietze — Teilprojekt Wulbeck” (MATHEJA CONSULT 2007 und 2009)
in den Wintermonaten mit ausreichendem Wasserdargebot Wasser aus der Wulbeck in der Talaue zwecks Zurtick-
haltung im hydrodynamisch trdgen Grundwassersystem versickert und damit eine Verbesserung des Abflusses in
der Wulbeck in Trockenphasen erreicht. Aufterdem werden der Wasser- und Naturhaushalt in der Talaue verbes-
sert mit positiven Folgen fiir feuchtigkeitsabhangige Biotopstrukturen und Arten.

57 Das aktive Modellgebiet Hannover-Nord (zusammenhangender Grundwasserleiter aus generell hoch bis
mittel wasserdurchlassigen Sanden des Quartérs) geht weit Uber das Untersuchungsgebiet der UVS hinaus. Es
wird im Norden und Westen durch Leine und Aller begrenzt, reicht im Stiden bis Isernhagen und im Osten (iber die
Bahnlinie Richtung Celle hinaus. Die vollstdndige Ausdehnung ist in Teil B 1 Anhang 2 dargestellt.

58 Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV) vom 9. November 2010
(BGBI. | S. 1513), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1802).
59 https://www.umweltkarten-niedersachsen.de und Grundwasserkérpersteckbriefe Wietze/Fuhse Lockerge-

stein und Leine-Lockergestein rechts.
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genehmigten Jahresrate beantragt, wird die Grundwasserdargebotreserve nicht zusatzlich bean-
sprucht. Auch bei voller Ausnutzung der beantragten Entnahme ergibt sich keine mengenmaRige
Verschlechterung nach WRRL (Teil B 1, HMM, 2025).

In dem 4GWK-Projekt (FUGRO 2018¢) wurde bei den WRRL-Messstellen im Zeitraum 1986-2015
keine erkennbare negative Trendentwicklung ermittelt. Fast alle Grundwassermessstellen im
Grundwasserkdrper Wietze / Fuhse wiesen demnach eine gleichbleibende Entwicklung auf (s. Tab.
8). Eine leichte Anderung zu steigenden Trends (Grundwasseraufhdhung), wurde dagegen im Be-
reich der Einzugsgebiete fir die Wasserwerke ,Ramlingen® und ,Burgdorfer Holz* festgestellt.

Tab. 8: Auswertung der Trend- und Ganglinienanalyse (klimakorrigierte Grundwassermessstellen) GWK Wietze
Fuhse Lockergestein; fir den Zeitraum 1986-2015 (Originalquelle FUGRO 2018)

Wieize Fuhse Wietze Fuhse
Grimm-Strele (Messdaten) (Modelldaten)
stark fallend <-1% - }
nach NLWKN | fallend 0,5%1% _ -
gleichbleibend 0,5%-0,5% 8 17
steigend 0,5%1% 1 -
stark steigend > 1% -

Weil alleine aus Messdaten keine flachendeckende Beschreibung der zu betrachtenden Zustande
maoglich ist (Grundwasserspiegelflache, grundwasserburtige Abfliisse im oberirdischen Fliel3ge-
wassersystem, Bilanzierung des unterirdischen Einzugsgebietes), wurde au3erdem ein Grundwas-
serstrdomungsmodell genutzt. Vergleichsberechnungen mit diesem Modell (Teil B 1, HMM 2025)
fuhren zu dem Schluss, dass das Modell die tatsachlich eintretenden entnahmebedingten Veran-
derungen eher Uberschatzt und die von HMM (2025) dargestellten rechnerischen Reichweiten und
Ausmale der entnahmebedingten Absenkung tatsachlich kleiner sind bzw. sein werden. Dies gilt
insbesondere flr den Bereich dstlich der Fassung Fuhrberg und damit auch den Bereich des Was-
serwerks Ramlingen. Hauptgrund ist hier die Vernachlassigung der flurabstandsabhangigen
Grundwasserneubildung, was in Sensitivitatsberechnungen nachgewiesen werden konnte. Den-
noch werden aus Grinden der Umweltvorsorge die Modellergebnisse zu Grunde gelegt, so dass
ein Sicherheitspuffer fir die Auswirkungsprognosen besteht. Andererseits wird bereits hier die
Sinnhaftigkeit eines entsprechenden Beweissicherungsverfahrens deutlich, von dessen Ergebnis-
sen z. B. die konkrete Bemessung von Kompensationsmafinahmen abhangt (s. Teil B 8).

60 FuGRrO (2018): Analyse der Grundwasserstandentwicklung, ihrer Einflussfaktoren sowie der Auswirkungen
auf den mengenmaligen Zustand von vier Grundwasserkdrpern in Niedersachsen — zusammenfassender Ab-
schlussbericht im Auftrag des Niedersachsischen Landesbetriebs flir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz
(NLWKN).
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Beurteilung bezogen auf Oberflichenwasserkorper

Grundwasserkorper sind nach § 4 der Grundwasserverordnung, dort Abs. 2 Nr. 2, in ihrem men-
genmaligen Zustand auch danach zu beurteilen, ob:

a) die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes fiir die
Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkdrper in hydraulischer Verbindung ste-
hen, verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des Wasser-
haushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,

c) Landokosysteme (LOS), die direkt vom Grundwasserkdrper abhangig sind, signifikant ge-
schadigt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge rdum-
lich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieBrichtung nachteilig verandert
wird.

Eine erhebliche Gefahrdung im Sinne der EG-WRRL liegt nach KEHBEIN et al. (2013)%" nicht vor,
bei auf wasserbehdérdlichen Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren basierenden, genehmigten Ver-
anderungen des Grundwasserstandes.

Zu a + b: Eine Beurteilung der berichtspflichtigen FlieRgewasser hinsichtlich der Bewirtschaftungs-
ziele erfolgt im Gewasserkundlichen Fachbeitrag nach WRRL (RIEDL/VON DRESSLER et al. Teil B 6
2020), der fUr das gesamte Verfahren Trinkwassergewinnung Hannover-Nord erstellt wurde. Diese
wird im Kap. 5.1.2.2 naher erlautert.

Fur drei von finfzehn Referenzstrecken im Einflussbereich des Wasserwerks Ramlingen kann sei-
tens der Geohydrologie (Teil B 6 Kap. 5.2.1, Tab. 18 und Teil B 1, HMM 2025, Kap. 5.3.5) eine aus
Messdaten ableitbare Abflussreduzierung nicht ausgeschlossen werden:

= Wulbeck mitte

=  Wulbeck unten

= Adamsgraben (Analogieschluss, Einfluss nur Harzwasserwerke GmbH)

Allerdings kann der anteilige Basisabfluss nur rechnerisch abgeschéatzt werden.

Aus Sicht der Hydrologie (Teil B 6, Kap. 5.2.2, Tab. 19 und Teil B 2 MATHEJA CONSULT 2020) ist
mit einer mengenbezogenen Verschlechterung fir folgende Referenzstrecke®? im Einflussbereich
des Wasserwerks Ramlingen zu rechnen:

= Wulbeck mitte

Mit einer weiteren Verschlechterung (Herabstufung in die jeweils niedrigere Klasse) des jeweiligen
Habitat-Zustands fiir eine typische Gewasserzonose ist aus Sicht der Limnologie bei den unter-

61 KEHBEIN, E., KORTJE, C., WAGENER, C. (2013): Konzept zur Berlicksichtigung direkt grundwasserabhangiger
Landdkosysteme bei der Umsetzung der EG-WRRL (2. Bewirtschaftungszyklus), NLWKN, Niedersachsischer
Landbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz, AG Menge der Fachgruppe Grundwasser, Braun-
schweig.

62 Berlcksichtigt wurden dabei auch Teilbereiche der Wulbeck vom Pegel ,Hastbruch® bis zum Pegel
~Wieckenberg®.
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suchten FlieRgewassern nicht zu rechnen (OTTO 2020, Teil B 6, Anhang 1a). Das in niederschlags-
armen Phasen bereits auftretende zeitweilige Trockenfallen ist zwar ein markant sichtbarer Effekt,
aber nur ein Faktor unter vielen. Die sehr unbefriedigenden Lebensraumbedingungen fiir die aqua-
tische Lebenswelt der hier betrachteten Gewasser sind Ergebnisse einer Komplexwirkung. Der
Okologische Zustand der erheblich veranderten FlieRgewasser verandert sich durch die prognosti-
zierte Grundwasserentnahme aller Wahrscheinlichkeit nach nicht (OTTO 2020, s. auch Teil B 6,
Anhang 1a). Gleiches ist fiir den chemischen Zustand anzunehmen (s. Teil B 6).

Berichtspflichtigen Stillgewasser nach WRRL gibt es im Untersuchungsgebiet nicht.

Zu c¢: Zur Ermittlung bzw. Einschatzung einer mdglichen Gefahrdung oder Schadigung potentiell
oder eindeutig grundwasserabhangiger Landokosysteme (LOS) wurde eine Risikoanalyse durch-
gefuhrt. Ob bzw. inwieweit entnahmebedingte Auswirkungen auf den biotopspezifischen Wasser-
haushalt der Nieder- und Hochmoorbdden zu beflirchten sind, wurde den Beurteilungen zum
Schutzgut Boden entnommen (s. Kap. 5.2). Biotopveranderungen kénnten sich aus Veranderun-
gen des Bodenwasserhaushalts ergeben. Die Ergebnisse der vorgenannten Risikoanalyse sind
detailliert im Kapitel 5.4 dokumentiert. Insbesondere wird dabei auch auf ausgewahlte Tier- und
Pflanzenarten eingegangen. Hierzu werden die Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Prufung
(FLU und RIEDL/VON DRESSLER 2025, Teil B 5) genutzt.

Zu d. Derzeit kann eine Salzwasserintrusion sicher ausgeschlossen werden.

Einschatzung der UVS: keine Beeintrachtigung (aber koordiniertes Monitoring)

Fir das Schutzgut Grundwasser sind im Vergleich zum Status Quo in qualitativer Hinsicht keine
Beeintrachtigungen zu sehen. In quantitativer Hinsicht (Grundwasserdargebotreserve), ist eben-
falls nicht von einer Verschlechterung auszugehen. Eine Verschlechterung des 6kologischen Zu-
stands/Potenzials der berichtspflichtigen FlieRgewasser wird mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen, da heute schon extrem schlechte Lebensbedingungen fir die Limnozénose in
den FlieRgewassern herrschen, die durch die ermittelten geringen Abflussreduktionen nicht weiter
verstarkt werden (Teil B 6, RIEDL/VON DRESSLER et al. 2020).

Dariiber hinaus kann eine Stitzung des Landschaftswasserhaushalts erwartet werden, wenn alle
wassernutzenden Akteure des Landschaftsraums ,Fuhrberger Feld“ koordiniert abgestimmte Mal3-
nahmen im Rahmen eines Entwicklungskonzepts umsetzen. Die durchaus angespannte Grund-
wassersituation resultiert namlich aus einem Ursachenkomplex und nicht allein aus der Trinkwas-
sergewinnung. An den Diskussionen und der Umsetzung eines solchen ursachen- und verursa-
cherbezogenen Entwicklungskonzepts wird sich die HARZWASSERWERKE GMBH intensiv, kooperativ
und l6sungsorientiert beteiligen.

Um die Einhaltung von § 4 Abs 2b bis 2d GrwV — Sicherstellung bzw. Erreichung eines guten
mengenmaligen Zustands im Blick auf Oberflachengewasser bzw. grundwasserabhangiger
Landdkosysteme — bei Fortfihrung der Grundwasserentnahme zu belegen, ist das bestehende
Grundwassermonitoring an den bisherigen Beweissicherungspegeln grundsatzlich fortzuflihren
(ebenso wie die begonnenen Wasserstands- und Abflussmessungen in den moglicherweise be-
troffenen FlieRgewassern). Damit verbunden sind regelmaRige Erhebungen des Makrozoobenthos
im Bereich der Wulbeck (als eines der zentralen Gewasser des Landschaftsentwicklungskonzepts,
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s. Kap. 6.3). Diese MaRnahmen sind mit allen Vorhabenstragern im Verfahren Trinkwassergewin-
nung Hannover-Nord abzustimmen. Das (geo)hydrologische Monitoring ist durch eine spezifizierte
Okologische Beweissicherung (s. Teil B 9) zu ergéanzen bzw. mit Erhebungen der Harzwasserwerke
GmbH abzustimmen. Dadurch sollen insbesondere die auf den ,worst case“ bezogenen sachlichen
und raumlichen Befunde in den méglicherweise betroffenen Bereichen (s. Kap. 5) verifizieren wer-
den.

5.1.2 FlieRgewdsser
5.1.2.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Ziel des FlieRgewasserschutzes ist insbesondere die Erhaltung oder Wiederherstellung eines gu-
ten 6kologischen Zustands bzw. Potenzials, um naturraumtypischen Limnozénosen einen struktur-
differenzierten Lebens- und Regenerationsraum zu bieten. Es ist zu untersuchen, ob durch die
prognostizierte Zusatzabsenkung eine Veranderung im Abflussverhalten der FlieRgewasser eintre-
ten kann, die zu einer Veranderung der Gewasserhabitate flr schutzwirdige Arten und Lebensge-
meinschaften fihren kénnte. Neben den Zielsetzungen der Wasserrahmenrichtlinie sind die Ziele
des Bundesnaturschutzgesetzes § 1 Abs. 3 sowie auch § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bezlglich des
Artenschutzes zu beachten. Hierauf wird in Kap. 6.4 nadher eingegangen.

Weil sich Abflussminderungen in FlieRgewassern auch tiber Grundwasserabsenkungsgebiete hin-
aus bemerkbar machen kdnnen, war ein gréRerer Betrachtungsraum zu wahlen und die benach-
barten Grundwasserentnahmen der enercity AG, der Harzwasserwerke GmbH und des Wasser-
verbands Nordhannover im hydrologischen Zusammenhang zu beurteilen. Die fur den Gewasser-
kundlichen Fachbeitrag nach WRRL (Teil B 6, RIEDL/VON DRESSLER et al. 2020) zu untersuchenden
berichtspflichtigen FlieRgewasser waren bereits beim Scoping-Termin festgelegt worden. Sie ver-
laufen im geohydrologischen Modellgebiet des (Gesamt-)Vorhabens , Trinkwassergewinnung Han-
nover-Nord“ (s. Tab. 9). Fur die UVS Ramlingen relevante Daten und Ergebnisse standen somit
zur Verfugung.
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Tab. 9: Kennzeichnung der Referenzstrecken berichtspflichtiger FlieRgewasser im Gesamt-Untersuchungsgebiet
Trinkwassergewinnung Hannover-Nord

1 Wietze oben 16001 9 Miihlengraben 16008
2 Wietze unten 16001 10 Adamsgraben 16016
..3 Rixforder Graben 16002 11 Neue Aue 16017
..4 Wulbeck oben 16003 12 Grol3e Beeke oben 21002
..5 Wulbeck mitte 16003 13 Grol3e Beeke unten 21002
6 Tiefenbruchsgraben 16004 14 Varrenbruchsgraben 21008
7 Hengstbeeke 16005 15 Grindau 21009
8 Wulbeck unten 16006

An diesen berichtspflichtigen FlieRgewassern® wurden 15 zu untersuchende Referenzstrecken (s.
Abb. 11 und Tab. 9) gemeinsam mit den beteiligten Fachbehtrden® ausgewahlt®®, um durch defi-
nierte Daten- und Bestandserfassungen eine belastbare Einstufung des FlieRgewasserzustands
und die Beurteilung der Einhaltung der Ziele der WRRL vornehmen zu kénnen.

(2
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Abb. 11: Lage der FlieRgewasser-Referenzstrecken im geohydrologischen Modellgebiet des Vorhabens Trinkwas-
sergewinnung Hannover-Nord

63 Flielkgewasser mit einem Einzugsgebiet mit mehr als 10 km? sind gegentiber der EU berichtspflichtig.
64 Protokoll v. 16.10.2017 zur Abstimmung des Untersuchungskonzeptes fiir den Fachbeitrag WRRL.
65 Die Referenzstrecken wurden so ausgewahlt, dass die durch den NLWKN in der Vergangenheit durchge-

fuhrten Erhebungen der biologischen Qualitadtskomponenten fiir einen Abgleich genutzt werden konnten.
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An diesen Referenzstrecken waren die bestmdglichen Bedingungen zur Erfassung

= des biologischen Artenspektrums (Makrozoobenthos, Fische, Diatomeen, Phytobenthos
ohne Diatomeen und Makrophyten) (Teil B 6 Anhang 1, OTTO et al. 2020),

= der Gewasserstruktur (Ufer- und Gewassersohle),

= des Strdmungs- und Abflussregimes sowie

= des Wasserstands (Teil B 6, Anhang 2, MATHEJA CONSULT 2020) gegeben.

Fir jede Referenzstrecke wurde ein Gewassersteckbrief erstellt (Teil B 6, Anhang 3), der die wich-
tigsten Informations- und Bewertungsergebnisse zu den einzelnen Gewasserabschnitten enthalt.

Die im Einflussbereich des Wasserwerks Ramlingen liegenden FlieRgewasser ,Wulbeck® und
~Adamsgraben“ gehdéren zum Gewassertyp 14 ,Sandgepragte Tieflandbache® (POTTGIESSER
2018)86,

Samtliche erhobenen Daten finden sich in den Anhédngen 1 und 2 des Gewasserkundlichen Fach-
beitrags (Teil B 6) und im Hydrologischen Gutachten (Teil B 2). Zur Vermeidung von Doppelungen
wird daher an dieser Stelle lediglich auf die erzielten Ergebnisse zurlckgegriffen, die umfangrei-
chen Erhebungen der Basisdaten kdnnen in den genannten Teilgutachten detailliert nachvollzogen
werden.

Generell ist darauf hinzuweisen, dass keines der Gewéasser zu den natlrlichen Gewassern zahlt.
Alle zu beurteilenden Gewasser gehéren im Sinne der WRRL zu den erheblich veranderten Ge-
wassern (HMWB, heavily modified water body).

5.1.2.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung

Die zur Beurteilung der flir den Wasserrechtsantrag des Wasserwerks Ramlingen mafigeblichen
Referenzstrecken sind:

=  Wulbeck oben
= Waulbeck mitte
=  Waulbeck unten
= Adamsgraben

Dabei wird nur flr die Referenzstrecke ,Adamsgraben® ein alleiniger Einfluss der Harzwasserwerke
GmbH erkannt (HMM 2025, Teil B 1). Nachfolgend wird nur auf die oben genannten vier Referenz-
strecken Bezug genommen.

Im Mittelpunkt stehen als Bewertungsmalstab das Verschlechterungsverbot und das Verbesse-
rungsgebot der WRRL. Als erstes war zu beurteilen, ob eine Verschlechterung des jeweiligen Aus-
gangs IST-Zustands®” der hier relevanten FlieRgewasser eintreten kann.

66 POTTGIESSER, T. (2018): Die deutsche FlieRgewéassertypologie. Zweite Uberarbeitung der Steckbriefe der
FlieRgewassertypen. FuE-Vorhaben des Umweltbundesamtes ,Gewassertypenatlas mit Steckbriefen (FKZ
3714242210, Stand Dezember 2018.

67 Tatsachliche mittlere geohydrogische Verhaltnisse, hier naherungsweise reprasentiert durch das (statio-

nare) Kalibrierungsjahr 2004, aber mit (rechnerischer) Berticksichtigung tatsachlicher Entnahmen im Zeitraum 2008
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Die dafiir zunachst erforderliche Gesamtbewertung des 6kologischen Zustands wurde durch die
Zusammenflihrung der Einzelbewertungen der biologischen Qualitdtskomponenten auf Basis der
aktuellen Erfassungen in 2018 fiir alle Referenzstrecken (s. Teil B 6, Anhang 1 OTTO et al. 2020)
erreicht. Die Ergebnisse der hydrologischen und chemisch-physikalischen Erhebungen wurden un-
terstlitzend herangezogen und erforderlichenfalls fiir expertengestitzte Auf- bzw. Abwertungen
genutzt. Demnach weist 2018 keines der untersuchten, oben genannten berichtspflichtigen Ge-
wasser einen guten o6kologischen Zustand auf. Der chemische Zustand ist bei allen beurteilten
Gewassern ,nicht gut“e®.

Auch wenn es sich bei den Referenzstrecken um HMWB-Gewasser handelt, wird bei der Bestim-
mung des Ausgangszustands der dkologische Zustand anstelle des Potenzials zugrunde gelegt.
Die Bestimmung des 6kologischen Zustands ist damit (vgl. NLWKN 20208°) die Grundlage zur
Beurteilung der Einhaltung des Verschlechterungsverbots. Tabelle 10 gibt einen Uberblick tber
die im Wasserrechtsverfahren Ramlingen relevanten FlieRgewasser mit Einstufung des dkologi-
schen Zustands.

bis 2017 (z.B. Grundwasserhéhen-Gleichenplan: Addition der aus Messdaten ermittelten Grundwasserspiegelfla-
che fiir 2004 mit berechneten entnahmebedingten Anderungen zwischen 2004 und 2008/17) (s. dazu Teil B 1,
Begriffsdefinition).

68 Laut BMU wird der chemische Zustand fir FlieRgewasser in ganz Deutschland als "nicht gut" eingestuft.
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/zustand-der-oberflaechen-
gewaesser/

69 NLWKN NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATURSCHUTZ NIEDER-
SACHSEN (HRSG.) (2020): Arbeitshilfe zur Berlcksichtigung der Bewirtschaftungsziele fur Oberflachengewasser im
Rahmen von Zulassungsverfahren fir Grundwasserentnahmen.- Oberirdische Gewasser, Band 43, Norden.

70 Ausgewahlte biologische Qualitatskomponenten sind dahingehend zu beurteilen, ob eine Minderung des
Basisabflusses mit Verringerung der Wassertiefen und der Stromungsgeschwindigkeit in dem mdglichen prognos-
tizierten Umfang zu einer maRgeblichen Veranderung der Gré3e und Zusammensetzung von Lebensgemeinschaf-
ten fuhrt, die einen Klassensprung einer Qualitadtskomponente nach sich zieht.
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Tab. 10: Beschreibung und Einstufung des Okologischen Zustands der relevanten Oberflachengewasser im Ein-
flussbereich des WW Ramlingen gemaf Erhebungen aus 2018 (s. Teil B 6 Anhang 1, OTtTo et al. 2020)

Nr. und Name Foto Beschreibung Okologischer
der Zustand
Referenzstrecke

..4 Wulbeck oben

Bei héheren Stromungsgeschwindigkeiten sind Umlage-
rungen, Mobilisierung der Sandfrachten méglich, Uferbe-
wuchs durch Erlen, keine permanente Wasserfiihrung, L
Ausfall des Datenloggers in 2018. Typische Bachfauna unbefriedigend
fehlt bei PERLODES’" vollstandig, stromungsindifferen- (4)
ten und Okologisch anpassungsfahigen Arten Uberwie-
gen, 28 % EPT-Arten am Gesamtartenspektrum.

..5 Wulbeck mitte

Abflisse in 2018-2019 sehr gering bis hin zum Trocken-
fallen. Sandfraktionen kénnen nicht mobilisiert werden,
Beschattung durch Kiefernwald, kaum gewassertypische
Ufergeholze, groRer Querschnitt fihrt zu Schlammabla-
gerungen. Typische Bachfauna fehlt bei PERLODES voll-
standig, 13 % EPT-Arten am Gesamtartenspektrum.
Fischarten in deutlich zu geringen Dichten.

8 Wulbeck unten

2018 und 2019 langere Zeitrdume mit absoluten Niedrig-
wasserstanden. Mobilisierung von Mittelsand nur bei
Hochwasser, strukturarmes Substrat, stark verkrautete
Randbereiche, Strukturdefizite im Langs- und im zu brei- | ynpefriedigend
ten Querprofil, Verockerung, typspezifische MZB-Arten
fehlen vollstandig, tberwiegend stromungsmeidende und 4
—unabhangige Taxa. 32 % EPT-Arten am Gesamtarten-
spektrum.

10 Adamsgraben

2018 und 2019 fiur mehrere Monate trockengefallen.
FlieRgeschwindigkeiten in Tiefe und Querschnitt gering,
keine Mobilisierung von Sandfrachtern, sandig-schlammi-
ges Substrat, komplette Verkrautung im Sommer, sapro-
bielle Belastungen, erhéhte Temperaturen bei fehlender
Beschattung, typische MZB-Fauna bei PERLODES erlo-
schen, 16 % EPT-Arten am Gesamtartenspektrum.

Die Bewertung der biologischen Qualitdtskomponenten durch das Limnologische Gutachten (Teil
B 6, Anhang 1 OTTO et al. 2020) generierte folgende grundsatzliche Befunde:

1.

Fir die PERLODES-Berechnungen zur Einstufung in eine Okologische Zustandsklasse
(OZK) wurden einmalig die Erhebungen im April 2018 zugrunde gelegt. Mit drei weiteren
Erhebungen der Eintags-, Stein- und Kdcherfliegen war es mdéglich, den Zustand und das
Potenzial realitatsnaher abzuschéatzen. Die Eintags-, Stein- und Kécherfliegengruppen zei-
gen sich mitihren Arten spezifisch flr den jeweiligen Gewassertyp und erméglichen damit
eine hinreichende Differenzierung und Bewertung der Gewasser.

Die PERLODES-Ergebnisse zeigen hinsichtlich der Saprobie Uberwiegend einen ,guten®
Zustand. Lediglich der ,Adamsgraben® ist (schlechter) mit ,maRig“ ausgewiesen. Die Sa-
probie wird standardmafig mitberechnet, 1asst jedoch nicht unbedingt Rickschlisse auf
die Biozbénose zu.

Die zu beurteilenden FlieRgewasser sind in hohem Mal3e anthropogen verandert. Sie sind
Uberwiegend begradigt und technisch ausgebaut, Ufergehdlze fehlen weitgehend, die Ge-
wasser unterliegen daher vielfach einer starken Verkrautung. Die z. T. hohe Sandfracht

71

PERLODES ist ein Verfahren zur Ermittlung der dkologischen Qualitdt von FlieRgewassern mittels der

Qualitatskomponente ,Makrozoobenthos*.
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bei nicht hinreichender Strémung flhrt zu einem Mangel an Hartsubstrat mit Hohlraumsys-
tem und damit zu einem Verlust einer fur viele Organismen dieser FlieRgewassertypen
wichtigen Habitatstrukturqualitat.

4. Die Fauna indiziert an allen Referenzstrecken deutliche Stérungen im aktuellen Zustand.
Sind typspezifischen Arten anzutreffen, kommen diese nur in geringen Dichten vor, so
dass diese Biozdnosen als instabil zu bezeichnen sind.

Im Geohydrologischen Gutachten (s. Teil B 1, HMM 2025) wurden sowohl die Wechselwirkungen
zwischen Grundwasser und FlieRgewassern (s. auch Kap. 4.3.2), als auch die Auswirkungen der
zusatzlichen Grundwasserabsenkung auf die Basisabflisse der in Tabelle 10 genannten Referenz-
strecken eingehend untersucht. Dazu wurden mit dem Grundwasserstromungsmodell die potenti-
ellen Auswirkungen auf die Basisabflisse simuliert.

Insgesamt kommt das Geohydrologische Gutachten in Bezug auf die oberirdischen FlieRgewasser
im Gebiet der ,Trinkwassergewinnung Hannover-Nord zu folgendem Ergebnis (s. Teil B 1, HMM
2025 und auch Kap. 5.1.1.2.2):

1. GroRere Infiltrationsstrecken gibt es flr die im Geohydrologischen Gutachten betrachteten
oberirdischen FlieRgewéasser schon im Ausgangszustand’. Diese befinden sich Uberwie-
gend auBerhalb der bestehenden Absenkungstrichter der beantragten Fassungen der drei
Wasserrechtsvorhaben. Sie sind als Vorbelastung zu sehen (s. Abb. 12).

2. Eine Umkehr von Ex- zu Infiltration zwischen Ausgangs- und prognostiziertem Wirkzustand
gibt es rechnerisch nur auf relativ kurzen FlieRstrecken (HMM 2025, Anlage 9.3).

72 NLWKN (2020): Der mafRgebliche Ausgangszustand fir die Beurteilung, ob eine Verschlechterung im
Oberflachengewasser zu erwarten ist, ist grundsatzlich der 6kologische bzw. chemische Zustand des Wasserkor-
pers, wie er in dem zum Zeitpunkt der Behérdenentscheidung geltenden Bewirtschaftungsplan dokumentiert ist.*
HMM (2020).

Definition Ausgangszustand: ,Der aktuelle Bewirtschaftungsplan gilt seit Dez. 2015. Es wird hier davon ausgegan-
gen, dass dieser Zustand das Ergebnis der mittel- bis langfristigen hydrologischen Bedingungen vor diesem Zeit-
punkt ist. Insofern wird hier der (instationare) Kalibrierzeitraum 2004-2013 mit insgesamt etwa mittleren hydrologi-
schen Verhaltnissen als typischer Jahresgang (Monatsmitte) naherungsweise als Ausgangszustand gewahit.”
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Infiltrationsstrecken im Ausgangszustand
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Abb. 12: Infiltrationsstrecken der berichtspflichtigen Flielgewasser im Ausgangszustand

3. Eine Verschlechterung des Ausgangszustands fir die Referenzstrecken ,Wulbeck mitte,
~Wulbeck unten” und ,Adamsgraben® kann nicht ausgeschlossen werden, da die berech-
neten Abflussreduzierungen an diesen Standorten in den Sommermonaten maéglicher-
weise im Bereich des Messbaren liegen (s. Teil B 6, Tab. 18). Die Auswirkungen an der
Referenzstrecke ,Adamsgraben” kdnnen eindeutig der Entnahme durch das Wasserwerk
Ramlingen (Harzwasserwerke GmbH) zugeordnet werden.

4. Die Abflussreduzierungen sind rein visuell gering bis sehr gering. Eine Quantifizierung ent-
halt ebenfalls Tabelle 19 in Teil B 6 mit Werten fir die Abflussreduktionen (Prognostizierte
Wirkung fir die vorhandenen Pegelstandorte im Vergleich zum AUSGANGS-Zustand) und
deren Messbarkeit.

5. Die Reduktion des Basisabflusses ist nicht konstant. Die Werte in den Wintermonaten
sind betragsmaRig gréRer als in den Sommermonaten, weil dort, wo in den Sommermo-
naten die Grundwasserspiegel unter der FlieRgewassersohle liegen, eine Grundwasser-
spiegelabsenkung keinen Einfluss mehr auf den Basisabfluss hat.

Aus dem Hydrologischen Gutachten zum Gewasserkundlichen Fachbeitrag (s. Teil B 2 MATHEJA
CONSULT 2020 und Teil B 6, Anh. 2 a+b MATHEJA CONSULT 2020) lassen sich weitere Erkenntnisse
erganzen:

1.

riedl ) von dressler

Eine grundlegende (Vor-)Schadigung des Oberflachengewassersystems wird anhand der
aktuellen Pegelaufzeichnungen eindeutig belegt.

Die 2018 und 2019 festgestellten hydrologischen Zustande im Oberflachengewassersys-
tem und die ihnen zugrundeliegende Interaktion mit dem Grundwasserkdrper sind auf-
grund der extremen witterungsbedingten Trockenheit, verbunden mit Mehrentnahmen
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durch die Landwirtschaft und 2018 durch den Trinkwasserversorger nicht reprdsentativ fir
den innerhalb des Geohydrologischen Gutachtens betrachteten charakteristischen Mittei-
lungszeitraum 01/2004-12/2013 (Ausgangszustand). Sie konnen daher nicht flr einen
Vergleich des AUSGANGS-Zustandes mit dem prognostizierten WIRK-Zustand, d.h. die
Beurteilung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen herangezogen werden.

Die vier Referenzstrecken fielen in den Sommermonaten des Jahres 2018 schnell trocken
bzw. hatten so geringe Wassertiefen, dass sich die Messung des Abflusses erubrigte.

Die Hohe des Wasserstands ist aufgrund starker Verkrautung nicht mehr eine Funktion
des Abflusses, sondern des Unterhaltungszustands, so dass der Einfluss einer Grundwas-
serentnahme nicht plausibel abgeleitet werden kann.

Die Abfliisse stellen sich entsprechend dar, Hintergrund ist die extreme Trockenheit der
letzten Jahre, die schon 2013 begann. Aufgrund des kurzen Betrachtungszeitraumes kann
derzeit (2020) fir die kleineren Gewasser nicht abgeschatzt werden, ob sich das Trocken-
fallen unter niederschlagsreicheren Bedingungen wiederholen wiirde.”

Die fur dynamische Prozesse mit Verlagerung der Substrate und des Gewassers notwen-
digen Stromungsgeschwindigkeiten werden an vielen Referenzstrecken auch im Winter
nicht mehr erreicht (s. Teil B 6, Anh. 2, Anl. 4). Eine strukturvariierende morphodynami-
sche Entwicklung ist daher in Quer- und Langsrichtung stark eingeschrankt.

Berlicksichtigt wurden auch Teilbereiche der ,Wulbeck® zwischen dem Pegel ,Fuhrberg*
und dem Pegel ,Barenbruch® (zwischen den Referenzstrecken ,Wulbeck mitte“ und ,Wul-
beck unten® gelegen). Hier werden die prognostizierten Abflussreduzierungen wahrschein-
lich zu einer weiteren Beeintrachtigung der hydrologischen Parameter flhren.

Der Einfluss einer Grundwasserentnahme auf die morphologischen Qualitadtsparameter ist
nicht nachzuweisen, zumal der aktuelle Direktabfluss, sofern er Gberhaupt vorhanden ist,
fast uneingeschrankt erhalten bleibt.

Die Zusammenfiihrung der Einzelgutachten in Bezug auf die Auswirkungen einer Reduzierung des
grundwasserburtigen Abflusses auf das Gewasser als Lebensraum fiir eine an diesen Lebensraum
angepasste Tier- und Pflanzenwelt kommt zu folgendem, grundsatzlichem Ergebnis:

Wesentliche Voraussetzung flir eine gewassertypische Zonose ist eine kontinuierliche
Wasserfiihrung.

Gewasserstruktur- und damit Habitatveranderungen fiir die Limnozénose sind im tberwie-
genden Teil der Referenzstrecken durch die mit der potentiellen Zusatzabsenkung verbun-
denen mdglichen Minderung des Basisabflusses im Sommer nicht zu erwarten.

Eine Verbesserung des dkologischen Potenzials der jeweiligen Gewasser ware auch bei
lediglich geringerem Einfluss durch die Grundwasserentnahme nur dann wahrscheinlich,

73

Nach den tberdurchschnittlich hohen Niederschlagsmengen im Jahr 2023, die auch zu Beginn des Jahres

2024 zu verzeichnen waren, ist nicht von einem Trockenfallen der Wulbeck auszugehen. Siehe dazu auch: Deut-
scher Wetterdienst DWD (2023): Deutschlandwetter im Jahr 2023 Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst -
Presse - Deutschlandwetter im Jahr 2023 (dwd.de).
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wenn sich die hydromorphologischen Bedingungen am und im Gewasser verbessern lie-
3en sowie der Eintrag von Sand und Feinsediment reduziert oder ganz unterbunden wirde.
(Als einfach durchzufihrende Mallnahme wiirde insbesondere die Bepflanzung der Ufer
mit gewassertypischen Gehdlzen, vor allem im Bereich landwirtschaftlicher Ackernutzung,
zur Unterbindung der Sedimenteintrage und damit der instabilen Sandfrachten dienen inkl.
der Wohlfahrtswirkungen durch Beschattung.) Dies soll durch KompensationsmafRnahmen
im Zuge der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (s. Teil B 8) erfolgen.

= Fehlen oberstromig von Referenzstrecken, die sich in keinem guten 6kologischen Zustand
befinden, hinreichend gut entwickelte Limnozénosen (als Spenderpopulationen fiir Orga-
nismenverdriftung), kann eine Wiederbesiedlung allenfalls von Unterstrom her erfolgen. Es
ist derzeit nicht abschatzbar, wie sich die Makrozoobenthos-Fauna nach Umsetzung von
Maflnahmen zur strukturellen Verbesserung der Referenzstrecken (Teil B 6, Kap. 6.2.1,
Tab. 24) entwickeln wirde.

= Von einer Verschlechterung ware grundsatzlich auszugehen, wenn ein standig wasserfih-
rendes FlieRgewasser durch Absenkung des Grundwasserspiegels ganzjahrig trockenfallt.
Diese Verschlechterung ist bei den periodisch trockenfallenden Gewassern stellvertretend
mit den Referenzstrecken ,Adamsgraben” und ,Wulbeck mitte bei der beantragten Grund-
wasserentnahme derzeit nicht zu erwarten, auch wenn teilweise eine messbare Beein-
tréchtigung durch die prognostizierte Abflussminderung nicht ausgeschlossen werden
konnte.

Fur die Referenzstrecken ,,Wulbeck mitte“, ,,Wulbeck unten“ und ,,Adamsgraben wurde im
Limnologischen Gutachten (Teil B 6, OTTO et al. 2020) beurteilt, ob eine Verschlechterung des
Okologischen Zustands zu erwarten ware. Es kommt zu dem Ergebnis, dass es sowohl fiir Fische
als auch Makrozoobenthos aufgrund der hydromorphologischen Bedingungen, der erheblichen
Strukturdefizite und der heute schon vorhandenen langeren Trockenphasen mit hinreichender
Wabhrscheinlichkeit nicht zu einer Verschlechterung der Klassifizierung des Makrozoobenthos und
der Fische kommen wird. Eine hydrologisch-limnologischen Beweissicherung konnte diese
Schlussfolgerung verifizieren.

Im Hinblick auf das Verbesserungsgebot ist Folgendes zu resiimieren. Die Erreichung eines guten
Okologischen Potenzials (HMWB) aller Gewasser im Untersuchungsraum ist insbesondere im Ab-
gleich mit der Bewirtschaftungsplanung erfolgsversprechend vor dem Hintergrund eines nutzer-
tibergreifenden Entwicklungskonzept fir diesen Landschaftsraum bzw. zur Stabilisierung sei-
nes Landschaftswasserhaushalts (s. Kap. 6.3). Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass
die Abflussreduzierungen (sofern messbar) nicht eindeutig (nur) einem der diversen Verursacher
zugeordnet werden kdnnen.

Einschéatzung der UVS: Verschlechterung nicht zu erwarten, Verbesserung nur in Koopera-
tion moglich.

Die FlieRgewasser mit ihren zahlreichen Strukturdefiziten, weisen schon heute teilweise extrem
schlechte Lebensbedingungen fir eine gewassertypische Flora und Fauna auf. Das in nieder-
schlagsarmen Phasen bereits auftretende zeitweilige Trockenfallen ist zwar ein markant sichtbarer
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Effekt, aber nur ein Faktor unter vielen. Die sehr unbefriedigenden Lebensraumbedingungen flr
die aquatische Lebenswelt der hier betrachteten Gewasser sind Ergebnis einer Komplexwirkung.
Eine nicht messbare Verringerung des grundwasserburtigen Abflusses kann nicht zu einer Ver-
schlechterung flihren. Eine weitere Verschlechterung des derzeitigen Zustands der drei Referenz-
strecken ,Wulbeck mitte“, ,Wulbeck unten“ und ,Adamsgraben® kann nur eintreten, wenn sie — auf
diesen Teilstrecken — Uber den gesamten Jahresverlauf trockenfallen. Dies wird aber durch die
vorhabenbedingten Reduzierungen des grundwasserbirtigen Abflusses nicht eintreten.

Zur Erreichung eines guten 6kologischen Potenzials der FlieRgewasser waren als vergleichsweise
einfache, zielfihrende MalRnahmen die Behebung der Strukturdefizite in den Gewassern zu nen-
nen. Von grundsatzlicher Bedeutung fiir eine Gewasserzonose ist allerdings eine stetige Wasser-
fihrung. Diese Permanenz, auch im Blick auf offenbar zunehmende Sommertrockenheit zu ge-
wahrleisten, ist eine Herausforderung, die nicht im Rahmen eines Einzelvorhabens bewaltigt wer-
den kann. Aufgrund der wasserhaushaltlichen Komplexitat dieser Aufgabe einerseits, sowie ande-
rerseits des sehr angespannten Landschaftswasserhaushalts im Fuhrberger Feld aufgrund der
Uberlagerung der Anspriiche diverser Wassernutzer (s. Teil B 6, Kap. 2.3), wird es hier nur mit
einer gemeinsamen Strategie aller Vor-Ort Akteure im Landschaftsraum gelingen, den Land-
schaftswasserhaushalt zu stabilisieren und zu sanieren. Hierzu wird ein Landschaftsentwicklungs-
konzept (vor allem und zuerst fir die zentralen Gewasser im Raum) empfohlen, in dessen Mittel-
punkt die Optimierung der Retentionsleistung der Landschaft steht.

Um zwischenzeitlich die Einhaltung der Vorgaben der WRRL zu tberprifen, sollten die Wasser-
stands- und Abflussmessungen an den oben genannten Referenzstrecken als Beweissicherungs-
pegel beibehalten werden. Liegen die Referenzstrecken im Nahbereich eines Hauptpegels, wie z.
B. die Referenzstrecke ,Wulbeck unten® zum Pegel ,Wieckenberg/Wulbeck®, sind die Daten dieser
Messstellen flr die Beweissicherung zu nutzen. Erganzend sollte eine regelmafRige Erhebung des
Makrozoobenthos in der ,Wulbeck* in Abstimmung mit Erhebungen der enercity AG erfolgen. Diese
Ergebnisse kénnen dariiber hinaus als Basisinformation und Uberpriifungsinstrument fir die Wirk-
samkeit von Optimierungsmal3nahmen in den Gewasserlandschaften im Fuhrberger Feld und im
Landschaftswasserhaushalt genutzt werden.
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5.2 Schutzgut Boden
5.2.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand
Nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist der Boden als

= wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes (Wasserhaushaltsfunktion),
= Lebensraum flr wildwachsende Pflanzen und wildlebende Tiere (Biotopfunktion),
= Archiv der Landschaftsgeschichte (Archivfunktion), sowie

= Produktionsstandort fur Nutzpflanzen (Ertragsfunktion)

zu schitzen, zu pflegen und zu entwickeln. Auf diese Bodenfunktionen bezieht sich das Bundesna-
turschutzgesetz und bestimmt, dass zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushaltes Bdden zu erhalten sind, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfillen kdnnen (s.
§ 1 (3), Nr. 2 BNatSchG).

Im Rahmen der UVS ist daher zu priifen, ob bzw. inwieweit diese Funktionen durch eine mdgliche
zusatzliche Absenkung des Grundwasserspiegels eingeschrankt oder unterbunden werden. Die
Ergebnisse bezuglich der Archivfunktion sind im Unterkapitel 5.2.2, bezuglich der Wasserhaus-
haltsfunktion in 5.2.3 dargelegt. Ob bzw. inwieweit Verdnderungen des Bodenwasserhaushaltes
zu Biotopveranderungen flhren, und dadurch in der Folge Populationen schutzwirdiger Tier- und
Pflanzenarten betreffen kdnnen, wird im Kontext des Kapitels 5.4 geklart. Mogliche Auswirkungen
auf die Ertragsfahigkeit landwirtschaftlicher Kulturen infolge von Bodenwasserhaushaltdnderungen
(potentielle Ertragseinbufien) werden in Kap. Teil B 3 des Antrags auf Neubewilligung dargelegt.
Grundlage hierfir ist der Vergleich NULL-Zustand zu PROGNOSE-Zustand. Betrachtet wird dort
der Einfluss der gesamten Grundwasserentnahme auf die Ertragsfahigkeit des Standorts.

Weil fiir die UVS — im Einklang mit den Vorgaben des Niederséachsischen Umweltministeriums’ —
das potentielle Zusatzabsenkungsgebiet, also der Vergleich IST-Zustand zu PROGNOSE-Zustand
mafgeblich ist, wurden fir diesen Vergleich im Bodenkundlichen Gutachten (Teil B 3, INGUS
2025) sowohl alle fur die Bewertung der landwirtschaftlich genutzten Flachen erhobenen boden-
kundlichen Daten verwendet als auch gesonderte bodenkundliche Detailkartierungen durchge-
fuhrt. Letztere wurden schwerpunktmafig in den vorhandenen und geplanten Schutzgebieten vor-
genommen.

Weiterhin wurde eine Erfassung und Bewertung der grof3en forstwirtschaftlich genutzten Flachen
(ca. 50 % des Untersuchungsgebiets der UVS) vorgenommen. Flr diese Flachen wurden zwar
keine bodenkundlichen Detailkartierungen im Gelande durchgefihrt. Es konnten aber insbeson-
dere auf Grundlage der vorgenommenen Bohrungen fiir die Beurteilung der Landwirtschaft, der
zusatzlichen Bohrungen fir grundwasserabhangige Biotopflachen, der Bodenkarte 1 : 50.000 von

4 Erlass des Niedersachsischen Umweltministeriums vom 04.06.2004, Ergebnisprotokoll der Dienstbespre-
chung lber wasser- und deichrechtliche Fragen am 10.05.2004 in Hannover und

NIEDERSACHSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ: Vermerk v. 25.04.2017: AZ.: Ref.
23.62401 0005-0012.
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Niedersachsen und der GW-Flurabstandskarte im IST-Zustand (HMM 2025) Bodeneinheiten aus-
gewiesen. Diese Bodeneinheiten wurden in das bestehende Ordnungssystem der Bestandskarte
Boden integriert.

Zur Frage einer prinzipiellen Betroffenheit sind Bereiche mit einem Grundwasserflurabstand <3 m
fur Offenlandbiotope und < 5 m fiir Waldbiotope relevant.

5.2.2 Archivfunktion

Bdden sind wertvolle Archive der Natur- und Kulturgeschichte, da sich an bestimmten Merkmalen
die Umweltbedingungen wahrend ihrer Entstehung ablesen lassen. Béden konservieren aktuelle
und historische Prozesse und sind bei besonderer Auspragung und Eigenart als wertvolle Informa-
tionstrager zu schutzen.

5.2.2.1 Spezifische Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Von besonderer Bedeutung ist die Archivfunktion bei Boden, die nur sehr selten vorkommen und
in einer Landschaft eine Besonderheit darstellen oder die von besonderem wissenschaftlichem
Interesse sind.

Die Archivfunktion wurde im Bodenkundlichen Gutachten (Teil B 3 INGUS 2025) anhand folgender
Kriterien bewertet:

1. Bodden mit hoher naturgeschichtlicher Bedeutung
Hierunter fallen im Untersuchungsgebiet:

= Naturnahe Boden — Historisch alte Waldstandorte
Unter den seit Gber 200 Jahren ununterbrochen als Wald genutzten Bereichen haben sich
naturnahe Boden erhalten, die allenfalls gering anthropogen Uberpragt sind. Wenig mobile
Tier- und Pflanzenarten bendtigen fiir ihren Fortbestand diese lange Habitattradition. Im
niedersachsischen Tiefland mit seiner sehr bewegten Waldgeschichte sind solche verblie-
benen Walder neben der dokumentarischen Archivfunktion auch besonders bedeutsam fir
den Artenschutz (NIEDERSACHSISCHE LANDESFORSTEN 20197% in INGUS 2025). Standorte
mit Nadelwaldern, die nicht der natirlichen Vegetation entsprechen, sind nicht als alte
Waldstandorte anzusehen’®. Natiirlicherweise kdmen im Untersuchungsgebiet nach MEI-
SEL (1960a) keine Nadelwalder vor’’. Als potenziell natiirliche ,Vegetationslandschaft‘ wer-
den auf Basis der Bodenkundlichen Ubersichtskarte 1 : 50.000 (BUK 50) siidlich des ,Gro-
3en Moores bei Ehlershausen® Buchenwalder basenarmer Standorte genannt (KAISER und

% Definition von ,Historisch alten Waldern® https://www.landesforsten.de/schuetzen/schutzgebiete-2/

‘6 LANDESAMT FUR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE, LBEG (2019): GeoBerichte 8 — Schutzwiirdige Béden in
Niedersachsen, Hannover.

” Nach (MEeiseL 1960a) waren im Celler Moor- und Bruchland ausgedehnte Flach- und Hochmoore, in der
Burgwedeler Geest, wéaren als natirliche Waldgesellschaften Buchen-Traubeneichenwalder und Stieleichen -Bir-
kenwalder als natirliche Waldgesellschaften anzutreffen, letztere wurden zum grofRen Teil durch Ackerland oder
Kiefernforsten ersetzt.

riedl  von dressler Seite 57 von 138

Landschafts-, Regional- und Ortsentwicklung GbR



Trinkwassergewinnung Hannover-Nord
Wasserrechtsantrag - Wasserwerk Ramlingen - UVS TeilB7

ZACHARIAS 2003)78. Das ,Grofte Moor bei Ehlershausen” und das ,Alte Moor* waren Stand-
orte von Hochmoor-Bulten- und Schlenken-Komplexen sowie Moorwaldern. Auf den Fla-
chen zwischen den beiden Mooren kamen grundwassergepragte Eichenmischwalder vor,
in der Wulbeck-Niederung waren Bruchwalder und sonstige Feuchtwalder der Niedermoore
anzutreffen.

= Uberdeckte holozane Boden — hier: Begrabener Podsol
Uberdeckte holozane Bdden dokumentieren Standorte, bei denen zwei oder mehr Boden-
bildungen, unterbrochen durch neue Sandiberwehungen, stattgefunden haben. Hierzu ge-
héren von Dinensand Uberwehte Podsole, die sich kleinteilig im Siden des Untersu-
chungsgebiet befinden.

2. Seltene Boden
Von besonderer Bedeutung ist die Archivfunktion jener Bdden, die nur sehr selten vorkommen
und in einer Landschaft eine Besonderheit darstellen oder die von besonderem wissenschaft-
lichem Interesse sind. Das Kriterium der Seltenheit eignet sich als Zusatzkriterium einer weite-
ren Untergliederung der Béden mit naturhistorischer und kulturhistorischer Bedeutung. Zu den
Bdden seltenen Bdden gehdren im Untersuchungsgebiet podsolierte Regosole, die als flach-
grindige Béden ohne Grundwassereinfluss entstanden sind.

Boden mit hoher naturgeschichtlicher Bedeutung [N Oberdackie heloztne Baden -egrabene Podscr

[jj Seltene Boden - Podsolierter Regosol (INGUS 2022)
(Oyetumshe Boden Historisch ate Waldstandort® mit Laubwald

[/ /) Matumahe Boden Historisch alte Waldstandorte* mit Nadelwald
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Abb. 13: Béden mit hoher naturgeschichtlicher Bedeutung im prognostizierten Absenkungsgebiet (Quel-
len: NIBIS Kartenserver 2022 und INGUS 2025)

78 KAISER, T., ZACHARIAS, D. (2003): PNV-Karten fiir Niedersachsen auf Basis der BUK 50, Inform.d. Natur-
schutz Niedersachs. 1/2003 Niederséachsisches Landesamt fiir Okologie (NLO).
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5.2.2.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung

Im Bodenkundlichen Gutachten (Teil B 3 INGUS 2025) wurde die Archivfunktion anhand ihrer na-
turgeschichtlichen Bedeutsamkeit sowie ihrer Seltenheit untersucht (s. Tab. 11). Fir die Giberdeck-
ten holozanen Béden und die seltenen podsolierten Regosole kdnnen nachteilige Auswirkungen
durch die zusatzliche Grundwasserentnahme ausgeschlossen werden kénnen. Bei allen (weiteren)
ohne Grundwassereinfluss entstandenen Bdden kann ebenfalls ein Beeintrachtigungsrisiko aus-
geschlossen werden.

Fir die historisch alten Waldstandorte mit Laubwald, bei denen eine Abhangigkeit vom Grundwas-
ser besteht (GW-Flurabstand < 5m), ist hingegen eine detaillierte Betrachtung erforderlich.

Tab. 11: Bewertung der Auswirkungen auf die Archivfunktion von Bdden, auf Basis von INGUS (2025, Teil B 3)

Kategorie Kriterium Bodentyp Empfindlichkeit Beeintrachti- Beweissiche-
gegeniiber vorha- gungsrisiko

N rung
bensbedingter
GW-Absenkung
Podsol-Regosol nein nein nein
. Historisch alte Gley-Podsol
Naturgeschicht- Waldstandort
liche Bedeu- aldstandorte Podsol-Gley <5m gdf. ja moglich bei ja
tung Laubwald-
bestanden
Uberdeckte ho- Begrabener Podsol nein nein nein
lozédne Bdden
Seltenheit Podsolierter nein nein nein
Regosol

Einer der historisch alten Waldstandorte auf Podsol-Gley am sidlichen Rand des Absenkungs-
trichters unterliegt einer etwas starkeren Grundwasserbeeinflussung. Wahrend an diesem Standort
mit etwas starkerem Grundwassereinfluss ein Einfluss auf die Krautschicht auszuschlieRen ist, ist
ein Einfluss auf Strauch- und Baumschicht mdglich. Zusatzliche Grundwasserabsenkungen > 0,25
m haben an dieser Stelle ein mittleres Beeintrachtigungsrisiko des Bodens zur Folge (s. Teil B 3
INGUS 2025). Inwieweit dies auf die dortige aktuelle Vegetation durchschlagt, ist im Weiteren zu
beurteilen (s. u.).
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Historisch alte Waldstandorte - Grundwasserflurabstand Srtindwasserurabstand iy (MM 2020)
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Abb. 14: Aktueller Grundwasserflurabstand der beurteilten historisch alten Waldstandorte mit Laubwald

Sofern auf solchen grundwasserbeeinflussten Standorten Altholzbestéande’ vorkommen, und die
Grundwasserflurabstande bei ca. 2 m unter GOK liegen, kénnen aufgrund der altersbedingt einge-
schrankten Wurzelregeneration moglicherweise Vitalitatsverluste eintreten. Hier wird daher aus
Umweltvorsorgegrinden von einem hohen Beeintrachtigungsrisiko ausgegangen. Diese Konstel-
lation trifft auch fir Teile der entwasserten Erlenwalder (WU) am sudwestlichen Rand des Absen-
kungsgebietes zu. Fir den auf Hohe der Brunnengalerie liegenden Jungbestand eines Birken- und
Zitterpappel-Pionierwald (WPB) ist wegen des gréfReren Flurabstands keine Betroffenheit zu er-
warten, da sich das Wurzelwerk noch entsprechend ausbilden kann.

Zusammenfassende Einschédtzung der UVS: liberwiegend kein, kleinflichig hohes Beein-
trachtigungsrisiko

Fur die Uberdeckten holozanen Bdden und die seltenen podsolierten Regosole, ist eine erhebliche
Beeintrachtigung ihrer Archivfunktion ausgeschlossen. Von der prognostizierten Zusatzabsenkung
werden kleinflachig historisch alte Waldstandorte erreicht, fir die bei Altholzbestdnden ein hohes
Beeintrachtigungsrisiko besteht. Dieses ist in Kapitel 5.4.1.2 (Tab. 19) erfasst. Historisch alte Wald-
standorte mit Laubwaldjungbestand sind nicht erheblich betroffen.

79 Altholz = Alter > 100 Jahre, Birke, Erle, Weide > 60 Jahre in DRACHENFELS, O. V. (2021)
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5.2.3 Wasserhaushaltsfunktion

Die in der UVS zu beurteilenden Schutzgiter Wasser und Boden stehen Uiber das Bodenwasser in
funktionalem Kontakt. Daher kénnen Veranderungen im Bodenwasserhaushalt direkte Folgeef-
fekte in beide Richtungen bewirken (s. Kap. 4.3.4).

5.2.3.1 Spezifische Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Da Boden- bzw. Kapillarwasser fir die Wasserversorgung der Nutz- und Wildpflanzen auf grund-
wasserabhangigen Standorten von entscheidender Bedeutung ist, sind diesbezliglich méglichst
gunstige Bodenwasserverhaltnisse zu erhalten, d. h. insbesondere ist eine dauerhafte Reduzie-
rung der Bodenfeuchte bzw. Unterbindung des Kapillarwassernachschubs zu vermeiden, um emp-
findliche Biotope zu schiitzen (Lebensraumfunktion), Prognoserelevant sind in diesem Kontext die
jeweiligen Grundwasserflurabstande, welche den jeweiligen biotoptypischen Bodenwasserhaus-
halt sicherstellen.

Im Bodenkundlichen Gutachten (Teil B 3 INGUS 2025) wurde geprift, inwieweit der Bodenwasser-
haushalt im Untersuchungsgebiet wesentlich durch Grundwasseranschluss gepragt ist (grundwas-
serbeeinflusste oder grundwasserabhangige Boden, inklusive Kapillarwasserabhangigkeit). Es
wurde im Weiteren die Empfindlichkeit der Béden gegenliber Grundwasserstandsanderungen be-
schrieben und bewertet. Basierend auf diesen Auswertungen konnte beurteilt werden, wo mit nach-
teiligen Veranderungen des Bodenwasserhaushalts und mit einem Beeintrachtigungsrisiko der ge-
genuber einer Grundwasserabsenkung potenziell empfindlichen Boden und der sich darauf entwi-
ckelnden Vegetation zu rechnen ist.

5.2.3.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung

Die prognoserelevanten Bodendaten wurden vom Buiro INGUS fir die UVS aufbereitet und ausge-
wertet. Die ermittelten Bodeneinheiten wurden entsprechend ihrer Grundwasserabhangigkeit in
grundwasserferne Podsol-Braunerden und Podsol-Regosolen, schwach grundwasserbeeinflusste
Bodentypen sowie humusreiche zum Teil stark grundwasserbeeinflusste Béden (Moorgleye und
den Mooren) gruppiert. Nachfolgend wurden die Béden hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit klassifi-
ziert. Zusammen mit der prognostizierten Zusatzabsenkung konnte im Weiteren beurteilt werden,
wo mit Veranderungen der Feuchtigkeitsverhaltnisse durch Grundwasserabsenkung zu rechnen
ist.

Fur die Klassifizierung der Empfindlichkeit und des Beeintrachtigungsrisiko sind neben dem Bo-
dentyp, seiner Substratabfolge und anthropogenen Uberpragung (z. B. Tiefumbruch, Entwésse-
rung) sowie der Landnutzung die GW-Flurabstande entscheidend. Auf Basis dieser bodenkundli-
chen Daten konnten auch die Empfindlichkeitseinstufungen fir Offenlandbiotope sowie Flachen
mit Baumbestanden (Walder/Forste/Gehdlzgruppen und -reihen) vorgenommen werden — sofern
Angaben zum Baumalter vorlagen (Region Hannover vorhanden, LK Celle keine Angaben). Diffe-
renzierend wurden fiir die Empfindlichkeit der Biotoptypen die Wasserbedarfe der verschiedenen
Vegetationsschichten berticksichtigt: im Offenland die Kraut- und Strauchschicht, in Waldern und
Forsten zudem die Baumschicht. Fir die Einstufung des Beeintrachtigungsrisikos war zusatzlich
die Grundwasserdifferenz zwischen IST-Zustand und Zusatzabsenkung zu berlicksichtigen. Die
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prognostizierten Absenkungsbetrage sind dem Geohydrologischen Gutachten (Teil B 1, HMM
2025) entnommen.

Klassifizierung der Empfindlichkeit der Vegetationsschichten

Nach INGUS (2025) ist die Empfindlichkeit der eher geringe Durchwurzelungstiefen ausbildenden
Krautschicht bis auf Flachen im ,Alten Moor® (mittlere Empfindlichkeit), die auRerhalb des Absen-
kungsgebiets liegen, im gesamten Untersuchungsgebiet gering, so dass fur Biotoptypen mit krau-
tiger Vegetation kein Beeintrachtigungsrisiko entstehen kann. Auch die Strauchvegetation weist
innerhalb des Absenkungsgebiets keine Empfindlichkeit auf. Eine Empfindlichkeit der Baume ist
nur bei grundwasserfernen Béden und auf Tiefumbruchbéden ausgeschlossen. Auf Podsol-Gley
(BE 13.2 und 13.3) liegt fur Altbaumbestande eine mittlere Empfindlichkeit vor, ebenso wie bei
einem Moorgley (BE 17.2 und einem flachen Niedermoorboden BE 23.2) (s. Karte 3).

Bewertung des Beeintrachtigungsrisiko der Vegetationsschichten

Grundwasserferne Bodentypen (Bodeneinheiten 1, 4.2 und 4.3), die bereits in ihrer urspriinglichen
Bodenentwicklung ohne Grundwassereinfluss waren, weisen keine Empfindlichkeit und demnach
auch kein Beeintrachtigungsrisiko gegenuber einer Grundwasserabsenkung auf (INGUS 2025).

Nach INGUS (2025) sind bei vergleichsweise (ehemals) stdrkerem Grundwassereinfluss (Gley-
Podsol, Podsol-Gleye, Bodeneinheiten 6.3 bis 15) die GW-Stande im IST-Zustand fur die Beurtei-
lung eines Beeintrachtigungsrisikos entscheidend. Es Uberwiegen GW-Tiefstdnde um 20 dm oder
tiefer unter Gelande. Dabei ist ein Einfluss auf die Baumschicht bei Podsol-Gleyen (13.2, 13.3), die
mittel bis stark humos sind mit GW-Tiefstanden bei 14 bis 15 dm, nicht auszuschlie3en, was bei
einer zusatzlichen GW-Absenkung > 0,25 m ein mittleres Beeintrachtigungsrisiko zur Folge hat (s.
Tab. 12).

Sehr stark grundwasserbeeinflusst sind die Standorte in der ,Wulbeck“-Niederung (Bodentypen
17.1 bis 20.2), die urspriinglich als humusreiche Béden durch geringméachtige Moorauflagen ge-
pragt waren (Moorgley) oder die Hoch- oder Niedermoorbdden, die zu den organischen Bdden
gehodren (25.2, 25.3). An den reliktischen, degradierten Moorgley-Standorten (17.1, 17.2, 17.3,
18.3) und den Tiefumbruchbdden (20.2, 25.2, 25.3) sind keine Torfschichten mehr erhalten. Im
IST-Zustand ist die anthropogene Uberpragung dieser Standorte durch GW-Absenkung und Meli-
oration, z. B. durch Tiefumbruch, sehr unterschiedlich ausgepragt. Fir die reliktischen Moorgleye
und Tiefumbruchbéden ohne nennenswerte Torfanteile ist die Bewertung — vergleichbar zu den
Mineralbdden ohne nennenswerte Torfanteile — im Wesentlichen nur von der GW-Dynamik abhan-
gig. Eine mittlere Beeintrachtigung ist nur kleinflachig am Rand der zusatzlichen Absenkung fir
einen Moorgley (17.2) zu prognostizieren.

Niedermoorbdden am sidlichen Rand des ,GroRen Moores bei Ehlershausen® (23.1, 23.2, 23.3)
und Hochmoorbdéden, noérdlich im Anschluss an die Niedermoore (26.1, 26.2) und im ,Alten Moor*
(27) sind mit unterschiedlicher Machtigkeit anzutreffen. Fir die Moorbdden ergibt sich aufgrund der
Substratabfolge und insbesondere aus den bereits ab Gelandeoberflache beteiligten Torfarten
(hinsichtlich Zersetzungsgrad, Substanzvolumen, chemischer Beschaffenheit, pH-Wert und Torf-
méachtigkeiten) in Kombination mit der Grundwasserdynamik eine starkere Differenzierung des da-
raus abgeleiteten Beeintrachtigungsrisikos, das aber nach INGUS (2025) nicht Gber ein kleinflachig
vorhandenes, mittleres Beeintrachtigungsrisiko von Flachen im Absenkungsgebiet hinausgeht.
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Die jeweils genannten Bodeneinheiten sind bei INGUS (Teil B 3) und das Beeintrachtigungsrisiko
fur den Bodenwasserhaushalt mit Folgeeffekt fur die Vegetation in Tabelle 12 nachzuvollziehen.

Auch im Bodenkundlich-6kologischen Gutachten (PLANUNGSGRUPPE OKOLOGIE + UMWELT 2001)
wurde bereits konstatiert, dass die Restmoorflachen (Nieder- und Hochmoorbéden) einen stark
gestorten Wasserhaushalt aufweisen, der vorwiegend durch relativ stark ausgepragte Wechsel-
feuchte charakterisiert wurde. Fir Bodentypen mit Grundwassereinfluss wie z. B. Podsol-Gleye,
Gleye in verschiedenen Auspragungen sowie Moorgleye wurde eine weitraumige Entwasserung
und eine anthropogene Uberpragung festgestellt. Da sich die Grundwasserentnahme durch die
Harzwasserwerke GmbH seit der Jahrtausendwende verringert hat, haben sich Veranderungen
des Bodenwasserhaushalts zumindest nicht weiter verschlechtert.
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Tab. 12: Beeintrachtigungsrisiko fur den Bodenwasserhaushalt (Quelle: INGUS 2025)

GW-Flurabstand : (Teil-)Fla intréchti -
Einheit und Standort-Charakteristik urabstan Prognose Status: (Teil-)Flachen als Empfindlichkeit IST-Zustand Beeintréchtigungs
(IST-Zustand) Zusatz- Naturschutz relevante Flichen Risiko
vorwie- Hoch: d i Lagein Ar Of Biotop bei Zusatzabsenkung 2,5 bis 5dm
Boden- Bodentyp, Substratabfolge, - N "
einheit anthropogene Uberprigung gende MHGW MNGW (H\I!dr?em NSG bzw.im  |rechtl. bfdeut- Kraut- | Strauch- | B&ume [ ofeniand-Biotope /| Abweichung Wald:
Nutzung (dm) (dm) ogie) Wulbecktal same Rdume | schicht | schicht jiingere Baumbestinde | spez. Altbestinde
1 Podsol-Regosol, Sand, schwach humos Forst >20 >28 >25 - - - -
42 Podsol-Braunerde, Forst >16 >24 <25/>25 - - - -
43 Sand, schwach humos Forst >20 >28 <25/>25 - - - -
6.3 Forst 12(11->12) | 20(19->20) | <2,5/>2,5 - - - - gering - gering
7.1 Gley-Podsol, Sand, LF/Forst | 10,5(7-12) | 18,5(15-20) <25 (Altes Moor) - - - gering | nichtin
8.2 schwach humos LF /Forst | 15(12>18) | 23(20->26) | <2,5/>25|  Altes Moor - - - (gering) - erin,
gering
9 Forst >20 >28 >2,5 - - - -
112 LF /Forst | 17(15-19) 25(23-27) >2,5 - - - -
113 Podsol-Gley, LF / Forst 10(9-15) 18(17- 23] >2,5(<2,5] Wulbeck-N j i i ittel
. Sand, schwach humos ors (9-15) (17-23) ,5(<2,5) ulbeck-N. ja - - gering - gering - mitte!
11.4 Forst 14(12-22) 22(20-30) >2,5 - - - - (gering) - gering
13.2 Podsol-Gley, Sand, Forst/Wald 7(4-8) 15(12-16) |<2,5/(>2,5) Wulbeck-N. ja - gering mittel gering mittel
133 mittel bis stark humos Forst 6(5-8) 14(13-16) [<2,5/(>2,5)|  Altes Moor - - gering | mittel gering mittel
15 Tiefumbruch Podsol-Gley, Sand LF 12(9-15) 20(17-23) | <2,5/>2,5 | (GroRer Moor Ehl.) - - - gering - gering
17.1 LF 5(2-6) 13(10-14) <25 Wulbeck-N. ja - gering hoch nichtin
gley, reliktisch,
17.2 sehr stark humos LF 7(6-8) | 15(14-16) [ <25(>25) [ wulbeck-N. ja - gering | mittel gering [ mittel
i i GroRes Moor Ehl.
173 (im Regelfall keine Torfreste) LF / Wald 4(1-5) 11(8-12) <25 rO\I:SIb DTN * ja - mittel hoch nichtin prognostizierter
ulbeck-N. .
183 Moorgley (anmoorig, kaum Torfreste) LF 4(3-4,5) 12(11-12,5) <25 - B - gering hoch
20.2 |Tiefumbruch Moorgley, Podsol-Gley, Sand LF 12(9->12) [20(17,5->20) >2,5 - - - - gering - | gering
231 Niedermoor, flach, LF 5(4-5) 13(12-13) <25 - - gering mittel hoch | nichtin prognostizierter GW-Absenkungszone verbreitet
23.2 Torf 30 bis 70 cm (h7) ii. Sand Forst/Wald | 8,5(7-10) | 16(15-17,5) | <2,5(>2,5) | GroRes Moor Ehl. gering gering mittel gering | mittel
233 (6rtlich mit Hochmoortorf-lagen)  ['corq/wald | 5(3-7) | 13(11-15) <25 | GroResMoor Ehl. ja gering | mittel | hoch sichtinprognostisierter
25.2_| Tiefumbruch 7-12 dm, Sandmischkultur LF 9(8-10) | 17(16-18) <25 - - - - gering CWAbsenkungszone verbreitet
253 (Hochmoor/Ubergangsmoor) LF 9(7,5-9,5) |17(15,5-17,5)| <2,5/>2,5 Altes Moor - - gering - | gering
26.1 Hochmoor, Torf 6-7 dm Forst 6(3-7) 14(11-15) <25 GroRes Moor Ehl. gering mittel mittel
i - N " ht tiziert
26.2 (HH/HN +Fh, h7) Gber Sand Forst/Wald | 4(2-6) 12(10-14) <25 GroRes Moor Ehl. ja gering | mittel hoch Gwltse'n::;::::e‘f::b:m
27 Hochmoor 9 dm (HH/HN, h7) Giber Sand | Forst/Wald 6(5-7) 14 (13- 15) <25 Altes Moor mittel mittel hoch
Abkiirzungen: LF: Landwirtschaftlich genutzte Fliche; Wulbeck-N.: Wulbeck-Niederung; GroBes Moor Ehl.: GroRes Moor bei Ehl

Tab. 13: Auswirkungsprognose (Beeintrachtigungsrisiko) fiir den Bodenwasserhaushalt (Quelle: INGUS 2025)

Auswirkungsprognose Bodenwasserhaushalt - Ermittlung

o Region/Landkreis Beeintrichtigungsrisiko in ha
Bodeneinheiten

Podsol-Gley X 7,06 38,91 30,91
Niedermoor flach X 3,53

Hochmoor X

Moorgley X 1,07

Gley-Podsol X 15,91
Gley-Podsol-

Tiefumbruch X 92,27
Moorgley-

Tiefumbruch X 23,71
Podsol-Gley-

Tiefumbruch X 23,77
Tiefumbruch,

Sandmischkultur X 26,83
GESAMT in ha 11,66 38,91 213,40

Die Risikostufen ,sehr hoch” und ,hoch* kommen nicht vor.
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Zusammenfassende Einschitzung der UVS: liberwiegend mittleres Beeintrachtigungsrisiko
auf einzelnen Flachen

Im Uberwiegenden Teil des Absenkungsgebiets ist, bei Zugrundelegung des IST-Zustandes, ortlich
begrenzt mit nachteiligen Veranderungen des Bodenwasserhaushalts zu rechnen. Dabei besteht
maximal ein mittleres Beeintrachtigungsrisiko der gegeniiber einer Grundwasserabsenkung poten-
ziell empfindlichen Bdden.

Von einem mittleren Beeintrachtigungsrisiko ist fiir die ,worst case“-Situation bei einer Gesamt-
entnahme von 4,5 Mio. m%¥a fiir insgesamt ca. 11,66 ha und einem mittleren bis geringen Be-
eintrachtigungsrisiko fiir ca. 38,91 ha auszugehen. Betroffen sind grundwasserbeeinflusste Nie-
dermoorbdden sowie Podsol-Gleye und Moorgleybdden, bei denen die aktuelle Grundwasserdy-
namik infolge vorangegangener GW-Entnahmen und Entwasserungen zum Teil bereits stark ver-
andert ist.

Im Sinne der UVP besteht fur Bodeneinheiten mit einem mittleren Beeintrachtigungsrisiko kein Ri-
siko von erheblichen nachteiligen Auswirkungen. Aus Umweltvorsorgegrinden werden die Flachen
der Kategorie ,geringes bis mittleres Beeintrachtigungsrisiko® bei der weiteren Beurteilung eines
Risikos fir Biotoptypen aber in die hohere Kategorie ,mittel“ einbezogen. Bodeneinheiten mit ei-
nem ,mittleren” Beeintrachtigungsrisiko sind tiberwiegend schwach grundwasserbeeinflusste Pod-
sol-Gleye, ein geringer Anteil flacher Niedermoorbdden und ein rd. 1 ha groRRer Bereich mit Moor-
gley-Boéden. Auf einzelnen dieser Teilflachen besteht — ebenfalls als Folgeeffekt — auch fur altere
Baume ein mittleres Beeintrachtigungsrisiko (s. Karte 3).

Daruber hinaus kann in dem durch mehrere Wassernutzer vorbelasteten Gewinnungsgebiet ,,Fuhr-
berger Feld“, aus dem auch das Wasserwerk Ramlingen fordert, die Vermeidung bzw. Minderung
erheblich nachteiliger Auswirkungen auf die Bodenfunktion ,Wasserhaushalt* aufgrund der fortge-
setzten Grundwasserférderung nicht nur separat behandelt werden. Um den Landschaftswasser-
haushalt im Fuhrberger Feld zu stabilisieren, wird ein Landschaftsentwicklungskonzept empfohlen,
in dessen Mittelpunkt die Optimierung der Retentionsleistungen der Landschaft steht, womit der
Bodenwasserhaushalt wesentlich gestitzt wird. Ob und ggf. welche Kompensationsmalinahmen
dann vorzusehen sind, ist gemeinsam mit den beteiligten Behdrden abzustimmen.

5.2.4 Biotopfunktion

Der Boden stellt neben den klimatischen und geomorphologischen Verhaltnissen den wichtigsten
Standortfaktor fUr die Auspragung der gebietsspezifischen Fauna und Flora dar.

5.2.4.1 Spezifische Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Die Charakterisierung und Bewertung der lokalen Standorteigenschaften geben wichtige Hinweise
fur die Beurteilung der Auswirkungen von Grundwasserstandsanderungen auf Biotoptypen sowie
die Populationen wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere. Hier bestehen direkte Folge-
wirkungen. Veranderungen des Bodenwasserhaushalts und des Bodencharakters wirken sich mit-
telbar auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt aus. Die Intensitat der Auswir-
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kungen ist abhangig von der Empfindlichkeit der Biotope bzw. Populationen. Inwieweit es sich da-
bei um erheblich nachteilige Auswirkungen handelt, ergibt sich aus der Schutzwiirdigkeit (Natur-
schutzbedeutung) der jeweiligen Biotope bzw. Arten und wird in Kap. 5.4 ausfiihrlich behandelt.

5.2.3.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung

Die Bewertung der Erheblichkeit vorhabenbedingter Auswirkungen ist durch die jeweilige natur-
schutzfachliche Bedeutung der Biotoptypen bestimmt (Schutzwiirdigkeitsbewertung) und wird in
Kapitel 5.4.1.1.4, in Abhangigkeit vom hydrogeologischen und bodenkundlichen Fachgutachten
vorgenommen.

5.3 Schutzgut Klima/Luft — Speicherung von Kohlenstoff
5.3.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Das Schutzgut Klima/Luft soll vor anthropogenen Veranderungen bzw. stofflichen Belastungen be-
wahrt werden. Es ist zu untersuchen, inwieweit die Zusatzabsenkung zu Veranderung der beste-
henden Verhaltnisse fihren kann. Bereits absehbar ist, dass das Vorhaben allenfalls kleinklimati-
sche Auswirkungen hervorrufen kann, Veranderungen des Makroklimas® sind aufgrund der gerin-
gen Grolde der betroffenen Flache dagegen eher ausgeschlossen. Ob und wieweit die gelandekli-
matische Funktion (Mesoklima) betroffen sein kdnnte, ist anhand kleinklimatischer Befunde einzu-
schatzen.

Im Bodenkundlichen Gutachten wurde das Beeintrachtigungsrisiko potenziell empfindlicher Boden
beurteilt und zwar auf der Basis der Wirkungskette Grundwasserabsenkung — Bodenwasserhaus-
haltsveranderungen — Vegetations- und Kleinklimabetroffenheit. Diese Wirkungskette wird auch
hier fur die weiterfiihrenden Beurteilungen zugrunde gelegt. Im Speziellen ist, wie bereits auf der
Antragskonferenz bzw. dem Scoping-Termin®! festgelegt, im Rahmen der UVS zu beurteilen, wel-
che Menge an Treibhausgasen (THG?®?) infolge der zusatzlichen Absenkung insbesondere aus den
Moorbdden bzw. kohlenstoffreichen Bdden zusatzlich freigesetzt werden kénnte (s. Tab. 15). B6-
den haben einen wesentlichen Einfluss auf das Klimageschehen, da sie grofie Mengen an Kohlen-
stoff speichern. 15-30 % der gespeicherten Kohlenstoffmengen entfallen auf Moorbdden. Werden
hydromorphe Béden, in denen ein Wasseruberschuss herrscht, so stark entwassert, dass die durch
Wasserliberschuss konservierte organische Substanz dem oxidativen Abbau ausgesetzt wird, wird
Humus abgebaut und CO: freigesetzt (ENGEL et al. 2020)3. Dies betrifft insbesondere Hoch- und
Niedermoorbdden.

80 Unter Makroklima versteht man das Klima, welches von grof3skaligen Prozessen gepragt ist
https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html
81 HARzZWASSERWERKE GMBH (2017): Scoping-Unterlage nach § 5 UVPG im Rahmen der Umweltvertraglich-

keitsprifung zur Fortsetzung der Grundwasserentnahme im Fuhrberger Feld durch das Wasserwerk Ramlingen
der Harzwasserwerke GmbH, Hildesheim.

82 Summe der Gase CO2, CHa4 und N20.

83 ENGEL, N., MULLER, U., STADTMANN, R., HARDERS, D., HOPER, H. (2020): Auswirkungen des Klimawandels
auf Bdden in Niedersachsen, LBEG — Landesamt flr Bergbau, Energie und Geologie, Hannover.
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Bei der Betrachtung des Schutzgutes darf des Weiteren nicht unbeachtet bleiben, dass in den
letzten Jahren deutlich wahrnehmbare Witterungs- bzw. Klimaverdanderungen zu verzeichnen
sind. Im Klimareport Niedersachsen® wurde die Situation 2018 in einzelnen Kurznotizen u. a. zur
Entwicklung von Temperatur, Niederschlag und klimatischer Wasserbilanz zusammengefasst. Ei-
nige wesentliche Aspekte sind nachfolgend aufgefihrt:

e Ungebrochener Trend der Erwarmung in Niedersachsen. Anstieg der durchschnittlichen
Temperaturen.

e Anderung der Extreme: Zunahme der Sommertage, wenn die Temperatur 25°C erreicht
oder Ubersteigt, Abnahme der Frosttage, bei denen die tagliche Tiefsttemperatur 0°C un-
terschreitet.

e Wenig Anderung der Niederschlage in den Sommermonaten aber Niederschlagsanstieg im
Herbst und Winter.

e Leichter Anstieg von Starkregenereignissen seit 1951.

e Im kurzfristigen Planungshorizont (2021-2050) nimmt der Uberschuss des Jahreswertes
der klimatischen Wasserbilanz etwas ab, das Defizit im Sommer nimmt zu.

Fur das Jahr 2018, in dem die Uberwiegenden Datenerhebungen erfolgten, wurden extreme Witte-
rungsverhaltnisse dokumentiert, mit hohen Temperaturen und geringen Niederschlagen im Som-
mer bis in den Herbst hinein (WRIEDT 2020)%. Wird ein diesbezliglicher Trend festgestellt, erfordert
dies die Entwicklung von langerfristigen Lésungsstrategien. Im Rahmen des Projektes ,KlimaFol-
genManagement® — Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-
Braunschweig-Gottingen® wurde bereits u.a. untersucht, wie eine nachhaltige Bewirtschaftung der
Grundwasserkorper und eine Verteilung der Ressource Wasser stattfinden kann.

5.3.2.1 Untersuchungsergebnis und Bewertung — THG-Emissionen

Als eine Bewertungsgrundlage der durch zusatzliche GW-Entnahmen bedingten THG-Emissionen
steht die Anlage 2 der ,Richtlinie GUber die Gewahrung von Zuwendungen zur Forderung des Kli-
maschutzes durch Verringerung der Freisetzung von Treibhausgasen aus kohlenstoffreichen Bo-
den (Richtlinie ,Klimaschutz durch Moorentwicklung“8” vom 16.07.2015) zur Verfigung. In dieser
Anlage sind die Treibhausgasemissionen jeweils differenziert nach Boden- bzw. Moortyp sowie
Nutzungs- bzw. Bewuchskategorie, entsprechend der Biotoptypen nach DRACHENFELS (2021), in
Tonnen COz-Aquivalent pro Hektar und Jahr angegeben. Die Tabelle der Anlage 2 findet ebenfalls
Anwendung im Programm Niedersachsische Moorlandschaften®:.

84 DWD (2018): Klimareport Niedersachsen; Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main.

85 WRIEDT, G. (2020): Grundwasserbericht Niedersachsen — Sonderausgabe zur Grundwassersituation in
den Trockenjahren 2018 und 2019 des NWLKN, Band 41, Norden.

86 GRoss, G. et al. (2011): Klimafolgenmanagement in der Metropolregion Hannover — Braunschweig — Got-

tingen, GeoBerichte 18, Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie.

87 Richtlinie ,Klimaschutz durch Moorentwicklung“ — Richtlinie tiber die Gewahrung von Zuwendungen zur
Forderung des Klimaschutzes durch Verringerung der Freisetzung von Treibhausgasen aus kohlenstoffreichen Bo-
den — Niedersachsen — vom 16.07.2015, Nds. MBI. Nr. 28 vom 22.07.2015 S. 942, GI.-Nr.: 28010, Anlage 2.

88 NIEDERSACHSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ (2016): Programm Niederséachsi-
sche Moorlandschaften, Hannover.
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Das Verfahren zur Ermittlung von Treibhausgasemissionen aus Mooren und kohlenstoffreichen
Boden wurde mittlerweile fiir Niedersachsen weiterentwickelt (HOPER 202289). Hierbei werden die
Grundwasserverhaltnisse starker berticksichtigt, d.h. anhand der Indikatoren Nutzung und Bio-
toptypen werden mittlere Jahresgrundwasserstéande abgeleitet, die bei Vorhandensein torfhaltiger
Schichten fir Treibhausgasemissionen bestimmter GrélRenordnungen (s. Tab. 14) mitverantwort-
lich sind.

Auch wenn die Richtlinie von 2015 noch Gilltigkeit hat, wird hier der aktuelle Wissenstand (HOPER
2022, Geofakten 38) der Ermittlung der gebietsspezifischen THG-Emissionen zugrunde gelegt.
Dies vor allem deshalb, weil die Abhangigkeit der THG-Emissionen vom Grundwasserflurabstand
belegt ist und sich das Vorhaben auf die GW-Flurabstande auswirkt. Daher ist es fur die Ableitung
von THG-Emissionen und ihrem Vorher-Nachher-Vergleich erforderlich, mittlere Wasserstande fiir
Biotoptypen festzulegen. Hierzu werden in den Geofakten 38 folgende vergleichend ausgewertete
Quellen genutzt: GOEBEL (1996)%°, RASPER (2004)°' und BECHTOLD et al. (2014)%. In der nachfol-
genden Tabelle sind fir die im zusatzlichen Absenkungsgebiet der UVS auf Moorbéden und koh-
lenstoffreichen Bdden vorkommenden Biotoptypen (soweit sie in den von HOPER gebildeten Grup-
pen enthalten sind) die in den Geofakten ermittelten Emissionswerte zusammengestellt.

Tab. 14: Gebiets- und biotopspezifische Treibhausgasemissionen aus Mooren und kohlenstoffreichen Béden in t
COz-Aquivalenten pro Hektar und Jahr (Auszug aus HOPER 2022, Geofakten 38)

Acker A -0,58 40 6

Grunland (mittel)intensiv — trocken Gl*, GA, GW -0,55 39 6

Extensivgriinland — trocken oder feucht GE*, GF* (ohne -0,37 25 4
GFB)

Eichenmischwald, Hartholzauwald, Er- wQ*, WH, WU,

lenwald entwasserter Standorte, Pionier- WP, WRF <-0,48 25 12,5

und Sukzessionswald, Waldrand feuchter

Standorte

Erlen- und Eschenwald, Birken- und Kie-  WE* (ohne WEQ),
fernwald entwdasserter Moore, Waldlich- WV*, UWF -0,35/-0,33 23 11,5
tungsflur feuchter bis nasser Standorte

*

beinhaltet alle Biotoptypen, die mit diesem oder diesen Buchstaben beginnen
e Biotoptypen nach DRACHENFELS (2021)
el HH = Hochmoor, HN = Niedermoor, GH = Moorgley, G/H = lberlagertes Moor, SMK = Sandmischkultur

89 HOPER, H. (2022): Treibhausgasemissionen der Moore und weiterer kohlenstoffreicher Béden in Nieder-
sachsen, Geofakten 38, Hrsg.: Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover.

90 GoEBEL, W. (1996): Klassifikation Uberwiegend grundwasserbeeinflusster Vegetationstypen. — Schriften-

reihe des Deutschen Verbandes fur Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK) 112: 492 S.: Bonn (Wirtschafts- und
Verl.-Ges. Gas und Wasser).

91 RASPER, M. (2004): Hinweise zur Bericksichtigung von Naturschutz und Landespflege bei Grundwasser-

entnahmen. — Informd. Naturschutz Niedersachsen 4/2004, S. 199-230.

92 BEcHTOLD, M., TIEMEYER, B., LAGGNER, A., LEPPELT, T., FRAHM, E. & BELTIN, S. (2014): Large-scale regiona-
lization of water tabble depth in peatlands optimized fir greenhouse gas emission upscaling. — Hydrol. Earth Syst.
Sci. 18, S. 3319-3339.

riedl  von dressler Seite 68 von 138

Landschafts-, Regional- und Ortsentwicklung GbR


https://www.umwelt-online.de/regelwerk/natursch/laender/nds/moor.htm#s2

Trinkwassergewinnung Hannover-Nord
Wasserrechtsantrag - Wasserwerk Ramlingen - UVS TeilB7

Fir die Ermittlung der CO2-Aquivalente im UVS-Gebiet wurden dabei in einem ersten Schritt aus
dem Bodenkundlichen Gutachten (INGUS 2025) die Vorkommen der Bodentypen Moorgley, Nie-
dermoor, Hochmoor und Sandmischkultur selektiert®®. In einem 2. Schritt wurden dann den selek-
tierten Bodentypen die kartierten Biotoptypen nach DRACHENFELS (2021) zugeordnet (s. Tab. 15),
so dass die derzeitigen THG-Emissionen fiir die einzelnen Biotoptypen ermittelt werden konnten.

Unter Berlicksichtigung der jeweiligen FlachengrofRe wurde fiir diese empfindlichen Bodenein-
heiten innerhalb des zusatzlichen Absenkungsgebiets, zunachst ohne Berlcksichtigung der Neu-
absenkung, die aktuelle Menge der jahrlichen Treibhausgasemission mit ca. 54 t COz-Aquivalent
pro Hektar und Jahr berechnet®.

Tab. 15: THG-Emissionen (t CO2-Aquivalent/ha/Jahr) von Biotoptypen im Zusatzabsenkungsgebiet unter Bezug-
nahme auf HOPER (2022) und INGUS (2025)

A Ackerbiotope 0,36 6,82 14,40 - lealing
0,01 9,73 0,40 -
GIT, GIM Artenarmes Intensivgriinland 0,02 3,13 0,78 - keine
- 5,61 - -
GEF Artenarmes Extensivgriinland - 0,05 - - keine
wWQT, WU Bodensaurer Eichenmisch- 0,23 - 5,86 - keine
wald, Erlenwald entwasserter
Standorte
WVS, UWF Birken- und Kiefernwald ent- 1,32 0,14 32,78 - mittel
wasserter Moore, Waldlich-
tungsflur
Aktuelle THG-Emissionen gesamt 1,94 25,47 54,22 -

*

HH = Hochmoor, HN = Niedermoor, GH = Moorgley, G/H = Uberlagertes Moor, SMK = Sandmischkultur
nach INGUS 2025 enthalten die Sandmischkulturen, die sich durch Tiefumbruch gebildet haben, keine Torfschichten mehr.
THG-Emissionen finden nicht statt.

*k

Fir die Beurteilung zusatzlicher THG-Emissionen durch das Vorhaben sind (allein) die im Neuab-
senkungsgebiet empfindlichen Bbéden (s. Abb. 15) malgeblich. Bei einer GW-Absenkung von gro-
Rer 0,25 m besteht hier die Gefahr, dass der Torfkdrper im Jahresverlauf periodisch grundwasser-
frei wird (s. Teil B 3). Dadurch kénnen verstarkt Degradationsprozesse in den Torfhorizonten, mit
der Folge von zusatzlichen THG-Emissionen eintreten.

93 Das bodenkundliche Gutachten dient Giberwiegend als Bewertungsgrundlage fiir mogliche Ertragseinbu-

Ren in der Landwirtschaft. Damit sind ca. 50 % des Untersuchungsgebiets der UVS mit hohen Forstanteilen und
wertvollen Flachen fir den Naturschutz nicht erfasst. Fir diese Flachen wurden von INGUS (2025) auf Basis der
bestehenden Bohrungen ,Landwirtschaft®, der Detailkartierung im Bereich der flir den Naturschutz wertvollen Fla-
chen, der Bodenkarte 1 : 50.000 von Niedersachsen und der Flurabstandskarte-IST (HMM 2025) neue Bodenein-
heiten ausgewiesen. Diese Bodeneinheiten wurden in das bestehende Ordnungssystem der Bestandskarte Boden
integriert (INGUS 2025).

94 Die Entstehung von THG-Emissionen unterliegt einem komplexen Prozess mindestens abhangig von
Wasserstanden, der Wasserstanddynamik, der Diingung, von Nahrstoffgehalten und -vorraten in den Torfen (TIE-
MEYER et. al 2016). Die zur Berechnung benétigten Parameter wie z. B. mittlere Grundwasserflurabstande und
Biotoptypen weisen naturgemaf eine gewisse Unschérfe auf, sodass die ermittelten Werte zwar dem aktuellen
Stand des Wissens entsprechen, aber immer noch mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind.
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Durch die bodenkundlichen Detailkartierungen liegen Angaben zum héchsten (MHGW) und nied-
rigsten mittleren GW-Flurabstand (MNGW) der einzelnen Bodentypen vor (s. Anhang 15 INGUS
2025), so dass den jeweiligen Biotoptypen die 6rtlichen Grundwasserstandverhaltnisse annahernd
zugeordnet werden kénnen, um ein Risiko méglicher zukinftiger THG-Emissionen bei GW-Absen-
kungen zu ermitteln.

Die Risikoeinstufung zusatzlicher THG-Emissionen (vgl. Tab. 15 letzte Spalte) berlcksichtigt fol-
gende Aspekte:

Bei den Hochmoorstandorten am Rande des ,Alten Moores* besteht kein Grundwasseran-
schluss des Moorkoérpers und somit keine Empfindlichkeit gegeniiber GW-Absenkungen
(INGUS 2025), so dass hier keine vorhabenverursachten THG-Emissionen auftreten wer-
den.

Treibhausgasemissionen auf Sandmischkulturen sind nach HOPER (2022) bislang wenig
belegt. Es treten aber vor allem dann hohe Emissionen auf, wenn durch Bodenbearbeitung
regelmafig Torf in den Oberboden gepfliigt wird. Bei Waldstandorten, die tiberwiegend
keiner Bodenbearbeitung unterliegen, ist nach HOPER von einer Halbierung der Emissionen
auszugehen. Im Untersuchungsgebiet sind in den Tiefumbruchsbdden keine Torfschichten
mehr enthalten, so dass hier keine THG-Emissionen stattfinden (INGUS 2025).

Nach HOPER (2022) hat der Grundwasserstand auf ackerbaulich genutzten Mooren eine
untergeordnete Bedeutung fir die Treibhausgasemission, da bereits flr die Nutzbarma-
chung als Ackerstandort eine Grundwasserabsenkung durch Entwasserungen erfolgt ist
und sich bei tiefen Wasserstanden eine weitere Absenkung kaum noch auf die Emissionen
auswirkt. Hier haben vielmehr die vorangegangenen Umwandlungsprozesse von Grin-
landstandorten zu Ackernutzung (s. Abb. 3) zu einem Anstieg der THG-Emissionen beige-
tragen.

Sowohl bei artenarmem Intensivgriinland mit mittleren GW-Standen von 1,10 bis 1,20m,
als auch bei artenarmem Extensivgriinland (mittlere GW-Stande von 1,30) auf Sandmisch-
kultur (s. Tab. 15) ist durch die tiefen GW-Flurabstanden kaum von weiteren THG-Emissi-
onen im Untersuchungsgebiet auszugehen.

Bei trockeneren Waldtypen (Eichenmischwald armer, trockener Sandbéden [WQT] und Er-
lenwald entwasserter Standorte [WU]) auf Moorgley-Bdden liegen die GW-Flurabstande
bereits im Mittel bei 1,1 m und damit so tief, dass auch hier zukunftig kaum mit zusatzlichen
THG-Emissionen zu rechnen ist. Gleiches gilt vermutlich fir die ebenfalls auf Moorbdden
und kohlenstoffreichen Bdden mit dhnlich tiefen Grundwasserstadnden anzutreffenden Na-
delforste, die in den Untersuchungen von HOPER (2022) nicht naher betrachtet wurden.

Bei Biotoptypen, die grund- und stauwasserabhangig sind und eine mittlere Empfindlichkeit
gegeniber Wasserstandabsenkungen aufweisen (DRACHENFELS 2024), die sich auRerdem
auf Moorbdden mit einer mittleren Empfindlichkeit gegeniber GW-Absenkung (INGUS
2025) befinden, wird ein mittleres Risiko fiir zusatzliche THG-Emissionen angenommen,
allerdings ohne quantifizieren zu kénnen.
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Nur fir einzelne Birken- und Kiefernwaldern entwasserter Moore (WVS) und Waldlichtungsfluren
(UWF) auf Moorbdden ist demnach im Untersuchungsgebiet der UVS kleinflachig ein mittleres Ri-
siko fir THG-Emissionen auf einer Flache von 1,32 ha als Folge der GW-Absenkung grundséatzlich
gegeben. Dies betrifft kleinraumig Niedermoorstandorten am sidlichen Rand des ,,Grofien Moores
bei Ehlershausen® und Moorgleye, die sich Uiberwiegend am Rande der Wulbeck-Niederung befin-
den. Nur hier ist vorhabenbedingt mit zusatzlichen THG-Emissionen zu rechnen, da sich so gut wie
alle anderen beurteilungsrelevanten Bodentypen, nicht im Bereich der prognostizierten zusatzli-
chen Absenkung befinden (s. Abb. 15).

TH G-Em iss |Onen ‘ ﬁ Untersuchungsgebiet der UVS
E_'| Zusatz UVS( t2008-2017)
4 Forderbrunnen

- Hochmoor | Moorgley
[ | Niedermoor | Tiefumbruch Moorgley

] Tiefumbruch, mittleres Risiko zusatz-
M Sandmischkultur 'IA licher THG-Emissionen

o 05 1 15 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten a
der Niedersachsischen Vermessungs-
Kilometer | nd Katasterverwaitung © 2018 LGLN

Abb. 15: Risikoflachen zusatzlicher THG-Emissionen bei Grundwasserstandabsenkungen

Bei den mit einem mittleren Risiko eingestuften Biotopen auf Moorbéden kénnte es durch die Zu-
satzabsenkung langfristig zu einer Verschiebung zu trockeneren und starker degradierten Biotopen
kommen.

Zur Minimierung der Auswirkungen der Grundwasserentnahme sind hier zur langfristigen Wasser-
rickhaltung in der Flache® MaRnahmen wie Grabenverschluss/Grabensteuerung vorgesehen.
Diese Praventivmalnahmen sind im Zuge der Eingriffsregelung umzusetzen, weil eine Verande-
rung der THG-Emission zum aktuellen Zeitpunkt, d. h. eine quantitative Risikoprognose, nicht se-
rios moglich ist. Um zu einer besseren Einschatzung der Entwicklung zu kommen, sollten die ge-
nannten Praventivmalinahmen von einem standardisierten Monitoring (s. Teil B 9) begleitet wer-
den. Daraus lassen sich auch Rlckschlisse fiir das geplante Landschaftsentwicklungskonzept und
ggf. rechtzeitige Korrekturen ziehen.

95 Eine Vernassung wirkt auch der starkeren Mineralisation der Boden im Winter entgegen, die allein durch

héhere Temperaturen verursacht wird (s. HOPER et al. 2020).
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Einschatzung der UVS: Beeintrachtigungsrisiko moéglich

Fir die im Wesentlichen am duRersten Rand des Absenkungsgebiets vorkommenden grundwas-
serbeeinflussten Moorboden mit einer mittleren Empfindlichkeit gegeniiber einer zusatzlichen
Grundwasserstandabsenkung und damit auch einem mittleren Risiko hinsichtlich Freisetzung von
THG-Emissionen kann eine Erhdhung der aktuellen THG-Emissionen bei permanenter Enthahme
der beantragten Wassermenge nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Eine Bewertung der Erheb-
lichkeit neuerlicher THG-Emissionen kann aufgrund der unvorhersehbaren kiinftigen Flachennut-
zungen, u. a. nach Durchfiihrung von Minimierungs-/VermeidungsmaRnahmen, und bestehender
Unscharfen in der Ermittlung nicht vorgenommen werden. Diese randlich im Absenkungsgebiet
gelegenen Moorbdden sollen in Praventivmalnahmen zur Erhaltung der Moore einbezogen wer-
den und im Rahmen einer begleitenden hydrologisch/6kologischen Beweissicherung in Abstim-
mung mit den zustandigen Behdrden und im Zusammenhang mit der Entwicklung benachbarter
Flachen beobachtet werden. Auch hier ist die Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts ins-
besondere vor dem Hintergrund sich verandernder klimatischer Bedingungen maf3gebend fir die
weitere Entwicklung.

5.3.2.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung — Mikro-/Mesoklima

Im Bodenkundlichen Gutachten (Teil B 3, INGUS 2025) wurde geprift, in welchen Teilgebieten und
in welchem Male der Bodenwasserhaushalt durch Grundwasseranschluss bzw. Kapillarabhangig-
keit gepragt ist. Es wurde auRerdem die Empfindlichkeit der Bdden gegeniiber Grundwasserstand-
anderungen beschrieben und bewertet. Danach ist auf dem Uberwiegenden Teil der Flachen des
Untersuchungsgebietes aufgrund des mittlerweile relativ groen Grundwasserflurabstands mit kei-
nen oder nur sehr geringen Veranderungen des Bodenwasserhaushalts fir Offenlandbiotope zu
rechnen (s. Kap. 5.2.3.2 und Anhang). Somit kénnen dort keine erheblichen kleinklimatischen Aus-
wirkungen induziert werden.

Allerdings konnte es in den Bereichen, in denen ein Beeintrachtigungsrisiko fur alte Baume nicht
auszuschlief3en ist (z. B. kleine Landschaftseinheiten wie Waldrander, Gehdlzgruppen, Alleen) (s.
Kap.5.5.2 und Karte 3), mdglicherweise als (theoretischer) Folgeeffekt zu mesoklimatisch relevan-
ten Veranderung der Landschaft kommen. Die klimaausgleichende oder -verbessernde Wirkung
dieser Landschaftselemente kdnnte gemindert werden. Die Beurteilungen der Bodenkunde wurden
anhand der Bodeneinheiten vorgenommen und betreffen damit gréiere Flacheneinheiten. Die hier
vorhandenen Baum- und Geholzbestande mit alten Baumen, die haufig nur kleine Anteile in diesen
Bodeneinheiten ausmachen, wurden mit Hilfe der Biotopkartierungen bereits selektiert.

Auch wenn im Mittel eine deutliche Anderung der mittleren Jahressumme der Niederschlage im
kurzfristigen Planungshorizont (2021-2050) fur Niedersachsen nicht zu erwarten ist (DWD 2018),
sind hier vorsorglich die jahreszeitlichen Anderungen in den Blick zu nehmen. So lagen seit etwa
dem Jahr 2009 die mafigeblichen Winterniederschlage haufig und dann auch meist deutlich unter
dem langjahrigen Mittelwert (HMM 2025). Die Geholze wurden bei zurlickgehenden Niederschla-
gen in den Sommermonaten dadurch ebenfalls unter Trockenheitsstress gesetzt haben. Gleichzei-
tig nimmt die Temperatur weiter zu. Wahrend in Niedersachsen das Jahresmittel der Temperatur
fur den Zeitraum 1961-1990 bei 8,6°C lag, ist dieses in der Referenzperiode 1981-2010 auf 9,3°C
gestiegen. Mit einem weiteren Anstieg wird gerechnet (2021-2050 um weitere 0,9-1,4°C, DWD
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2018). Mit dem Anstieg der Temperatur steigt auch die Verdunstung. Insbesondere in den Som-
mermonaten verstarkt sich damit nach dem Klimareport Niedersachsen (DWD 2018) das Defizit
der klimatischen Wasserbilanz. Allerdings endete im September 2022 die Trockenperiode mit ho-
hen Niederschlagen, die sich Uber den Winter fortsetzten (WRIEDT 2023). Im Jahr 2023 dominierten
dann in Niedersachsen eher feucht-warme Bedingungen mit hohen Niederschlagsmengen und un-
gewohnlich hohen Niederschldgen im Oktober, November und Dezember. Im Ergebnis brachte das
Jahr 2023 mit 1070 I/m? (746 I/m?) fast 45 Prozent mehr Niederschlag (DWD 2023). Weitere Ent-
wicklungen bleiben abzuwarten. Im Abschlussbericht ,Globaler Klimawandel“ (JOHANNES, PETRY,
WRIEDT 2023%) werden die zukiinftigen klimatischen Verhaltnisse aufgezeigt. Danach werden die
Temperaturen in Niedersachsen weiter deutlich zunehmen, ebenso wie die Niederschlagsmengen,
insbesondere im Norden und Westen und saisonal in den Wintermonaten. Im Jahr 2024 waren der
Winter und das Frihjahr besonders niederschlagsreich, wobei das hydrologische Winterhalbjahr
(November 2023 bis April 2024) in Deutschland das nasseste seit Messbeginn war. Fur die Som-
mermonate sind keine eindeutigen Entwicklungen zu erkennen. Da allerdings durch die ganzjahrig
hdéheren Temperaturen — 2024 war nach 2023 wieder warmstes Jahr seit Messbeginn (DWD
2024°%) — von einer hoheren Verdunstung auszugehen ist, verringert sich die klimatische Wasser-
bilanz insbesondere in den Sommermonaten, in den Wintermonaten wird eine leichte Zunahme
erwartet. Allerdings wurden 2024 die konstant hohen Temperaturen im Frihjahr und Herbst von
hohen Niederschlagsmengen begleitet (Fn. 97 DWD).

Ein Hinweis zu Summenwirkungen sei abschlieRend exemplarisch erwahnt. Die Vitalitat von Alt-
baumen kann beispielsweise durch Beeintrachtigungen wie Bodenverdichtung, Wurzelverletzun-
gen oder Schéadlingsbefall reduziert sein. Dann oder erst dann kann eine durch die Grundwasser-
forderung hervorgerufene Grundwasserabsenkung die skizzierten Folgen zeitigen, d. h. es handelt
sich um einen nicht anteilsmafig differenzierbaren Summeneffekt mehrerer Nutzungen.

Diese Betrachtung macht deutlich, dass es sich bei kuinftigen ,Durreschaden” im Endeffekt um eine
Komplexwirkung handelt. Auch fir dieses Schutzgut muss daher auf das bereits empfohlene Land-
schaftsentwicklungskonzept unter Beteiligung aller Wassernutzer hingewiesen werden.

Einschédtzung der UVS: Beeintrachtigungsrisiko moglich

Insbesondere in Landschaftsbereichen mit alten Baumen sind Auswirkungen auf das Mesoklima
nicht auszuschlieRen. Diese alten und gegenuber einer zusatzlichen Grundwasserabsenkung sehr
empfindlichen Baume bzw. Gehdlzgruppen werden im Rahmen der Risikoabschatzung fiir das
Schutzgut Landschaft betrachtet. Insbesondere sind hierbei auch Minimierungsmaf3nahmen zu be-
riicksichtigen, die Uber die Beweissicherung tberprtift werden.

Das Ausmalfd kleinklimatischer Auswirkungen lasst sich seriés nicht feststellen. Vor dem Hinter-
grund des Klimawandels sind aber dringend auf Ubergeordneter Ebene Klimaanpassungsstrate-

96 JOHANNES, F., PETRA, U., WRIEDT, G. (2023): Globaler Klimawandel — Wasserwirtschaftliche Folgenab-
schatzung fur die Grundwasserstande in Niedersachsen — KliBiW Phase 7 — Abschlussbericht, NLWKN Band 60,
Herausgeber Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kiisten und Naturschutz (NLWKN), Norden.
o7 https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2024/20241230_deutschlandwet-
ter_jahr_2024.pdf;jsessionid=27A0308EE31693A36F1D9D83607907F3.live21071?__ blob=publicationFile&v=4
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gien zu entwickeln, mit dem Ziel, den Landschaftswasserhaushalt zu stabilisieren. Um die som-
merlichen Bilanzdefizite abzumildern, ist es dringend geboten, vornehmlich in den Wintermonaten
das Wasser im Landschaftsraum zuriickzuhalten (s. Kap. 5.1.1.2.2). Auch hier ist das in der UVS
vorgeschlagene, von allen Akteuren im Raum zu entwickelnde und auch umzusetzende Land-
schaftsentwicklungskonzept (s. Kap 6.3) ein maRgeblicher Lésungsansatz. Dabei sind aber bei-
spielsweise auch die Wasserbedarfe verschiedener landwirtschaftlicher Kulturen zu vergleichen
bzw. die wasserschonenden zu bevorzugen, d. h. alle wassernutzenden Akteure sind mit ihren
jeweiligen Tatigkeitsfeldern zu betrachten.

5.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
5.4.1 Biologische Vielfalt
5.4.1.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Das Bundesnaturschutzgesetz stellt den Schutz der biologischen Vielfalt als eines der drei Haupt-
zZiele in den Vordergrund (s. § 1 Abs. Nr. 1 BNatSchG sowie Begriffsbestimmung in § 7 Abs. Nr.1).
Die biologische Vielfalt, explizit auch als Schutzgut des UVPG formuliert, umfasst nicht nur die
numerische Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten, sondern auch die innerartliche genetische Diver-
sitat und die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen. Populationen wild le-
bender Tier- und Pflanzenarten sollen u.a. durch Vermeidung von Biotopbeeintrachtigungen dau-
erhaft lebensfahig sein. Hier sind auch die besonderen artenschutzrechtlichen Bestimmungen re-
levant; eine spezielle Artenschutzprifung wurde separat durchgefthrt (s. Teil B 5, FLU und
RIEDL/VON DRESSLER 2025), auf deren Ergebnisse hier auch Bezug genommen wird.

Bereits im Voraus kann diesbeziglich festgestellt werden, dass das Vorhaben keine Auswirkun-
gen auf die innerartliche, genetische Vielfalt von Arten haben kann. Einwirkungen auf den Gen-
pool von Arten sind durch das Vorhaben nicht zu erkennen. Die Beurteilungen kénnen somit auf
die Arten- und die Biotop-Ebene fokussiert werden. Weil dabei der effektivste Artenschutz tiber den
in-situ-Schutz ihrer jeweiligen Lebensraume erfolgt, stehen die Biotoptypen als maRgebliche Re-
zeptoren bei den folgenden Beurteilungen im Mittelpunkt. Aufgrund aktueller Datenverfugbarkeit
kann dartber hinaus flr nachgewiesene wildlebende Tiere eine vertiefende Beurteilung vorgenom-
men werden und so auch das Teilschutzgut ,Tiere* adaquat beriicksichtigt werden (vgl. auch Teil
B 5). Das Teilschutzgut ,Pflanzen® wird indes integriert in die Biotoptypen betrachtet, weil die Bio-
toptypendifferenzierung maf3geblich auf vegetationskundlichen Kriterien basiert.

Biotoptypen sind die konkrete raumliche Bezugsgrundlage fiir verschiedene Untersuchungen und
Bewertungen zur Betroffenheit des Schutzguts Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt. Fur die
Bewertung des Schutzgutes steht eine flichendeckende Biotoptypenkartierung fir den Bereich des
Untersuchungsgebiets in der Region Hannover (FLU 2017)%, die in der Scoping-Unterlage (dort
Kap. 4.2.3) als maligebliche Vorgabe fiir die Identifizierung mdglicherweise erheblich beeintrach-

98 FLU FREIRAUM-LANDSCHAFT-UMWELT (2017): Kartierung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet Ramlin-
gen in der Region Hannover, im Auftrag der Harzwasserwerke GmbH, Delligsen.
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tigter Biotope vorgegeben wurde, zur Verfigung. Im Zuge der Neuaufstellung des Landschaftsrah-
menplans des Landkreises Celle®® wurde dort 2015 (Bereich Wathlingen/Hambiihren) eine Biotop-
kartierung nach DRACHENFELS (2011) durchgeflhrt.

Die auf dieser Basis flachendeckend ermittelten und nach der aktuellen Kartieranleitung (DRACHEN-
FELS 2021) zugeordneten Biotoptypen sind in Karte 4 (Biotoptypen — Bestand) dargestellt. Zur
(Risiko-)Ermittlung deren potentieller Betroffenheit (Auswirkungen) war neben der Einwirkungs-
intensitat die Empfindlichkeit gegeniber Wasserstandsanderungen einzustufen. Dies erfolgte
nach DRACHENFELS (2024, gemall RASPER 2004, veradndert). Die Bewertung der Erheblichkeit
vorhabenbedingter Auswirkungen ist durch die jeweilige naturschutzfachliche Bedeutung der
Biotoptypen bestimmt. Im Hinblick darauf folgt in Kap. 5.4.2 eine solche Schutzwirdigkeitsbewer-
tung, welche die Bedeutung der Biotoptypen als Lebensraum (insbesondere flr schutzwiirdige)
Tier- und Pflanzenarten kategorisiert. Dabei wurde ebenfalls auf das landesweit abgestimmte Be-
wertungsverfahren nach DRACHENFELS (2024 ) zurlckgegriffen.

Bestimmte Tier- und Pflanzenarten

Fur bestimmte Tier- und Pflanzenarten gelten aufgrund ihrer Gefahrdung oder Seltenheit beson-
dere Schutzbestimmungen. Nach § 44 BNatSchG bestehen flir Arten, die entweder besonders
oder streng geschutzt sind, Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote. Es kann im Vorhinein fest-
gestellt werden, dass von den in § 44 einzeln aufgefiihrten Verbotstatbestanden fiir die fortgesetzte
Grundwasserentnahme lediglich Abs. 1 Nr. 3 zutreffen kénnte. Weder ist beispielsweise beabsich-
tigt, ,wild lebenden Tieren der besonders geschutzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu téten®, noch ,Tiere und Pflanzen der besonders geschiitzten Arten in Besitz oder
Gewahrsam zu nehmen®. Es verbleibt aber zu priifen, ob Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der
wildlebenden Tiere der besonders geschutzten Arten aus der Natur entnommen, beschadigt oder
zerstort werden (s. § 44 Abs. 1 Nr. 3). Dies ware auf indirektem Wege als unbeabsichtigte Folge-
wirkung von Grundwasserstandabsenkungen denkbar. Auf diesen artenschutzrechtlichen Zusam-
menhang wird in Teil B 5 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (FLU und RIEDL/VON DRESSLER
2025) eingegangen. Die Ergebnisse werden flr die hiesige Beurteilung der (Teil-)Schutzglter Tiere
und Pflanzen (s. Kap. 5.4.2 und 5.4.3) herangezogen.

Schutzgebiete

Das rechtlich bereits ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet (nach § 26 BNatSchG i.V.m § 19
NNatSchG'%) sowie Gebiete, welche die Voraussetzungen zur Unterschutzstellung erfiillen [s.
Landschaftsrahmenplan der REGION HANNOVER (2013) und der bestehende Landschaftsrahmen-
plan des LANDKREISES CELLE (1991)'%'] belegen den Stellenwert dieser Gebietsteile als Biotope fiir
schutzwurdige Tier- und Pflanzenarten. Gleiches gilt fur die nach § 30 BNatschG i.V.m. § 24
NNatSchG) Gesetzlich geschitzten Biotope sowie flir Geschiitzte Landschaftsbestandteile nach §
29 BNatSchG i.V.m. § 22 NNatSchG.

99 PLANUNGSGRUPPE LANDESPFLEGE (2016): Kartierung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet Ramlingen
des Landkreises Celle, im Auftrag des Landkreises Celle, Hannover.

100 Niedersachsisches Naturschutzgesetz NNatSchG vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104 — VORIS
28100). Zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289).

101 Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Celle befindet sich aktuell in der Fortschreibung.
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Fir diese, in Karte 1 dargestellten Gebiete ist zu priifen, ob bzw. inwieweit die prognostizierte zu-
satzliche Absenkung des Grundwasserspiegels zu erheblichen Beeintrachtigungen der jeweiligen
Schutzziele flihren konnte. Auch fiir die in Karte 1 ebenfalls dargestellten Schutzgebiete und -ob-
jekte, die durch das Untersuchungsgebiet tangiert werden wie z. B. das ,Alte Moor*, war zu prifen,
ob es zu erheblichen Beeintrachtigungen der jeweiligen Schutzziele kommen kdnnte. Hierzu wur-
den im Rahmen des Bodenkundlichen Gutachtens (Teil B 3 INGUS 2025) in allen bestehenden
Schutzgebieten, in denen die Voraussetzungen als Schutzgebiet erflllen sind sowie in Schwer-
punktrdumen mit potenziell empfindlichen Bereichen (Biotopen der Wertstufen IV oder V, gesetz-
lich geschutzte Biotope, welche Uberwiegend in Landschaftsschutzgebieten auftreten und Gebiete
des Programms Niedersachsische Moorlandschaften) der Bodenwasserhaushalt bewertet und
eine Einschatzung der Auswirkungen der Zusatzabsenkung abgegeben. Diese spezifischen bo-
denkundlichen Bewertungen wurden auch fir die Betroffenheitsbeurteilung der Artenschutzbe-
lange genutzt (s. Teile B 5 FLU 2025). Da sich einige bestehende und geplante Schutzgebietska-
tegorien Uberlagern, einige Schutzgebiete zudem gleichzeitig Standort gesetzlich geschitzter Bio-
tope sind, werden letztgenannte Schutzobjekte bei den Schutzgebieten mit betrachtet. Fir Gebiete,
flr die noch keine Schutzverordnung erlassen wurde bzw. kein entsprechender Entwurf bekannt
ist, muss offen bleiben, ob die Ziele eines moglichen Natur- oder Landschaftsschutzgebietes durch
die zusatzliche Grundwasserentnahme beeintrachtigt werden kénnten. Eine kurze Einschatzung
zu einer generellen Beeintrachtigung wird aber in Zusammenhang mit den jeweiligen bestehenden
Schutzgebieten vorgenommen.

Benachbarte, jedoch aulierhalb des prognostizierten Absenkungsgebietes liegende Schutzgebiete
sind ebenfalls Karte 1 zu entnehmen. Deren Schutzziele werden durch das Vorhaben nicht gefahr-
det, da die prognostizierten Zusatzabsenkungen unter der erheblichkeitsrelevanten Signifikanz-
schwelle von 0,25 m liegen.

Erlauterungen zur Systematik Schutzgebietsbeurteilungen (s. Kap. 5.4.1.1.1 ff) im Untersuchungs-
gebiet

Zuerst werden die Landschaftsschutzgebiete betrachtet, unterschieden zwischen bestehenden
bzw. in Planung befindlichen sowie solchen, die die Voraussetzung fir die jeweilige Schutzkatego-
rie erfullen. Danach folgt eine Einschatzung der geplanten Naturschutzgebiete, der Naturdenk-
male, der gesetzlich geschutzten Biotope sowie der fir den Naturschutz wertvollen Bereiche der
Landesbiotopkartierung und abschliel3end der weiteren sensiblen Feuchtbiotope auf Basis der Bio-
topkartierungen.

Das jeweilige Gebiet wird in einem kleinen Kartenausschnitt dargestellt. Befinden sich in dem Ge-
biet gesetzlich geschiitzte Biotope, sind diese sowohl in der Abbildung (rote Flachenmarkierung)
als auch mit ihrer offiziellen Bezeichnung unterhalb der Abbildungen aufgefihrt.

Die Beschreibungen und die jeweiligen Schutzzwecke sowie die Gefahrdungen und Konflikte sind
— wo vorhanden — den Verordnungen Uber die Schutzgebietsausweisung entnommen. Abschlie-
Rend erfolgt eine Einschatzung, ob bzw. in welchem Male eine Beeintrachtigung erfolgen kdnnte.

riedl  von dressler Seite 76 von 138

Landschafts-, Regional- und Ortsentwicklung GbR



Trinkwassergewinnung Hannover-Nord
Wasserrechtsantrag - Wasserwerk Ramlingen - UVS TeilB7

541.1.1 Landschaftsschutzgebiet
LSG H 14 ,Wulbecktal“ (H 14 und H14n) - Region Hannover?02 und 103,

hellgriine Flache LSG H 14 ,Wulbecktal*

hellgriin-graue Schraffur ~ LSG H 14n ,Wulbecktal®

griine Linie 3524012 Wulbeck als naturnaher Bach - Landesweite Biotopkartierung 1984-2004
GB-H 3525/0042 Teilabschnitt der Wulbeck (rote Linie)

Beschreibung

Das Landschaftsschutzgebiet beinhaltet die Niederung der Wulbeck sowie Teile der angrenzenden
Geestlandschaft und des Celler Bruch- und Moorlandes. Die Verordnung des bestehenden LSG's
aus 1969 soll komplett Uberarbeitet und das Gebiet erweitert werden (s. 0.). Ein Entwurf aus 2012
liegt vor.

Die das Gebiet bestimmende Wulbeck istim Nahbereich des Untersuchungsgebiets der UVS zwar
Uberwiegend begradigt, das urspringlich maandrierende Bachbett ist in Teilbereichen aber im
Oberlauf noch anzutreffen. Das Gewasser fallt laut Verordnungsentwurf gelegentlich abschnitts-
weise trocken, wofir auch natirliche Bachschwinden verantwortlich gemacht werden (s. Entwurf
der Landschaftsschutzgebietsverordnung und auch POTTGIESSER 2018'%4). Die Wulbeck bildet
keine klar abgrenzbare Niederung aus, sie verknipft aber unterschiedlich breite Randbereiche mit
feuchten Standortverhaltnissen. Im Untersuchungsgebiet der UVS ist das bestehende Land-
schaftsschutzgebiet und die geplante Erweiterung im Westen bis zum Golfplatz Ehlershausen in
hohem Male gepragt durch grof3flachige Kiefern- und Fichtenforste bzw. im Bereich des ,Grof3en
Moores bei Ehlershausen” durch Birken- und Kiefern-Moorwald unterschiedlicher Auspragungen.
Die landwirtschaftlich genutzten Flachen sind vielfach durch Baum- und Strauchreihen oder Ein-
zelbaume gegliedert. Traditionelle Wiesengebiete werden zu einem betrachtlichen Teil als Mais-
acker genutzt (Entwurf der LSG-Verordnung 2012). Unterhalb der Brunnenreihe befinden sich
punktuell Biotopgruppen degenerierter Moorstadien.

102 Verordnung zum Schutze des Landschaftsteils Wulbecktal (Landkreis Burgdorf) Landschaftsschutzgebiet
Nr. 14, vom 20. Juni 1969, Fundstelle: Nds. Ministerialblatt Nr. 47/1969 vom 24.11.1969.
103 Entwurf der Landschaftsschutzgebietsverordnung der Region Hannover, LSG-H 14 — ,Wulbecktal®, Stand

04.01.2012, Fundstelle: Gemeinsames Amtsblatt der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover.

104 POTTGIESSER, T. (2018): Die deutsche FlieRgewéassertypologie — Zweite Uberarbeitung der Steckbriefe der
FlieRgewassertypen, FE-Vorhaben des Umweltbundesamtes, Dessau-Roflau.
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Das LSG ,Wulbecktal® stellt insgesamt einen Naherholungsraum dar, der Méglichkeiten zum Wan-
dern, Spazierengehen, Radfahren und Reiten sowie zum ungestdrten Naturgenuss und Land-
schaftserleben bietet.

Das ,Grolie Moor bei Ehlershausen® ist im Landschaftsrahmenplan der Region Hannover (2013)
als Gebiet genannt, dass die Voraussetzungen als Naturschutzgebiet erfillt (Kap. 5.4.1.1.2.1).

Schutzzweck

Schutzzweck ist u. a. der Erhalt und die Entwicklung der durch feuchte Standortverhaltnisse ge-
pragten Niederungslandschaft der Wulbeck als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen, mit den klein-
flachig vorhandenen Nass- und Feuchtbiotopen und Moorstandorten. Die Wulbeck ist mit einer
ausreichenden Wasserflhrung, naturgemafen Dynamik und Gewassergestalt sowie der typischen
hieran gebundenen Lebensgemeinschaften zu entwickeln. Vorgesehen sind aul3erdem der Erhalt
und die Férderung von Griinland, insbesondere auf den Standorten mit hohem Wasserstand, im
Uberschwemmungsgebiet der Wulbeck sowie auf Hoch- und Niedermoorbdden und charakteristi-
schen grundwasserbeeinflussten Béden. Schutzzweck ist ebenfalls die Férderung und Entwicklung
standortgerechter Waldgesellschaften und die Forderung gehélzfreier Hochmoorstadien sowie na-
turentsprechende Wasserstande im ,Grof3en Moor“. Mit der Gebietserweiterung im Nordosten des
Landschaftsschutzgebiets ist der Schutz der kulturhistorisch bedeutsamen Walle im Bereich des
Imkergeheges inkludiert. Das gesamte Gebiet ist mit seinen vielfaltigen und landschaftstypischen
Flachennutzungen fir die Erholung nachhaltig zu sichern. Aulerdem nennt der Verordnungsent-
wurf die Bedeutung des Wulbecktals fiir die Trinkwasserférderung in der Region Hannover, weil es
die Einzugsgebiete der Wasserwerke Ramlingen und Wettmar beinhaltet. Dementsprechend ist
die Grundwasserentnahme fur die Trinkwassergewinnung auch nach § 6 Nr. 21 des Entwurfs in-
nerhalb der im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegten Vorranggebiete freigestellt.

Gefahrdung/Konflikte

Das Gebiet ist gefahrdet durch forstliche und landwirtschaftliche Nutzungsintensivierung, insbe-
sondere durch Umbruch von Grinland in Acker und Umwandlung von Laubwaldbestéanden in Na-
delforste. An den landwirtschaftlich gepragten FlieRgewasserabschnitten der Wulbeck fehlen
Randstreifen, die Gehdlzbestande sind liickig, die Sandeintrage insgesamt zu hoch.

Einschédtzung UVS - Beeintrachtigungsrisiko fiir alte Baume

Der am nordéstlichen Rand des Landschaftsschutzgebietes ,Wulbecktal“ gelegene Teil des Unter-
suchungsgebiets ist weitgehend nicht von der zusatzlichen Grundwasserentnahme betroffen. Die
im Landschaftsraum ,Burgwedeler Geest® gelegenen Flachen weisen bei einem Grundwasserflur-
abstand > 5 m kein Beeintrachtigungsrisiko auf. Flachen des tiefer gelegenen ,Celler Moor- und
Bruchland® werden im Untersuchungsgebiet tUiberwiegend landwirtschaftlich als Ackerflachen ge-
nutzt. Die insbesondere im Entwurf der LSG-Verordnung aufgefuhrten zu schitzenden Biotope
werden voraussichtlich nicht beeintrachtigt. Allerdings kann fir einige Uberwiegend grundwasser-
abhangige Birken- und Kiefern-Moorwalder im randlichen Bereich des Absenkungstrichters das
Risiko einer Beeintrachtigung insbesondere fiir alte Baume und damit auch fiir das Landschaftsbild
derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Flachenbetroffenheiten sind bei der Risikoeinstufung fur
das Schutzgut Biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen bertcksichtigt (s. Tab. 20). Im Rahmen der
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Beweissicherung ist hier eine Beeintrachtigung zu tberprifen (Teil B 9), insbesondere auch wie
vorgesehene Vermeidungs-/VerminderungsmafRnahmen einer Beeintrachtigung entgegenwirken.

Im Gewasserkundlichen Fachbeitrag (Teil B 6) wurde fir die FlieRgewasser-Referenzstrecke ,Wul-
beck oben” festgestellt, dass es zu keiner Verschlechterung des Ausgangszustands bei zusatzli-
cher Entnahme kommen wird (s. Teil B 6, Tab. 18'% und 19'%¢). Entnahmebedingt wird es nicht zu
einer Reduktion des langjahrig mittleren Basisabflusses und auch des Niedrigwasserabflusses
kommen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Bodenwasserverhaltnisse auch in der
Niederung vorhabenbedingt nicht verandern werden. Die Wulbeck fallt allerdings witterungsbedingt
immer wieder periodisch trocken. Bereits zur Jahrtausendwende wurde ein Trockenfallen der Ge-
wasser im Fuhrberger Feld dokumentiert (s. dazu Karte trockenfallende FlieRgewasser Nieder-
sachsen 2000 NLWKN 2016), wovon auch die Wulbeck'%” betroffen war.

In dem bislang vorliegenden Schutzgebietsentwurf (2012) ist die Grundwasserentnahme zur Trink-
wassergewinnung nach § 6 Nr. 21 aufgrund der im Regionalen Raumordnungsprogramm festge-
legten Vorrangziele freigestellt.

5.41.1.2 Gebiete, die die fachliche Voraussetzung als Schutzgebiet erfiillen
5.4.1.1.2.2 Landschaftsschutzgebiet
Wa 1b GroRRes Moor - LK Celle

Beschreibung

Grundsatzlich handelt es sich um eine strukturreiche, durch Hecken gegliederte Landschaft, die im
Bereich des Untersuchungsgebietes Giberwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. Der Ackeranteil
Uberwiegt hier gegenliber dem Grinland.

Schutzzweck

105 Bewertung der Reduktion des langjahrig mittleren Basisabflusses im Bereich der Referenzstrecken und
an bestehenden Pegelstandorten fiir die hier betrachteten, gemaR EU-WRRL berichtspflichtigen oberirdischen
FlieRgewasser (dazu auch HMM 2020, Teil B 1, dort Tabellen 8 und 9).

106 Bewertung der langjahrig mittleren monatlichen Veranderungen der Abflisse in den Sommermonaten im
Bereich der Referenzstrecken fir die hier betrachteten, gemal EU-WRRL berichtspflichtigen oberirdischen Flie3-
gewasser (dazu auch MATHEJA CoNsuLT 2020, Anhang 2, dort Tabellen 6 und 7).

107 Durch eine Auswertung historischer Zustdnde und Ausbaumafnahmen wurde dokumentiert, dass Nied-
rigwasserzustande in der Wulbeck schon in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts auftraten. Neu ist lediglich
das jahrlich wiederkehrende Trockenfallen von Teilbereichen im Nahbereich der Brunnenfassungen. (WASSERVER-
BAND PEINE, 2006: Operatives Monitoring und Integratives Mengenbewirtschaftung fir den Grundwasserkorper
Fuhse-Wietze 27.09.2006 - Teilprojekt Wulbeck / Wietze - Projekiskizze Phasen Il und lll, Peine).
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Die strukturreiche Landschaft soll erhalten und entwickelt werden. Insbesondere der Griinlandan-
teil soll erhoht werden.

Gefahrdung/Konflikte
Eine Beeintrachtigung des gesamten Gebietes geht von Griinlandumbruch und Entwasserung aus.
Landschaftsstrukturen sind durch Beseitigung gefahrdet.

Einschédtzung der UVS: kein Beeintrachtigungsrisiko

Der am nordlichen Rand des Untersuchungsgebiets Gberwiegend aufierhalb des prognostizierten
Absenkungsgebiets gelegene Teil des Gebietes wird im Wesentlichen nicht von der Grundwasser-
entnahme erreicht. Im Rahmen der Beweissicherung ist aul3erhalb des Absenkungsgebietes eine
Referenzflache vorzusehen, um eine Betroffenheit zu tberpriifen.

541.1.21 Naturschutzgebiete

Diese Gebiete enthalten einen bedeutenden Anteil der in der Region Hannover (Landschaftsrah-
menplan 2013) festgestellten Vorkommen hochgradig bestandsbedrohter oder im Regionsgebiet
seltener und gefahrdeter Lebensraume und Arten. Bei der Abgrenzung wurden dabei mehrere
schutzwiirdige und schutzbediirftige Teilbereiche zu einer Gesamtflache zusammengefasst.

1. ,GroRRes Moor bei Ehlershausen” (GO N14) - Region Hannover

braune Linie — Moorschutzprogramm Teil Il
061 Grofes Moor Degeneriertes oder stark verandertes Hochmoor

rote Schraffur — Landesweite Biotopkartierung 1984-2004
3524015 Pfeifengras-Degenerationsstadium, Birken-Bruchwald, Torfmoos-Schwingrasen

Beschreibung

Das ,Grole Moor bei Ehlershausen® ist ein durch bauerlichen Torfstich gepragtes, entwassertes
Hochmoor. Das Gebiet ist bislang als Bestandteil des Landschaftsschutzgebiets LSG H14 ,Wul-
becktal® geschitzt. Das Gebiet erflillt die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets (Land-
schaftsrahmenplan der Region Hannover, 2013). Verschiedene Auspragungen von Moorwaldsta-
dien bestimmen mafR3geblich den im Untersuchungsgebiet gelegenen Teil des Gebietes. Im Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag zum Flachennutzungsplan der Stadt Burgdorf'® ist das ,GroRe

108 PLANUNGSGRUPPE LANDESPFLEGE (2013): Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Flachennutzungsplan
Burgdorf, Hannover.
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Moor* als Kernflache mit regionaler Bedeutung fir den Biotopverbund dargestellt. Bei den Kartie-
rungen 1987 und 1988 (landesweite Biotopkartierung'®®) fanden sich in nassen Senken und in
ehemaligen Handtorfstichen kleinflachige Torfmoos-Schwingrasen. Auch kleinflachige Ubergange
zu sekundaren bruchwaldartigen, (torf)moosreichen Bestanden waren anzutreffen.

Schutzzweck

Schutzabsicht ist die Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Erd-Niedermoor- bzw. Hochmoor-
bdden und der entwésserten Waldbereiche mit Birken- und Kiefern-Moorwald. In den offenen Be-
reichen steht die Férderung moortypischer Arten und Lebensgemeinschaften im Vordergrund'©.
Angestrebt wird die Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts. Im Niedersachsischen
Moorschutzprogramm Teil Il (1986)""" wird das Moor als GroRmoor (Nr. 61) gefiihrt.

Gefahrdung/Konflikte
Das Gebiet ist gefahrdet durch Entwasserung Uber zahlreiche Graben.

Einschdtzung der UVS: Beeintrachtigungsrisiko fiir Waldbestéande mit alten Baumen

Am aulRersten nordlichen Rand des Absenkungsgebietes wird ein Moorwaldbestand vom prognos-
tizierten Absenkungsgebiet erreicht. Der uberwiegende Teil des Moorgebietes wird durch das Vor-
haben nicht beeintrachtigt. Fir den alteren Birken- und Kiefernmoorwald am Rand des Absen-
kungsgebiets kann ein Beeintrachtigungsrisiko derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ob bzw. in
welchem Umfang die prognostizierte zusatzliche Entnahme insbesondere im Westen des Untersu-
chungsgebiets zum Tragen kommt, hangt allerdings vom Zusammenwirken mit Ma3nhahmen zur
Stlutzung des o6rtlichen Wasserhaushalts ab (s. Kap.6.1.2). Dartiber hinaus sind Kompensations-
maflnahmen benannt, die an der Renaturierung der ,Wulbeck® und ihrer Niederung stromab im
Anschluss an den bereits als gesetzlich geschitzter Biotop nach § 30 BNatSchG ausgewiesenen
Abschnitt der Wulbeck ansetzen. Der Effekt dieser MalRnahmen fiir den Landschaftswasserhaus-
halt und auf die davon abhangigen Biotope ist im Rahmen der Beweissicherung zu klaren, Die
Flachenbetroffenheiten sind bei der Risikoeinstufung fiir das Schutzgut Biologische Vielfalt, Tiere
und Pflanzen berlcksichtigt (s. Tab. 20).

109 NLO NIEDERSACHSISCHES LANDESAMT FUR OKOLOGIE: Erfassung der fiir den Naturschutz wertvollen Berei-
chen in Niedersachsen 1984-2004, Gebiet 3524/015.
110 REGION HANNOVER (2013): Landschaftsrahmenplan der Region Hannover.

m NIEDERSACHSISCHER MINISTER FUR ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1986): Programm der Nie-
dersachsischen Landesregierung zum Schutz der fiir den Naturschutz wertvollen Hochmoore und Kleinsthoch-
moore, Hannover.
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2. ,Altes Moor* (GO N15) (Region Hannover)

GB-H 3426/0004 Naturnahes nahrstoffarmes Stillgewasser n. Ehlershausen

braune Linie — Moorschutzprogramm Teil I
137 Ehlershausener Moor Degeneriertes oder stark verandertes Hochmoor

rote Schraffur — Landesweite Biotopkartierung 1984-2004

3526021 Birken- und Kiefernwalder auf entwassertem Hoch- und Niedermoor (ohne Torf-
moos) mit Bedeutung fiir den Artenschutz

Beschreibung

Der westlich der Bahnstrecke gelegene Teil des ,Alten Moores® ist bisher nicht durch eine Schutz-
kategorie geschitzt. Erd-Hochmoorbdden sind Standort von entwasserten Waldbereichen mit Bir-
ken- und Kiefern-Moorwald und eingestreuten, zeitweise wasserfuhrenden Torfstichen. Bei der Er-
fassung der fir den Naturschutz wertvollen Bereichen in Niedersachen waren im Bereich der viel-
fach vorhandenen kleinen Torfstiche stellenweise Flattersimsen-Ried und Wollgras-Torfmoos-Ge-
sellschaften anzutreffen2.

Die Walder haben eine hohe Bedeutung als Reptilienlebensraum (Kreuzotter, Ringelnatter).

Schutzzweck

Schutzabsicht ist die Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Hochmoorb&den mit den sich da-
rauf entwickelnden Birken- und Kiefern-Moorwaldern. Die zerstreut gelegenen alten Torfstiche, sol-
len ebenso wie offene Bereiche zur Férderung moortypischer Arten und Lebensgemeinschaften
erhalten und entwickelt werden. Dies verbessert die flr die genannten Reptilien maf3geblichen
Habitatqualitaten. Insgesamt soll der naturliche Wasserhaushalt wiederhergestellt werden. Im Nie-
dersachsischen Moorschutzprogramm Teil 2 (1986) wird das Moor als ,Ehlershausener Moor* (Nr.
137) geflhrt.

Gefahrdung/Konflikte
Das Gebiet ist durch Entwésserung Uber zahlreiche Graben gefahrdet. Durch Sukzession zu Wald-
stadien gehen offene, besonnte Flachen als Reptilienlebensraum verloren.

Einschiatzung der UVS: Beeintrachtigungsrisiko fiir Waldbestande mit alten Baumen
Das Gebiet wird nur an seinem siidwestlichen Teilbereich vom prognostizierten Absenkungsgebiet
erreicht. Damit wird der tiberwiegende Teil dieses Moorgebietes nicht durch das Vorhaben beein-

12 NLO NIEDERSACHSISCHES LANDESAMT FUR OKOLOGIE (1986): Erfassung der fiir den Naturschutz wertvollen
Bereichen in Niedersachsen 1984-2004, Gebiet 3426/0004.
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trachtigt. Bei den Hochmoorstandorten (s. Karte 3, Bodeneinheit 27) besteht kein Grundwasseran-
schluss des Moorkoérpers und somit keine Empfindlichkeit gegenliber GW-Absenkungen (INGUS
2025), so dass hier keine vorhabenverursachten THG-Emissionen auftreten werden.

Flachen des Moorschutzprogramms und der landesweiten Biotopkartierung werden nicht erreicht.
Fir den alteren Birken- und Kiefernmoorwald im Absenkungstrichter kann ein Beeintrachtigungsri-
siko nicht ausgeschlossen werden. Dieses istim Rahmen der Beweissicherung zu tberprifen. Die
Flachenbetroffenheiten sind bei der Risikoeinstufung fiir das Schutzgut Biologische Vielfalt, Tiere
und Pflanzen bericksichtigt (s. Tab. 20).

54113 Fur den Naturschutz wertvolle Bereich in Niedersachsen

In Niedersachsen wurden von 1984-2004 Flachen mit landesweiter Bedeutung fir den Arten- und
Okosystemschutz ermittelt, die zum Zeitpunkt der damaligen Kartierung grundsétzlich schutzwiir-
dig waren. Flachen, die bereits unter Schutz gestellt worden sind, sind in der jeweiligen Schutzka-
tegorie genannt und bewertet. Der Ubersicht halber sind sie in nachfolgender Tabelle zusammen-
gefasst dargestellt.

Tab. 16: Fur den Naturschutz wertvolle Bereiche in Niedersachsen im Untersuchungsgebiet, Gebietsbeschreibung
aus der Erfassung der fuir den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen 1984-2004 des NLWKN''3

Landkreis Beschreibung (Auszug) * Aktuelle Auspragung Prognostizierte | Beintrachti-
Zusatz- gungsrisiko
absenkung

Region 3524012  Wulbeck Giberwiegend be- Naturnaher Tieflandbach <0,25m keins,

Hannover gradigter, langsam flieRen-  mit Sandsubstrat (FBS) s. TeilB 6

der Tieflandbach mit sandi-  begleitet von halbrudera-
gem Grund und klarem bis  len Gras- und Staudenflu-
leicht getriibte Wasser, ab-  ren (UHF)

schnittsweise gut ausgebil-

dete Wasser- und Ufervege-

tation (1988); angrenzende

Bereiche Acker und intensiv

genutztes Wirtschaftsgrin-

land
Region 3524015  Von Graben durchzogene, Im Zentrum Landréhricht <0,25m keins
Hannover abgetrocknete Hochlandfla- umgeben von Nadelwald,

che die von streckenweise  Laubforst und Laubwald-

totholzreichen Birken-Kie- Jungbestand bei niedrigen

fern-Moorwald eingenom- Grundwasserstanden

men wird mit Ubergéngen
zu sekundaren, bruchwald-
artigen (torf-)moosreichen
Bestanden (1987 u.1988).

Region 3526021  Junge Birken- und Kiefern-  Kiefernforst (WKZ) und <0,25m keins
Hannover bestande auf entwassertem Pfeifengras-Birken- und -

Hochmoor. Im Bereich von  Kiefern-Moorwald (WVP)

vielfach vorhandenen klei-

nen Torfstichen stellenweise

Flatterbinsen-Ried und Woll-

gras-Torfmoos-Gesellschaft

(1986).

s https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/biotopschutz/biotopkartierung/erfas-
sung_der_fur_den_naturschutz_wertvollen_bereiche_1984_2004/erfassung-der-fuer-den-naturschutz-wertvollen-
bereich-in-niedersachsen-1984-2004-45108.html
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Einschatzung der UVS: kein Beeintrachtigungsrisiko
Fir die Flachen liegt kein Beeintrachtigungsrisiko vor. Gleiches gilt fiir die am Rande des Untersu-
chungsgebiets entlangflieRende Wulbeck (s. hierzu Teil B 6, Referenzstrecke ,Wulbeck oben®).

54114 Gesetzlich geschiitzte Biotope und wertvolle Biotope

Natlrliche und naturnahe feuchte und nasse Biotope sind nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 24
NNatSchG gesetzlich geschitzt. In den Naturschutzbehdérden werden Verzeichnisse dieser ge-
schitzten Teile von Natur und Landschaft gefiihrt. Die im Untersuchungsgebiet (und in anschlie-
Renden Landschaftsteilen) registrierten Biotope sind in Karte 1 dargestellt. Die beiden registrierten
Biotope sind bereits in den vorangegangenen Kapiteln (5.4.1.1.1 und 5.4.1.1.2.1) aufgeflhrt

GB-H 3525/0042 Teilabschnitt der Wulbeck
GB-H 3426/0004 Naturnahes nahrstoffarmes Stillgewasser nordlich von Ehlershausen

Das bei der Region Hannover registrierte Stillgewasser im Bereich des ,Alten Moores* wurde bei
der aktuellen Biotoptypenkartierung als ein ,Sonstiges naturnahes Kleingewasser” (SOZ) bestéatigt.
Der genannte Teilabschnitt der Wulbeck am duRersten stidwestlichen Rand des Untersuchungs-
gebiets (s. Karte 1) nordlich von Ramlingen ist als ,Naturnaher sommerkalter Geestbach* (FBG)
registriert, nach der aktuellen Biotoptypenkartierung als ,Naturnaher Tieflandbach mit Sandsub-
strat* (FBS) kartiert. In der Kartieranleitung (DRACHENFELS 2021) sind ,Naturnahe Bache® (FB) de-
finiert als ,auch zeitweise trockenfallende” FlieRgewasser ,mit naturnahem Verlauf und strukturrei-
chem Quer- und Langsprofil“. Das regelmaRige Trockenfallen wahrend der Sommermonate ist da-
her biotoptypengemaf nicht ungewdhnlich. Auf diesem nur maRig veranderten Teilstlick der Wul-
beck liegt die Referenzstrecke des Gewasserkundlichen Fachbeitrags ,Wulbeck oben®. Danach
wird das Verschlechterungsverbot nach WRRL hier eingehalten und auch das Verbesserungsge-
bot wird nicht konterkariert (s. Teil B 6).

Einschédtzung der UVS: kein Beeintrachtigungsrisiko

Fur die behdrdlich bekannten gesetzlich geschiitzten Biotope ist kein Beeintrachtigungsrisiko zu
sehen. Das Kleingewasser im Bereich ,Altes Moor® befindet sich auerhalb des prognostizierten
Absenkungsgebietes, sodass ein Beeintrachtigungsrisiko ausgeschlossen werden kann. Maglich-
erweise liegen zusatzlich stauende Schichten im Untergrund vor, die fur eine Abdichtung sorgen.
Bei der Wulbeck werden die Vorgaben der WRRL in diesem Abschnitt auch bei einer zusatzlichen
Absenkung eingehalten.

Dem Schutz eines § 30-Biotops muss keine Verordnung, Satzung oder Einzelanordnung voraus-
gehen. So kénnen dazu auch weitere Flachen zahlen, die entsprechend der aktuellen Biotopkar-
tierungen die Kiriterien fur gesetzlich geschltzte Biotope erfiillen, die aber noch nicht registriert
wurden und bislang nur durch aktualisierende Bestandsaufnahmen dokumentiert und hinsichtlich
des Beeintrachtigungsrisikos beurteilt werden. Nattrlichen und naturnahen feuchten und nassen
Biotopen kommt im Rahmen des Vorhabens aufgrund der Vorbelastungen (s. Kap. 2.2) eine be-
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sondere Bedeutung zu, da es sich um verbliebene Restbestdnde handelt. Die in die weitere Beur-
teilung einbezogenen § 30 Biotope gehdren zu folgenden Obergruppen des Biotoptypen-Kartier-
schliissel von DRACHENFELS (2021):

=  Walder

= Gebusche und Gehdlzbestande

= Binnengewasser

= Geholzfreie Biotope der Sumpfe, Niedermoore und Ufer
= Hoch- und Ubergangsmoore

= Grinland

= Feuchte Stauden- und Ruderalfluren

Die Biotoptypen wurden flachendeckend erfasst. Bei den Wald-Biotoptypen in der Region Hanno-
ver wurde die Altersklasse ermittelt. Bei den Altersstrukturtypen > 214 wurde vorsorglich eine Zu-
ordnung in eine héhere Wertstufe (Maximalwert) gegeniiber der vorgesehenen durchschnittlichen
Wertstufe vorgenommen.

Die Grundwasserabhangigkeit und die Empfindlichkeit der verschiedenen Biotoptypen gegen-
Uber Wasserstandabsenkungen wurde mit Hilfe von DRACHENFELS (2024), gemal RASPER (2004
verandert) kategorisiert. Hierbei werden verschiedene Empfindlichkeitsstufen unterschieden und
definiert (s. Tab 5).

Die Risikoprognose ergibt sich, wie ausfihrlich in Kap. 3.4.2 erlautert, aus der fachlich argumen-
tativen Gegenuberstellung der jeweiligen Empfindlichkeit der Schutzgiiter bzw. einzelner Schutz-
gutaspekte mit der Intensitat der Einwirkungen des Vorhabens unter Berticksichtigung der Wir-
kungsweisen im Landschaftsdékosystem.

Die Bewertung der Erheblichkeit vorhabenbedingter Auswirkungen ist durch die jeweilige natur-
schutzfachliche Bedeutung der Biotoptypen bestimmt (Schutzwirdigkeitsbewertung). Die Bio-
toptypenbewertung, d.h. die Bewertung ihrer Bedeutung als Lebensraum fiir (insbesondere schutz-
wurdige) Tier- und Pflanzenarten erfolgt nach v. DRACHENFELS (2024). Die Bewertung differenziert
funf verschiedene Wertstufen (s. Tab. 7).

Tabelle 17 dokumentiert die Empfindlichkeitseinstufung der Biotoptypen gegeniiber Grundwasser-
standabsenkungen sowie deren Schutzwurdigkeitsbewertung. Die Auflistung beschrankt sich wie
schon erlautert auf die erheblichkeitsrelevanten Biotoptypen der Wertstufen V bis Il (RASPER,
2004). Sofern diese auch als gesetzlich geschutzter Biotop nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 24
NNatSchG gelten, ist dies in der letzten Spalte der Tabelle 17 vermerkt.

Die raumliche Verteilung (Muster bzw. Dichte im Raum) der empfindlichen und/oder schutzwrdi-
gen Biotoptypen spiegelt die naturraumlichen Unterschiede wie auch die Nutzungsart und -inten-
sitat von Teillandschaften wider. Dies ermdéglicht im Weiteren die raumliche Zuordnung (s. hierzu
Abb. 2 mit Farben der Landschaftsrdume als Lokalisierungshilfe fir die Tabellen 17 und 19) und

14 Altersstrukturtyp: 2 = schwaches bis mittleres Baumholz (BHD ca. 20-<50 cm, Alter meist 40-100 Jahre)
vor dem Hintergrund einer mdéglichen Betroffenheit durch eine Grundwasserentnahme; 3 = starkes Baumholz (BHD
ca. 50-<80 cm), bzw. Altholz > 100 Jahre (Birken, Weide und Erle ab 60 Jahre); 4 = sehr starkes Baumholz (BHD
ab 80 cm, ,Uraltbdume®).
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Interpretation der Bewertung der Auswirkungen der Grundwasserentnahme und die Ermittlung
von Maflinahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vor-
habens im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden
sollen.
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Tab. 17: Empfindlichkeitseinstufung der vorkommenden Biotoptypen der erheblichkeitsrelevanten Wertstufen V
=1

Abkurzungen der Landschafts(teil)raume: Celler Moor- und Bruchland = CMB; Burgwedeler Geest = BuG,
X = Vorkommen im jeweiligen Gebiet Teilraum im Gebiet der Zusatzabsenkung > 0,25 m, wenn mittlere, hohe
oder sehr hohe Empfindlichkeit vorliegt; i = Uberstaut

CMB
Biotoptypen der Wilder
Eichen-Mischwald armer Kraut- u. Strauchschicht i.d.R. nicht # geringe oder keine Empfindlichkeit X v (8i1)
trockener Sandbéden (WQT) GW-beeinflusst;
Erlenwald entwésserter Standorte | 20-85cm # mittlere Empfindlichkeit X 1] (8i1)
{wu) iyt und bhangig gréBerer
natiirlicher Schwankungsbereich
Zwergstrauch-Birken- und Kiefern- | 0—80cm # hohe Empfindlichkeit X w (8)
Moorwald (WVZ) grund und bhangig gréBerer
naturlicher Schwankungsbereich
Sonstiger Birken- und Kiefern- 50-180 cm # mittlere Empfindlichkeit X m -
Moorwald (WVS) gn und bhangig graBerer
natdrlicher Schwankungsbereich
Pfeifengras-Birken- und Kiefern- 0-130cm # hohe Empfindlichkeit X w (8)
Moorwald (WVP) uberwicgend grundwasserabhangig, teilweise aber
auch aberflutungs- und bhangi;
Kiefernwald armer, feuchter keine Angabe verflighar # mittlere Empfindlichkeit X w -
Sandboden (WKF) g und bhingig groBerer
natiirlicher Schwankungsbereich
Sonstiger Kiefernwald armer, Kraut- u. Strauchschicht i.d.R. nicht # geringe oder keine Empfindlichkeit X X w -
trockener Sandboden (WKS) GW-beeinflusst
Zwergstrauch-Kiefernwald armer, | keine Angabe verfugbar # geringe oder keine Empfindlichkeit X X v -
trockener Sandbdden (WKZ)
Birken-und Zitterpappel- Kraut- u. Strauchschicht i.d.R. nicht # geringe oder keine Empfindlichkeit X m (8i1)
Pionierwald (WPB) GW-beeinflusst
bel alten Baumbestanden oder # mittlere Empfindlichkeit
Ubergédngen zu Biotoptypen der Walder
mit héherer Empfindlichkeit oder hoher
Bodenempfindlichkeit wg. GW-
Absenkung
Sonstiger Kiefern-Pionierwald Kraut- u. Strauchschicht i.d.R. nicht # geringe oder keine Empfindlichkeit X m -
(WPN) GW-beeinflusst
bei alten Baumbestanden oder # mittlere Empfindlichkeit
Ubergéngen zu Biotoptypen der Walder
mit héherer Empfindlichkeit oder hoher
Bodenempfindlichkeit wg. GW-
Absenkung
Sonstiger Pionier- und Kraut-u. Strauchschichti.d.R. nicht # geringe oder keine Empfindlichkeit X mn (80)
Sukzessionswald (WPS) GW-beeinflusst
befalten Baumbestanden oder # mittlere Empfindlichkeit
Ubergdngen zu Biotoptypen der Walder
mit hdherer Empfindlichkeit oder hoher
Bodenempfindlichkeit wg. GW-
Absenkung
Fichtenforst (WZF) Pauschale Einschétzung nicht moglich | # geringe oder keine Empfindlichkeit X X m -
Kiefernforst (WZK) Kraut- u. Strauchschicht i.d.R. nicht # geringe oder keine Empfindlichkeit X X m -
GW-beeinflusst
Waldrand magerer, basenarmer Kraut-u. Strauchschicht i.d.R. nicht # geringe oder keine Empfindlichkeit X w (8)
Standorte (WRA) GW-beeinflusst
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CMB
ptypen der Gebil und Geho ande
Strauchecke (HFS) pauschale Einschatzung nicht méglich | # geringe oder keine Empfindlichkeit m
Strauch-Baumhecke (HFM) pauschale Einschatzung nicht maglich | # geringe oder keine Empfindlichkeit m (&)
# mittlere Empfindlichkeit
bei feuchterer, grund- und stauwasserabhangiger
Auspragung (s. Teil B 3, INGUS 2025) und bei
Baumalter = 2
Baumhecke (HFB) pauschale Einschatzung nicht moglich | analog zu HFM X [} (§a)
# geringe oder keine Empfindlichkeit
# mittlere Empfindlichkeit
Naturnahes Feldgehdlz (HN) pauschale Einschatzung nicht maglich | analeg zu HFM X v (&)
# geringe oder keine Empfindlichkeit
# mittlere Empfindlichkeit
Allee/Baumreihe (HBA) pauschale Einschatzung nicht moglich | analog zu HFM X [} (§a)
# geringe oder keine Empfindlichkeit
# mittlere Empfindlichkeit
Binnengewasser
Naturnaher Tieflandbach mit kein Grundwasserflurabstand, da * sehr hohe Empfindlichkeit X \4 §
Sandsubstrat (FBS) Binnengewasser (Einschatzung nach dem
Vorsorgeprinzip)
gegen Trockenlegung, bei Bachoberlaufen gegen
GW-Absenkung
Kalk- und nahrstoffarmer Graben | kein Grundwasserflurabstand, da # hohe Empfindlichkeit (Einschitzung X m -
(FGA) Binnengewasser nach dem Vorsorgeprinzip)
gegen Trockenlegung
Sonstiges naturnahes kein Grundwasserflurabstand, da * sehr hohe Empfindlichkeit X v §
nahrstoffarmes Stillgewdsser Binnengewasser (Einschatzung nach dem
(s0Z) Vorsorgeprinzip)
gegen Trockenlegen, bei flachen Stillgewassem
gegen Grundwasserabsenkung
Biotoptypen der Hoch- und Ubergangsmoore
Trockeneres Pfeifengras- pauschale Einschatzung nicht mdglich | # mittlere Empfindlichkeit X [} (8)
Moorstadium (MPT) grur ~ und stat abhingig groferer
natarlicher Schwankungshereich
Geholzjungwuchs auf pauschale Einschatzung nicht mdglich | # hohe Empfindlichkeit X [} (8)
entwassertem Moor (MDE) # mittiere Empfindlichkeit
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CMB

Grinland
Mesophiles Griinland méagig 10-130 cm # mittlere Empfindlichkeit X \' §
feuchter Standorte (GMF)
Sonstiges mesophiles Griinland | Krautschicht i.d R. nicht GW- # geringe oder keine Empfindlichkeit X v §
(GMs) beeinflusst ® mittiere Empfindlichkeit

bei feuchterer, grund- und stauwasserabhangiger

Auspragung (s. Teil B 3, INGUS 2025)
Mageres mesophiles Grinland Krautschicht i.d.R. nicht GW- # geringe oder keine Empfindlichkeit X v §
kalkarmer Standorte (GMA) beeinflusst * mittiere Empfindlichkeit

bei feuchterer, grund- und stauwasserabhangiger

Auspragung (s. Teil B 3, INGUS 2025)
Basen- und nahrstoffarme U010 —60 cm # hohe Empfindlichkeit X v §
Nasswiese mit Ter_ldenz zu grundwasser- und stauwasserabhangig groferer
magerem mesophilen Grinland natiirlicher Schwankungsbereich
kalkarmer Standorte (GNA/GMA)
Artenarmes Extensivgriinland 2004 nicht enthalten # geringe oder keine Empfindlichkeit X 1] -
trockener Mineralbdden (GET)
Artenarmes Extensivgriinland 2004 nicht enthalten # mittlere Empfindlichkeit X m -
auf Moorboden (GEM)
Sonstiges feuchtes 2004 nicht enthalten # geringe oder keine Empfindlichkeit X m -
Extensivgriniand (GEF) #* mittlere Empfindlichkeit

bei feuchterer, grund- und stauwasserabhangiger

Auspragung (s. Teil B 3, INGUS 2025)
Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfiuren
Halbruderale Gras- und Stauden-| 0 — 150 cm # geringe oder keine Empfindlichkeit X [} -
flur feuchter Standorte (UHF) #* mittlere Empfindlichkeit

bei feuchterer, grund- und stauwasserabhangiger

Auspragung (s. Teil B 3, INGUS 2025)
Ruderalfiuren trockenwarmer Krautschicht i.d.R. nicht GW- # geringe oder keine Empfindlichkeit X m -

Standorte (URT)

beeinflusst
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5.4.1.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung (Biotoptypen)

Im Folgenden werden zunachst die Ergebnisse fir die ausgewiesenen und die potenziellen Schutz-
gebiete sowie die registrierten Schutzobjekte dargestellt (5.4.1.1.1 bis 5.4.1.1.2.1). Dazu wurde
das auf Typen bzw. Typenkomplexe bezogene Beeintrachtigungsrisiko auf Basis der flachende-
ckenden Biotopkartierungen fiir die einzelnen Teilgebiete der UVS ermittelt (s. Tab. 18).

Tab. 18: Beeintrachtigungsrisiko von ausgewiesenen und potentiellen Schutzgebieten und registrierten Schutzob-
jekten

LSG H 14 und H14N Wulbecktal fur alte Baume
(Region Hannover)

NSG GO N14 GroRes Moor bei Ehlershausen fiir alte Baume
(Region Hannover)

LSG Wa 1b GroRes Moor flir alte Baume
(Landkreis Celle)

GB-H 3426/0004 Stillgewasser keins

(Region Hannover)

GB-H 3525/0042 Teilabschnitt der Wulbeck keins

Die Auswirkungsprognose der flachendeckenden Biotopkartierung erfolgte tber den in Kap. 3.4
erlauterten Ermittlungsweg. Hierzu wurden das Geohydrologische und das Bodenkundliche Gut-
achten (vgl. Teile 1 und 3 der Antragsunterlagen) genutzt. Analysiert und beurteilt wurden alle Bio-
toptypen mit den Wertstufen Ill, IV und V innerhalb des prognostizierten Zusatzabsenkungsgebie-
tes und des Pufferbereichs.

Unter Anwendung des Prinzips der 6kologischen Risikoanalyse wurden hierbei
= die Grundwasserabhangigkeit der Biotoptypen und deren Empfindlichkeiten gegeniber Was-
serstandanderungen und nach DRACHENFELS (2024 gem. RASPER 2004, verandert),

= mit der Intensitit der Vorhabeneinwirkung (also der zusatzlichen Absenkung laut Geohyd-
rologischem Gutachten s. Teil B 1, HMM 2025 und Abb. 7 Schritt 1)

= zusammen mit dem Ergebnis der Risikoermittlung fiir das Schutzgut Boden (s. Teil B 3,
INGUS 2025 und Abbildung 7 Schritt 2)

gegenubergestellt.

Die Ergebnisse der Risikoprognose flir die einzelnen Biotoptypen kénnen mit der folgenden Tabelle
19 nachvollzogen werden. Die Karte 7 zeigt das raumliche Ergebnis
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Tab 19: Auswirkungsprognose fiir gegenliber einer zusatzlichen Grundwasserstandsabsenkung empfindliche Bi-
otope

Beeintrachtigungsrisiko: @ hoch O mittel® gering keins BW (s. letzte Spalte) = Beweissicherung, weil
GW-Anschluss mdglich

GroBes Moor bei Ehlershausen

Birken- und Zitterpappel-Pionierwald (WPB) n 1-2, 2-3 X mittel keins keins

Altersklasse 1

Pfeifengras- Birken- und Kiefern-Moorwald (WVP) L] 1-2,2-3 X hoch keins keins

Altersklasse 1, 2und 3

Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald (WVS) L] 1-2,2-3 X . keins keins

Altersklasse 1,2 und 3 mittel - -
gering keins

X . =
mittel fiir alte
@ Baume

Pfeifengras- Birken- und Kiefern- mn 1-2, 2-3 X hoch keins keins

Moorwald/Sonstiger-Birken- und Kiefern-

Moorwald (WVP/WVS)

Altersklasse 2

Sonstiger-Birken- und Kiefern- n 1-2,2-3 x hoch keins keins

Moorwald/Pfeifengras- Birken- und Kiefern-
Moorwald (WVS/WVP)

Altersklasse 1 und 2

Zwergstrauch Birken- und Kiefern-Moorwald v 1-2 X hoch keins keins
(WVZ)

Altersklasse 2

Sonstiger-Birken- und Kiefern- m 1-2, 2-3 X hoch keins keins

Moorwald/Pfeifengras- Birken- und Kiefern-
Moorwald/Zwergstrauch-Birken- und Kiefern-
Moorwald (WVS/WVP/WVZ))

Altersklasse 2

Sonstiger-Birken- und Kiefern- v 1-2 X hoch keins keins
Moorwald/Zwergstrauch-Birken- und Kiefem-
Moorwald (WVS/WVZ))

Altersklasse 2

Sonstiges naturnahes nahrstoffarmes v 1-2 X ggf. sehr hoch keins keins
Stillgewidsser (SOZ)

Weg/Trockenes Pfeifengras Moorstadium 11 1-2 X mittel keins keins
(OVW/MPT)

Trockenes Pfeifengras Moorstadium (MPT) 1] 1-2 X mittel keins keins
Artenarmes Extensivgriinland auf Moorbéden 1] 1-2 X mittel keins keins
(GEM)

Basen- und ndhrstoffarme Nasswiese mit v 1-2 X sehr hoch keins keins

Tendenz zu magerem mesophilen Griinland
kalkarmer Standorte (GNA/GMA)
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Altes Moor
Pfeifengras- Birken- und Kiefern-Moorwald (WVP) m <1,1-2 X hoch keins keins
Altersklasse 2
Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald (WVS) m <1,1-2 X keins keins
Alterskl 2 i
reKasse mittel keins keins
gering BW fiir
alte Baume
mittel fiir alte
@ Bidume
Sonstiges naturnahes nihrstoffarmes v <1,1-2 X ggf. sehr hoch keins keins
Stillgewdsser (SOZ)
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter ] <1,1-2 X mittel keins keins
Standorte (UHF)
Mesophiles Griinland maBig feuchter Standorte v <1 X mittel keins keins
(GMF)
Mageres mesophiles Griinland kalkarmer v <1 X mittel keins keins
Standorte (GMA)
Artenarmes Extensivgriinland auf Moorbdden mn 1-2 X mittel keins keins
(GEM)
Celler Moor- und Bruchland
Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald (WVS) m X keins keins
Altersklasse 1 und 2 keins keins
1-2, 2-3, -
3.5 gering o
BW fiir
mittel alte Baume
gering-mittel (@)
fiir alte
o Baume
mittel fiir alte
@ Baume
Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald (WVS) | 2-3, mittel gering BW fﬁ[
Altersklasse 3 3-5 alte Baume
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald (WPB) 1 1-2,2-3, 3-5 X keins
Altersklasse 1 ) Keins keins
mittel
gering
gering-mittel o
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald/Sonstiger ]| 2.3 keins keins
Birken- und Kiefern-Moorwald (WPB/WVS) mittel gering
Altersklasse 1 (@]
gering-mittel
Eichenmischwald armer, trockener Sandb&den/ v 1-2,2-3 x keins Kkeins
Zwergstrauch-Birken- und -Kiefern-Moorwald Keins
(WQATWVZ)
hoch gering
Altersklasse 1 o
gering-mittel
Zwergstrauch Birken- und Kiefern-Moorwald Wvz 1 1-2,2-3, X keins keins
(Wvz) WvVZ 21V 3-5 hoch keins keins
Altersklasse 1 und 2
gering O
(@) fir alte
gering-mittel Baume
Erlenwald entwasserter Standorte (WU) I <1,1-2 X keins keins
Altersklasse 2 mittel gering . fiir alte
gering-mittel Baume
mittel
Sonstiger Kiefernwald armer, feuchter v <1,1-2 X mittel keins keins
Sandbdden (WKF)
Altersklasse 2-3
Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat und W =1 X keins s. Teil B 6
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter sehr hoch
Standorte (FBS/UHF)
Nahrstoffreicher Graben mit Baumreihe und m <1,1-2 X mittel keins keins
Halbruderale Gras- und Staudenflur
(FGR/HBA/UH) gering
Nihrstoffreicher Graben mit Baumreihe und mn <1,1-2 X keins keins
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter mittel - :
Standorte (FGR/UHF/HBA) gering-mittel o
mittel
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Néhrstoffreicher Graben und Halbruderale Gras- | <1,1-2, 2-3 mittel gering gering
und Staudenflur feuchter Standorte (FGR/UHF) gering-mittel O
Artenarmes Extensivgriinland auf Moorboden | <1,1-2; 2-3 mittel keins B
(GEM) keins
Sonstiges feuchtes Extensivgrinland (GEF) keins .

. keins
i 12 mitte keins
gering (@]
Sonstiges mesophiles Griinland (GMS) v 1-2; 2-3 mittel mittel keins
Allee/Baumreihe, Halbruderale Gras- und 1 <1,1-2 keins keins
Staudenflur feuchter Standorte und Gebiisch aus mittel
spater Traubenkirsche (HBA/UHF/BRK) gering O
Allee/Baumreihe/Strauchhecke (HBA/HFS) | 2-3 mittel gering (@]
Allee/Baumreihe und Nihrstoffreicher Graben mn <1,1-2 mittel keins Kkeins
(HBA/FGR) gering
Baumhecke und Halbruderale Gras- und | 2-3,3-4 mittel keins keins
Staudenflur (HFB/UH)
gering (@]
Baum- Strauchhecke (HFM) keins keins
1 2-3 mittel
gering Q
Naturnahes Feldgehdlz (HN) v 1-2,2-3 mittel gering-mittel O
Gehdlzjungwuchs auf entwissertem Moor (MDBE) 11 3.5 mittel keins keins
Gehdlzjungwuchs auf entwissertem Moor und keins keins
Trockeneres Pfeifengras-Moorstadium 1] P -
(MDB/MPT) 23,35 mittel gering @]
gering-mittel O
Gehdlzjungwuchs auf entwissertem Moor, keins keins
Trockeneres Pfeifengras-Moorstadium und m 3.5 mittel
Adlerfarnbestand auf entwéssertem Moor ) e
(MPT/MDB/MDA) gering
Trockeneres Pfeifengras-Moorstadium (MPT) m 2-3 mittel keins keins
gering (@]
Allee/Baumreiche (HBA) gering
" hoch keins
mittel mittel
gering O
Weg mit Baumreihe (OVW/HBA) keins Kkeins
m 1-2 mittel gering
gering-mittel O
Weg mit Baumreihe und Ruderalflur trockener gering Kkeins
Standorte (OVW/HBA/URT) keins
i 12,23 mittel gering °
gering-mittel (@]
Weg mit Baum-Strauchhecke und Halbruderale m 2. - ;
Gras- und Staudenflur (OVW/HFM/UH) 3 mittel gerng o
Weg mit Halbruderaler Gras-und Staudenflur keins keins
mittlerer Standorte und Baumreihe m 1-2 : N
(OVW/UHM/HBA) mittel gering o
Burgwedeler Geest
Sonstiger Kiefernwald armer, feuchter keins keins
Sandbdden (WKF) v <1,1-2 mittel -
Altersklasse 2-3 mitte! BW
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Aus der Ubertragung der typbezogenen Risikoeinstufung ergaben sich fiir das Schutzgut Biologi-
sche Vielfalt, Tiere und Pflanzen im Untersuchungsgebiet der UVS folgende Flachenbetroffenhei-
ten (Anteile in m? und ha in Tab. 20):

Tab. 20: Auswirkungsprognose Biotoptypen — Flachenberechnung in ha

Region/Landkreis (s. Karte 4) Beeintrichtigungsrisiko in m?

Biotoptypen fur Altbaum-
Region Hannover LK Celle gering bestinde zu
ermitteln

Celler Moor- und Bruchland / Burgdorfer Geest ohne Altes Moor und GroRes Moor bei Ehlershausen

WPB/WVS 1* X 46.447,26

wu 2% X 24.943,79

WVS 1* X 23.241,67

WVS 2* X 4.080,61 6.304,54 3.839,32
WVS 3* X 920,00
WVS/WPB 1 X 23.014,16

WVZ 1* X 7.814,20

WVZ 2* X 9.960,37

WQT/WVZ 1* X 3.648,34

HN X 935,61

MDB/MPT X 8.210,78 9.787,87

MPT X 2.394,90

MPT/MDB X 6.258,82
MPT/MDB/MDA X 515,96

GEM X 7.391,43

GEF X 516,81

FGR/UHF X 1.980,32

FGR/UHF/HBA X 3.108,82

HBA X 2.929,55

HBA/HFS X 1.431,80

HBA/UHF/BRK X 1.100,29

HFB/UH X 1.309,07

HFM X 737,24

OVW/HBA X 4.473,49

OVW/HBA/URT X 3.416,15 1.502,96
OVW/UHM/HBA X 1.479,25

OVW/HFM/UH X 2.786,96

Summe in m? 38.984,77 39.469,48 133.268,77 4.759,32
Summe in ha 3,90 3,95 13,33 0,48
WVS 2* X 10.124,57

WVS 2* X 40.410,21 5.409,86 mit Beweissicherung
Summe in m? 50.534,78 5.408,45

Summe in ha 5,05 0,54

UVS GESAMT in ha 8,95 3,95 13,33 1,02

* Altersklassen nach DRACHENFELS, O. v. (2021): Kartierschlissel flir Biotoptypen in Niedersachsen unter
besonderer Berlicksichtigung der gesetzlich geschitzten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang |
der FFH-Richtlinie, Stand Méarz 2021, Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs., Heft A/4, 1-1336, Hannover
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Danach besteht ein hohes Beeintrachtigungsrisiko fiir insgesamt 8,95 ha gegeniber einer
Grundwasserstandabsenkung und ein mittleres Beeintrachtigungsrisiko von 3,95 ha. Die ermit-
telten Flachen sind in Karte 7 dargestellt. Flachen mit einem mittleren und hohen Beeintrachti-
gungsrisiko konzentrieren sich Uberwiegend am Rande des Absenkungsgebiets im Nahbereich der
beiden Moore aber auch auf Moorgley und Podsol-Gley-Bdden im Anschluss an den Niederungs-
bereich der Wulbeck.

Weil das Vorkommen prioritarer Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie zu héheren Bewilligungsan-
forderungen fihren wirde, sei noch auf folgenden Sachverhalt hingewiesen. Im Untersuchungs-
gebiet kommen zwar die Biotoptypen WVZ (Zwergstrauch-Birken- und Kiefern-Moorwalder) und
WVP (Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald) vor, die in Niedersachsen dem prioritaren LRT
(91DO) “Moorwalder” zugeordnet werden. Dies allerdings nur (s. DRACHENFELS 2021), ,sofern sie
in kleinrdumigem Komplex mit nasseren Moorwaldern (WB) liegen oder stellenweise noch Kenn-
arten von Bruchwaldern bzw. Mooren wie Gagel, Glockenheide oder Rauschbeere aufweisen®.
Dies ist hier nicht der Fall.

Einschatzung der UVS: hohes und mittleres Beeintrachtigungsrisiko auf Teilflachen
Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind schwerpunktmaRig fiir Waldbiotope aus Birken- und Kie-
fern-Moorwald (WVS 2) mit einem hohen und mittleren Beeintrachtigungsrisiko 6stlich im An-
schluss an die ,Wulbeck-Niederung“ zu erwarten. Gleiches gilt fir Randbereiche der beiden Moore
,Groes Moor bei Ehlershausen“ und ,Altes Moor®. Insbesondere im Nahbereich der ,Wulbeck-
Niederung“ sollen durch SchlieBung von Graben bzw. durch Grabensteuerung nachteilige Auswir-
kungen vermieden werden (s. Abb. 18 und Teil B 8). Fir alle Flachen mit erheblichen nachteiligen
Auswirkungen sollten AusgleichsmafRnahmen vor dem Hintergrund des in Kap. 6.3 beschriebenen
Landschaftsentwicklungskonzeptes angestrebt werden. Dabei wird empfohlen, dass insbesondere
die Wulbeck und ihr Niederungsgebiet, die als durchgangiges Landschaftselement quasi das Ruck-
grat eines Biotopverbundsystems fur Feuchtlebensraume bilden, Schwerpunktgebiet der Kompen-
sation werden sollte.

Bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet nehmen Flachen mit einem hohen Beeintrachti-
gungsrisiko einen Anteil von 0,85 %, solche mit einem mittleren Beeintrachtigungsrisiko etwa. 0,4
% ein. Fir ca. 0,09 % der Flachen mit Altbaumbestand ist ein mégliches Beeintrachtigungsrisiko
im Zuge der Beweissicherung zu ermitteln.

5.4.2 Besonders und streng geschiitzte Pflanzenarten

Gegen artenschutzrechtliche Belange wiirde im vorliegenden Fall verstoRen, wenn infolge der Zu-
satzabsenkung Standorte wildlebender Pflanzen der relevanten Arten beschadigt oder zerstort
wurden. Es ist dabei entsprechend des Gutachtens zur Artenschutzpriifung (Teil B 5-b) lediglich
zu prufen, ob oder inwieweit auf indirektem Wege Standorte wildlebender Pflanzen besonders ge-
schutzten Arten oder ihre Entwicklungsformen beschadigt oder zerstért werden kénnen (vgl. § 44
Abs. 1, Nr. 4).

Die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Pflanzenarten wurden im Gutachten zur Arten-
schutzprifung (Teil B 5) umfassend ermittelt, beschrieben und dahingehend bewertet, ob ihr Vor-
kommen durch das Vorhaben erheblich beeintrachtigt werden kénnte. Die Ergebnisse dieses spe-
ziellen Fachbeitrags decken die genannten UVS-Erfordernisse ab. Daher konnten die Ergebnisse

hier Gbernommen werden.
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5.4.2.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Der in der nachfolgenden Tabelle 21 aufgefiihrte Nachweis einer besonders und streng geschutz-
ten Pflanzenart entstammt den vom NLWKN (2018) erhaltenen Informationen. In der Nachweisliste
der besonders und streng geschutzten Pflanzenarten (s. Tab. 21) ist der Konigsfarn (Osmunda
regalis) genannt. Auch wenn der Nachweis mehr als zwanzig Jahre zurlickliegt und der Fundort
nicht genau benannt sind, wird der Bestand vorsorglich im Gutachten zur Artenschutzprifung (Teil
B 5)'"5 beurteilt.

5.4.2.2 Untersuchungsergebnisse und Bewertung

Der damalige Nachweisort liegt im Untersuchungsgebiet. Der Kénigsfarn praferiert feuchtschattige
Waldrander auf feuchten bis nassen nahrstoff- und basenarmen Sand-, Ton- und Niedermoorb6-
den. Diese Bedingungen finden sich nur im Bereich des betreffenden Minutenfeldes im Bereich der
Moorwalder des ,,Grof3en Moores bei Ehlershausen®am Nordrand des Untersuchungsgebiets. Laut
Bodenkundlichem Gutachten (INGUS 2025 und Tab. 12) ist auf den organischen Béden in diesem
Bereich fur die Krautschicht, zu der der Koénigsfarn aufgrund seiner Wurzeltiefe zahlt, nur eine ge-
ringe Empfindlichkeit anzunehmen. Zudem liegen diese Bereiche aulterhalb der signifikanten Zu-
satzabsenkung. Eine genaue Ortsbestimmung des Vorkommens liegt nicht vor, die Jahreszahlen
beziffern das Jahr des jeweiligen letzten Nachweises.

Tab. 21: Relevante Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet (Quelle: Teil B 5 FLU 2025); Hinweis: RL NDS = Rote
Liste Niedersachsen, die nachfolgende Ziffer bezeichnet den dort angegebenen Gefahrdungsgrad.

Konigsfarn (RL NDS 3) Nachweis aus dem Jahr 2000 im Bereich des Minutenfelds 3425404,
Osmunda regalis genauer Ort des Vorkommens und aktueller Stand unklar.
(NLWKN 2018).

Einschatzung der UVS — Pflanzenarten: kein Beeintrachtigungsrisiko

Fir den hier untersuchungsrelevanten Konigsfarn liegt kein Verstol? gegen artenschutzrechtliche
Bestimmungen vor. In Zusammenhang mit der Verbreitungssituation der Art in Niedersachsen (s.
GARVE 2007'%) Der Erhaltungszustand ist derzeit giinstig und wird sich durch die Grundwasser-
entnahme durch das Wasserwerk Ramlingen voraussichtlich nicht verschlechtern. Dies sollte trotz-
dem im Zuge der Beweissicherung, verbunden mit einer Kontrolle, ob die Art im Gebiet noch vor-
kommt, verifiziert werden.

s Tier- und Pflanzenarten bedurfen einer besonderen Berlcksichtigung im Bewilligungsverfahren in Form
einer speziellen Artenschutzpriifung. Hierbei ist zu klaren, ob trotz der prognostizierten Grundwasserabsenkung
infolge der geplanten Weiterférderung die Verbotstatbestande des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ein-
gehalten werden.

116 GARVE, E. (2007); Verbreitungsatlas der Farn- und Blitenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. Natur-
schutz und Landschaftspflege in Niedersachsen. 43. NLWKN, Hannover.
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5.4.3 Besonders und streng geschiitzte Tierarten

~Erheblich® sind Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, wenn Populationen ,besonders geschiitz-
ter* und/oder ,streng geschutzter® Arten betroffen wiirden. Welche Tierarten als ,besonders ge-
schutzt® gelten, ist im BNatSchG unter § 7 Abs. 2, Nr. 13 definiert, welche als ,streng geschitzt"
gelten, im selben Paragrafen im Absatz 2, Nr. 14.

Die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen und zu einer dieser Gruppen gehérenden Tierarten
wurden im Gutachten zur Artenschutzprifung (Teil B 5) umfassend ermittelt, beschrieben und da-
hingehend bewertet, ob ihre Populationen durch das Vorhaben erheblich beeintrachtigt werden
koénnten. Die Ergebnisse dieses speziellen Fachbeitrags decken die genannten UVS-Erfordernisse
ab und konnten daher hier Gbernommen werden. Weiterhin hilfreich waren bzw. sind die Ergeb-
nisse des Gewasserkundlichen Fachbeitrags nach WRRL (Teil B 6) zu den biologischen bzw. fau-
nistischen Qualitatskomponenten. Separate, weitere Erfassungen sowie Bewertungen fiir die UVS
waren daher nicht erforderlich. Dies wurde bereits im Rahmen des Scopings dargelegt und durch
die Beschllisse des Scoping-Termins bestatigt'"”.

5.4.3.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Nicht nur die besonders bzw. streng geschuitzten, sondern generell sind wildlebende Tiere ein
wichtiger funktionaler Bestandteil des Naturhaushaltes (Konsumenten erster und zweiter Ordnung
und Destruenten) sowie landschaftstypischer Biozénosen (Lebensgemeinschaften). Die natur-
raumtypische und historisch gewachsene Artenvielfalt ist zu schitzen. Allerdings kann diese Viel-
falt wegen des unverhaltnismaRig hohen Aufwandes nur reprasentativ erfasst werden. Die beson-
ders bzw. streng geschutzten Arten sind i.d.R. zu solchen geworden, weil sie sensibel auf Nut-
zungseinflisse reagieren und deshalb im Bestand abgenommen haben. Sie sind aufgrund dieser
Empfindlichkeit daher pradestiniert, eine Betroffenheit als erste zu signalisieren (Bioindikatoren).

Durch das hier zu beurteilende Vorhaben kommen sodann jene besonders bzw. streng geschitz-
ten Tierarten in den Fokus, die auf grundwasserbeeinflusste bzw. -abhangige Habitate existenziell
angewiesen sind. Grundwasserstandabsenkungen kénnen Habitatqualitdten verschlechtern und
Uber diesen indirekten Weg Tierpopulationen betreffen. Zu untersuchen war daher zunachst, ob es
zu Habitatveranderungen oder -beeintrachtigungen kommen kann, so dass der Lebensraum be-
troffener Arten eingeschrankt wirde. Fir diese Beurteilungen konnte bezlglich der terrestrischen
Biotope auf die Ergebnisse der Biotopkartierungen und bezogen auf FlieRgewasser-Habitate auf
den Gewasserkundlichen Fachbeitrag (Teil B 6) zurtickgegriffen werden. Ob in der Folge Popula-
tionen der streng bzw. besonders geschiitzten Arten betroffen sein kénnten, war im Weiteren zu
beurteilen.

Nach einer Relevanzpriifung im Rahmen des Gutachtens zur Artenschutzpriifung (Teil B 5) wurde
fur die beurteilungsrelevanten Arten im Untersuchungsgebiet eine vertiefende Beurteilung ihrer
Betroffenheit durchgefiihrt. Es wurden die Ergebnisse der bodenkundlichen (INGUS 2025), der

"7 Protokoll vom 20.04.2017 zum Scoping-Termin, Region Hannover - Antragskonferenz und Scoping-Ter-
min fur den Neubewilligungsantrag zur Grundwasserentnahme fir die Wasserwerke Fuhrberg und Elze-Berkhof,
WW Wettmar und WW Ramlingen Feld®.

Ergebnisprotokoll vom 29.10.2018 zur Abstimmung Naturschutz — Vorprifung Artenschutz und FFH-Ge-
biete — Wasserrechtsverfahren ,Trinkwassergewinnung Hannover-Nord*.
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hydrologischen (MATHEJA CONSULT 2020) und der gewasserokologischen Untersuchungen (OTTO
2020) wo erforderlich, interpretierend verknipft.

5.4.3.2 Untersuchungsergebnisse und Bewertung

Besonders und streng geschitzte Arten kommen schwerpunktmaflig im Niederungsbereich der
Wulbeck und im Bereich des ,,Gro3en Moores bei Ehlershausen® vor. In der nachfolgenden Tabelle
sind die fiir die Artenschutzpriifung relevanten Tierarten aufgeflihrt''®. Auf Basis der Ergebnisse
im Gutachten zur Artenschutzpriifung (Teil B 5) werden im Folgenden die entscheidungserhebli-
chen Befunde zur Betroffenheit des Schutzgutes Tiere zusammengefasst dargestellt. Zur Vermei-
dung von umfangreichen Textdoppelungen wird auf die Dokumentation der Ergebnisherleitung und
-begriindung verzichtet und dazu auf das genannte Gutachten verwiesen.

5.4.3.2.1 Relevante Vogelarten

Wie aus der folgenden Tabelle 22 hervorgeht, handelt es sich um feuchtgebietsgebundene Vogel-
arten, die im Niederungsbereich der Wulbeck als Brutvogel oder als Nahrungsgast vorkommen.

Tab. 22: Relevante Vogelarten im Untersuchungsgebiets (Quelle: Teil B 5 FLU 2025); Hinweis: RL NDS = Rote
Liste Niedersachsen, die nachfolgende Ziffer bezeichnet den dort angegebenen Gefahrdungsgrad.

Kranich Brutvorkommen mit 2-4 Individuen im Bereich nérdlich und 6stlich von Eh-
Grus grus lershausen in den Jahren 2016-2018 auRerhalb des Bereichs der Zusatzab-
senkung
(REGION HANNOVER 2018, schriftl.)
Schwarzstorch (RL NDS 1) Zwei altere (tradierte) Schwarzstorchreviere sind fir die Wulbeck mit in den
Ciconia nigra angrenzenden feuchten Waldern befindlichen Nahrungshabitaten nachge-
wiesen.

Die Wulbeck ist im Untersuchungsraum als Nahrungshabitat fiir den
Schwarzstorch von sehr héher landesweiter Bedeutung (NLWKN 2018 und
REGION HANNOVER 2018)

Neuntoéter (RL NDS V) Vorkommen im Bereich der Wulbeck und der Auenwiesen
Lanius collurio Nachweis 2013, Status unklar (REGION HANNOVER 2018)

Die dokumentierten Kranichbruten lagen auf3erhalb des Absenkungsgebietes, so dass eine Betrof-
fenheit durch das Vorhaben nicht vorliegt. Davon unbenommen kénnen Kraniche mit ihrem ver-
gleichsweise grof3en Aktivitatsradius das Untersuchungsgebiet auch kiinftig als (temporares) Nah-
rungshabitat nutzen.

Wie von FLU (2025) ausgefihrt, wird die Neuntoter-Population vom Vorhaben nicht betroffen. Die
alteren Neuntoter-Nachweise stammen aus der Wulbeck-Niederung. Die Art ist nicht existenziell
bzw. ausschlieRlich auf Feuchtgebiete angewiesen, sondern vielmehr auf besonntes Offenland mit

18 Fur einige Arten waren die Ortsangaben unspezifisch bzw. sie waren alter als 8-10 Jahre. Als Selektions-
kriterium wurde bestimmt, dass sie nur dann als potentiell vorkommende Arten anzusehen sind, wenn heute noch
geeignete Habitate bzw. Standorte im Untersuchungsgebiet vorhanden sind. Art fuir Art wurde sodann eine mogli-
che Betroffenheit ermittelt bzw. die Nichtbetroffenheit kurz begriindet.
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ausgedehnten Geblschen oder buschreiche Waldrander. Auch aufgrund dieser Habitatpraferen-
zen scheidet eine Betroffenheit der Population durch die fortgesetzte Grundwasserentnahme aus.

Was den erfreulicherweise generell in Ausbreitung befindlichen Schwarzstorch betrifft (Arealerwei-
terung nach West- und Nordwesteuropa), so hat FLU (2025) die Betroffenheit fiur die Wulbeck-
Niederung differenziert beurteilt und kommt zu dem Schluss, dass in der Gesamtbetrachtung ,mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass im Untersuchungsgebiet eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands infolge der fortgesetzten Grundwasserentnahme fiir die Po-
pulation des Schwarzstorchs eintritt.“ Diesen Befund stlitzt auch der Sachverhalt, dass sich die
Reviere der Art Giber mehrere Kilometer um den Horststandort herum erstrecken. Daran gemessen
ware im ,worst-case“-Fall allenfalls ein marginaler Teilbereich betroffen und dies nur dann, wenn
die Wulbeck ganz- bzw. mehrjahrig trockenfallen wirde.

Einschédtzung der UVS - Vogelarten: kein Beeintrachtigungsrisiko

Wie in der Artenschutzprifung dargelegt, werden Habitat- und Nahrungsbedingungen auf Stand-
orten mit Bedeutung fiir hier relevante Vogelarten durch das Vorhaben nicht beschadigt oder ge-
bzw. zerstort. Verschlechterungen der Erhaltungszustéande der lokalen Populationen der genann-
ten Arten treten nicht ein und die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten bleibt
im rdumlichen Zusammenhang erhalten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Wegen der generell hohen Ge-
fahrdung des Schwarzstorchs sollte der lokale Bestand im Rahmen der Beweissicherung beobach-
tet werden.

5.4.3.2.2 Relevante Saugetierarten

Innerhalb der Gebietskulisse wurde ein gemeldetes Fledermausvorkommen, das aul3erhalb des
Untersuchungsgebiets in der Ortschaft Ehlershausen vorkommt, dahingehend untersucht, ob Ha-
bitatveranderungen oder -beeintrachtigungen durch das Vorhaben zu einer Einschrankung des Le-
bens- oder Nahrungsraums der betroffenen Art fihren kénnte. Wahrend das Vorhaben nicht auf
die Wochenstuben der gebaudegebundenen Art wirken kann, war ein Einfluss auf die Nahrungs-
habitate noch zu beurteilen. Unter Bezugnahme auf die bodenkundliche Risikobeurteilung wurde
in Teil B 5 (2025) dazu festgestellt, dass ,nicht davon auszugehen ist, dass die potenzielle Funktion
des Gebiets als Nahrungshabitat gesamtraumlich durch das Vorhaben beeintrachtigt wird.“ Dieser
Befund kann wie folgt untermauert werden: Weil die Art in halboffenen, von Grinland, Baumreihen
und Waldrandern gegliederten Landschaften jagt wird deutlich, dass die raumstrukturellen Gege-
benheiten wichtiger, als ganz bestimmte feuchtigkeitsgepragte Biotoptypen sind. Solche Struktur-
kombinationen im Offenland sind im ackerbaudominierten Absenkungsgebiet kaum vorhanden.
Daher scheiden erhebliche Beeintrachtigungen der potenziellen Nahrungshabitate aus.

Tab. 23: Relevante Saugetierart im Untersuchungsgebiets (Quelle: Teil B 5 FLU 2025); Hinweis: RL NDS = Rote
Liste Niedersachsen, die nachfolgende Ziffer bezeichnet den dort angegebenen Gefahrdungsgrad.

Breitfliigelfledermaus (RL NDS 2) Sichtbeobachtung in Ehlershausen 2017 (NLWKN 2018)
Eptesicus serotinus
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Einschidtzung der UVS — Saugetierarten: kein Beeintrachtigungsrisiko

Die potenzielle Funktion des Gebiets als Fledermaus-Nahrungshabitat, ist gesamtraumlich be-
trachtet, nicht durch das Vorhaben beeintrachtigt. Von Verschlechterungen der Erhaltungszu-
stande ihrer lokalen Populationen kann nicht gesprochen werden, somit bleiben die artenschutz-
rechtlichen Anforderungen (vgl. § 44 Abs. 1 BNatSchG) auch bei Durchfiihrung des Vorhabens
erfullt.

5.4.3.2.3 Relevante Reptilienarten

Auch wenn die verfugbaren Reptiliennachweise mehr als 25 Jahre zurlickliegen, wurden die Rep-
tilien der Tabelle 24 prophylaktisch beurteilt. Ein Vorkommen in den Moorgebieten ndrdlich des
Absenkungstrichters ist aktuell wahrscheinlich, da dort nach wie vor geeignete Standortbedingun-
gen vorliegen.

Tab. 24: Relevante Reptilienarten im Untersuchungsgebiet (Quelle: Teil B 5 2025); Hinweis: RL NDS = Rote Liste
Niedersachsen, die nachfolgende Ziffer bezeichnet den dort angegebenen Gefahrdungsgrad.

Schlingnatter (RL NDS 2) Ein adultes Exemplar in lichtem Randbereich eines sandigen Wald-
Coronilla austriaca weges in groRflachigem Kiefernforst nordwestlich. Ramlingen
(1991), (NLWKN 2018)

Aktuelles Vorkommen und Status unklar.

Ringelnatter (RL NDS 3) Ein adultes Exemplar im GroRen Moor nérdlich Ehlershausen in ver-
Natrix natrix landendem Torfstich (1993), (NLWKN 2018)
Aktuelles Vorkommen und Status unklar.
Kreuzotter (RL NDS 3) Jungtier auf Fahrweg durch das Moor (1994), (NLWKN)
Vipera berus Aktuelles Vorkommen und Status unklar.

Die Schlingnatter (Coronella austriaca) ist nicht auf wasserbeeinflusste Habitate angewiesen. Im
norddeutschen Tiefland kommt die eher trockenheits- und warmeliebende Art in (Habitatmosaiken
aus u.a.) Sandheiden, Magerrasen sowie trockenen Hochmoor- und Waldrandern vor. Diese
grundwasserfernen Habitate kénnen vom Vorhaben nicht betroffen werden.

Als Nachweisort der Ringelnatter (Natix natrix) aus 1993 ist ein nicht konkret verorteter, verlanden-
der Torfstich im Grof3en Moor nérdlich Ehlershausen dokumentiert (NLWKN 2018). Gewasser sind
ein typischer Nachweisort, aber nicht das ausschlief3lich erforderliche Habitatelement. Ein Biotop-
mosaik aus vielfaltigen Vegetations- und Bodenstrukturen, wie unter anderem trockene Winter-
quartiere oder Eiablage- und Sonnenplatze, diese am besten raumlich eng benachbart, ist erfor-
derlich. Ein solches Angebot bleibt im weitlaufigen, sich nérdlich tGber das Untersuchungsgebiet
hinaus erstreckende GrofRen Moor auch bei fortgesetzter Grundwasserentnahme bestehen. (vgl.
Minutenfeldlage in Karte 6).

Auch fiir die Kreuzotter (Vipera berus) ist der aktuelle Status unklar, da entsprechende Nachweise
seit 1994 fehlen. Das angegebene Minutenfeld fiir den dokumentierten Nachweis aus 1994 erreicht
nur im Nordosten das Absenkungsgebiet (vgl. Karte 6), die Lebensraumbedingungen — praferiert
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werden Wald- und Moorrander, Heiden und Feuchtgebiete mit Zwergstrauchern, die grol’e Tages-
schwankung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufweisen — sind auch kiinftig im GroRen Moor
gegeben, zumal die Ausweisung des Moorgebietes als Naturschutzgebiet vorgesehen ist. (FLU
2025).

Einschidtzung der UVS — Reptilienarten: kein Beeintrachtigungsrisiko

Das Vorhaben 6st keine Beeintrachtigungen maoglicher lokaler Reptilien-Populationen aus, da ein
fur die relevanten Arten maf3gebliches mehr oder weniger kleinteiliges Biotop- und Habitatmosaik
mit vielfaltigen Vegetationsstrukturen im Untersuchungsgebiet, insbesondere im nérdlich angren-
zenden Moorgebiet, weiterhin vorhanden ist. Die artenschutzrechtlichen Anforderungen (vgl. § 44
Abs. 1 BNatSchG) bleiben auch bei Durchfiihrung des Vorhabens erfiillt.

5.4.3.24 Relevante Libellenarten

Fur die Stufe Il der Artenschutzpriifung (Teil B 5 FLU 2025) waren durch den NLWKN'"® und die
Region Hannover'? die relevanten Libellennachweise zur Verfligung gestellt worden. Es handelt
sich um Nachweise an der Wulbeck. Fir die Beurteilungen in der ASP wurden diese generellen
Angaben vorsorglich flr den hier zu betrachtenden kurzen Gewasserabschnitt unterstellt. Da sich
die verfugbaren Daten auf das Jahr 2003 beziehen, wurden die Ergebnisse des nachstgelegenen
Makrozoobenthos-Untersuchungsabschnitts (s. Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie, Referenz-
strecke ,Wulbeck oben*, OTTO 2020) aktualisierend herangezogen. Da es sich bei OTT0 (2020) um
Larvennachweise handelt, kann fir diese Arten die Bodenstandigkeit im hier relevanten Wulbeck-
Abschnitt als belegt gelten.

Von den aus 2003 stammenden und in Tabelle 25 gelisteten neun Altnachweisen, konnten in der
0.g. Referenzstrecke im Jahr 2018 fiinf Arten, namlich Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella),
GroRRe Pechlibelle (Ischnura elegans), Kleine Pechlibelle (Ischnura pumilio), Friihe Adonislibelle
(Pyrrhosoma nymphula) und Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes) nicht nachgewiesen wer-
den. Unabhangig davon, ob sie ggf. auRerhalb der Referenzstrecke vorkdmen, handelt es sich bei
diesen Arten nicht um typische FlieRgewasserlibellen — sie praferieren verschiedenartige Stillge-
wasser oder Graben mit Stillwassercharakter (s. jeweilige Artmonographien bei BAUMANN et al.
2021)"?" und kénnen daher hier vernachlassigt werden; eine erhebliche Betroffenheit kann nicht
konstatiert werden.

Fir die von OTTO (2020) aktuell bestatigte Blaugriine Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) und
den neu nachgewiesenen Plattbauch (Libellula depressa) kann ebenso festgehalten werden,
dass der zu betrachtende Wulbeck-Abschnitt fir die lokale Population dieser Arten nicht es-
sentiell sein kann.

19 NLWKN (2018): Daten aus den Niedersachsischen Tierarten-, Pflanzenarten- und Vogelartenerfassungs-

programmen. Eigens flr die ASP Stufe |l angefragt.

120 REGION HANNOVER (2018): Ergebnisse der eigens getéatigten Datenanfragen zu Artvorkommen in der Re-

gion Hannover.

121 BAUMANN, K., R. JODICKE, F. KASTNER, A. BORKENSTEIN, W. BURKART, U. QUANTE & T. SPENGLER (Hrsg.)
(2021): Atlas der Libellen in Niedersachsen/Bremen. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Libellen in Niedersach-
sen und Bremen, Sonderband.
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Nach BAUMANN (2021) ist die Blaugriine Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) die vierthau-
figste Artin Niedersachsen und flachendeckend verbreitet. Die auch als ,Gartenteichlibelle®
bezeichnete Art besiedelt ein ausgesprochen breites Spektrum an Gewassern und bendtigt
somit keine speziellen Schutzmaflnahmen.

Der Plattbauch (Libellula depressa) ist nach BRUENS & QUANTE (2021) ,ein typischer
Erstbesiedler neu angelegter, noch weitgehend vegetationsloser Gewasser, aus denen sie
mit Fortschreiten der Vegetationsentwicklung dann nach einigen Jahren wieder verschwin-
det’, der zudem ,eine recht groRe Toleranz gegentiber Gewasserbelastungen” aufweist.
.In FlieRgewassern findet man sie seltener, dort nutzt sie dann strémungsarme bis stro-
mungsfreie Buchten oder sehr langsam flieRende Gewasserabschnitte.“ Sie ist landesweit
ungefahrdet und besiedelt nach den genannten Autoren neu angelegte bzw. entstehende
Gewasser schnell. Die Art wird damit auch kinftig, je nach Wasserfuhrung, unstet in der
Wulbeck zu erwarten sein. Auf die lokale und regionale Population kann sich das Vorhaben
daher kaum signifikant auswirken.

Die Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) sowie die beiden Prachtlibellen (Calopteryx
splendens und C. virgo) sind FlieRgewasser-Arten und daher im Hinblick auf vorhabenverursachte
Abflussveranderungen in der Wulbeck die maRgeblichen, potentiell empfindlichen Arten.

PIX et al. (2021)'?? beschreiben die Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii)
hinsichtlich der Habitatwahl wie folgt: ,,Als Besiedlerin kleinster Quellrinnsale bis hin zu Ba-
chen und kleinen Flissen einer Grollenordnung von 10 m Breite, ausnahmsweise auch
noch breiter, ist sie unter den FlieRgewasserlibellen eine der 6kologisch plastischsten Ar-
ten.“ Dieser generelle Hinweis macht plausibel, warum die Art insbesondere auch im &stli-
chen Tiefland Niedersachsens aktuell ungefahrdet ist. Es bestehen aber weiterhin Gefahr-
dungen, hier spielt ,neben der Gewasserunterhaltung die landwirtschaftliche Nutzung dicht
bis an die Ufer heran, insbesondere die Umwandlung von Grinland in Ackerflachen, ver-
bunden mit Immissionen von Dingemitteln und Pestiziden eine entscheidende Rolle.”
(dies. S. 228).

Die Gebanderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) ist nach BROCK & QUANTE (2021)'23
eine der haufigsten Libellen in Niedersachsen und demzufolge ungefahrdet. ,Die bevor-
zugten Aufenthaltsorte der Larven sind strdomungsberuhigte Bereiche in der Vegetation
oder zwischen Erlenwurzeln [...]. Die Imagines nutzen in erster Linie Gewasserabschnitte,
die gut besonnt sind und eine reiche Vegetation aufweisen.” Diese Bedingungen sind vor
Ort gegeben und werden durch geringfligige Abflussminderungen nicht eliminiert.

122

Pix, A., BAUMANN, K., BUCHWALD, R. & U. QUANTE (2021): Cordulegaster boltonii — Zweigestreifte Quelljung-

fer. In: BAuMANN, K., R. JODICKE, F. FASTNER, A. BORKENSTEIN, W. BURKART, U. QUANTE & T. SPENGLER (Hrsg.) (2021):
Atlas der Libellen in Niedersachsen/Bremen. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Libellen in Niedersachsen und
Bremen, Sonderband: 223-228.

123

BRrRock, V. & U. QUANTE (2021): Calopteryx splendens — Gebanderte Prachtlibelle. In: BAUMANN, K., R. JODI-

CKE, F. KASTNER, A. BORKENSTEIN, W. BURKART, U. QUANTE & T. SPENGLER (Hrsg.): Atlas der Libellen in Niedersach-
sen/Bremen. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Libellen in Niedersachsen und Bremen, Sonderband: 60-63.
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= Die Blaufliigel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) ist nach BURKART & BAUMANN (2021)'?* ein
Zeiger fur klare, sommerkihle Bache” und dementsprechend mit regionalem Verbreitungs-
schwerpunkt ,im 6stlichen Tiefland” von Niedersachsen. Aufgrund zunehmender Gewas-
serrenaturierungen ist die ehemals als gefahrdet eingestufte Art aktuell ungefahrdet (dies.
S. 69). Zu den weiterhin bestehenden Gefahrdungsursachen stellen die Autoren fest: ,Die
regelmafige Gewasserunterhaltung, meist maschinell mit Mahkorb, greift trotz zunehmend
schonender Methoden immer noch erheblich in die Lebenswelt von C. virgo ein. Als Haupt-
gefahrdung muss das ungebremste Vordringen der agrarindustriellen Nutzung“ angesehen
werden.

Es wird zum einen deutlich, dass fur die vorkommenden FlieRgewasserlibellen ungestoérte Umfeld-
bedingungen besonders wichtig sind. Da im betrachteten Wulbeck-Abschnitt die landwirtschaftli-
chen Flachen nahe, teils unmittelbar ans Gewasser reichen, dirften davon ohnehin die dominanten
besiedlungshemmenden Einflisse ausgehen. Was andererseits das Strukturangebot im Gewasser
anbetrifft, so wéare eine von der Grundwassernutzung ausgeléste geringe Abflussminderung nicht
in der Lage, habitatverandernde morphodynamische Prozesse anzustof3en oder bestehende zum
Erliegen zu bringen. Daher resumiert auch die Artenschutzprifung (ASP), Stufe Il (s. Teil 5 B),
dass unter Bertcksichtigung der vorhabenbedingten Wirkungen und in Verbindung mit den Unter-
suchungsergebnissen von OTTO (2020), INGUS (2025) und HMM (2025) erhebliche Habitatbeein-
trachtigungen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Dies untermauert die ASP u.a.
damit, dass fir den betreffenden Bereich der Wulbeck (Untersuchungsabschnitt ,Wulbeck oben®)
gemal Gewasserkundlichem Fachbeitrag (s. Teil B 6 ) keine vorhabenbedingten Reduktionen der
Abflussmengen in der Wulbeck eintreten.

124 BURKART, W. & K. BAUMANN (2021): Calopteryx virgo — Blaufliigelige Prachtlibelle. In: BAUMANN, K., R. JODI-
CKE, F. KASTNER, A. BORKENSTEIN, W. BURKART, U. QUANTE & T. SPENGLER (Hrsg.): Atlas der Libellen in Niedersach-
sen/Bremen. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Libellen in Niedersachsen und Bremen, Sonderband: 64-69.
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Tab. 25: Relevante Libellenarten im Untersuchungsgebiet (Quelle: Teil B 5 FLU 2025); Hinweis: RL NDS = Rote
Liste Niedersachsen, die nachfolgende Ziffer bezeichnet den dort angegebenen Gefahrdungsgrad.

Blaugriine Mosaikjungfer
Aeshna cyanea

Wulbeck:

OT1T0 (2020): 4 Individuen;

Laut Daten der REGION HANNOVER (2018) Datenstand 2003: hohe
Bedeutung fiir die Libellenfauna.

Zweigestreifte Quelljungfer
Cordulegaster boltonii

Hufeisen-Azurjungfer
Coenagrion puella

Gebanderte Prachtlibelle
Calopteryx splendens

Blaufliigel-Prachtlibelle (RL NDS 3)
Calopteryx virgo

GrolRe Pechlibelle
Ischnura elegans

Kleine Pechlibelle (RL NDS 3)
Ischnura pumilio

Frihe Adonislibelle
Pyrrhosoma nymphula

Blaue Federlibelle
Platycnemis pennipes

Plattbauch
Libellula depressa

Wulbeck:

O71710 (2020): 1 Individuum;

Laut Daten der REGION HANNOVER (2018) Datenstand 2003: hohe
Bedeutung fiir die Libellenfauna.

Wulbeck:

Laut Daten der REGION HANNOVER (2018) Datenstand 2003: hohe
Bedeutung fiir die Libellenfauna.

Aktuell gemaR OtTo (2020): keine Nachweise an der Wulbeck.
Diese Art ist allerdings eher auf Stillgewasser spezialisiert.
Wulbeck:

OT170 (2020): 1 Individuum;

Laut Daten der REGION HANNOVER (2018) Datenstand 2003: hohe
Bedeutung fiir die Libellenfauna.

Woulbeck:

OT1710 (2020): 1 Individuum;

Laut Daten der REGION HANNOVER (2018) Datenstand 2003: hohe
Bedeutung fiir die Libellenfauna.

Woulbeck:

Laut Daten der REGION HANNOVER (2018) Datenstand 2003: hohe
Bedeutung fiir die Libellenfauna.

Aktuell gemaR OTT0 (2020): keine Nachweise an der Wulbeck.
Wulbeck:

Laut Daten der REGION HANNOVER (2018) Datenstand 2003: hohe
Bedeutung fir die Libellenfauna.

Aktuell gemaR OTT0 (2020): keine Nachweise an der Wulbeck, was
aber daran liegen mag, dass die Art auf temporare (Kleinst)-Gewas-
ser spezialisiert ist, die an FlieBgewasser direkt nicht explizit ge-
bunden ist (s. OTTO 2020).

Wulbeck:

Laut Daten der REGION HANNOVER (2018) Datenstand 2003: hohe
Bedeutung fir die Libellenfauna.

Aktuell gemaR OT70 (2020): keine Nachweise an der Wulbeck.

Wulbeck: Laut Daten der Region Hannover (2018) Datenbestand
2003: hohe Bedeutung fir die Libellenfauna

Aktuell gemaR OTT0 (2020) keine Nachweise an der Wulbeck.
Wulbeck: Nachweis von 2 Individuen durch O1T0 (2020).

Einschédtzung der UVS - Libellenarten: kein Beeintrachtigungsrisiko

Das Abflussverhalten und gewasserstrukturelle Merkmale werden durch die Grundwasserent-
nahme nicht beeintrachtigt. Damit sind zum einen keine Verschlechterungen der Erhaltungszu-
stande der lokalen Populationen der Libellen-Arten durch das Vorhaben zu erwarten. Zugriffsver-
bote/Verbotstatbestande gemal § 44 BNatSchG bezuiglich dieser Arten sind daher mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen. Zum anderen sind im Sinne des UVPG keine erheblichen Beein-
trachtigungen dieses Schutzgutaspektes zu befiirchten.
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5.4.3.2.5 Relevante Fischarten und Krebstiere

Zur Beurteilung der Fischfauna konnten nur permanent wasserfilhrende Gewasser untersucht wer-
den, da bei zeitweise trockenfallenden FlieRgewassern allenfalls periodisch zuwandernde Fische
anzutreffen waren'?%. Abgesicherte Ergebnisse konnten fiir die im Einflussbereich des WW Ram-
lingen liegenden Gewasser ,Wulbeck®, und ,Neue Aue® (Rand des GW-Modellgebiets) ermittelt
werden. Im ,Adamsgraben® konnten die Ergebnisse nicht klassifiziert werden. Das vorhandene
Artenspektrum im Wietze-Gewassersystem deckt nahezu vollstandig die potenziell natirliche
Fischfauna einer Hasel-Griindlings-Region ab. Von der potentiell nattirlichen Fischfauna der Hasel-
Grundlings-Region fehlt in der ,Wulbeck® bei den Leitarten nur der Dobel (LAVES Potentiell natir-
liche Fischfauna, 2020, Erhebung Febr. 2015 in BRUMMER 2020'26). Damit wurde das enorme Po-
tenzial des Gewassersystems flr das Artenspektrum der Fische belegt, die Individuendichte war
allerdings sehr gering (BRUMMER 2020). Weil die ermittelte Individuenzahl von 113 deutlich zu ge-
ring war, konnte kein gesichertes Ergebnis abgegeben werden'?’. Die ,maRige“ Bewertung wurde
auf Basis der Daten der FGG Weser (2020)'?® vergeben. Fir die ,Neue Aue“ war das Ergebnis
2unbefriedigend™ (BRUMMER 2020'%°). In der ,Neuen Aue“ hangen das tatséchliche Artenvorkom-
men sowie die Individuendichte vermutlich aber auch stark vom Abflussgeschehen und der Ver-
bindung zu Fuhsekanal und Aller ab (LAVES 20171%0).

Bemerkenswert war dartber hinaus der Nachweis des Edelkrebes (Astacus astacus) im Oberlauf
der Wulbeck, auBerhalb des Untersuchungsgebiets. Es handelte sich um den Einzelfang eines
adulten Tieres, der gleichzeitig den Erstnachweis fir dieses Gewasser bedeutet.

125 Von 11 in Augenschein genommenen Gewassern wurden die Wietze und 6 Bache und Graben untersucht
(s. BRUMMER 2020) tatsachlich befischt. Die tbrigen Bache und Graben erwiesen sich als nur noch temporare Ge-
wasser.

126 BRUMMER, |. (2020): Anhang 1 — Teil B in RIEDL/VON DRESSLER, MATHEJA CONSULT et al. (2020): Teil B 6
Gewasserkundlicher Fachbeitrag nach WRRL zum Antrag auf Bewilligung einer Grundwasserentnahme durch die
Wasserwerke Elze-Berkhof und Fuhrberg mit den Fassungen Lindwedel, Berkhof und Fuhrberg der enercity AG,
Hannover.

127 Gefordert wird bei FiBS mindestens das 30-fache der Artenzahl der Referenzliste. Das waren im unter-
stellten Fall (Artenliste der Wulbeck mindestens 450 Fische).

128 FLUSSGEBIETSGEMEINSCHAFT WESER - FGG (2020). Okologischer Zustand / 6kologisches Potenzial von
FlieRgewassern im Bereich Fuhrberg. — interaktive Karte: https://www.fgg-weser.de/kartenserver-fgg-weser/bwp-
wrrl/zustand-ow (Zugriff am 15.06.2020)

129 BRUMMER, |. (2020): Anhang 1 — Teil B in RIEDL/VON DRESSLER, MATHEJA CONSULT et al. (2020): Teil B 6
Gewasserkundlicher Fachbeitrag nach WRRL zum Antrag auf Bewilligung einer Grundwasserentnahme durch die
Wasserwerke Elze-Berkhof und Fuhrberg mit den Fassungen Lindwedel, Berkhof und Fuhrberg der enercity AG,
Hannover.

130 LAVES - Niederséachsisches Landesamt fiir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Dezernat Bin-
nenfischerei - Fischereikundlicher Dienst per E-Mail vom 13.01.2017.
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Tab. 26: Beurteilungsrelevante Fische und Krebse im Untersuchungsgebiet (Quelle: BRUMMER 2020 in Teil B 6)

Edelkrebs Wulbeck Oberlauf 2017/2018
Astacus astacus (BRUMMER 2020, Teil B 6)

Es ist unklar, ob es Uberhaupt einen individuenreichen ,Bestand” des Edelkrebses gibt oder ob es
sich lediglich um eines oder wenige Individuen handelt'3'. Zwar wére es wiinschenswert den Status
der Art in der Wulbeck zu klaren, da die Art vom Aussterben bedroht ist. Allerdings ist generell
festzustellen, ,dass die Beeintrachtigung einer mdglichen lokalen Population des Edelkrebses
durch das Vorhaben ausgeschlossen wird, da fir die FlieRgewasser im Untersuchungsgebiet ge-
malfs OTTO (2020) (Teil B 6, Anhang 1 keine entnahmebedingte Verschlechterung der Habitatbe-
dingungen (...) zu erwarten ist.“ (FLU 2025).

Einschédtzung der UVS: iiberwiegend kein Beeintrachtigungsrisiko

Das Potenzial des Wietze-Gewassersystems ist fur das gesamte Fischartenspektrum einer Hasel-
Grundling-Region vorhanden. Fir die aquatischen Arten ist keine entnahmebedingte Verschlech-
terung zu erwarten (OTTO 2020, Teil B 6, Anhang 1). Durch die im Rahmen der Kompensation
geplanten weiteren Renaturierungen von Gewasserteilstrecken ist mit einer erheblichen Verbes-
serung der Habitatstrukturen zu rechnen.

Zusammenfassende Einschatzung der UVS: kein Beeintrachtigungsrisiko

Die UVS hat die ,erheblichen® Auswirkungen auf die Schutzguter, hier auf das (Teil-)Schutzgut
Tiere zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Dabei wurde beurteilt, ob besonders und
streng geschitzte Tierarten durch das Vorhaben der fortgesetzten Grundwasserentnahme nach-
teilig betroffen werden. Bezugnehmend auf die hierbei lediglich relevanten Zugriffsverbote des §
44 BNatSchG Abs. 1, Nr. 3 und Nr. 4, namlich Lebensstatten wildlebender Tiere der besonders
geschutzten Arten zu beschadigen oder zu zerstéren, wurden in Stufe | und Stufe Il der ASP die
potentiell empfindlichen Arten eingehend betrachtet. Die Untersuchung der unterschiedlichen rele-
vanten Artengruppen hat ergeben, dass das Vorhaben keine Beeintrachtigungen der lokalen Po-
pulationen auslést. Schwarzstorch, Schling- und Ringelnatter sowie Kreuzotter sollten allerdings
wegen des alten Datenbestands aus Umweltvorsorgegriinden in die Beweissicherung aufgenom-
men werden. Eine Prifung des Vorkommens des Edelkrebses ware wiinschenswert.

131 Mdoglicherweise sorgt ausgerechnet der sommerlich trockenfallende Mittellauf dafir, dass in diesen Be-

reich noch keine Amerikanischen Flusskrebse eingewandert sind (s. 0. BRUMMER, 2020).
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5.5 Schutzgut Landschaft
5.5.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Vielfalt, Eigenart und Schoénheit von Natur und Landschaft sind als Voraussetzung fir die land-
schaftsgebundene Erholung des Menschen zu schutzen, zu pflegen und zu entwickeln (§ 1
BNatSchG). Beim Scoping-Termin war festgelegt worden, dass dieses Schutzgut erst dann naher
untersucht werden sollte, wenn mégliche landschaftsbildrelevante Anderungen der Biotopstruktu-
ren ermittelt wurden. Da die Auswirkungsprognose ergeben hatte, dass landschaftsbildrelevante
Gehdlzstrukturen durch die zusatzliche Grundwasserentnahme beeintrachtigt werden konnten,
wurde die Betroffenheit dieses Schutzgut in der UVS ebenfalls beurteilt.

Untersuchungsrelevant sind Gehdlzstrukturen, die die Landschaft gliedern und beleben, ihre Ei-
genart mitbestimmen und dadurch die landschaftliche Vielfalt erhéhen. Sie sind in ihrer Fern-,
Rand- und Komplexwirkung von besonderer Bedeutung fiur die Landschaft. Auf Basis vorhandener
Informationen zum Landschaftsbild aus den Landschaftsrahmenplanen der REGION HANNOVER
(2013) und unter Zugrundelegung der Biotopkartierung des Landkreises Celle (2016-2018) wurden
markante Landschaftsstrukturen, die die Eigenart Landschaft mit kennzeichnen und pragen, dar-
gestellt. Hierzu wurden die zur Verfliigung stehenden Daten des Landkreises Celle und der Region
Hannover abgeglichen und vereinheitlicht soweit moglich.

Landschaftsbildpragende Strukturen ‘

Ackerlandschaft mit mittlerem Gehdlzreichtum
Gehblz-/Laubwaldreiche Ackerlandschaft

Gehdlzreiche Griinland- und Ackerlandschaft

Waldlandschaft mit vorwiegend strukturarmen Nadelwaldern Q LGLN
Waldlandschaft mit vorwiegend alterem, strukturreichen Laubwaldanteil

Waldlandschaft mit vorwiegend alteren, strukturreichen Laub-Nadelmischwaldern

B\
NI

Geholzreiche Grinanlagen Heiden und Magerrasen

Abb. 16: Landschaftsbildpragende Strukturen im Untersuchungsgebiet

Sowohl in der Wulbeck-Niederung als auch auf den landwirtschaftlich genutzten Flachen bewirken
Gehdlzreihen aus Baumen und Strduchern eine gewisse Kammerung der offenen Feldflur. Ent-
sprechend der in Abbildung 16 differenzierten Raumtypen
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= st ein groRer Teil des Gebiets durch vorwiegend strukturarme Nadelwalder gepragt,

» sind die Ackerflachen, die von West nach Ost das Untersuchungsgebiet durchziehen und
Ackerflachen in der Wulbeck-Niederung durch Geholzbestande strukturiert,

= sind im Nord-Osten im Landkreis Celle gelegene Grlinland- und Ackerstandorte durch Ge-
hélzreihen gekammert,

= finden sich auf den Moorstandorten vorwiegend altere strukturreiche Laub- und Nadel-
wald-Mischbestande,

= sind Heiden und Magerrasen anzutreffen, die Bereiche mit jungen Nadel- und Laubwald-
bestanden, vermischt mit Pfeifengrasbestéanden, aufweisen.

5.5.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung

Die vorhandenen landschaftspragenden Geholzstrukturen wurden erfasst und in Kapitel 5.4.1.2
bereits beschrieben und bewertet s. Tab. 19). Aufgrund der malRgeblichen Bodeneinheiten ist ein
mittleres Beeeintrachtigungsrisiko lediglich bei einigen wenigen Baumreihen im Bereich der
zusatzlichen Absenkung in der Wulbeck-Niederung festgestellt worden. Da im Nahbereich Vermin-
derungsmalinahmen vorgesehen sind, ist eine Beeintrachtigung erst im Rahmen der Beweissiche-
rung abschlieRend festzustellen.

Einschatzung der UVS: Beeintrachtigungsrisiko fiir einzelne Baumreihen moglich

Fir einige wenige Baumreihen am westlichen Rand des Absenkungsgebiets wurde ein mittleres
Beeintrachtigungsrisiko ermittelt. Da die Niederung sowohl durch Vermeidungs-, Verminderungs-
und Kompensationsmalnahmen, als auch durch die im empfohlenen Landschaftsentwicklungs-
konzept genannten Malinahmen in ihrem Wasserhaushalt stabilisiert und auch verbessert werden
kann, ist erst im Rahmen der Beweissicherung eine Betroffenheit zu klaren. Die Flachenbetroffen-
heiten sind bei der Risikoeinstufung fur das Schutzgut Biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen be-
ricksichtigt (s. Tab. 20).

5.6 Schutzgut Kulturgliter und sonstige Sachgiiter
5.6.1 Schutzziele und Untersuchungsgegenstand

Es liegt im besonderen 6ffentlichen Interesse kulturhistorisch wertvolle Bodendenkmale, Fundstel-
len, Landschaftsteile etc. zu erhalten. Daher war zu untersuchen, ob bzw. inwieweit diese im Land-
schaftsrahmenplan der Region Hannover (2013) dargestellten Kulturgiiter durch eine dauerhafte
Absenkung des derzeitigen Grundwasserspiegels beeintrachtigt werden kénnten (s. Abb. 17).
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Kulturgiiter

b

L (T

Region Hannover

\¢
¢
e
\@
)

003-0023 Imkergehege bei Ramlingen 004-0005 Bienenzaun am Struckbusch Q
003-0024 Umwallung nérdlich Ehlershausen 004-0006 Wall der Gemarkungsgrenze Wettmar-Ramlingen LG LN
003-0025 Alter Torfstich bei Ehlershausen * Brunnenstandorte

Abb. 17: Kulturgiiter oder sonstige Sachgtiter im Bereich des Untersuchungsgebiets der UVS (Quelle: Landschafts-
rahmenplan der Region Hannover (2013)

5.6.2 Untersuchungsergebnis und Bewertung

Der verzeichnete Torfstich ist nicht als offener Handtorfstich erhalten. Mittlerweile ist er tGberwie-
gend bewaldet mit Kiefernforst bzw. Birken- und Kiefern-Moorwald. Da der Torfstich als solcher,
ein abgegrabener Bereich eines genutzten Hochmoores, nicht durch die Grundwasserentnahme,
die den Bereich nur an ihrem Rand tangiert, betroffen wird, ist nicht von einer erheblichen Beein-
trachtigung auszugehen. Ebenso werden oberirdisch errichtete Aufschittungen, wie die Walle und
Umwallungen oder ein mit Brettern verkleideter halboffener, Uberdachter Bienenstand'3? nicht
durch eine Grundwasserentnahme betroffen.

Einschéatzung der UVS: kein Beeintrachtigungsrisiko

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass erhebliche Beeintrachtigungen fiir die anzutreffenden
historischen Kulturlandschaftselemente in den von der fortgesetzten Grundwasserentnahme be-
troffenen Bereichen nicht zu erwarten sind.

132 In einem Bienenzaun wurden friher, bis ca. in die 2. Halfte des 19. Jahrhunderts, die Bienenstocke wet-
tergeschiitzt aufgestellt.
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6 MaRnahmenvorschlage zur Vermeidung, Verminderung oder
zum Ausgleich erheblicher Beeintrachtigungen

Nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 UVPG a. F. sollen die UVP-Unterlagen u.a. enthalten: eine ,Beschreibung
der MalRnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens vermie-
den, vermindert oder, soweit mdglich, ausgeglichen werden, sowie der Ersatzmaflinahmen bei nicht
ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft.“ Dies nimmt Bezug auf die
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (s. §§ 14 ff BNatSchG). Danach sind vermeidbare Beein-
trachtigungen zu unterlassen (s. § 15, Abs. 1) und unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Mal3-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen.

In § 15 Abs. 2 BNatSchG sind die Anforderungen formuliert, die an eine fachlich begriindete Ein-
griffsfolgenbewaltigung zu stellen sind. Die dort festgelegte Reihenfolge von Prifschritten ist ein-
zuhalten. Diese beginnt mit der Prifung der Vermeidbarkeit von durch das Vorhaben verursachten
Beeintrachtigungen (Vermeidungsgebot). Damit ist keine grundsatzliche Ablehnung eines Vorha-
bens gemeint, sondern die konsequente Prifung, wie das Eintreten von erheblichen Beeintrachti-
gungen ggf. durch bestimmte Vorkehrungen vermieden werden kann. Im nachsten Schritt sind die
verbleibenden, unvermeidbaren Beeintrachtigungen durch geeignete Mallnahmen zu kompensie-
ren. Fur den Vorhabentyp Grundwasserentnahme hat hierzu bereits 2004 das damalige Nieder-
sachsische Landesamt fiir Okologie (NLO heute NLWKN), grundlegende Hinweise gegeben. ,Fiir
verbleibende, erheblich beeintrachtigte Funktionen und Werte des Naturhaushalts und des Land-
schaftsbildes ist ein Ausgleich im Entnahmebereich selbst oder auf sonstigen, im funktionalen Zu-
sammenhang damit stehender Flachen zu schaffen. Entscheidend ist, dass die zerstérten Funkti-
onen und Werte nahezu vollstandig und zeitnah kompensiert werden, so dass wahrend und nach
der Entnahme keine erhebliche Beeintrachtigung zuriickbleibt. Neben Mallnahmen im Entnahme-
bereich selbst, sind — ggf. fir die Schaffung von MaRhahmen — auch dariber hinausgehende FIa-
chen in Anspruch zu nehmen® RASPER (2004).

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden Ausfihrungen im Kontext des empfohlenen Oko-
logischen Beweissicherungskonzeptes zu verifizieren sind. Dieses Vorgehen wird deshalb vorge-
schlagen, weil einerseits Auswirkungsprognosen generell mit gewissen Unscharfen behaftet sind
(s. Kap. 3.1) und andererseits eine faire und fallangemessene Eingriffsfolgenbewaltigung gefunden
werden sollte. Ein Okologisches Beweissicherungsverfahren (s. Teil B 8) soll die tatsachlichen Ver-
anderungen klaren.

Zur Entfaltung der gewlinschten Wirkungen der KompensationsmaRnahmen bedarf es aber einer
raumlich Ubergreifenden Optimierung des Landschaftswasserhaushalts. Die vorgeschlagenen
Kompensationsmaflinahmen orientieren sich daher an den in Teil B 6 (Tab. 21) und Teil B 8 (Tab.
1) formulierten Einzelzielen zur Umsetzung eines integrierten Landschaftsentwicklungskonzepts,
die einen inhaltlichen Rahmen fiir sinnvolle, d.h. wirksame Kompensationsmallinahmen vorgeben.
Das vorgeschlagene Entwicklungskonzept orientiert sich damit an den nach der Wasserrahmen-
richtlinie zu erreichenden Umweltzielen, mit der Folge, dass Kompensationsmalnahmen vordring-
lich im Bereich zu renaturierender FlieRgewasserabschnitte und ihrer Niederungen vorgesehen
wurden.
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KompensationsmalRnahmen werden fir alle Schutzgutaspekte, flr die ein mittleres oder hohes
Beeintrachtigungsrisiko konstatiert wurde, vorgesehen. Sie sollen funktionsbezogen die moglich-
erweise betroffenen Werte und Funktionen des Naturhaushaltes im Fuhrberger Feld kompensieren
bzw. das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherstellen.

6.1. MaRBnahmen zur Vermeidung und Verminderung
6.1.1 MaBnahmen zur Vermeidung

Nach § 15 (1) BNatSchG sind vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlassen. Daher war nach-
zuweisen, dass Vermeidungs- bzw. -Verminderungsmaglichkeiten geprift und bertcksichtigt wur-
den.

Bereits im Scoping-Verfahren wurde ausfihrlich dargelegt, dass zur Weiterférderung im Wasser-
werk Ramlingen keine Versorgungsalternativen bestehen (HARZWASSERWERKE GMBH 2017), die
vorhandene Infrastruktur weiter genutzt wird und somit eine Neuerschliellung an einem ggf. emp-
findlicheren Standort vermieden wird. Damit stellt bereits diese rdumliche Entscheidung die um-
weltguinstigere Lésung dar. Als Vermeidung ist zudem anzufuhren, dass von der vormals geplanten
Entnahmemenge von 4,9 Mio. m®*a abgesehen wurde (s. Kap. 1.1), denn dadurch werden Wir-
kungsintensitat und -reichweiten der zusatzlichen Grundwasserabsenkung reduziert. Entnahmeal-
ternativen mit veranderter Entnahmeverteilung auf die bestehenden Brunnen wurden von der An-
tragstellerin gepruft, aber entweder als technisch nicht realisierbar oder wegen fehlender Umwelt-
entlastung verworfen (HARZWASSERWERKE GMBH 2017).

Dem Vermeidungsgebot wird entsprochen.

6.1.2 MaBnahmen zur Verminderung

Die im Rahmen der UVS ermittelten und bewerteten Auswirkungen des Vorhabens haben ergeben,
dass insbesondere die grundwasserbeeinflussten Niedermoorbdden sowie Podsol-Gleye und Mo-
orgley-Bdden betroffen werden kénnen, bei denen die aktuelle GW-Dynamik infolge vorangegan-
gener GW-Entnahmen und Entwasserungen zum Teil bereits stark verandert ist. Diese Flachen
befinden sich Uberwiegend im Randbereich der beiden Moore und der Wulbeck-Niederung in einer
Grolde von ca. 11,66 ha (mittlere Beeintrachtigung), sowie im Westen des Untersuchungsgebiets
mit einem mittleren bis geringen Beeintrachtigungsrisiko auf ca. 38,91 ha.

Ob bzw. in welchem Umfang die prognostizierte zusatzliche Entnahme insbesondere im Westen
des Untersuchungsgebiets zum Tragen kommt, hangt auch vom Zusammenwirken mit Ma3nah-
men zur Stltzung des oOrtlichen Wasserhaushalts ab. Dazu gehért die SchlieBung oder Steuerung
von vorhandenen Graben im Untersuchungsgebiet (s. dazu Abb. 18 und Teil B 8, Kap. 3.2), um die
Entwasserung abzustellen. Darlber hinaus sind KompensationsmalRnahmen benannt, die an der
Renaturierung der ,Wulbeck® und ihrer Niederung stromab im Anschluss an den bereits als gesetz-
lich geschutzter Biotop nach § 30 BNatSchG ausgewiesenen Abschnitt der Wulbeck ansetzen. Mit
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solchen Stutzungsmafnahmen des Landschaftswasserhaushalts wird nicht nur den Anforderun-
gen an Wasserriickhalt und Abflusshemmung im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie entsprochen,
sondern auch dem Fachprogramm ,Aktionsprogramm Niedersachsische Gewasserlandschaf-
ten“133, das eine integrierte Gewasser- und Auenentwicklung in Niedersachsen vorsieht. Die Maf3-
nahmen dienen des Weiteren dem naturlichen Klimaschutz mit Moorwiedervernassung, Auen-Re-
naturierung sowie Erhalt und Schutz von Béden, Waldern und Gewassern wie es das ,Aktionspro-
gramm Naturlicher Klimaschutz (ANK)“34 der Bundesregierung zum Ziel hat.

H Grabenverschluss/Grabensteuerung zur Verminderung
MaRnahmen zur Verminderung ‘ i rkrsrebeciing
Grabenverschluss/Gradbensteuerung zur Opterung
des Bodenwasserhaushalts im Moorrandbereich
R -
Seeess Untersuchungsgebiet UVS Waider
§ == == Prognostizierte Zusazabsenkung IST zu PROGNOSE
! ; S . Wasserwerk Ramlingen
3 4
S ) Ktom oter
{GroRes Moor bei Ehlershausen
: <
ﬁl:t. N
] ~
»
v

.= B Il
=T YT~ NGO~y
1 ’, e 29

“«)’aQ\“N\

Altes Moor

(“' LGLN

Abb. 18: MaRnahmen zur Verminderung von Beeintrachtigungen im Bereich des Untersuchungsgebiets der UVS

Dem Vermeidungsgebot wird auch durch VerminderungsmaBnahmen entsprochen.

6.2 MaRBnahmen zur Kompensation

Nach § 14 (1) BNatSchG sind ,Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung
stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistung- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
(...) erheblich beeintrachtigen kénnen* ein Eingriff im Sinne dieses Gesetzes, der die folgenden
Entscheidungsschritte nach sich zieht. Der so definierte Eingriffstatbestand ist, wie mit der hier
vorliegenden UVS nachzuvollziehen, gegeben.

133 NIEDERSACHSISCHES. MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE, BAUEN UND KLIMASCHUTZ, HRSG. (2016): Aktions-
programm Niedersachsische Gewasserlandschaften — das Gemeinschaftsprogramm von Wasserwirtschaft und
Naturschutz, Hannover.

134 BMUV, Pressemitteilung Nr. 049/23 | Klimaanpassung vom 29.03.2023.
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Das Vorhaben ist ein Eingriff im Sinne des § 14 (1) BNatSchG.

Die im Rahmen der UVS, der naturschutzfachlichen Gutachten und des Gewasserkundlichen
Fachbeitrags ermittelten und bewerteten Auswirkungen des Vorhabens haben Folgendes gezeigt
(s. Karte 7):

= Biotoptypen und Bodeneinheiten sind vor allem &stlich der Wulbeck-Niederung und im
Randbereich der Moorgebiete ,GroRes Moor bei Ehlershausen® und ,Altes Moor* betroffen
(s. Karte 5).

= Besonders und streng geschutzte Tier- und Pflanzenarten sind nicht betroffen (s. Teil B 5).

= In einzelnen FlieRgewassern (Referenzstrecken ,Wulbeck mitte®, ,Wulbeck unten® und
»~Adamsgraben®) sind Abflussminderungen, allerdings in Uberwiegend geringem Male
moglich. Mit einer weiteren Verschlechterung des jeweiligen Zustands der genannten Ge-
wasserabschnitte als Habitat fiir eine typische Gewasserzénose ist aber nicht zu rechnen
(s. OTTO 2020, Teil B 6 Anhang 1a135). Die Auswirkungen an der Referenzstrecke ,Adams-
graben® kénnen eindeutig der Entnahme durch das Wasserwerk Ramlingen (Harzwasser-
werke GmbH) zugeordnet werden.

Der § 15, Abs. 2 BNatSchG gibt vor, dass eine Beeintrachtigung dann ausgeglichen ist, ,wenn und
sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist".

Da die UVS-Prognosen stets den schlechtesten Fall abbilden, d.h. sie setzen eine dauerhafte, also
mindestens zwei bis drei Jahre andauernder Maximalférderung der gesamten Antragsmenge vo-
raus, ist es ein Gebot der Angemessenheit, die tatsachlichen Verhaltnisse abzubilden und den
Kompensationsumfang entsprechend anzupassen. Unabhangig von diesem Grundsatz wird aber
empfohlen, bei Flachen mit einem ermittelten hohen Beeintrachtigungsrisiko, deren Boden-
feuchteverhaltnisse durch Vermeidung-/VerminderungsmaBnahmen dauerhaft verbessert wer-
den koénnen, diese MalRnahmen auch ohne vorgesehene Beweissicherung direkt umzusetzen.
Dadurch erfolgt eine zeitlich vorausgehende Stiitzung des Wasserhaushalts (6rtliche Grundwas-
seraufh6hung), so dass bei einem tatsachlichen Eintreten zusatzlicher Grundwasserabsenkungen,
die Funktionen und Werte des jeweiligen Schutzguts gar nicht oder nur in geringerem Umfang
beeintrachtigt werden. Diese Flachen sind zur Uberpriifung der Wirksamkeit der Malnahme in ein
Monitoring aufzunehmen (s. Teil B 9).

Fir alle weiteren, nicht vorab durch Stlitzungsmafinahmen optimierbaren Flachen mit einem prog-
nostizierten hohen Beeintrachtigungsrisiko sowie Flachen mit einem mittleren Beeintrachti-

135 Bei der gemeinsamen Antragskonferenz/Scoping-Termin am 20.04.2017 der enercity AG, der Harzwas-
serwerke GmbH und des Nordhannoverschen Wasserverbands wurde festgelegt, dass fiir die FlieRgewasser im
Untersuchungsraum des Gesamtvorhabens Trinkwassergewinnung Hannover-Nord ein eigenstandiger Fachbei-
trag nach WRRL zu erstellen ist. Dieser Uberprift, ob fir oberirdische FlieRgewasser, deren Einzugsgebiet grolRer
als 10 km? ist, hinsichtlich ihrer Struktur, ihrer Wasserqualitdt und ihrer Lebensgemeinschaft zum einen ein guter
Okologischer Zustand bzw. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand auch bei Fortset-
zung der Grundwasserentnahmen zu erreichen sowie zum anderen eine Verschlechterung des Zustandes zu ver-
hindern sind.
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gungsrisiko, ist deren tatsachliche Betroffenheit Uber eine begleitende integrierte Beweissiche-
rung zu verifizieren (s. Teil B 9). Auf dieser Basis kdnnen vorbereitete KompensationsmalRhahmen
umgesetzt werden.

Prinzipiell sind alle Flachen, fiir die eine erhebliche Beeintrachtigung ermittelt wurde, in gleicher
FlachengrofRe im Verhaltnis 1:1 zu kompensieren. Kann die Kompensation von erheblichen Beein-
trachtigungen eines Schutzgutes auch einen Ausgleich fur andere Schutzglter bewirken, ist diese
Kompensation mit mehrfachem Nutzen vorrangig anzuwenden. So erzielt beispielsweise die Kom-
pensationsmaflnahme ,Umwandlung von bestehenden Nadelforsten in naturraumtypischen Laub-
wald“ einen erhdhten Wasserriickhalt in der Flache und fuihrt insbesondere in Bereichen mit einem
hohen Grundwasserflurabstand zu einer erhéhten Grundwasserneubildung (Schutzgut Wasser).
Gestarkt wird dadurch auch die Habitatqualitat flr (laubwald)typische Tier- und Pflanzenarten
(Schutzgut Biologische Vielfalt). Aufierdem bereichern die Laubwalder sowohl das Landschaftsbild
(Schutzgut Landschaft) als auch die Luftqualitat und das Klima (Schutzgut Klima/Luft).

Im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG ist es (somit) anzustreben, Kompensationsmaflinahmen im
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung mit Verbesserungsmalfinahmen nach WRRL
zu kombinieren und gemeinsam umzusetzen. Diese Bindelung entspricht auch der Ausgleichs-
funktion einzelner Kompensationsmaf3nahmen fur mehrere Schutzgiter. So bewirkt, um ein Bei-
spiel anzufihren, die Wiedervernassung von Niedermooren nicht nur eine Wiederherstellung von
nur noch in geringem Umfang vorkommenden Feuchtlebensrdumen fur Pflanzen und Tiere, son-
dern auch eine Starkung der Bodenfunktionen (Schutzgut Boden), indem mogliche Mineralisati-
onsprozesse und damit verstarkte THG-Emissionen (Schutzgut Klima/Luft) gestoppt und unterbun-
den werden. Gekoppelt mit Renaturierungsmafinahmen z. B. an der ,Wulbeck® oder ggf. auch dem
+/Adamsgraben“ gelingt eine multifunktionale Kompensation, die nach NLO (2004) nicht nur sinn-
voll, sondern auch winschenswert ist.

Nachfolgend wird fiir die Schutzgiter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Land-
schaft und Flieligewasser der Kompensationsbedarf, der sich aus den ermittelten erheblichen Be-
eintrachtigungen ergibt, zusammenfassend dargestellt. Die ausfuhrliche Gegenuberstellung der
betroffenen Flachen mit mdglichen Vermeidungs-/Verminderungs-, sowie Ausgleichs- oder Ersatz-
maflnahmen erfolgt in einem eigenen Gutachten (Teil B 8). Fur alle anderen Schutzgiiter wurden
keine erheblichen Beeintrachtigungen ermittelt.

Fur einige kleinteilige Waldbiotoptypen wurde keine abschlieliende Risikoeinschatzung vorgenom-
men. Die betroffenen ,Sonstigen Birken- und Kiefern-Moorwaldern* (WVS) und ,Zwergstrauch Bir-
ken- und Kiefern-Moorwaldern® (WVZ) wurden vorsorglich aufgrund ihrer Nahe zu Flachen mit ei-
nem hohen Beeintrachtigungsrisiko als zu Uberprifende Gehdlzbestande dargestellt und als ,Be-
eintrachtigungsrisiko fiir Altbaumbestande im Beweissicherungsverfahren zu ermitteln“ deklariert
(s. Kap. 5.5 und Karte 7 der UVS). Eine Betroffenheit ist somit erst im Rahmen einer Okologischen
Beweissicherung feststellbar. Um den Kompensationserfordernissen dennoch bereits fir das Ge-
nehmigungsverfahren zu genigen, wurde fiir diese derzeit bekannten Bestande der theoretische
~worst case® unterstellt und entsprechende KompensationsmafRnahmen/-flachen vorsorglich ermit-
telt (s. Teil B 8). Sie kommen aber erst nach vorgenannter Verifizierung zur Anwendung.

Entscheidend ist bei diesen Vorschlagen mit Flachenbezug, die Verflgbarkeit zu prifen und ggf.
eine Anpassung an Kompensationsflachen vorzunehmen.
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Die Antragstellerin wird fragliche Flachenverfiigbarkeiten umgehend nach erteilter Bewilligung kla-
ren (zumal der Kompensationsumfang auch von der bewilligten Enthnahmemenge abhangt) und in
einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (mit Ausflihrungsplan) ausarbeiten lassen.

Schutzqut Pflanzen und Biotope

Als Ausgleich fur erheblich beeintrachtigte Biotoptypen der Wertstufen V, IV und Ill erfolgte die ge-
plante Kompensation im Verhaltnis 1:1, wobei die Entwicklung von gleichen oder gleichartigen Bio-
toptypen angestrebt wird. Ist dies nicht moéglich, wurden ahnliche bzw. gleichwertige Biotoptypen
Uberwiegend im selben Kompensationsverhaltnis auf Flachen der Wertstufen | — Il zur Entwicklung
vorgeschlagen. Es wurde insbesondere angestrebt, die landwirtschaftlich genutzten Flachen in der
~Wulbeck-Niederung“ flr eine Renaturierung der Aue mit einer vorrangigen Entwicklung von
Feuchtwiesen zu nutzen.

Vorsorglich erfolgte auch fir die Flachen, fir die im Rahmen einer Beweissicherung eine Betrof-
fenheit erst noch zu prufen ist, eine Ausweisung von Kompensationsflachen.

Die Kompensationsmalinahmen wurden ausflihrlich in Teil B 8 fir die jeweiligen betroffenen Bio-
toptypen ermittelt. Zusatzlich zu dem oben angefiihrten selektiven Verfahren (Alternative I) wurde
eine Alternative Il entwickelt, die eine rdaumlich libergreifende Verbesserung des Landschafts-
wasserhaushalts zum Ziel hat und zu einer optimalen Entfaltung der gewiinschten Kompensati-
onswirkungen flhren kann. (s. Teil B 8, Kap.4.2.1.2). Damit wurde inhaltlich sowohl an das emp-
fohlene Landschaftsentwicklungskonzept, als auch an die Leitgedanken des ,Aktionsprogramms
Niedersachsischer Gewasserlandschaften“ angekntipft. Rdumlich konzentrieren sich die Malinah-
men zu Alternative Il auf den Niederungsbereich der Wulbeck als Leitelement eines raumubergrei-
fenden Gewasser-Biotopverbundes.

Fir die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wurden die Hinweise zur Bertcksichtigung von Natur-
schutz und Landespflege bei Grundwasserentnahmen von RASPER (2004) genutzt. Da mit einer
Grundwasserentnahme kein direkter und dauerhafter Flachenverlust verbunden ist, wie z. B. bei
einer dauerhaften Uberbauung oder Versiegelung von Flachen, werden diese Hinweise weiterhin
empfohlen.

Schutzqut Tiere

Fir besonders oder streng geschitzte Arten konnte in der Artenschutzpriifung (Teil B 5) eine prin-
zipielle Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Fur FlieRgewasserorganismen bzw. ihre limnischen Larvalstadien und Habitate, die im Rahmen
des Gewasserkundlichen Fachbeitrags nach WRRL (s. Teil B 6) erhoben wurden, ist keine entnah-
mebedingte Verschlechterung zu erwarten, somit ist eine Betroffenheit auszuschlieen. Anderer-
seits ist aber davon auszugehen, dass mit Renaturierungsmallinahmen von Gewasserteilstrecken
an der ,Wulbeck"” die im Rahmen der Kompensation vorgesehen sind, eine Verbesserung der Ha-
bitatbedingungen erzielt werden kann.

Schutzgut Boden

Ortlich begrenzt ist mit nachteiligen Veranderungen des Bodenwasserhaushalts und einem Beein-
trachtigungsrisiko fiir entsprechend empfindliche Béden zu rechnen. Hierzu gehéren grundwasser-
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beeinflusste Niedermoorbdden, Podsol-Gleye und ein Moorgley, bei denen die aktuelle GW-Dyna-
mik infolge vorangegangener GW-Absenkungen und Entwasserungen zum Teil bereits stark ver-
andert ist (s. Teil B 3). Grundsatzlich sind Boden der Wertstufe IV oder V im Flachenverhaltnis 1:1
zu kompensieren (NLO 2004). Mit Vermeidungsmafnahmen durch Wiederverndssung fiir das
Schutzgut Pflanzen und Biotope (s. Kap. 6.1.2) wird ein gezieltes Aufheben der Entwéasserung
geplant, so dass diese MaRnahmen, insbesondere die, die den Bereich der ,Wulbeck-Niederung“
betreffen, flr das Schutzgut Boden angerechnet werden kénnen. Eine mdgliche weitere Betroffen-
heit des Bodenwasserhaushalts im Randbereich der beiden nérdlich und 6stlich gelegenen Moore
wird Uber die Schutzgtiter Pflanzen und Biotope sowie Landschaft kompensiert.

Schutzqut Klima

Fir die im Wesentlichen am aufRersten Rand des Absenkungsgebiets vorkommenden grundwas-
serbeeinflussten Moorbéden mit einer mittleren Empfindlichkeit gegentber einer zusatzlichen
Grundwasserstandabsenkung kann eine Erhéhung der aktuellen THG-Emissionen bei permanen-
ter Entnahme der beantragten Wassermenge nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

Durch die geplante Wiedervernassung am Rand der ,Wulbeck-Niederung“ werden mogliche Mine-
ralisationsprozesse und damit verstarkte THG-Emissionen gestoppt und unterbunden. Hier und
auch in den Moorrandbereichen ist durch Verminderungs- bzw. Kompensationsmaflnahmen fiir
das Schutzgut Pflanzen und Biotope ein gemeinsamer Ausgleich gegeben, ungeachtet der nicht
einzuschatzenden kinftigen Entwicklung der Flachennutzungen.

Auswirkungen auf das Mesoklima sind nicht auszuschlief3en, wenn alte Badume bzw. Gehdlzgrup-
pen ausfallen wiirden (womit auch Veranderungen der Landschaft bzw. des Landschaftsbildes ver-
bunden sein kénnten). Mogliche Kompensationsbedarfe werden beim Schutzgut Biologische Viel-
falt ermittelt, da dort die mesoklimarelevanten Gehdlze bzw. gehélzgepragten Biotoptypen bertick-
sichtigt sind.

Schutzqut FlieBgewésser

Der Gewasserkundliche Fachbeitrag (Teil B 6) hat fur die Referenzstrecken ,Wulbeck mitte®, ,Wul-
beck unten“ und ,Adamsgraben® in den Sommermonaten eine messbare Beeintrachtigung durch
die prognostizierte Abflussminderungen nicht ausschlieen kénnen. Diese kdnnen allerdings erst
im Rahmen einer hydrologischen Beweissicherung uberpruft werden. Eine weitere Verschlechte-
rung des derzeitigen Zustands der drei Referenzstrecken ,Wulbeck mitte®, ,\Wulbeck unten* und
~Adamsgraben® kdnnte nur eintreten, wenn sie — auf diesen Teilstrecken — Uber den gesamten
Jahresverlauf trockenfallen. Dies wird aber trotz der vorhabenbedingten Reduzierungen des grund-
wasserburtigen Abflusses nicht eintreten.

Zur Erfullung des nach dem Wasserrecht geforderten Verbesserungsgebots fiir die untersuchten
FlielRgewasser im Untersuchungsgebiet — keines der berichtspflichtigen Flieligewasser weist ein
gutes Okologisches Potenzial auf — ist nur ein nachfolgend erlautertes nutzeriibergreifenden Ent-
wicklungskonzept fiir diesen Landschaftsraum bzw. zur Stabilisierung seines Landschaftswas-
serhaushalts erfolgsversprechend. Die Abflussreduzierungen (sofern messbar) kénnen kaum ein-
deutig einem der diversen Verursacher zugeordnet werden koénnen. Fir die Referenzstrecke
~Adamsgraben® konnte allerdings seitens der Geohydrologie eine verhaltnismafig eindeutige Zu-
weisung einer Beeintrachtigung durch die Harzwasserwerke GmbH erfolgen.
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6.3 Koordiniertes Landschaftsentwicklungskonzept

Die historische Betrachtung der diversen Eingriffe in den Landschaftswasserhaushalt des Fuhrber-
ger Feldes hat gezeigt, dass der heutige ,angespannte” Zustand ein Summeneffekt ist, der allen
die Ressource Wasser nutzenden Akteure die Ergiebigkeitsgrenzen aufzeigt. Voneinander unab-
hangig bewilligte, wasserbezogene Vorhaben werden vor diesem Hintergrund den modernen An-
forderungen nachhaltiger Ressourcennutzung kaum gerecht. Es besteht die Gefahr, dass die fir
jedes einzelne Vorhaben formal korrekt ermittelten und konsequent realisierten Vermeidungs-, Ver-
minderungs- und Kompensationsmaflinahmen ihre gesamtraumliche Wirksamkeit wegen beste-
henbleibender Vorbelastungen nicht entfalten kénnen. Auch um die allen Akteuren zugutekom-
menden Nutzungsspielrdume wieder zu vergréRern, sollten alle kooperativen und Idsungsorientier-
ten Gesprachsforen wie z. B. eine ,Gewasserallianz Hannover-Nord“'3¢ ergebnisoffen genutzt wer-
den.

Die Antragstellerin sieht ihre diesbeziigliche Verantwortung und stellt die Umsetzung eines noch
zu entwickelnden Landschaftsentwicklungskonzeptes u. a. durch Beteiligung an einer zu initiieren-
den ,Gewasserallianz Hannover-Nord“ sowie wirksame Stitzungsmalnahmen des Wasserhaus-
haltes in Aussicht, erganzt durch einen spezifizierten Okologischen Beweissicherungsplan. Die
konkreten Erfordernisse sollen situationsangepasst in enger Abstimmung mit der Bewilligungsbe-
hoérde ermittelt und vereinbart werden.

Ziel eines koordinierenden Konzepts muss es in diesem stark vorbelasteten Landschaftsraum und
insbesondere vor dem Hintergrund der sich ggf. verstetigenden Klimatrends sein, den Landschafts-
wasserhaushalt im Fuhrberger Feld mengenmafig zu stiitzen und ggf. Nutzungsanderungen oder
-optimierungen zu erreichen. Der gesamte Landschaftswasserhaushalt ist durch eine langjahrige
Entnahme von Grundwasser fiir Feldberegnung und Trinkwasserversorgung sowie durch Vorflu-
terausbau und Dranage landwirtschaftlicher Nutzflachen erheblich verandert worden. Dies fiihrt
insbesondere in der niederschlagsarmen, aber zugleich intensiv beanspruchten Zeit im Sommer,
zunehmend zu Trockenstress fiir die Landdkosysteme und verringerter Wasserfiihrung bis hin zum
Trockenfallen bei den Oberflachengewassern, sowohl bei Fliel3- als auch Stillgewassern. Sollten
sich die derzeitigen Tendenzen mit verringerten Niederschlagen im Sommer, bei generell hdheren
Temperaturen und moéglicherweise auch insgesamt geringeren Jahresniederschlagen fortsetzen,
sind damit die letzten Feuchtbiotope, die letzten Moorbereiche und auch die Erreichung eines gu-
ten Okologischen Potenzials der Gewasserlandschaft gefahrdet. Die Hauptnutzungen Landwirt-
schaft (landwirtschaftlicher Wasserbau sowie Feldberegnung) und Trinkwassergewinnung konkur-
rieren miteinander um die Ressource Wasser und beeinflussen in Summenwirkung die anderen
Gewasserfunktionen, wie z. B. die Biotopfunktionen. Die Trinkwassergewinnung betrifft primar das
Kompartiment Grundwasser, die landwirtschaftlichen Nutzungsmafinahmen primar das Komparti-
ment Bodenwasser, aber beide Kompartimente stehen in mehr oder weniger intensiven Austausch-
beziehungen. Insofern ist eine Verursacherzuordnung nicht immer mdoglich. Dies bedeutet dann
aber auch, dass KompensationsmafRnahmen und MalRnahmen zur Verbesserung des Zustands
der FlieRgewasser nur im Verbund wirksam werden kénnen, insbesondere auch deshalb, weil Nie-
derungen und die sie durchziehenden Fliekgewasser in direktem hydraulisch und 6kologischen
Kontakt stehen.

136 Hier wird nicht auf eine bestehende Allianz Bezug genommen. Der Name steht stellvertretend fiir eine
notwendige nutzeriibergreifende Kooperation zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts.
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Der durch die intensive Nutzung des Landschaftsraums stark veranderte Wasserhaushalt ist nut-
zungsbedingt wohl kaum grof3raumig zu stabilisieren, die Erhaltung heute noch anzutreffender, von
Feuchte oder Nasse gepragter Biotope und die Entwicklung wiedervernasster Auenbereiche sowie
der FlielRgewasser zu einem naturndheren Zustand, ist umso dringlicher. Die oben genannten
Hauptnutzungen Landwirtschaft und Trinkwassergewinnung sind dabei ausschlaggebend fir die
Médglichkeiten und Grenzen einer naturnahen Auen- und Gewasserentwicklung, die nur mit einem
nutzeriibergreifenden Entwicklungskonzept fir diesen Landschaftsraum zu verwirklichen ist.

Dabei sind nachfolgend genannte Ziele malRgebend fir dieses Konzept, das dann insgesamt auch
dazu beitragt, die Grundwasserneubildung zu erhéhen:

= Rickhaltung der Bodenwasservorrate moglichst lange in die verdunstungsintensive Vege-
tationszeit, was abhangig ist von der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsart und -in-
tensitat.

= Stitzung der Gebietsretention im gesamten Raum z. B. durch Flachenversickerung.

» Generelle Starkung der Wasserriickhaltung in der Landschaft, womit neben den bereits
genannten Hauptnutzungen auch Siedlung, Industrie und Gewerbe angesprochen sind —
ein koordiniertes Regenwassermanagement kann dem zu schnellen Abflihren von Nieder-
schlagswasser entgegenwirken und die ,urbane Blau-Griine-Infrastruktur® etablieren.

= Verstetigung der Wasserfilhrung in den FlieRgewassern wahrend des ganzen Jahres, was
auch von der Ausbauintensitat der FlieRgewasser bzw. des Vorflutersystems abhangt.

Eine Losung fur diesen Landschaftsraum, die sowohl den Zustand der FlieRgewasser und ihrer
Auen als auch nachhaltige Nutzung des Grundwasserkoérpers betrifft, liegt in einer integrierten
Entwicklung von Gewassern und ihrer Auen unter Beteiligung der wesentlichen Akteure und Nut-
zer, wie es das ,Aktionsprogramm Niedersachsische Gewasserlandschaften® (NIEDERSACHSISCHE
MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ, 2016)'%” vorsieht. Das Programm dient ge-
meinsam mit dem Programm ,Niedersachsische Moorlandschaften“ auch dem Klimaschutz durch
Reduzierung der Freisetzung von CO2 aus moorreichen Gewasserniederungen sowie der Umset-
zung der niedersachsischen Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und des
»Aktionsplans Natirlicher Klimaschutz (ANK)“ der Bundesregierung. Damit soll nicht nur der Le-
bensraum FlieRgewasser und ihrer Auen reaktiviert werden, sondern auch das Wasser als Res-
source fur die Bewirtschaftung langfristig gesichert werden. Eine Starkung dieser Ziele wird durch
den ,Niedersachsische Weg“138 erreicht, eine in dieser Form bundesweit einmalige Vereinbarung
zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik. Die Vereinbarung verpflichtet die Akteure, kon-
krete MalRnahmen fir einen verbesserten Natur-, Arten- und Gewasserschutz umzusetzen.

137 NIEDERSACHSISCHE MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ (2016): Aktionsprogramm Nieder-
sachsische Gewasserlandschaften, Bearbeitung durch Projektgruppe Gewasserlandschaften NLWKN und MU,
Hannover.

138 NIEDERSACHSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE, BAUEN UND KLIMASCHUTZ und NIEDERSACHSISCHES
MINISTERIUM FUR ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2022): Der Niedersachsische Weg —Mal3-
nahmenpaket flir den Natur-, Arten- und Gewasserschutz, Gesamtausgabe, Hannover.
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Abb. 19: ,Blau-Griine* Einordnung des ,Aktionsprogramms Niedersachsische Gewasserlandschaften”, NIEDER-
SACHSISCHES MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ (2016)

Es geht dabei nicht um die unkoordinierte Umsetzung von Einzelmalinahmen, vielmehr muss ein
grof¥flachiger einzugsgebietsbezogener Ansatz verfolgt werden, bei dem Schwerpunktgewasser
als Leitelemente eines Entwicklungskonzepts, verstarkt berlcksichtigt werden.

Im Gewasserkundlichen Gutachten (s. Teil B 6) wurden die Flieligewasser und ihre Auen ausge-
wahlt, die fir eine Konkretisierung und spatere Umsetzung des Konzepts die besten Vorausset-
zungen bieten. Die in dem Gutachten benannten kurz- bis mittelfristig umzusetzenden Kompen-
sationsmafRnahmen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung kénnen als vorgezo-
gene Ausgleichsmalinahmen im Sinne einer Konfliktminderung umgesetzt werden. Angepasst an
eine Beweissicherung kénnen ggf. auch langfristige Malknahmen als Kompensationsmalinahmen
einbezogen werden, um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens zu vermei-
den, zu vermindern oder auszugleichen. Damit wird gleichzeitig den Zielen im ,blau-grinen® ,Akti-
onsprogramms Niedersachsische Gewasserlandschaften entsprochen (s. Abb. 19). Hierbei sind
auch die Wasserrechtsantrage fiur die Wasserwerke Elze-Berkhof und Fuhrberg mit den Fassun-
gen Lindwedel, Berkhof und Fuhrberg und Wettmar einzubeziehen, um ein abgestimmtes Handeln
der Zulassungsbehdrde und den involvierten Landesbehdrden zu erzielen (Rahmen: Bewirtschaf-
tungsplanung).

Auch und insbesondere um Zielkonflikte zu vermeiden, ist dieser Ansatz mit den wesentlichen Akt-
euren an einem ,blau-griinen® Tisch, einer nutzeriibergreifenden Kooperation zur Stabilisierung
des Landschaftswasserhaushalts zu diskutieren und in die Strategie des Landes einzubetten, um
gemeinsam eine Verbesserung zu erreichen.

Mindestens folgende Akteure sind zu beteiligen:

=  Kommunale Gebietskorperschaften
= (Fach-)verwaltungen von Naturschutz und Wasserwirtschaft
= Trinkwasserversorger
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= Landwirtschaft

= Unterhaltungsverbande

= Fischerei- und Naturschutzverbande

= Staatliche und private Forstverwaltungen
= Industrie und Gewerbe

In dem zu erarbeitenden Konzept sind jene FlieRgewasser mit ihren Niederungen zu fokussieren,
die bereits durch eine Prioritatensetzung des Landes bevorzugt revitalisiert bzw. entwickelt werden
sollen'®. Insbesondere betrifft dies die Wulbeck (WK 16003), die in Ihrem Oberlauf bis zur L310 in
die Prioritatsstufe 3'%° eingeordnet ist.

Die Auswahl der FlieRgewasser erfolgt dabei nach den Kriterien der Gewasserkulisse aus dem
Aktionsprogramm Niedersachsische Gewasserlandschaften® und beinhaltet:

= die landesweit ausgewahlten WRRL-Prioritdtsgewasser

= im Rahmen der Gewasserallianz ausgewahlte Schwerpunktgewasser (lberregionale
Fisch-Wanderroute)

= Laich- und Aufwuchsgewasser flr die Fischfauna

= Gebiete mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung und Auenbezug (FFH, Nieder-
moore, Feuchtbiotope, Vorkommen ausgewahlter Tierarten)

Tab. 27: Ausgewahlte FlieRgewasser eines Landschaftsentwicklungskonzepts fur das Fuhrberger Feld

Wietze 16001 5 nein ja FFH Aller
FFH Hellern
Rixforder Graben 16002 5 nein nein nein
Wulbeck 16003 3 ja nein nein
Wulbeck 16006 5 nein nein ja
Tiefenbruchgraben 16004 5 nein nein nein

*Aktionsprogramm Niedersachsische Gewasserlandschaften — Naturschutzfachlich besonders bedeutsame Gebiete mit Auenbe-
zug

Die Auswahl der FlieRgewasser sollte erganzt werden um die Programmkulisse niedersachsischer
FlielRgewasserlandschaften aus dem Aktionsprogramm. Diese beinhaltet:

139 Zu einem spateren Zeitpunkt — insbesondere nach einer Erfolgskontrolle — besteht die Mdglichkeit im Zuge
der Umsetzung des Aktionsprogramms Niedersachsische Gewasserlandschaften auch angrenzende Gebiete und
Gewasserlaufe mit einzubeziehen, sofern nicht schon von den priorisierten Gewassern eine Strahlwirkung in die
angrenzenden Gewasser erfolgt.

140 NLWKN NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATURSCHUTZ (HRSG.)
(2017): Leitfaden MalRnahmenplanung Oberflichengewasser — Teil A FlieRgewassermorphologie, Erganzungs-
band 2017, Hannover.
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Auenlandschaften#

Auentypische Bereiche nach BUK oder BK 50, d.h. Bereiche mit geringem Grundwasser-
flurabstand in der rezenten morphologischen Aue

Verordnungsflachen der Uberschwemmungsgebiete und natiirliche Uberschwemmungs-
gebiete.

Im Sinne der ,blau-grinen® Zielsetzung des genannten Aktionsprogramms sollten weiterhin be-
ricksichtigt werden:

Flachen fur den Biotopverbund der Landschaftsrahmenplane

Gewasserlandschaften des Aktionsprogramms soweit sie die Schwerpunktgewasser be-
treffen

Naturschutzfachliche besonders geschitzte Gebiete mit Auenbezug (FFH).

Mit Blick auf die noch offene zeitliche und rdumliche Realisierbarkeit durch die verschiedenen Was-
sernutzer kdnnen dennoch folgende Einzelziele als fachlich sinnvoll und entscheidend fir die Er-
haltung und Entwicklung dieses Landschaftsraums angesehen werden:

Generierung von Flachen fur die Ufer-, Auen- und Gewasserentwicklung (betrifft alle Nut-
zergruppen) sowie

Retention von Niederschlags- und Bodenwasser durch koordinierte MaRnahmen aller Was-
ser(be)nutzer und

Naturvertragliche Unterhaltung der FlieRgewasser durch die Wasser- und Bodenverbande.

Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, dass bei den spezifischen Gegebenheiten des Fuhr-
berger Feldes eine naturnahere Entwicklung nur teilweise im Zuge einzelner Vorhabenzulassun-
gen zu erreichen ist. Die Herstellung des guten 6kologischen Potenzials der FlieRgewasser ist nur
im Rahmen eines koordinierten Bewirtschaftungsprogramms und MaRnahmenplans zu erreichen.
Daher kénnen Art und Umfang von Verbesserungsmafinahmen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht
abschlielRend ermittelt werden.

141

Landschaften der Flussniederungen gepragt von der Dynamik der Hoch- und Niedrigwasserabfliisse im

Laufe der Jahreszeiten.
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7 Hinweise zu einem Okologischen Beweissicherungsverfahren

Wie bereits in Kapitel 3.4.1 dargelegt, sind Auswirkungs- bzw. Risikoprognosen aufgrund der kom-
plexen Natursysteme mit gewissen Unscharfen verbunden. Weil aus diesen Prognosen allerdings
rechtlich geforderte Malihahmen resultieren (s.0. Kompensationsmalihahmen nach BNatSchG
etc.) ist eine Absicherung der Prognosen Uber eine Beweissicherung zum einen methodisch gebo-
ten und zum anderen angeraten, um eine faire und fallangemessene Eingriffsfolgenbewaltigung zu
finden (s. Kap. 6.2). Ein Okologisches Beweissicherungsverfahren (Teil B 9) soll den tatsachlichen
Verlauf der hydrologischen und 6kologischen Veranderungen klaren, bevor die mit dem Bewilli-
gungsbescheid bereits vorsorglich festgelegten Kompensationsmalinahmen umgesetzt werden.

Die Beweissicherung setzt sich aus zwei Teile zusammen: Einer Hydrogeologischen Beweissiche-
rung, der eine grundlegende Bedeutung zukommt, denn die dort ermittelten Basisdaten dokumen-
tieren Veranderungen des Grundwasserspiegels und der Abflisse in den FlieRgewassern, die den
Einfluss anthropogener und natirlicher Einflussfaktoren widerspiegeln. Darauf Bezug nehmend
kénnen in der Okologischen Beweissicherung diese Monitoring-Ergebnisse interpretiert und ziel-
entsprechend bewertet werden.

= Im Rahmen einer Hydrogeologischen Beweissicherung erfolgt eine fortlaufende standar-
disierte Dokumentation bzw. Auswertung der technischen und wasserwirtschaftlichen Da-
ten in Form eines Jahresberichts.

FUr eine integrierte Beweissicherung sind diese Daten Ausgangspunkt,

= um im Rahmen der Okologischen Beweissicherung die Erfordernisse der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung und des Artenschutzes, der EU-Wasserrahmenrichtlinie so-
wie des Boden- und Klimaschutzes zu erflllen.

Bei der integrierten Beweissicherung (s. Tab. 28 und Teil B 9) werden diese vorgenannten Not-
wendigkeiten organisatorisch so zusammengeflhrt, dass eine koordinierte, gleichsinnige Auswer-
tung méglich ist. Der generelle Ablauf sowie geeignete Informations- und Arbeitsschritte der Oko-
logischen Beweissicherung und ihr raumliches und zeitliches Zusammenwirken mit der Hydrogeo-
logischen Beweissicherung sind in Teil B 9 als Verfahrensvorschlag skizziert (s. dort Abb. 1).
ZweckmaRige Kommunikations- und Abstimmungswege sowohl fiir zeitnah durchzufihrende Ver-
meidungs- und Verminderungsmafinahmen sowie fiir KompensationsmafRnahmen, als auch fir
eine regelmalige Durchfiihrung der Beweissicherung zwischen den verantwortlichen Beteiligten
sind dort vorgeschlagen, damit im Falle erforderlicher Kompensation umgehend eine sachgerechte
Lésung umgesetzt werden kann. Die notwendigen Verfahrensschritte sollten im Zuge des Bewilli-
gungsverfahrens bestatigt werden.

Folgende Hinweise kénnen an dieser Stelle gegeben werden:

Ebenso wie die wasserwirtschaftliche Beweissicherung sollte aufgrund der aktuell bestehenden
Grundwasserférderung die vegetationskundliche Beweissicherung auf Basis der vorhandenen Bio-

Seite 122 von 138



Trinkwassergewinnung Hannover-Nord
Wasserrechtsantrag WW Ramlingen o UVP o Umweltvertraglichkeitsstudie Kapitel 7

topkartierung durchgefihrt und umgehend nach Erteilung der Bewilligung ohne Unterbrechung fort-
gesetzt werden, um ggf. eintretende erhebliche Beeintrachtigungen der wertgebenden Arten bzw.
Biotope mdglichst friihzeitig zu erkennen.

Wenn sich im Zuge der 6kologischen Untersuchungen eine erhebliche Beeintrachtigung der be-
treffenden Biotope abzeichnet, sind die notwendigen Entscheidungen fur entsprechende Kompen-
sationsmallnahmen (Eingriffsregelung) zu treffen. Sollten sich die Entnahmen wieder dauerhaft
unter das Niveau der letzten Jahre bzw. des hier betrachteten Ist-Zustands reduzieren, kann auch
die 6kologische Beweissicherung angepasst und ggf. reduziert werden.

Tab. 28: Integrierte Beweissicherung im Wasserrechtsverfahren Wasserwerk Ramlingen (Angaben zu Tabellen
und Abbildungen beziehen sich auf Teil B 9)

VERANDERUNGEN...

_.des GW-Spiegels ...von Abfiissen ...des ...des Naturhaushalts und des _.der THG-Emissionen
und Makrozoobenthos ILandschaftsbilds
Wasserstanden

GW-Messstellen Pegel / ausgewdhlte Referenzstrecken ;Beweissicherungs- und Beweissicherungsflachen
(s. Teil B 1, Anlage 1.4) |(s. TellB 1 Tab. 2 u. Abb. 2) Dauerbeobachtungsflachen (s. | wie bei Naturhaushalt und
Tab. 3-6 und Abb. 3-6) Landschaftsbild

Automatische Messung [ Messung an den Beprobung Biotoptypenkartierung auf Beweissicherungsflachen

Pegeln

Temporare - - -

Messungen an den Pﬂapzensozmlogmche keine Dauerbeobachtung

Referenzstrecken Kartierung auf

Dauerbeobachtungsflachen

Monitoring alter

Geholzstrukturen
monatlich nach 2 xim Jahr alle 5 Jahre, ggf. Verkiirzung der Intervalle bei Umsetzung von
Arbeitsprogramm Vermeidungsmaknahmen

Gewassersohle u.
Querschnitt alle 5
Jahre

alle 5 Jahre, ggf. Verkiirzung der Intervalle

jahriich, als Basis fir die okologische Bewelssdﬂu'lg.

Generelles Ziel der Okologischen Beweissicherung ist es, die Entwicklung der fraglichen Biotope
unter den Bedingungen der fortgesetzten Grundwasserentnahme anhand aussagekraftiger Indika-
toren, systematisch mit standardisierten Methoden und in erforderlicher RegelmaRigkeit zu doku-
mentieren (Monitoring). Auf Basis einer Grundkartierung, die im ersten Jahr nach der Bewilligung
in der Vegetationsperiode durchzufiihren ist, ist die dann fortlaufende 6kologische Beweissiche-
rung unter Berlicksichtigung der tatsachlichen jahrlichen Entnahmemenge und davon ggf. abhan-
gigen Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen durchzufihren.

Neben der Renaturierungsstrecke der Wulbeck (s. 5.1.2.2) liegen die terrestrischen Beweissiche-
rungsflachen tberwiegend auf Niedermoor- oder Podsol-Gley-Standorten innerhalb des prognos-
tizierten Absenkungsgebietes der UVS. Es sind Biotope, die sensibel auf Grundwasserstandande-
rung reagieren und flr die aus bodenkundlicher Sicht ein mittleres oder mittleres bis geringes Be-
eintrachtigungsrisiko fir Anderungen des Bodenwasserhaushaltes festgestellt wurde (s. Karte 3),
auch mit der Folge zusatzlicher THG-Emissionen.
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Die Okologische Beweissicherung ist gekoppelt an die Entnahmemenge und die durchzufiihrenden
Vermeidungs-/MinderungsmafRnahmen. Betragt die Grundwasserentnahme insgesamt nicht mehr
als 3,42 Mio. m¥a, kann die Okologische Beweissicherung zunéchst unterbleiben, sie entspricht
ungefahr dem IST-Zustand. Der Effekt von Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen ist unab-
hangig von der Entnahme zu dokumentieren. Ebenfalls davon unabhangig sind die jeweiligen
Grundkartierungen vorzunehmen. Sollten sich die Entnahmen dauerhaft unter das Niveau der letz-
ten Jahre reduzieren bzw. der hier zugrunde gelegte IST-Zustand nicht Gberschritten werden, wird
auch die Okologische Beweissicherung bzw. deren Untersuchungssequenz reduziert. Der im Vo-
raus ermittelte Kompensationsbedarf fir dauerhaft h6here Jahresentnahmen wiirde sich eriibrigen
oder zeitlich verschieben. Unabhangig davon wird ein regelmafiger Turnus der Beweissicherung
empfohlen, denn er tragt dazu bei, den Einfluss klimatischer Veranderungen im Untersuchungsge-
biet von absenkungsbedingten Ursachen zu differenzieren.
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8 Allgemein verstandliche Ergebniszusammenfassung

Die Harzwasserwerke GmbH stellt einen Antrag auf Neubewilligung zur Fortsetzung der Grund-
wasserforderung durch das Wasserwerk Ramlingen mit einer Férderung in Héhe von weiterhin
4,5 Mio. m¥a Grundwasser fir Trinkwasserzwecke. Damit wird eine Grundwasserentnahme in
Hohe der urspringlich bestehenden Bewilligung beantragt, die im Jahr 1996 auslief. Seitdem
wurde eine Zulassung des vorzeitigen Beginns ebenfalls in Hohe des ehemaligen Rechts von 4,5
Mio. m%a erteilt. Eine endgliltige Bewilligung des Antrags erfolgte bislang nicht.

Fir den neuerlichen Wasserrechtsantrag war eine Umweltvertraglichkeitsstudie zu erarbeiten. Sie
ermittelt, beschreibt und bewertet die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf die Schutz-
glter des UVP-Gesetzes (UVPG).

Der Landschaftswasserhaushalt des Fuhrberger Felds, aus dem mehrere Wasserversorger sowie
die landwirtschaftliche Feldberegnung Grundwasser zutage férdert, wird intensiv beansprucht (vgl.
Kap. 2.2). Deshalb hat die Antragstellerin den kiinftig erforderlichen Wasser- und Versorgungsbe-
darf sorgfaltig und systematisch nach geltenden wasserrechtlichen Bestimmungen ermittelt (HWW
2025).

Mit der Weiterférderung am selben Standort wird au3erdem die NeuerschlieBung eines Wasser-
werksstandortes inklusive erforderlicher Infrastrukturen in bisher hydrologisch nicht oder weniger
vorbelasteten Landschaften im Umfeld der Stadt Hannover vermieden.

Die vorliegende Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) hatte die zu erwartenden erheblichen nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Schutzguter des UVP-Gesetzes im Einwirkungsbereich des Vorhabens
(s. Kap. 2) zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Welche dieser Schutzgtter in welchem
Umfang, auf Basis welcher Daten und mit welchen Methoden zu behandeln waren, war im Scoping-
Termin (Antragskonferenz) zusammen mit den Tragern 6ffentlicher Belange und anerkannten Ver-
banden diskutiert und festgelegt worden. Erhebliche Auswirkungen auf einzelne Schutzgiter bzw.
Schutzgutaspekte konnten bereits zum Zeitpunkt der Antragskonferenz ausgeschlossen werden,
die im Verfahren zu untersuchenden Schutzgtter sind in Tabelle 29 dargestellt.
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Tab. 29: Zu untersuchende Schutzglter der UVS laut Scoping-Protokoll vom 20.04.2017 (Scoping-Termin)

Biologische Vielfalt
- Tiere X
- Pflanzen X
- Schutzgebiete und -objekte X

Boden (Grundlage Bodenkundlichem Gutachten)
- Archiv der Landschaftsgeschichte X
- Lebensraumfunktion X

Wasser (Grundlage Geohydrologisches Gutachten)
- Oberflachengewasser X
- Grundwasser X

Klima, Luft (Grundlage Bodenkundliches Gutachten)
- Mikro-/Mesoklima

- THG-Emissionen von Moorbdden X
Kulturgliter und sonstige Sachguter
- kulturhistorisch wertvolle Bodendenkmale, Fundstellen | X
Landschaft nur bei landschaftsbildrelevanten Anderung der Biotopstrukturen
Wechselwirkungen Betrachtung in den jeweiligen Schutzglitern

Die UVS konnte dazu auf eine Reihe spezieller Fachgutachten zurtickgreifen, die Bestandteile des
Bewilligungsantrags sind (Teile B 1 bis B 3, B 5 und B 6). Auf dieser Basis und weiteren eigenen
Erfassungen und Bewertungen ermittelte die UVS erhebliche und nicht erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen.

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen sind fir folgende Schutzgiter bzw. Schutzgut-
aspekte zu konstatieren:
= fiir die UVPG-Schutzglter

- Menschen, einschlief3lich der menschlichen Gesundheit

- Klima, Makroklima

(wie bereits im Scoping-Verfahren dargelegt).

= fiir die Schutzgut-Aspekte Grundwasserqualitat und -menge

- Die Grundwasserqualitdt wird durch das Vorhaben grundsatzlich nicht verandert (s.
Kap. 5.1.1.2.1).

- Der mengenméRBige Zustand der Grundwasserressource (Entnahme im Verhaltnis zur
Grundwasserneubildung bezogen auf den Grundwasserkorper) bleibt auch bei der Re-
alisierung des Vorhabens weiterhin gut (s. Kap. 5.1.1.2.2).

= fiir das Schutzgut Wasser — Aspekt FlieRgewasser
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Der 6kologische Zustand der 4 Referenzstrecken wird bei schon bestehenden erhebli-
chen Strukturdefiziten, den hydrologischen Bedingungen und der heute schon vorhan-
denen langeren Trockenphasen nicht verschlechtert (s. Kap. 5.1.2.2).142

Das Maflnahmenprogramm der Bewirtschaftungsplanung wird nicht behindert.

Renaturierungsmallinahmen auf einer Teilstrecke der ,Wulbeck® (WK 16003) flihren zu
einer Revitalisierung des Flie3igewassers.

= fir einen Teilaspekt des Schutzguts Boden — Aspekt ,Archivfunktion®, Aspekt ,Historisch alte
Waldstandorte®

Die Archivfunktion bei ohne Grundwassereinfluss entstandenen Béden (liberdeckte ho-
lozane Bdden und die seltenen podsolierten Regosole wird durch das Vorhaben nicht
beeintrachtigt (s. Kap. 5.2.2.2).

Fir die hierbei ebenfalls untersuchten historisch alten Waldstandorten auf Podsol-Re-
gosol und Gley-Podsol-Béden kann ein Beeintrachtigungsrisiko bei zusatzlichen
Grundwasserabsenkungen ausgeschlossen werden.

= flr Teilaspekte des Schutzguts Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Die Schutzziele des Landschaftsschutzgebiets ,Wulbecktal“ bleiben bei der Realisie-
rung des Vorhabens erreichbar, insbesondere durch Vermeidungs- und Verminde-
rungsmafnahmen zur Stitzung des Landschaftswasserhaushalts (s. Kap. 6.1.2) und
der geplanten Kompensationsmafinahme an einem Teilabschnitt der Wulbeck und ihrer
Niederung. Davon profitiert auch das Im LSG ,Wulbecktal* gelegenen ,GrofRe Moor bei
Ehlershausen.*

Die registrierten gesetzlich geschitzten Biotope (nach § 30 BNatSchG i.V. m § 24
NNatSchG) befinden sich auferhalb des Absenkungsgebiets und werden durch das
Vorhaben weder zerstdrt noch erheblich beeintrachtigt (s. Kap. 5.4.1.1.4).

Fur die fir den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen aus der Erfassung
der fur den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen 1984-2004 des NLWKN
liegt kein Beeintrachtigungsrisiko vor

Besonders und streng geschitzte Tier- und Pflanzenarten werden durch das Vorhaben
nicht nachteilig betroffen. Das Vorhaben 16st keine Beeintrachtigung der lokalen Popu-
lationen aus. Formalrechtlich gesehen sind danach keine artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsmalRnahmen erforderlich (vgl. insbesondere § 44 Abs. 5).

142 Prognostizierte Abflussminderungen an den FlieRgewasser-Referenzstrecken ,Wulbeck mitte®, ,Wulbeck
unten® und ,Adamsgraben® (s. Teil B 6) kdnnten in den Sommermonaten nachgewiesen werden. Zu beachten ist
hierbei, dass die jeweiligen Witterungsbedingungen in die Messungen eingehen. Der Einfluss der Grundwasser-
entnahme auf die (geschatzte) Minderungen des Basisabflusses ist allerdings nur modelltechnisch hiervon zu se-
parieren (s. Kap. 5.1.2.2).
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= flr das Schutzgut Landschaft

- Landschaftsbildende Gehdlzstrukturen werden im Wesentlichen nicht durch das Vor-
haben beeintrachtigt. Einzelne Gehdlzreihen mit mittlerem Beeintrachtigungsrisiko sind
beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt erfasst.

= flr das Schutzgut Kulturglter und sonstige Sachguter

- Die anzutreffenden historischen Kulturlandschaftselemente werden durch das Vorha-
ben nicht beeintrachtigt (s. Kap. 5.6.2).

Geringe bis mittlere Auswirkungen sind fiir folgendes Schutzgut bzw. Schutzgutaspekte er-
mittelt worden:

= flr einen Teilaspekt des Schutzguts Boden — Aspekt Bodenwasserhaushalt

- Esist drtlich begrenzt mit Veranderungen der Feuchtigkeitsverhaltnisse im zu rechnen.
Auf ca. 11,66 ha wird ein mittleres Risiko, das sind ca. 1,1 % des Absenkungsgebietes
und auf ca. 38,91 ha ein mittleres bis geringes Risiko = ca. 3,7 % fiir Altbaumbestande
durch eingeschrankte Bodenfunktionen ermittelt (s. Tab. 18, Kap. 5.2.3.2). Davon sind
Randbereiche der beiden Moorgebiete betroffen, die die fachliche Voraussetzung als
Schutzgebiet erfillen.

Nachfolgende erhebliche nachteilige Auswirkungen wurden fiir folgende Schutzgiiter bzw.
Schutzgutaspekte festgestellt:

= flr Teilaspekte des Schutzguts Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

- Fur einige schwerpunktmalfig grundwasserabhangige Waldbiotoptypen im randlichen
Bereich des Absenkungstrichters und dstlich der Wulbeck kann das Risiko einer Beein-
trachtigung nicht ausgeschlossen werden. Das hier ermittelte Beeintrachtigungsrisiko
wird anhand der Auswirkungsprognose flir Biotoptypen beurteilt (s. Kap. 5.4.1.2). Ins-
gesamt ist ein hohes Beeintrachtigungsrisiko auf ca. 8,95 ha festzustellen, das ent-
spricht ca. 0,85 % des Untersuchungsgebiets der UVS (s. Tab. 20, Kap. 5.4.1.2). Ein
mittleres Beeintrachtigungsrisiko ist auf 3,95 ha = ca. 0,4 % des Untersuchungsgebiets
festzustellen (s. Kap. 5.4.1.2). Insbesondere im Nahbereich der ,Wulbeck-Niederung®
sollen durch SchlieRung von Graben bzw. durch Grabensteuerung nachteilige Auswir-
kungen vermieden werden (s. Kap. 6.1.2).

Im Sinne der UVP besteht fiir Biotoptypen mit einem mittleren Beeintrachtigungsrisiko
kein Risiko von erheblichen nachteiligen Auswirkungen. Aus Umweltvorsorgegrinden
werden diese Flachen fiir die Beweissicherung empfohlen, um ggf. das Uberschreiten
von Beeintrachtigungsschwellen nachzuweisen.

- Das Gebiet ,Altes Moor*, das die fachliche Voraussetzung als Naturschutzgebiet erflllt,
kann durch das Vorhaben am Rande des Absenkungstrichters, auRerhalb des eigent-
lichen Moorgebiets, beeintrachtigt werden. Fur den alteren Birken- und Kiefernmoor-
wald kann hier ein Beeintrachtigungsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Dieses ist im

Seite 128 von 138



Trinkwassergewinnung Hannover-Nord
Wasserrechtsantrag WW Ramlingen o UVP o Umweltvertraglichkeitsstudie Kapitel 7

Rahmen der Beweissicherung zu Uberprifen. Die Flachen sind bei der oben aufgefiihr-
ten Ermittlung des Beeintrachtigungsrisikos mitenthalten.

Trotz umfangreicher Vermeidungs- und VerminderungsmalRnahmen kdénnen Einschrankungen der
genannten schutzwirdigen Funktionen und qualitative Verschlechterungen einzelner Schutzgutas-
pekte bei permanenter Entnahme der beantragten Menge (,worst case“ Annahme) nicht ausge-
schlossen werden. Fur diese erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen sind — nach Ermittlung
der tatsachlichen Betroffenheit tber eine begleitende integrierte Beweissicherung (Kap. 7 und Teil
B 9) —im Voraus bereits benannte Kompensationsmaflnahmen durchzufiihren (s. Teil B 8). Hierfur
werden zwei Kompensationsalternativen vorgeschlagen. Alternative | beinhaltet eine selektive
gleichartige oder gleichwertige Wiederherstellung der beeintrachtigten Funktionen des Naturhaus-
halts und eine landschaftsgerechte Wiederherstellung des Landschaftsbildes, wahrend in Alterna-
tive 1l eine raumlich Ubergreifende Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes durch eine
Renaturierung eines Wulbeck-Abschnittes und seiner Niederung vorgeschlagen wird.

Da die UVS-Prognosen stets den schlechtesten Fall abbilden, d.h. sie setzen eine dauerhafte, also
mindestens zwei bis drei Jahre andauernder Férderung der gesamten Antragsmenge voraus, ist
es ein Gebot der Angemessenheit, die tatsachlichen Verhaltnisse abzubilden und den Kompensa-
tionsumfang entsprechend anzupassen. Vor diesem Hintergrund wird die konkrete Bemessung des
Kompensationsumfangs im weiteren Genehmigungsverfahren empfohlen.

Mogliche Beeintrachtigungsrisiken, die derzeit aufgrund nicht ausreichender Datenlage
oder erst nach einer Beweissicherung oder einem (ggf. fortzufiihrenden) Monitoring ermit-
telt werden kénnen, betreffen folgende Schutzgiiter bzw. Schutzgutaspekte:

= Teilschutzgut Mesoklima
- Mogliche THG-Emissionen (s. Kap. 5.3.3.2).

= Teilaspekt Mikro-/Mesoklima
= Teilaspekt des Schutzguts Tiere, Pflanzen und die Biologische Vielfalt
- Fir ca.1,02 ha konnte fiir Flachen mit Altbaumbestand ein mdégliches Beeintrachti-
gungsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Aus Grinden der Umweltvorsorge ist hier
im Zuge der Beweissicherung eine tatsachliche Betroffenheit zu Gberprifen.

Bei einer Gesamtbeurteilung ist grundsatzlich Folgendes zu bericksichtigen: Die betroffenen
Schutzgiter konzentrieren sich in einigen wenigen Teilgebieten des Untersuchungsgebietes. So-
weit sie sich im Bereich einer Absenkung zwischen 0,25 und 0,50 m befinden, wirden sie erst bei
einer Maximalentnahme (,worst case®) Uber einen langeren Zeitraum (mindestens 2-3 Jahre) er-
reicht werden.

Weil alle Risikoprognosen der UVS (s. Teil B 7, Kap. 6) von der starksten Einwirkung, hier also
einer permanenten Entnahme der Antragsmenge ausgehen, dies aber im Blick auf zurtickliegende
und andere Grundwasserentnahmen nicht der Regelfall ist, fiihrt erst ein Okologisches Beweissi-
cherungsverfahren (s. Teil B 9) zur Ermittlung eines zutreffenden Kompensationsumfangs. Die im
Fall einer Betroffenheit durchzufiihrenden MaRnahmen sind aber bereits benannt (s. Teil B 8).
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Mit ihrer Umsetzung kann eine Umweltvertraglichkeit erreicht werden.

Der Erhalt und die Entwicklung der an feuchte Standortbedingungen angepassten terrestrischen
und semiterrestrischen Biotope/Biotopmosaike sowie auch das gute ©kologische Potenzial der
Flieligewasser, kdnnen am ehesten mit einem integrierten Landschaftsentwicklungskonzept fir
die Gewasser und ihre Auen zur Verbesserung des Gebietswasserhaushalts im Rahmen einer zu
initiierenden nutzeribergreifende Kooperation erreicht werden (s. Kap.6.3). Daran sollten alle Ak-
teure, die im Fuhrberger Feld die Ressource Wasser nutzen, mitwirken. Ein (zu spates) Reagieren
auf prognostizierte Klimaveranderungen mit EinzelmaRnahmen sollte durch ein koordiniertes und
entschlossenes gemeinsames Handeln vor Ort ersetzt werden. Die vorgesehenen Kompensati-
onsmaflnahmen nehmen darauf bereits Bezug durch eine standértliche Verdichtung der Mal3nah-
men auf die Gewasser und ihre Niederungen.
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Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung des Klimaschutzes durch Verringerung der Freiset-
zung von Treibhausgasen aus kohlenstoffreichen Bdden (Richtlinie ,Klimaschutz durch Moorent-
wicklung®) Erl. d. MU v. 16. 7. 2015 — 26-28109, Nds. MBI. Nr. 28/2015.

Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. Nr.5/2010 S.64), zu-
letzt geadndert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289) und Ver-
ordnung vom 6. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 339).

Wasserhaushaltsgesetz (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts), Artikel 1 des Gesetzes vom
31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), in Kraft getreten am 07.08.2009 bzw. 01.03.2010, zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBI. | S. 409) m.W.v. 29.12.2023.
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Verordnungen

Entwurf der Verordnung Uber das Landschaftsschutzgebiet ,Wulbecktal“ (LSG-H 14) in den Stad-
ten Burgdorf und Burgwedel, Landschaftsschutzgebietsverordnung der Region Hannover, Stand:
04.01.2012. Fundstelle: Gemeinsames Amtsblatt der Region Hannover und der Landeshauptstand
Hannover Az. 36.05 1205/ H 14.

Trinkwasserverordnung — Verordnung Uber die Qualitdt von Wasser fir den menschlichen Ge-
brauch — Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023
(BGBI. I Nr. 159, S. 1328).

Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV) vom 9. November
2010 (BGBI. I S. 1513), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. |
S. 1044).

Verordnung zum Schutze des Landschaftsteils Wulbecktal (Landkreis Burgdorf) Landschafts-
schutzgebiet Nr. 14, vom 20. Juni 1969, Fundstelle: Nds. Ministerialblatt Nr. 47/1969 vom
24.11.1969.

Seite 138 von 138



	UVS Ramlingen - Anlage 1 Übersicht
	UVS Ramlingen Anlage 2 - Schutzgut Wasser
	UVS Ramlingen Anlage 3 - Schutzgut Boden
	UVS Ramlingen Anlage 4 - Vegetation Bestand
	UVS Ramlingen Anlage 5 - Vegetation Bewertung
	UVS Ramlingen Anlage 6 - Schutzgut Tiere
	UVS Ramlingen Anlage 7 - Auswirkungsprognose Biologische Vielfalt
	Teil B7 - Umweltverträglichkeitsstudie

